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I  ST ÄD T E B AU L I C H E  

1 E I N L E I T U N G  

Die Verbandsgemeinde Ransbach
Teilplan „Windenergienutzung“ eingeleitet, um Sonderbauflächen für W
(Beschlussfassung vom 25. August 2011)
Sonderbauflächen für Windkraftanlagen 
anlagen zulässig sind. 

Die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises hat zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
Teilplan Windenergienutzung eine landesplanerische Stellungnahme (datiert vom 22.11.2012) a
gegeben. 

Die Kreisverwaltung hat als wesentliche Aussage vorgetragen, dass ein Zielkonflikt 
(Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“) des wirksamen Regionalen 
Raumordnungsplan von 2006 vorliegt. Der Zielkonflikt besteht darin, dass die vorgesehene FNP
Darstellungen von Sonderbauflächen für Windenergiean
gionalen Grünzug gelten, widersprechen. 

Die Kreisverwaltung hat in der landesplanerischen Stellungnahme 
eines Zielabweichungsverfahrens dargelegt und begründet.

In der Folge hat der Verbandsgemeinderat den Antrag auf Zielabweichungsverfahren 
am 10. Juni 2013 beschlossen. Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung hat der Plangeber 
einige Gründe für diesen Beschluss und den gewählten Verfahrensweg erläutert.

Das Zielabweichungsverfahren 
2014 durchgeführt. Für diese Flächenbereiche, die sich in relativer Randlage des Regionalen Grü
zugs befinden, soll eine Ausweisung im Flächennutzungsplan erfolgen.

Im Vergleich zur Vorentwurfsfassung verringerte sich die Anzahl der geplanten Sonderbauflächen 
somit von 7 auf 3 Flächen; einhergehend verringerte sich die Flächengröße in der Summe für die 
gesamte Verbandsgemeinde erheblich.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
„Umwelt-Plan Redlin“ verbleiben einzig die 3 geplanten Sonderbauflächen im östlichen Bereich der 
Verbandsgemeinde (im Waldbereich nördlich von Ransbach

Hintergrund 

Mit der Änderung des Baugeset
Vorhaben im Außenbereich allgemein zulässig. Es wurde ein Planungsvorbehalt für die Flächennu
zungsplanung und die raumordnerische Steuerung der Ansiedlung von Anlagen zur Nutzung der 
Windenergie eingeführt, welcher durch die entsprechenden Planwerke ausgefüllt werden kann. 

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Bewusstseinwandels zur Nutzung regenerativer Energi
formen sowie der zunehmenden Akzeptanz von Windenergieanlagen in der Bevölkerung un
hat sich auch in der Verbandsgemeinde Ransbach

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

T ÄD T E B AU L I C H E  BE G R Ü N D U N G  

Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach hat die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
Teilplan „Windenergienutzung“ eingeleitet, um Sonderbauflächen für Windkraftanlagen auszuweisen 
Beschlussfassung vom 25. August 2011). Im wirksamen Flächennutzungsplan sind bislang keine 

Windkraftanlagen (Konzentrationsflächen) ausgewiesen, in denen 

des Westerwaldkreises hat zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
Teilplan Windenergienutzung eine landesplanerische Stellungnahme (datiert vom 22.11.2012) a

Die Kreisverwaltung hat als wesentliche Aussage vorgetragen, dass ein Zielkonflikt 
(Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“) des wirksamen Regionalen 
Raumordnungsplan von 2006 vorliegt. Der Zielkonflikt besteht darin, dass die vorgesehene FNP
Darstellungen von Sonderbauflächen für Windenergieanlagen den Zulässigkeiten, die für einen R
gionalen Grünzug gelten, widersprechen.  

Die Kreisverwaltung hat in der landesplanerischen Stellungnahme das Erfordernis zur Durchführung 
eines Zielabweichungsverfahrens dargelegt und begründet. 

r Verbandsgemeinderat den Antrag auf Zielabweichungsverfahren 
beschlossen. Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung hat der Plangeber 

einige Gründe für diesen Beschluss und den gewählten Verfahrensweg erläutert.

weichungsverfahren wurde für die Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 
Für diese Flächenbereiche, die sich in relativer Randlage des Regionalen Grü

zugs befinden, soll eine Ausweisung im Flächennutzungsplan erfolgen. 

eich zur Vorentwurfsfassung verringerte sich die Anzahl der geplanten Sonderbauflächen 
somit von 7 auf 3 Flächen; einhergehend verringerte sich die Flächengröße in der Summe für die 
gesamte Verbandsgemeinde erheblich. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des artenschutzrechtlichen Fachgutachtens des Büros 
Plan Redlin“ verbleiben einzig die 3 geplanten Sonderbauflächen im östlichen Bereich der 

Verbandsgemeinde (im Waldbereich nördlich von Ransbach-Baumbach). 

Mit der Änderung des Baugesetzbuches im Jahr 1997 wurden Windenergieanlagen als privilegierte 
Vorhaben im Außenbereich allgemein zulässig. Es wurde ein Planungsvorbehalt für die Flächennu
zungsplanung und die raumordnerische Steuerung der Ansiedlung von Anlagen zur Nutzung der 

rgie eingeführt, welcher durch die entsprechenden Planwerke ausgefüllt werden kann. 

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Bewusstseinwandels zur Nutzung regenerativer Energi
formen sowie der zunehmenden Akzeptanz von Windenergieanlagen in der Bevölkerung un
hat sich auch in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach eine entsprechend gestiegene Nac
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Baumbach hat die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - 
indkraftanlagen auszuweisen 

Im wirksamen Flächennutzungsplan sind bislang keine 
(Konzentrationsflächen) ausgewiesen, in denen Windkraft-

des Westerwaldkreises hat zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - 
Teilplan Windenergienutzung eine landesplanerische Stellungnahme (datiert vom 22.11.2012) ab-

Die Kreisverwaltung hat als wesentliche Aussage vorgetragen, dass ein Zielkonflikt mit dem Ziel Z 1 
(Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“) des wirksamen Regionalen 
Raumordnungsplan von 2006 vorliegt. Der Zielkonflikt besteht darin, dass die vorgesehene FNP-

lagen den Zulässigkeiten, die für einen Re-

das Erfordernis zur Durchführung 

r Verbandsgemeinderat den Antrag auf Zielabweichungsverfahren in der Sitzung 
beschlossen. Im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung hat der Plangeber 

einige Gründe für diesen Beschluss und den gewählten Verfahrensweg erläutert. 

für die Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 Anfang des Jahres 
Für diese Flächenbereiche, die sich in relativer Randlage des Regionalen Grün-

eich zur Vorentwurfsfassung verringerte sich die Anzahl der geplanten Sonderbauflächen 
somit von 7 auf 3 Flächen; einhergehend verringerte sich die Flächengröße in der Summe für die 

des artenschutzrechtlichen Fachgutachtens des Büros 
Plan Redlin“ verbleiben einzig die 3 geplanten Sonderbauflächen im östlichen Bereich der 

 

zbuches im Jahr 1997 wurden Windenergieanlagen als privilegierte 
Vorhaben im Außenbereich allgemein zulässig. Es wurde ein Planungsvorbehalt für die Flächennut-
zungsplanung und die raumordnerische Steuerung der Ansiedlung von Anlagen zur Nutzung der 

rgie eingeführt, welcher durch die entsprechenden Planwerke ausgefüllt werden kann.  

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Bewusstseinwandels zur Nutzung regenerativer Energie-
formen sowie der zunehmenden Akzeptanz von Windenergieanlagen in der Bevölkerung und Politik 

Baumbach eine entsprechend gestiegene Nach-
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frage für Standorte von Windenergieanlagen herausgebildet. Diese Entwicklung steht zudem im Ei
klang mit den bundes- und landespolitischen Entwicklungen sowi
zum Ausbau der regenerativen Energien.

Im Hinblick auf die bundes- 
die Möglichkeiten zur Schaffung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen au
nerischer und regionalplanerischer Ebene in Rheinland

Die planerische Neuausrichtung der Konzeption für die Nutzung von Windenergie in der Verband
gemeinde Ransbach-Baumbach erfolgte vor dem Hintergrund der 
wicklungen und sich ändernder Rahmenbedingungen.

Der Verbandsgemeinderat Ransbach
nnutzungsplan – Teilplan Windenergienutzung aufzustellen. Mit dieser Neuaufstellung sollen auf d
Grundlage einer entsprechenden Eignungsuntersuchung und städtebaulichen Konzeption Konzen
rationsflächen zur Errichtung von Windkraftanlagen in der Verbandsgemeinde ausgewiesen werden 
– im Sinne einer Angebotsplanung auf Planungsebene des Flächennutzung
die siedlungs- und landschaftsgerechte Konzentration möglicher Windkraftanlagen auf geeignete, 
möglichst nicht erheblich belastende Standorte.

In der Standorteignungskonzeption, die von der Karst Ingenieure GmbH in den Jahren 2012 
2014 erstellt wurde, wurden anhand eines städtebaulichen Kriterienkatalogs potentiell für die Nu
zung der Windenergie geeignete Flächen im gesamten Verbandsgemeindegebiet ermittelt. Die A
wendung und teils inhaltliche Ausgestaltung der Kriterien (u. a. 
zu Siedlungslagen) erfolgte einerseits durch die fachliche Begleitung des beauftragten Planers, a
dererseits durch die Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates als Träger der Planungshoheit.

2 RE G I O N AL -  U N D  

Im wirksamen Landesentwicklungsprogramm IV
gien“, inklusive der Windkraft, thematisiert. In der Gesamtkarte des LEP IV werden landesweit b
deutsame Bereiche für die Nutzung von Windenergie dargestellt. Diese Au
Grundlage von Regionalen Raumordnungsplänen, aus denen sich konkrete Abgrenzungen und Ve
bindlichkeiten ergeben. Für die Region Mittelrhein
Ausweisungen.  

In der Leitbildkarte „Erneuerbare 
her Windhöffigkeit gekennzeichnet. Die Darstellung beruht einzig auf den durchschnittlichen Win
geschwindigkeiten 50 m über Grund (Jahresmittelwerte); eine Verschneidung mit anderen Anspr
chen an den Raum erfolgte nicht. Aufgrund der Maßstäblichkeit des LEP kann davon ausgegangen 
werden, dass eine vernünftige Steuerungsfunktion auf Grundlage des LEP IV nicht gegeben ist 
insbesondere in den Bereichen, in denen keine Ausweisung auf Grundlage der R
mordnungspläne erfolgte. 

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV 

Das Land Rheinland-Pfalz hat in den Jahren 2012 und 2013 die Teilfortschreibung des LEP IV b
zogen auf die Thematik „Erneuerbare Energien“
2013 in Kraft getreten. Der Teilfortschreibung ist zu entnehmen, dass vor allem der Ausbau der 
Windkraftnutzung vorangetrieben werden soll. Um der Windenergienutzung substanziell Rechnung 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

frage für Standorte von Windenergieanlagen herausgebildet. Diese Entwicklung steht zudem im Ei
und landespolitischen Entwicklungen sowie Zielsetzungen zur Förderung und 

zum Ausbau der regenerativen Energien. 

 und landespolitische Energiewende ist für die Zukunft zu erwarten, dass 
die Möglichkeiten zur Schaffung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen au
nerischer und regionalplanerischer Ebene in Rheinland-Pfalz erheblich ausgeweitet werden.

Die planerische Neuausrichtung der Konzeption für die Nutzung von Windenergie in der Verband
Baumbach erfolgte vor dem Hintergrund der rechtlichen und politischen En

und sich ändernder Rahmenbedingungen. 

Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat in der Folge beschlossen, den Fläch
Teilplan Windenergienutzung aufzustellen. Mit dieser Neuaufstellung sollen auf d

Grundlage einer entsprechenden Eignungsuntersuchung und städtebaulichen Konzeption Konzen
rationsflächen zur Errichtung von Windkraftanlagen in der Verbandsgemeinde ausgewiesen werden 

im Sinne einer Angebotsplanung auf Planungsebene des Flächennutzung
und landschaftsgerechte Konzentration möglicher Windkraftanlagen auf geeignete, 

möglichst nicht erheblich belastende Standorte. 

In der Standorteignungskonzeption, die von der Karst Ingenieure GmbH in den Jahren 2012 
erstellt wurde, wurden anhand eines städtebaulichen Kriterienkatalogs potentiell für die Nu

zung der Windenergie geeignete Flächen im gesamten Verbandsgemeindegebiet ermittelt. Die A
wendung und teils inhaltliche Ausgestaltung der Kriterien (u. a. die Festlegung des Pufferabstandes 
zu Siedlungslagen) erfolgte einerseits durch die fachliche Begleitung des beauftragten Planers, a
dererseits durch die Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates als Träger der Planungshoheit.

U N D  LAN D E S P L AN U N G  

Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) wird das Leitbild „Erneuerbare Ene
gien“, inklusive der Windkraft, thematisiert. In der Gesamtkarte des LEP IV werden landesweit b
deutsame Bereiche für die Nutzung von Windenergie dargestellt. Diese Au
Grundlage von Regionalen Raumordnungsplänen, aus denen sich konkrete Abgrenzungen und Ve
bindlichkeiten ergeben. Für die Region Mittelrhein-Westerwald bestehen keine entsprechenden 

In der Leitbildkarte „Erneuerbare Energien“ (S. 159) werden landesweit bedeutsame Gebiete mit h
her Windhöffigkeit gekennzeichnet. Die Darstellung beruht einzig auf den durchschnittlichen Win
geschwindigkeiten 50 m über Grund (Jahresmittelwerte); eine Verschneidung mit anderen Anspr

n den Raum erfolgte nicht. Aufgrund der Maßstäblichkeit des LEP kann davon ausgegangen 
werden, dass eine vernünftige Steuerungsfunktion auf Grundlage des LEP IV nicht gegeben ist 
insbesondere in den Bereichen, in denen keine Ausweisung auf Grundlage der R

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV – „Erneuerbare Energien“ 

Pfalz hat in den Jahren 2012 und 2013 die Teilfortschreibung des LEP IV b
zogen auf die Thematik „Erneuerbare Energien“ vorgenommen. Diese Teilfortschreibung ist im März 
2013 in Kraft getreten. Der Teilfortschreibung ist zu entnehmen, dass vor allem der Ausbau der 
Windkraftnutzung vorangetrieben werden soll. Um der Windenergienutzung substanziell Rechnung 

30 780 
Seite 5 

 

frage für Standorte von Windenergieanlagen herausgebildet. Diese Entwicklung steht zudem im Ein-
e Zielsetzungen zur Förderung und 

und landespolitische Energiewende ist für die Zukunft zu erwarten, dass 
die Möglichkeiten zur Schaffung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen auf landespla-

Pfalz erheblich ausgeweitet werden. 

Die planerische Neuausrichtung der Konzeption für die Nutzung von Windenergie in der Verbands-
chtlichen und politischen Ent-

Baumbach hat in der Folge beschlossen, den Fläche-
Teilplan Windenergienutzung aufzustellen. Mit dieser Neuaufstellung sollen auf der 

Grundlage einer entsprechenden Eignungsuntersuchung und städtebaulichen Konzeption Konzent-
rationsflächen zur Errichtung von Windkraftanlagen in der Verbandsgemeinde ausgewiesen werden 

im Sinne einer Angebotsplanung auf Planungsebene des Flächennutzungsplans. Zielsetzung ist 
und landschaftsgerechte Konzentration möglicher Windkraftanlagen auf geeignete, 

In der Standorteignungskonzeption, die von der Karst Ingenieure GmbH in den Jahren 2012 bis 
erstellt wurde, wurden anhand eines städtebaulichen Kriterienkatalogs potentiell für die Nut-

zung der Windenergie geeignete Flächen im gesamten Verbandsgemeindegebiet ermittelt. Die An-
die Festlegung des Pufferabstandes 

zu Siedlungslagen) erfolgte einerseits durch die fachliche Begleitung des beauftragten Planers, an-
dererseits durch die Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates als Träger der Planungshoheit. 

(LEP IV) wird das Leitbild „Erneuerbare Ener-
gien“, inklusive der Windkraft, thematisiert. In der Gesamtkarte des LEP IV werden landesweit be-
deutsame Bereiche für die Nutzung von Windenergie dargestellt. Diese Ausweisungen basieren auf 
Grundlage von Regionalen Raumordnungsplänen, aus denen sich konkrete Abgrenzungen und Ver-

Westerwald bestehen keine entsprechenden 

Energien“ (S. 159) werden landesweit bedeutsame Gebiete mit ho-
her Windhöffigkeit gekennzeichnet. Die Darstellung beruht einzig auf den durchschnittlichen Wind-
geschwindigkeiten 50 m über Grund (Jahresmittelwerte); eine Verschneidung mit anderen Ansprü-

n den Raum erfolgte nicht. Aufgrund der Maßstäblichkeit des LEP kann davon ausgegangen 
werden, dass eine vernünftige Steuerungsfunktion auf Grundlage des LEP IV nicht gegeben ist –
insbesondere in den Bereichen, in denen keine Ausweisung auf Grundlage der Regionalen Rau-

„Erneuerbare Energien“  

Pfalz hat in den Jahren 2012 und 2013 die Teilfortschreibung des LEP IV be-
vorgenommen. Diese Teilfortschreibung ist im März 

2013 in Kraft getreten. Der Teilfortschreibung ist zu entnehmen, dass vor allem der Ausbau der 
Windkraftnutzung vorangetrieben werden soll. Um der Windenergienutzung substanziell Rechnung 
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zu tragen, sollen dafür mindestens 2 % der Landesfläche von Rheinland
(siehe Grundsatz G 163a). Laut dem Grundsatz G 163c sollen dabei auch landesweit mindestens 2 
% der Waldflächen für die Windenergie bereitgestellt werden.

Nach G 163 soll durch die Regionalplanung und Bauleitplanung ein geordneter Ausbau der Win
energienutzung sichergestellt werden. Die Planungsgemeinschaft Mittelrhein
Träger der Flächennutzungsplanung werden damit verpflichtet Planungen aktiv zu betreiben.

Zudem sagt Ziel Z 163 b aus, dass in den Regionalplänen Vorranggebiete für die Windenergienu
zung auszuweisen sind. Dabei sind im jeweiligen Planungsraum die Gebiete mit hoher 
Windhöffigkeit vorrangig zu sichern.

Das Ziel Z 163d definiert Ausschlussgebiete 

Ausschlussgebiete: 

1.      festgesetzte Naturschutzgebiete

2.      vorgesehene Naturschutzgebiete

3.      Kern- und Pflegezonen des Naturparks Pfälzerwald

4.      Nationalparke 

5.      Kernzonen der UNESCO

6.      Teilbereiche der historischen Kulturlandschaften, die durch die Regionalen 
         Planungsgemeinschaften noch zu konkretisierten sind.

In Vorranggebieten für andere Nutzungen oder in sonstigen
Errichtung von Windenergieanlagen zulässig, wenn die Windenergienutzung mit dem Schutzzweck 
vereinbar ist. 

Eingeschränkte Gebiete: 

1.      FFH- und Vogelschutzgebiete bei erheblicher Beeinträchtigung

2.      Kernzonen der Naturparke beim Zuwiderlaufen des Schutzzweckes

3.      Rahmenbereiche (Pufferzonen) der UNESCO
         „Limes“ bei nicht Vereinbarkeit mit dem Schutzstatus

Gemäß Grundsatz G 163 c 
werden. In der Erläuterung zum landesplanerischen Grundsatz ist ausgeführt: „Ausgenommen we
den sollen z. B. Gebiete mit größerem, zusammenhängendem Laubwaldbestand (ab 120 Jahren) 
sowie besonders strukturrei
der Basis der Forsteinrichtungswerke (einschl. kleiner Waldlichtungen und ökologisch geringwertiger 
Waldbestände bis zu einer Größe von 1,0 ha, die inselartig in diese Komplexe eingelagert 

Da es ein landesplanerischer Grundsatz ist, unterliegen die Flächenbereiche der bauleitplanerischen 
Abwägung. Es handelt sich nicht

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

dafür mindestens 2 % der Landesfläche von Rheinland-Pfalz bereitgestellt werden 
(siehe Grundsatz G 163a). Laut dem Grundsatz G 163c sollen dabei auch landesweit mindestens 2 
% der Waldflächen für die Windenergie bereitgestellt werden. 

h die Regionalplanung und Bauleitplanung ein geordneter Ausbau der Win
energienutzung sichergestellt werden. Die Planungsgemeinschaft Mittelrhein
Träger der Flächennutzungsplanung werden damit verpflichtet Planungen aktiv zu betreiben.

udem sagt Ziel Z 163 b aus, dass in den Regionalplänen Vorranggebiete für die Windenergienu
zung auszuweisen sind. Dabei sind im jeweiligen Planungsraum die Gebiete mit hoher 
Windhöffigkeit vorrangig zu sichern. 

Das Ziel Z 163d definiert Ausschlussgebiete und eingeschränkte Gebiete für Windenergieanlagen:

1.      festgesetzte Naturschutzgebiete 

2.      vorgesehene Naturschutzgebiete 

und Pflegezonen des Naturparks Pfälzerwald 

5.      Kernzonen der UNESCO-Welterbegebiete „Oberes Mittelrheintal“ und „Limes“

6.      Teilbereiche der historischen Kulturlandschaften, die durch die Regionalen 
Planungsgemeinschaften noch zu konkretisierten sind. 

In Vorranggebieten für andere Nutzungen oder in sonstigen Schutzgebieten mit Zielcharakter ist die 
Errichtung von Windenergieanlagen zulässig, wenn die Windenergienutzung mit dem Schutzzweck 

und Vogelschutzgebiete bei erheblicher Beeinträchtigung 

nen der Naturparke beim Zuwiderlaufen des Schutzzweckes 

3.      Rahmenbereiche (Pufferzonen) der UNESCO-Welterbegebiete „Oberes Mittelrheintal“ und 
„Limes“ bei nicht Vereinbarkeit mit dem Schutzstatus 

Gemäß Grundsatz G 163 c sollen alte Laubholzbestände von der Windenergienutzung freigehalten 
werden. In der Erläuterung zum landesplanerischen Grundsatz ist ausgeführt: „Ausgenommen we
den sollen z. B. Gebiete mit größerem, zusammenhängendem Laubwaldbestand (ab 120 Jahren) 
sowie besonders strukturreiche totholz- und biotopbaumreiche Laubwaldkomplexe, abgegrenzt auf 
der Basis der Forsteinrichtungswerke (einschl. kleiner Waldlichtungen und ökologisch geringwertiger 
Waldbestände bis zu einer Größe von 1,0 ha, die inselartig in diese Komplexe eingelagert 

Da es ein landesplanerischer Grundsatz ist, unterliegen die Flächenbereiche der bauleitplanerischen 
nicht um ein tabuhaftes Ausschlusskriterium. 
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Pfalz bereitgestellt werden 
(siehe Grundsatz G 163a). Laut dem Grundsatz G 163c sollen dabei auch landesweit mindestens 2 

h die Regionalplanung und Bauleitplanung ein geordneter Ausbau der Wind-
energienutzung sichergestellt werden. Die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald und die 
Träger der Flächennutzungsplanung werden damit verpflichtet Planungen aktiv zu betreiben. 

udem sagt Ziel Z 163 b aus, dass in den Regionalplänen Vorranggebiete für die Windenergienut-
zung auszuweisen sind. Dabei sind im jeweiligen Planungsraum die Gebiete mit hoher 

und eingeschränkte Gebiete für Windenergieanlagen: 

Welterbegebiete „Oberes Mittelrheintal“ und „Limes“ 

6.      Teilbereiche der historischen Kulturlandschaften, die durch die Regionalen  

Schutzgebieten mit Zielcharakter ist die 
Errichtung von Windenergieanlagen zulässig, wenn die Windenergienutzung mit dem Schutzzweck 

Welterbegebiete „Oberes Mittelrheintal“ und  

estände von der Windenergienutzung freigehalten 
werden. In der Erläuterung zum landesplanerischen Grundsatz ist ausgeführt: „Ausgenommen wer-
den sollen z. B. Gebiete mit größerem, zusammenhängendem Laubwaldbestand (ab 120 Jahren) 

und biotopbaumreiche Laubwaldkomplexe, abgegrenzt auf 
der Basis der Forsteinrichtungswerke (einschl. kleiner Waldlichtungen und ökologisch geringwertiger 
Waldbestände bis zu einer Größe von 1,0 ha, die inselartig in diese Komplexe eingelagert sind).“ 

Da es ein landesplanerischer Grundsatz ist, unterliegen die Flächenbereiche der bauleitplanerischen 
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Gemäß Grundsatz G 163 f soll durch die Ausweisung von Vorranggebieten und Kon
chen eine Bündelung der Netzinfrastruktur erreicht werden. Einzelne Windenergieanlagen sollen 
grundsätzlich nur an solchen Standorten errichtet werden, an denen der Bau weiterer Anlagen im 
räumlichen Verbund planungsrechtlich möglich ist.

Die oben aufgelisteten Ausschlussgebiete der Landesplanung tangieren die geplanten Sonderba
flächen in der Verbandsgemeinde Ransbach
nungsgebiete“ sind ebenfalls keine Sonderbauflächen auf Ebene der Verbandsge

Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein

Seit dem Jahr 2011 liegt für die Planungsregion „Mittelrhein
des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein
eine überarbeitete Entwurfsfassung
wurde. In diesem Entwurfsstand
dass die Zielvorgaben des RROP 2014 
Entwurfsfassung liegen die übergeordneten Vorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm IV 
(LEP IV) von 2008 unter Berücksichtigung der Teilfortschreibung „Erneuerbare Energien“ mit 
Rechtskraft seit 2013 zugrunde
gelösten LEP III basiert. Gemäß der Entwurfsfassung des RROP 2014 soll d
samt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Die Entwurfsfassung beinhaltet eine Windenergiekonze
tion zur Steuerung der Windenergie
chen für „Vorranggebiete Windenergie“. 
sind in Abstimmung mit der dazugehörigen Windenergiekonzeption 
energienutzung“ und „Ausschlussgebiete Windenergienutzung“

Gemäß des Grundsatzes G 142 der Entwurfsfassung des RROP 2014 soll in allen Teilräumen der 
Region eine bedarfsgerechte und umweltschonende Energieversorgung sich
bei soll bei weitgehender Diversifikation der Energieträger eine verstärkte Nutzung orts
nalgebundener Energieangebote angestrebt werden. In der Begründung wird ausgeführt, dass der 
Anteil der Erneuerbaren Energien am gesamte
maßgeblich erhöht werden soll. Die Planungsregion unterstützt das Ziel der Landesregierung bis 
zum Jahr 2020 30% des Stroms aus Erneuerbaren Energien zu erzeugen und leistet hierzu ihren 
Beitrag. 

Gemäß des Grundsatzes G 148 der Entwurfsfassung des RROP 2014 soll außerhalb von Vorrang
und Ausschlussgebieten eine geordnete Entwicklung der Windenergienutzung über die bauleitplan
rische Steuerung im Rahmen der Flächennutzungsplanung sichergestellt werden.
befindliche Ziel Z 148 a definiert 
raumbedeutsamen Windenergieanlagen in den Vorranggebieten für Windenergienutzung.
tionen oder Nutzungen, die mit der Windenergi
Gebieten ausgeschlossen. 

Aus der Begründung und Erläuterung geht hervor, dass der RROP 2014 das Ziel einer Standorts
cherung und -vorsorge für die Windenergienutzung auf dafür geeigneten Flächen verfolgt. 
ranggebiete für die Windenergienutzung werden als aus raumordnerischer Sicht gut geeignete 
Standorte mit dem regionalplanerischen Ziel des Baus und Betriebs von raumbedeutsamen Win
energieanlagen (WEA) einschließlich Repowering festgelegt.

Die festgelegten Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung betreffen Flächen in denen fachg
setzliche Festsetzungen und andere raumordnerische Erfordernisse nicht mit der Windenergienu

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Gemäß Grundsatz G 163 f soll durch die Ausweisung von Vorranggebieten und Kon
chen eine Bündelung der Netzinfrastruktur erreicht werden. Einzelne Windenergieanlagen sollen 
grundsätzlich nur an solchen Standorten errichtet werden, an denen der Bau weiterer Anlagen im 
räumlichen Verbund planungsrechtlich möglich ist. 

oben aufgelisteten Ausschlussgebiete der Landesplanung tangieren die geplanten Sonderba
flächen in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nicht. Innerhalb der „eingeschränkten Ei
nungsgebiete“ sind ebenfalls keine Sonderbauflächen auf Ebene der Verbandsge

Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald (RROP) 

liegt für die Planungsregion „Mittelrhein-Westerwald“ ein Fortschreibungsentwurf 
Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald (RROP) vor, der im Jahr 2014 durch 

Entwurfsfassung im Stand der 2. Anhörung und Beteiligung nach LPlG
n diesem Entwurfsstand liegt der RROP neben der wirksamen Fassung von 2006 vor
Zielvorgaben des RROP 2014 für die unteren Planungsebenen zu be

liegen die übergeordneten Vorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm IV 
unter Berücksichtigung der Teilfortschreibung „Erneuerbare Energien“ mit 

unde, während der wirksame RROP von 2006 auf der Grundlage des a
Gemäß der Entwurfsfassung des RROP 2014 soll d

samt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Die Entwurfsfassung beinhaltet eine Windenergiekonze
n zur Steuerung der Windenergie inklusive einer Übersichtskarte mit Inhalt zu empfehlender Fl

chen für „Vorranggebiete Windenergie“. In die Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP 2014 
sind in Abstimmung mit der dazugehörigen Windenergiekonzeption  „Vorra

„Ausschlussgebiete Windenergienutzung“ aufgenommen worden

Grundsatzes G 142 der Entwurfsfassung des RROP 2014 soll in allen Teilräumen der 
Region eine bedarfsgerechte und umweltschonende Energieversorgung sich
bei soll bei weitgehender Diversifikation der Energieträger eine verstärkte Nutzung orts
nalgebundener Energieangebote angestrebt werden. In der Begründung wird ausgeführt, dass der 
Anteil der Erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch von Strom, Wärme und Mobilität 
maßgeblich erhöht werden soll. Die Planungsregion unterstützt das Ziel der Landesregierung bis 
zum Jahr 2020 30% des Stroms aus Erneuerbaren Energien zu erzeugen und leistet hierzu ihren 

Grundsatzes G 148 der Entwurfsfassung des RROP 2014 soll außerhalb von Vorrang
sgebieten eine geordnete Entwicklung der Windenergienutzung über die bauleitplan

rische Steuerung im Rahmen der Flächennutzungsplanung sichergestellt werden.
befindliche Ziel Z 148 a definiert als zukünftiges Ziel der Regionalplanung den 
raumbedeutsamen Windenergieanlagen in den Vorranggebieten für Windenergienutzung.
tionen oder Nutzungen, die mit der Windenergienutzung nicht zu vereinbaren sind, sind in diesen 

Aus der Begründung und Erläuterung geht hervor, dass der RROP 2014 das Ziel einer Standorts
vorsorge für die Windenergienutzung auf dafür geeigneten Flächen verfolgt. 

ranggebiete für die Windenergienutzung werden als aus raumordnerischer Sicht gut geeignete 
Standorte mit dem regionalplanerischen Ziel des Baus und Betriebs von raumbedeutsamen Win
energieanlagen (WEA) einschließlich Repowering festgelegt. 

elegten Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung betreffen Flächen in denen fachg
setzliche Festsetzungen und andere raumordnerische Erfordernisse nicht mit der Windenergienu
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Gemäß Grundsatz G 163 f soll durch die Ausweisung von Vorranggebieten und Konzentrationsflä-
chen eine Bündelung der Netzinfrastruktur erreicht werden. Einzelne Windenergieanlagen sollen 
grundsätzlich nur an solchen Standorten errichtet werden, an denen der Bau weiterer Anlagen im 

oben aufgelisteten Ausschlussgebiete der Landesplanung tangieren die geplanten Sonderbau-
Baumbach nicht. Innerhalb der „eingeschränkten Eig-

nungsgebiete“ sind ebenfalls keine Sonderbauflächen auf Ebene der Verbandsgemeinde geplant. 

ein Fortschreibungsentwurf 
vor, der im Jahr 2014 durch 

im Stand der 2. Anhörung und Beteiligung nach LPlG abgelöst 
neben der wirksamen Fassung von 2006 vor, so 

e unteren Planungsebenen zu beachten sind. Dieser 
liegen die übergeordneten Vorgaben aus dem Landesentwicklungsprogramm IV 

unter Berücksichtigung der Teilfortschreibung „Erneuerbare Energien“ mit 
, während der wirksame RROP von 2006 auf der Grundlage des ab-

Gemäß der Entwurfsfassung des RROP 2014 soll die Entwicklung insge-
samt auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Die Entwurfsfassung beinhaltet eine Windenergiekonzep-

inklusive einer Übersichtskarte mit Inhalt zu empfehlender Flä-
Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP 2014 

„Vorranggebiete Winden-
aufgenommen worden. 

Grundsatzes G 142 der Entwurfsfassung des RROP 2014 soll in allen Teilräumen der 
Region eine bedarfsgerechte und umweltschonende Energieversorgung sichergestellt werden. Da-
bei soll bei weitgehender Diversifikation der Energieträger eine verstärkte Nutzung orts- und regio-
nalgebundener Energieangebote angestrebt werden. In der Begründung wird ausgeführt, dass der 

n Energieverbrauch von Strom, Wärme und Mobilität 
maßgeblich erhöht werden soll. Die Planungsregion unterstützt das Ziel der Landesregierung bis 
zum Jahr 2020 30% des Stroms aus Erneuerbaren Energien zu erzeugen und leistet hierzu ihren 

Grundsatzes G 148 der Entwurfsfassung des RROP 2014 soll außerhalb von Vorrang- 
sgebieten eine geordnete Entwicklung der Windenergienutzung über die bauleitplane-

rische Steuerung im Rahmen der Flächennutzungsplanung sichergestellt werden. Das in Aufstellung 
als zukünftiges Ziel der Regionalplanung den Bau und Betrieb von 

raumbedeutsamen Windenergieanlagen in den Vorranggebieten für Windenergienutzung. Alle Funk-
enutzung nicht zu vereinbaren sind, sind in diesen 

Aus der Begründung und Erläuterung geht hervor, dass der RROP 2014 das Ziel einer Standortsi-
vorsorge für die Windenergienutzung auf dafür geeigneten Flächen verfolgt. Die Vor-

ranggebiete für die Windenergienutzung werden als aus raumordnerischer Sicht gut geeignete 
Standorte mit dem regionalplanerischen Ziel des Baus und Betriebs von raumbedeutsamen Wind-

elegten Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung betreffen Flächen in denen fachge-
setzliche Festsetzungen und andere raumordnerische Erfordernisse nicht mit der Windenergienut-
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zung vereinbar sind, so dass die Neuerrichtung von raumbedeutsamen Windenergi
einschließlich des Repowerings auf diesen Flächen ausgeschlossen wird.

In den verbleibenden Restgebieten der Planungsregion Mittelrhein
ische Steuerung der Windenergienutzung kann eine Steuerung über die kommunale B
erfolgen. Regional- und Bauleitplanun
Windenergienutzung durch räumliche Konzentration in dafür geeigneten Gebieten gemäß der Ziele 
und Grundsätze 163 bis 163 f 

Gemäß der Festlegung von Vorrang
Grundsatzes der Sicherstellung einer geordneten Entwicklung der Windenergienutzung über die 
bauleitplanerische Steuerung im Rahmen der Flächennutzungsplanung, bestimmt d
nung in der RROP Entwurfsfassung von 2014 
Raumordnung bezüglich der Zulässigkeit oder des Ausschlusses von raumbedeutsamen Windene
gieanlagen und des Repowerings. Regionalplanerisch ist au
ten „weißen Bereichen“ weder eine Entwicklungs
gen vorgesehen. Die Ausschlusswirkung der gewählten Vorranggebiete erstreckt sich nur auf die 
Flächen, die als Ausschlussgebiete
reichen“ fehlt es an einer abschließenden raumordnerischen Entscheidung der Regionalplanung, so 
dass diese nicht von der Ausschlusswirkung erfasst werden.

Um eine geordnete Entwicklung der Winde
sche Steuerung im Rahmen der Flächennutzungsplanung auch bei Rechtswirksamkeit des nachfo
genden RROP in der Entwurfsfassung von 2014 notwendig werden, da andernfalls der Errichtung 
von raumbedeutsamen 
§ 35 (3) Satz 3 BauGB außerhalb der Vorrang
entgegen stehen wird. 

Die Festlegung der Vorranggebiete für die Windenergienutzung basiert auf einem schlüssi
samträumlichen regionalplanerischen Konzept. Die 
bei Rechtswirksamkeit des RROP 2014 
gebietsflächen die landesplanerische Zielvorgabe nach aktiver Fl
gienutzung gemäß der Absicht des Landes, mindestens 2 % der Fläche von Rheinland
der Vorgabe mindestens 2 % der Waldfläche in Rheinland
teil der Planungsregion bereitzustellen
gebiete verschafft die Entwurfsfassung des RROP von 2014 der Windenergienutzung substan
Raum, so dass die Funktion der regionalplanerischen Steuerung über den zukünftigen RROP in vo
liegendem Entwurfsstand bezogen auf die Vorrang
sichergestellt werden kann. 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

zung vereinbar sind, so dass die Neuerrichtung von raumbedeutsamen Windenergi
einschließlich des Repowerings auf diesen Flächen ausgeschlossen wird. 

In den verbleibenden Restgebieten der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald ohne raumordne
ische Steuerung der Windenergienutzung kann eine Steuerung über die kommunale B

und Bauleitplanung sollen in Zusammenwirkung den geordneten Ausbau der 
Windenergienutzung durch räumliche Konzentration in dafür geeigneten Gebieten gemäß der Ziele 
und Grundsätze 163 bis 163 f des LEP IV sicherstellen. 

mäß der Festlegung von Vorrang- und Ausschlussgebieten sowie des in G 148 formulierten 
Grundsatzes der Sicherstellung einer geordneten Entwicklung der Windenergienutzung über die 
bauleitplanerische Steuerung im Rahmen der Flächennutzungsplanung, bestimmt d

in der RROP Entwurfsfassung von 2014 nicht für jede Fläche der Planungsregion ein Ziel der 
Raumordnung bezüglich der Zulässigkeit oder des Ausschlusses von raumbedeutsamen Windene
gieanlagen und des Repowerings. Regionalplanerisch ist auf den weiteren Flächen, den sogenan
ten „weißen Bereichen“ weder eine Entwicklungs- noch eine Ausschlusszone für Windenergieanl

Die Ausschlusswirkung der gewählten Vorranggebiete erstreckt sich nur auf die 
Flächen, die als Ausschlussgebiete festgelegt werden. Für die weiteren Flächen in den „weißen B
reichen“ fehlt es an einer abschließenden raumordnerischen Entscheidung der Regionalplanung, so 
dass diese nicht von der Ausschlusswirkung erfasst werden. 

Um eine geordnete Entwicklung der Windenergienutzung sicherzustellen, wird eine bauleitplaner
sche Steuerung im Rahmen der Flächennutzungsplanung auch bei Rechtswirksamkeit des nachfo
genden RROP in der Entwurfsfassung von 2014 notwendig werden, da andernfalls der Errichtung 

 Windenergieanlagen gemäß des Grundsatzes G 148 der 
BauGB außerhalb der Vorrang- und Ausschlussgebiete in der Planungsregion nicht 

Die Festlegung der Vorranggebiete für die Windenergienutzung basiert auf einem schlüssi
samträumlichen regionalplanerischen Konzept. Die Planungsregion Mittelrhein
bei Rechtswirksamkeit des RROP 2014 mit der gewählten Konzeption und den gewählten Vorran
gebietsflächen die landesplanerische Zielvorgabe nach aktiver Flächenvorsorge für die Windene

gemäß der Absicht des Landes, mindestens 2 % der Fläche von Rheinland
der Vorgabe mindestens 2 % der Waldfläche in Rheinland-Pfalz für die Windenergienutzung im A

bereitzustellen. Im Abwägungsergebnis der Flächen
gebiete verschafft die Entwurfsfassung des RROP von 2014 der Windenergienutzung substan
Raum, so dass die Funktion der regionalplanerischen Steuerung über den zukünftigen RROP in vo

bezogen auf die Vorrang- und Ausschlussgebiete für Windenergienutzung 
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zung vereinbar sind, so dass die Neuerrichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen (WEA) 
 

Westerwald ohne raumordner-
ische Steuerung der Windenergienutzung kann eine Steuerung über die kommunale Bauleitplanung 

Zusammenwirkung den geordneten Ausbau der 
Windenergienutzung durch räumliche Konzentration in dafür geeigneten Gebieten gemäß der Ziele 

des in G 148 formulierten 
Grundsatzes der Sicherstellung einer geordneten Entwicklung der Windenergienutzung über die 
bauleitplanerische Steuerung im Rahmen der Flächennutzungsplanung, bestimmt die Regionalpla-

nicht für jede Fläche der Planungsregion ein Ziel der 
Raumordnung bezüglich der Zulässigkeit oder des Ausschlusses von raumbedeutsamen Windener-

f den weiteren Flächen, den sogenann-
noch eine Ausschlusszone für Windenergieanla-

Die Ausschlusswirkung der gewählten Vorranggebiete erstreckt sich nur auf die 
festgelegt werden. Für die weiteren Flächen in den „weißen Be-

reichen“ fehlt es an einer abschließenden raumordnerischen Entscheidung der Regionalplanung, so 

nergienutzung sicherzustellen, wird eine bauleitplaneri-
sche Steuerung im Rahmen der Flächennutzungsplanung auch bei Rechtswirksamkeit des nachfol-
genden RROP in der Entwurfsfassung von 2014 notwendig werden, da andernfalls der Errichtung 

Windenergieanlagen gemäß des Grundsatzes G 148 der 
und Ausschlussgebiete in der Planungsregion nicht 

Die Festlegung der Vorranggebiete für die Windenergienutzung basiert auf einem schlüssigen, ge-
Planungsregion Mittelrhein-Westerwald erfüllt 

mit der gewählten Konzeption und den gewählten Vorrang-
ächenvorsorge für die Windener-

gemäß der Absicht des Landes, mindestens 2 % der Fläche von Rheinland-Pfalz inkl. 
Pfalz für die Windenergienutzung im An-

Im Abwägungsergebnis der Flächendimension der Vorrang-
gebiete verschafft die Entwurfsfassung des RROP von 2014 der Windenergienutzung substanziell 
Raum, so dass die Funktion der regionalplanerischen Steuerung über den zukünftigen RROP in vor-

und Ausschlussgebiete für Windenergienutzung 
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Abb.: Auszug der Sonder-Themenkarte Windenergienutzungskonzeption 
zur Entwurfsfassung des RROP 2014
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Themenkarte Windenergienutzungskonzeption 
zur Entwurfsfassung des RROP 2014 (unmaßstäbliche Darstellung) 
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Abb.: Gegenüberstellung der Sonder
wurfsfassung des RROP 2014 sowie der Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP 2014
im Auszug der „Vorranggebiete Windenergienutzung“ in der Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach (unmaßstäbliche Darstellung)

Gemäß der Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP von 2014 weist der Bereich der dargestel
ten Vorrangflächen für Windenergie im Verbandsgemeindegebiet Ransbach
Flächendarstellungen eines 
Regionalen Grünzugs als zukünftiges 
53 der Entwurfsfassung des RROP 2014 
Freiräume erhalten bleiben. Deshalb darf innerhalb der regionalen Grünzüge keine flächenhafte B
siedlung stattfinden. Planungen und Vorhaben die zu einer Zersiedlung, einer Beeinträchtigung der 
Gliederung von Siedlungsgebieten, des Wasserhaushalts, der Freiraumerholung oder zu
rung der klimatischen Verhältnisse führen können, sind in den regionalen Grünzügen nicht zulässig.

Im Gegensatz zum rechtswirksamen RROP 2006 schließt die Entwurfsfassung des RROP 2014 
Windenergieanlagen nicht mehr grundsätzlich aus. Privilegierte
in den regionalen Grünzügen zulässig, wenn die einzelnen Freiraumfunktionen regionaler Grünzüge 
als öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

Gemäß der Fortschreibung des LEP IV, Begründung des Ziels Z 163 d können sich 
Vorränge überlagern, sofern eine Vereinbarkeit 
stellt werden kann. So stehen Vorrangausweisungen zugunsten der Landwirtschaft, der Forstwir
schaft oder des Rohstoffabbaus der Windenergienutzun

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

     

der Sonder-Themenkarte Windenergienutzungskonzeption zur En
wurfsfassung des RROP 2014 sowie der Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP 2014
im Auszug der „Vorranggebiete Windenergienutzung“ in der Verbandsgemeinde Ransbach

(unmaßstäbliche Darstellung) 

Gemäß der Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP von 2014 weist der Bereich der dargestel
ten Vorrangflächen für Windenergie im Verbandsgemeindegebiet Ransbach
Flächendarstellungen eines für ein Vorbehaltsgebiet Grundwasserschutz als Grundsatz sowie eines 

zukünftiges Ziel der Raumordnung auf. Gemäß 
53 der Entwurfsfassung des RROP 2014 sollen Regionale Grünzüge als große zusammenhängende 

eiben. Deshalb darf innerhalb der regionalen Grünzüge keine flächenhafte B
siedlung stattfinden. Planungen und Vorhaben die zu einer Zersiedlung, einer Beeinträchtigung der 
Gliederung von Siedlungsgebieten, des Wasserhaushalts, der Freiraumerholung oder zu
rung der klimatischen Verhältnisse führen können, sind in den regionalen Grünzügen nicht zulässig.

Im Gegensatz zum rechtswirksamen RROP 2006 schließt die Entwurfsfassung des RROP 2014 
Windenergieanlagen nicht mehr grundsätzlich aus. Privilegierte Vorhaben im Außenbereich (M) sind 
in den regionalen Grünzügen zulässig, wenn die einzelnen Freiraumfunktionen regionaler Grünzüge 
als öffentliche Belange nicht entgegenstehen.  

Gemäß der Fortschreibung des LEP IV, Begründung des Ziels Z 163 d können sich 
Vorränge überlagern, sofern eine Vereinbarkeit mit der vorrangigen Funktion oder Nutzung herg
stellt werden kann. So stehen Vorrangausweisungen zugunsten der Landwirtschaft, der Forstwir
schaft oder des Rohstoffabbaus der Windenergienutzung in der Regel nicht entgegen.
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Themenkarte Windenergienutzungskonzeption zur Ent-
wurfsfassung des RROP 2014 sowie der Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP 2014 
im Auszug der „Vorranggebiete Windenergienutzung“ in der Verbandsgemeinde Ransbach-

Gemäß der Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP von 2014 weist der Bereich der dargestell-
ten Vorrangflächen für Windenergie im Verbandsgemeindegebiet Ransbach-Baumbach zusätzlich 

ltsgebiet Grundwasserschutz als Grundsatz sowie eines 
Ziel der Raumordnung auf. Gemäß Begründung des Ziels Z 

sollen Regionale Grünzüge als große zusammenhängende 
eiben. Deshalb darf innerhalb der regionalen Grünzüge keine flächenhafte Be-

siedlung stattfinden. Planungen und Vorhaben die zu einer Zersiedlung, einer Beeinträchtigung der 
Gliederung von Siedlungsgebieten, des Wasserhaushalts, der Freiraumerholung oder zur Verände-
rung der klimatischen Verhältnisse führen können, sind in den regionalen Grünzügen nicht zulässig. 

Im Gegensatz zum rechtswirksamen RROP 2006 schließt die Entwurfsfassung des RROP 2014 
Vorhaben im Außenbereich (M) sind 

in den regionalen Grünzügen zulässig, wenn die einzelnen Freiraumfunktionen regionaler Grünzüge 

Gemäß der Fortschreibung des LEP IV, Begründung des Ziels Z 163 d können sich unterschiedliche 
mit der vorrangigen Funktion oder Nutzung herge-

stellt werden kann. So stehen Vorrangausweisungen zugunsten der Landwirtschaft, der Forstwirt-
g in der Regel nicht entgegen. 
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Abb.: Gegenüberstellung der Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP 2014 
der „Vorranggebiete Windenergienutzung“
und der Planflächen der Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
Darstellung) 

Die gewählten Flächen der vorliegend behandelten Flächennutzungsplanung sind überwiegend 
kongruent mit den geplanten regionalplanerischen Vorranggebieten für die Windenergienutzung der 
Entwurfsfassung RROP 2014. 
verfahrens basieren im Ergebnis auf
kriterien. Insofern ist die Flächenabgrenzung 
geplanten regionalplanerischen Vorranggebiete für die Windenergienutzung
RROP 2014.  

Im Ergebnis ist die Wahl der Fläch
auf den aktuellen Entwurf der Verbandsgemeinde Ransbach
lung des Flächennutzungsplans 
lung befindlichen Zielen des RR
diesen nicht entgegen. 

Über die vorliegende Flächennutzungsplanung wird 
RROP im Stand der Entwurfsfassung 2014 Rechnung getragen 
lung der Windenergienutzung
che Konzentration über die bauleitplanerische Steuerung im Rahmen der
planung sichergestellt. 

Im wirksamen Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein Westerwald
auf die überplanten Flächen die nachfolgenden Inhalte zu berücksichtigen.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

   

Abb.: Gegenüberstellung der Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP 2014 
der „Vorranggebiete Windenergienutzung“ in der Verbandsgemeinde Ransbach

Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - Teilplan Windenergienutzung 

Die gewählten Flächen der vorliegend behandelten Flächennutzungsplanung sind überwiegend 
mit den geplanten regionalplanerischen Vorranggebieten für die Windenergienutzung der 

Entwurfsfassung RROP 2014. Die Konzentrationsflächen des vorliegenden Flächennutzungspla
verfahrens basieren im Ergebnis auf der Berücksichtigung von artenschutzrech
kriterien. Insofern ist die Flächenabgrenzung nicht deckungsgleich mit den Flächenabgrenzung der 
geplanten regionalplanerischen Vorranggebiete für die Windenergienutzung

Im Ergebnis ist die Wahl der Flächenabgrenzung auf Ebene der Flächennutzung 
auf den aktuellen Entwurf der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach für die Neuaufste
lung des Flächennutzungsplans – Teilplan Windenergienutzung insgesamt mit den in Aufste
lung befindlichen Zielen des RROP im Stand der Entwurfsfassung 2014 vereinbar und steht 

Über die vorliegende Flächennutzungsplanung wird dem Grundsatz G 148 des zukünftigen 
RROP im Stand der Entwurfsfassung 2014 Rechnung getragen und 

Windenergienutzung außerhalb der Vorrang- und Ausschlussgebiete 
über die bauleitplanerische Steuerung im Rahmen der

Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein Westerwald
auf die überplanten Flächen die nachfolgenden Inhalte zu berücksichtigen.
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Abb.: Gegenüberstellung der Gesamtkarte der Entwurfsfassung des RROP 2014 im Auszug 
in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach 

Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen der vorliegenden 
lan Windenergienutzung (unmaßstäbliche 

Die gewählten Flächen der vorliegend behandelten Flächennutzungsplanung sind überwiegend 
mit den geplanten regionalplanerischen Vorranggebieten für die Windenergienutzung der 

des vorliegenden Flächennutzungsplan-
der Berücksichtigung von artenschutzrechtlichen Restriktions-

mit den Flächenabgrenzung der 
geplanten regionalplanerischen Vorranggebiete für die Windenergienutzung der Entwurfsfassung 

enabgrenzung auf Ebene der Flächennutzung im Hinblick 
Baumbach für die Neuaufstel-

insgesamt mit den in Aufstel-
OP im Stand der Entwurfsfassung 2014 vereinbar und steht 

dem Grundsatz G 148 des zukünftigen 
und eine geordnete Entwick-

und Ausschlussgebiete durch räumli-
über die bauleitplanerische Steuerung im Rahmen der Flächennutzungs-

Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein Westerwald von 2006 sind in Bezug 
auf die überplanten Flächen die nachfolgenden Inhalte zu berücksichtigen. 
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In der Gesamtkarte des wirksamen RROP ist beinahe das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde 
Ransbach-Baumbach als „Regionaler Grünzug“ ausgewiesen. Die Siedlung
Ausweisung ausgenommen.

Die 3 geplanten Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 sind im nördlichen Randbereich dieser flächenha
ten Ausweisung lokalisiert. Für die überplanten Bereiche ist die Ausweisung als „Regionaler Grü
zug“ die einzige regionalplanerische Festlegung im wirksamen RROP.

Im Folgenden wird auf das bewertungsrelevante 
gegangen. Das Ziel 1 im Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“
im Wortlaut (siehe S. 44; Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein
 
„Neue Siedlungsgebiete, flächenhafte Besiedlung und große Einzelbauvorhaben sind innerhalb der 
regionalen Grünzüge nicht zulässig; ausgenommen davon sind dem Tourismus dienende Einzel
haben.“ 

Die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises hat eine 
stellung des Flächennutzungsplans 
geben. 

Die Kreisverwaltung hat als wesentliche Aussage vorg
(Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“) des wirksamen Regionalen 
Raumordnungsplan von 2006 vorliegt. Der Zielkonflikt besteht darin, dass die vorgesehene FNP
Darstellungen von Sonderbauflächen für Windenergieanlagen den Zulässigkeiten, die für einen R
gionalen Grünzug gelten, widersprechen. 

Die Kreisverwaltung hat in der landesplanerischen Stellungnahme 
eines Zielabweichungsverfahrens dargelegt und

In der Folge hat der Verbandsgemeinderat den Antrag auf Zielabweichungsverfahren 
am 10. Juni 2013 beschlossen. Für die 3 Flächenbereiche, die sich in relativer Randlage des Regi
nalen Grünzugs befinden, soll eine weitere Ausweisu
men der bauleitplanerischen Abwägung hat der Plangeber einige Gründe für diesen Beschluss und 
den gewählten Verfahrensweg erläute

Im Bereich der Planungsregion Mittelrhein
deutsame Anlagen durch den Regionalen Raumordnungsplan (RROP) übernommen werden. Diese 
Funktionalität ist jedoch aufgrund der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz und 
des Bundesverwaltungsgerichts 
len aufgrund verschiedener Abwägungsmängel fehlende Steuerungs
scheinigt. 

Auf Ebene der Regionalplanung wurde ein Aufstellungsverfahren für den Teilplan „Windkraft“ von 
der Planungsgemeinschaft Mittelrhein
lief. Das Verfahren wurde jedoch nicht rechtswirksam abgeschlossen, weil der für die Genehmigung 
vorgelegte Entwurf vom zuständigen Innenministerium zurückgewiesen wu
der Entwurf keine hinreichenden Flächenausweisungen zugunsten der Windenergienutzung vor.

Die planerische Letztentscheidung bezüglich geeigneter Standorte und die Entfaltung einer entspr
chenden Rechtswirkung für die Standortbindun
lich auf der Ebene des Flächennutzungsplans angesiedelt und erstreckt sich auf raumbedeutsame 
sowie nicht raumbedeutsame Anlagen.
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In der Gesamtkarte des wirksamen RROP ist beinahe das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde 
als „Regionaler Grünzug“ ausgewiesen. Die Siedlung

Ausweisung ausgenommen. 

Die 3 geplanten Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 sind im nördlichen Randbereich dieser flächenha
ten Ausweisung lokalisiert. Für die überplanten Bereiche ist die Ausweisung als „Regionaler Grü

regionalplanerische Festlegung im wirksamen RROP. 

Im Folgenden wird auf das bewertungsrelevante regionalplanerische Ziel „Regionaler Grünzug“
Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“

he S. 44; Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald von 2006):

„Neue Siedlungsgebiete, flächenhafte Besiedlung und große Einzelbauvorhaben sind innerhalb der 
regionalen Grünzüge nicht zulässig; ausgenommen davon sind dem Tourismus dienende Einzel

Die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises hat eine landesplanerische Stellungnahme
stellung des Flächennutzungsplans - Teilplan Windenergienutzung (datiert vom 22.11.2012) abg

Die Kreisverwaltung hat als wesentliche Aussage vorgetragen, dass ein Zielkonflikt mit dem Ziel Z 1 
(Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“) des wirksamen Regionalen 
Raumordnungsplan von 2006 vorliegt. Der Zielkonflikt besteht darin, dass die vorgesehene FNP

derbauflächen für Windenergieanlagen den Zulässigkeiten, die für einen R
gionalen Grünzug gelten, widersprechen.  

Die Kreisverwaltung hat in der landesplanerischen Stellungnahme das Erfordernis zur Durchführung 
eines Zielabweichungsverfahrens dargelegt und begründet. 

In der Folge hat der Verbandsgemeinderat den Antrag auf Zielabweichungsverfahren 
beschlossen. Für die 3 Flächenbereiche, die sich in relativer Randlage des Regi

nalen Grünzugs befinden, soll eine weitere Ausweisung im Flächennutzungsplan erfolgen.
men der bauleitplanerischen Abwägung hat der Plangeber einige Gründe für diesen Beschluss und 
den gewählten Verfahrensweg erläutert (vgl. nachfolgende Ausführungen).

Im Bereich der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald sollte die Steuerungsfunktion für raumb
deutsame Anlagen durch den Regionalen Raumordnungsplan (RROP) übernommen werden. Diese 
Funktionalität ist jedoch aufgrund der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz und 
des Bundesverwaltungsgerichts hinfällig: dem Regionalen Raumordnungsplan werden in Einzelfä
len aufgrund verschiedener Abwägungsmängel fehlende Steuerungs- und Ausschlusswirkung b

Auf Ebene der Regionalplanung wurde ein Aufstellungsverfahren für den Teilplan „Windkraft“ von 
der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald begonnen, das im Zeitraum von 2003
lief. Das Verfahren wurde jedoch nicht rechtswirksam abgeschlossen, weil der für die Genehmigung 
vorgelegte Entwurf vom zuständigen Innenministerium zurückgewiesen wu
der Entwurf keine hinreichenden Flächenausweisungen zugunsten der Windenergienutzung vor.

Die planerische Letztentscheidung bezüglich geeigneter Standorte und die Entfaltung einer entspr
chenden Rechtswirkung für die Standortbindung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt (noch) ausschlie
lich auf der Ebene des Flächennutzungsplans angesiedelt und erstreckt sich auf raumbedeutsame 
sowie nicht raumbedeutsame Anlagen. 
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In der Gesamtkarte des wirksamen RROP ist beinahe das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde 
als „Regionaler Grünzug“ ausgewiesen. Die Siedlungslagen sind von dieser 

Die 3 geplanten Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 sind im nördlichen Randbereich dieser flächenhaf-
ten Ausweisung lokalisiert. Für die überplanten Bereiche ist die Ausweisung als „Regionaler Grün-

regionalplanerische Ziel „Regionaler Grünzug“ ein-
Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“ ist 

Westerwald von 2006): 

„Neue Siedlungsgebiete, flächenhafte Besiedlung und große Einzelbauvorhaben sind innerhalb der 
regionalen Grünzüge nicht zulässig; ausgenommen davon sind dem Tourismus dienende Einzelvor-

landesplanerische Stellungnahme zur Neuauf-
Teilplan Windenergienutzung (datiert vom 22.11.2012) abge-

etragen, dass ein Zielkonflikt mit dem Ziel Z 1 
(Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“) des wirksamen Regionalen 
Raumordnungsplan von 2006 vorliegt. Der Zielkonflikt besteht darin, dass die vorgesehene FNP-

derbauflächen für Windenergieanlagen den Zulässigkeiten, die für einen Re-

das Erfordernis zur Durchführung 

In der Folge hat der Verbandsgemeinderat den Antrag auf Zielabweichungsverfahren in der Sitzung 
beschlossen. Für die 3 Flächenbereiche, die sich in relativer Randlage des Regio-

ng im Flächennutzungsplan erfolgen. Im Rah-
men der bauleitplanerischen Abwägung hat der Plangeber einige Gründe für diesen Beschluss und 

rt (vgl. nachfolgende Ausführungen). 

wald sollte die Steuerungsfunktion für raumbe-
deutsame Anlagen durch den Regionalen Raumordnungsplan (RROP) übernommen werden. Diese 
Funktionalität ist jedoch aufgrund der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz und 

hinfällig: dem Regionalen Raumordnungsplan werden in Einzelfäl-
und Ausschlusswirkung be-

Auf Ebene der Regionalplanung wurde ein Aufstellungsverfahren für den Teilplan „Windkraft“ von 
Westerwald begonnen, das im Zeitraum von 2003-2006 ab-

lief. Das Verfahren wurde jedoch nicht rechtswirksam abgeschlossen, weil der für die Genehmigung 
vorgelegte Entwurf vom zuständigen Innenministerium zurückgewiesen wurde. Im Wesentlichen sah 
der Entwurf keine hinreichenden Flächenausweisungen zugunsten der Windenergienutzung vor. 

Die planerische Letztentscheidung bezüglich geeigneter Standorte und die Entfaltung einer entspre-
g ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt (noch) ausschließ-

lich auf der Ebene des Flächennutzungsplans angesiedelt und erstreckt sich auf raumbedeutsame 
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Im Hinblick auf die bundes- 
dass die Möglichkeiten zur Schaffung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen auf la
desplanerischer und regionalplanerischer Ebene in Rheinland

Die Fortschreibung des LEP IV enthält eine ind
Grünzug: Die Erläuterung zum Ziel Z 163 d des LEP IV kann man so interpretieren, dass ein „Reg
onaler Grünzug“ ein Beispiel für eine Ausweisung mit Zielcharakter ist, dessen Belang ein Vorrang 
vor allen anderen raumbedeutsamen Funktionen und Nutzungen zukommen lässt.

In einem Schreiben der SGD Nord vom 08.01.2013 wird dahingegen empfohlen, dass bei FNP
Neuplanungen für Windenergienutzungen die Bereiche „Regionale Grünzüge“ nicht als hartes „T
bu“-Ausschlusskriterium angewendet werden sollten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass zukünftig 
passung des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein
LEP IV „Erneuerbare Energien“ 
mehr grundsätzlich ausgeschlossen sein werden.

Im Hinblick auf den aktuellen Entwurf der Verbandsgemeinde Ransbach
stellung des Flächennutzungsplans 
nung insgesamt und weitestgehend mit den Zielvorstellungen des Landes Rheinland
stimmen. 

Durch die Planaufstellung der Verbandsgemeinde Ransbach
Angebotsflächen für Windkraft
lich den landespolitischen Zielsetzungen.

Die auszuweisenden Konzentrationsflächen entsprechen nach derzeitigem Stand der Planung e
nem Anteil von ca. 2,4 % des gesamten Verbandsgemeindegebiet
Auf diese Weise kann die Mindestmenge an Angebotsflächen (bezogen auf das Verbandsgemei
degebiet Ransbach-Baumbach) von 2 % erreicht und übertroffen werden.

Baumbach 
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 und landespolitische Energiewende ist grundlege
dass die Möglichkeiten zur Schaffung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen auf la
desplanerischer und regionalplanerischer Ebene in Rheinland-Pfalz erheblich ausgeweitet werden.

Die Fortschreibung des LEP IV enthält eine indirekte, zu interpretierende Aussage zum regionalen 
Grünzug: Die Erläuterung zum Ziel Z 163 d des LEP IV kann man so interpretieren, dass ein „Reg
onaler Grünzug“ ein Beispiel für eine Ausweisung mit Zielcharakter ist, dessen Belang ein Vorrang 

deren raumbedeutsamen Funktionen und Nutzungen zukommen lässt.

In einem Schreiben der SGD Nord vom 08.01.2013 wird dahingegen empfohlen, dass bei FNP
Neuplanungen für Windenergienutzungen die Bereiche „Regionale Grünzüge“ nicht als hartes „T

kriterium angewendet werden sollten. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass zukünftig 
passung des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald an die Teilfortschreibung des 
LEP IV „Erneuerbare Energien“ – Windenergieanlagen innerhalb der regionalen Grünzüge nicht 
mehr grundsätzlich ausgeschlossen sein werden. 

Im Hinblick auf den aktuellen Entwurf der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach für die Neuau
stellung des Flächennutzungsplans – Teilplan Windenergienutzung ist festzustellen, dass die Pl
nung insgesamt und weitestgehend mit den Zielvorstellungen des Landes Rheinland

Durch die Planaufstellung der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach sollen und können mehr 
Angebotsflächen für Windkraftanlagen geschaffen werden – dieses Vorgehen entspricht grundsät
lich den landespolitischen Zielsetzungen. 

Die auszuweisenden Konzentrationsflächen entsprechen nach derzeitigem Stand der Planung e
nem Anteil von ca. 2,4 % des gesamten Verbandsgemeindegebietes (Gesamtgröße von 4.986 ha). 
Auf diese Weise kann die Mindestmenge an Angebotsflächen (bezogen auf das Verbandsgemei

Baumbach) von 2 % erreicht und übertroffen werden. 
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und landespolitische Energiewende ist grundlegend davon auszugehen, 
dass die Möglichkeiten zur Schaffung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen auf lan-

Pfalz erheblich ausgeweitet werden. 

irekte, zu interpretierende Aussage zum regionalen 
Grünzug: Die Erläuterung zum Ziel Z 163 d des LEP IV kann man so interpretieren, dass ein „Regi-
onaler Grünzug“ ein Beispiel für eine Ausweisung mit Zielcharakter ist, dessen Belang ein Vorrang 

deren raumbedeutsamen Funktionen und Nutzungen zukommen lässt. 

In einem Schreiben der SGD Nord vom 08.01.2013 wird dahingegen empfohlen, dass bei FNP-
Neuplanungen für Windenergienutzungen die Bereiche „Regionale Grünzüge“ nicht als hartes „Ta-

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass zukünftig – nach der An-
Westerwald an die Teilfortschreibung des 

Windenergieanlagen innerhalb der regionalen Grünzüge nicht 

Baumbach für die Neuauf-
tzung ist festzustellen, dass die Pla-

nung insgesamt und weitestgehend mit den Zielvorstellungen des Landes Rheinland-Pfalz überein-

Baumbach sollen und können mehr 
dieses Vorgehen entspricht grundsätz-

Die auszuweisenden Konzentrationsflächen entsprechen nach derzeitigem Stand der Planung ei-
es (Gesamtgröße von 4.986 ha). 

Auf diese Weise kann die Mindestmenge an Angebotsflächen (bezogen auf das Verbandsgemein-
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Erläuterungen zum durchgeführten 
„Regionaler Grünzug“:  

Das Zielabweichungsverfahren 
des Jahres 2014 durch die Struktur
genden Abschnitten ist die Begründung der Struktur
tiven Bescheid bzgl. der Zielabweichung inhaltlich wiedergegeben.

In der landesplanerischen Stellungnahme vom 22. November 2012 hat die untere Landesplanung
behörde (Kreisverwaltung des Westerwaldkreises) 
nung erhebliche Bedenken gegen fünf der ursprünglich sieben geplanten Sonderbauflächen für 
Windenergienutzung bestehen.

Diese Bedenken gründeten sich im Wesentlichen auf eine
„Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des verbindlichen regionalen Raumor
nungsplans Mittelrhein-Westerwald 2006 (RROP).

Im Verlauf des Planverfahrens wurden die ursprünglich sieben geplanten Flächen auch aufgr
tenschutzrechtlicher Konflikte auf insgesamt drei Flächen verringert, die als Sonderbauflächen für 
Windenergienutzung ausgewiesen werden sollen.

Diese drei vorgesehenen Flächen tangieren das Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und 
Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des verbindlichen regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein
Westerwald 2006 (RROP). 

Vor diesem Hintergrund beantragte die Verbandsgemeinde Ransbach
vom 07. Februar 2014 die Zulassung einer Abweichung von dem Ziel 
Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des RROP nach
(ROG) in Verbindung mit § 10 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPIG).

Gemäß dem Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Sie
RROP Mittelrhein-Westerwald sind neue Siedlungsgebiete, flächenhafte Besiedlung und große Ei
zelhandelsvorhaben innerhalb der regionalen Grünzüge nicht zulässig; ausgenommen davon sind 
dem Tourismus dienende Einzelvorhaben.

Nach § 6 Abs. 2 ROG in Verbindung mit § 10 Abs. 6 LPIG kann die obere Landesplanungsbehörde 
im Benehmen mit den fachlich berührten Stellen der oberen Verwaltungsebene und der jeweiligen 
Planungsgemeinschaft die Abweichung zulassen, wenn diese aufgrund veränderter Tatsa
Erkenntnisse unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und der RROP in seinen 
Grundzügen nicht berührt wird.

Die obere Landesplanungsbehörde hat das Zielabweichungsverfahren mit Schreiben vom 26. Fe
ruar 2014 eingeleitet. 

Das Ergebnis der positiven Zielabweichung wurde mit Schreiben der SGD Nord, Koblenz vom 24. 
April 2014 mitgeteilt. 

Die obere Landesplanungsbehörde hat den fachlich berührten Stellen der oberen Verwaltungsebene 
sowie der Planungsgemeinschaft Region Mittelrhein
Vorlagebericht der unteren Landesplanungsbehörde vom 17. Februar 2014 mit der Bitte um Ste
lungnahme übersendet. Die oberste Landesplanungsbehörde, die Kreisverwaltung des Westerwal
kreises sowie die Antragstellerin haben d

Baumbach 
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durchgeführten Verfahren zur Abweichung vom regio

Das Zielabweichungsverfahren für die Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 wurde 
durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord durchgeführt.

t die Begründung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord für den pos
tiven Bescheid bzgl. der Zielabweichung inhaltlich wiedergegeben. 

In der landesplanerischen Stellungnahme vom 22. November 2012 hat die untere Landesplanung
des Westerwaldkreises) zuvor festgestellt, dass aus Sicht der Raumor

nung erhebliche Bedenken gegen fünf der ursprünglich sieben geplanten Sonderbauflächen für 
Windenergienutzung bestehen. 

Diese Bedenken gründeten sich im Wesentlichen auf einer Verletzung des Ziels Z 1 in Kapitel 4.1 
„Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des verbindlichen regionalen Raumor

Westerwald 2006 (RROP). 

Im Verlauf des Planverfahrens wurden die ursprünglich sieben geplanten Flächen auch aufgr
tenschutzrechtlicher Konflikte auf insgesamt drei Flächen verringert, die als Sonderbauflächen für 
Windenergienutzung ausgewiesen werden sollen. 

Diese drei vorgesehenen Flächen tangieren das Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und 
, Siedlungszäsuren" des verbindlichen regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein

Vor diesem Hintergrund beantragte die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach mit Schreiben 
vom 07. Februar 2014 die Zulassung einer Abweichung von dem Ziel Z1 in Kapitel 4.1 „Regionale 
Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des RROP nach § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz 
ROG) in Verbindung mit § 10 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPIG). 

Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Sie
Westerwald sind neue Siedlungsgebiete, flächenhafte Besiedlung und große Ei

zelhandelsvorhaben innerhalb der regionalen Grünzüge nicht zulässig; ausgenommen davon sind 
dem Tourismus dienende Einzelvorhaben. 

2 ROG in Verbindung mit § 10 Abs. 6 LPIG kann die obere Landesplanungsbehörde 
im Benehmen mit den fachlich berührten Stellen der oberen Verwaltungsebene und der jeweiligen 
Planungsgemeinschaft die Abweichung zulassen, wenn diese aufgrund veränderter Tatsa
Erkenntnisse unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und der RROP in seinen 
Grundzügen nicht berührt wird. 

Die obere Landesplanungsbehörde hat das Zielabweichungsverfahren mit Schreiben vom 26. Fe

der positiven Zielabweichung wurde mit Schreiben der SGD Nord, Koblenz vom 24. 

Die obere Landesplanungsbehörde hat den fachlich berührten Stellen der oberen Verwaltungsebene 
sowie der Planungsgemeinschaft Region Mittelrhein-Westerwald die Antragsunterlagen und den 
Vorlagebericht der unteren Landesplanungsbehörde vom 17. Februar 2014 mit der Bitte um Ste
lungnahme übersendet. Die oberste Landesplanungsbehörde, die Kreisverwaltung des Westerwal
kreises sowie die Antragstellerin haben das Einleitungsschreiben zudem nachrichtlich erhalten.
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Verfahren zur Abweichung vom regionalplanerischen Ziel 

wurde in der ersten Hälfte 
durchgeführt. In den nachfol-

und Genehmigungsdirektion Nord für den posi-

In der landesplanerischen Stellungnahme vom 22. November 2012 hat die untere Landesplanungs-
festgestellt, dass aus Sicht der Raumord-

nung erhebliche Bedenken gegen fünf der ursprünglich sieben geplanten Sonderbauflächen für 

des Ziels Z 1 in Kapitel 4.1 
„Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des verbindlichen regionalen Raumord-

Im Verlauf des Planverfahrens wurden die ursprünglich sieben geplanten Flächen auch aufgrund ar-
tenschutzrechtlicher Konflikte auf insgesamt drei Flächen verringert, die als Sonderbauflächen für 

Diese drei vorgesehenen Flächen tangieren das Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und 
, Siedlungszäsuren" des verbindlichen regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-

Baumbach mit Schreiben 
Z1 in Kapitel 4.1 „Regionale 

§ 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz 

Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des 
Westerwald sind neue Siedlungsgebiete, flächenhafte Besiedlung und große Ein-

zelhandelsvorhaben innerhalb der regionalen Grünzüge nicht zulässig; ausgenommen davon sind 

2 ROG in Verbindung mit § 10 Abs. 6 LPIG kann die obere Landesplanungsbehörde 
im Benehmen mit den fachlich berührten Stellen der oberen Verwaltungsebene und der jeweiligen 
Planungsgemeinschaft die Abweichung zulassen, wenn diese aufgrund veränderter Tatsachen oder 
Erkenntnisse unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und der RROP in seinen 

Die obere Landesplanungsbehörde hat das Zielabweichungsverfahren mit Schreiben vom 26. Feb-

der positiven Zielabweichung wurde mit Schreiben der SGD Nord, Koblenz vom 24. 

Die obere Landesplanungsbehörde hat den fachlich berührten Stellen der oberen Verwaltungsebene 
ld die Antragsunterlagen und den 

Vorlagebericht der unteren Landesplanungsbehörde vom 17. Februar 2014 mit der Bitte um Stel-
lungnahme übersendet. Die oberste Landesplanungsbehörde, die Kreisverwaltung des Westerwald-

as Einleitungsschreiben zudem nachrichtlich erhalten. 
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Die Planungsgemeinschaft Region Mittelrhein
der Ausschluss der Windenergie im Regionalen Grünzug im Rahmen der Anpassung des RROP an 
das Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV nicht mehr aufrechterhalten werden 
die zukünftig einer Windenergienutzung an der geplanten Stelle entgegenstehen werden, 
mit Blick auf die derzeitige regionalplanerische Konzeption zur Windenergiesteuerung ni

Die Planungsgemeinschaft befürwortet
Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des RROP aufgrund der aus ihrer Sicht vorliege
den neuen Tatsachen und Erkenntnisse bei dem vorliegenden r

Die obere Bauaufsichtsbehörde hat aus städtebaulicher Stellung zur Planung bezogen.

Die obere Bauaufsichtsbehörde hat darauf hingewiesen, dass die gewählten harten und weichen 
Ausschlusskriterien in der Begründung zur N
bandsgemeinde Ransbach-Baumbach (Planungsstand: 28.01.2014) nicht in vollem Umfang den a
tuellen Anforderungen entsprechen, die das Bundesverwaltungsgericht und die Obergerichte an di
Konzentrationsplanung stellen.

Die obere Bauaufsichtsbehörde hat in ihrer Stellungnahme als Voraussetzung für das Benehmen 
gefordert, dass eine entsprechende Anpassung der gewählten harten und weichen Standortkriterien 
zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Ransbach
sprechung erfolgt. Erst nach Erfüllen dieser Voraussetzung wird das Benehmen von der oberen 
Bauaufsichtsbehörde hergestellt.

[Anmerkung des Plangebers: Der Erläuterungsbericht (mit den Erläuterungen zur Anwendung der 
gewählten harten und weichen Ausschlusskriterien) und die Planbegründung wurden zwischenzei
lich an die aktuelle Rechtsprechung angepasst. 
werden die gestellten Forderungen der oberen Bauaufsichtsbehörde aus Sicht des Pl
fern als erfüllt angesehen]. 

Die Obere Naturschutzbehörde hat in ihrer Stellungnahme keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Zielabweichung vorgetragen 
Steuerung der Windenergien

Die Obere Naturschutzbehörde hat mitgeteilt, dass die Bildung von Konzentrationsflächen für den 
Ausbau von Windkraftanlagen begrüßt wird. Die Teilflächen 1, 2 und 3 stehen demnach in einem 
engen räumlichen Zusammenhang.

Auf Grundlage der Fachgutachten zu den Themen Artenschutz und Landschaftsbild 
chen mit geringen Einschränkungen für den Ausbau von Windkraftanlagen geeignet.

Die Obere Naturschutzbehörde hat zudem darauf hingewiesen, dass durch die Bundesautobahn A3 
und die ICE-Trasse Zerschneidungswirkungen verursacht werden und Vorbelastung durch 
Verlärmung gegeben sind. 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung hat aus forstlicher Sicht keine Bedenken bezüglich der vorg
legten Planung (drei vorgesehene Standortbereiche innerhalb d

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat den Antrag der Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des RROP umfassend geprüft.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat nach
eingegangenen Stellungnahmen sowie nach Abwägung aller für und gegen die Zulassung einer A

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Die Planungsgemeinschaft Region Mittelrhein-Westerwald führte in ihrer Stellungnahme aus, dass 
der Ausschluss der Windenergie im Regionalen Grünzug im Rahmen der Anpassung des RROP an 

ungsprogramm (LEP) IV nicht mehr aufrechterhalten werden 
die zukünftig einer Windenergienutzung an der geplanten Stelle entgegenstehen werden, 
mit Blick auf die derzeitige regionalplanerische Konzeption zur Windenergiesteuerung ni

Die Planungsgemeinschaft befürwortete die Abweichung vom Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 „Regionale 
Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des RROP aufgrund der aus ihrer Sicht vorliege
den neuen Tatsachen und Erkenntnisse bei dem vorliegenden regionalplanerisch vertretbaren Fall.

Die obere Bauaufsichtsbehörde hat aus städtebaulicher Stellung zur Planung bezogen.

Die obere Bauaufsichtsbehörde hat darauf hingewiesen, dass die gewählten harten und weichen 
Ausschlusskriterien in der Begründung zur Neuaufstellung  des  Flächennutzungsplans 

Baumbach (Planungsstand: 28.01.2014) nicht in vollem Umfang den a
tuellen Anforderungen entsprechen, die das Bundesverwaltungsgericht und die Obergerichte an di

stellen. 

Die obere Bauaufsichtsbehörde hat in ihrer Stellungnahme als Voraussetzung für das Benehmen 
gefordert, dass eine entsprechende Anpassung der gewählten harten und weichen Standortkriterien 
zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Ransbach-Baumbach an die aktuelle Rech
sprechung erfolgt. Erst nach Erfüllen dieser Voraussetzung wird das Benehmen von der oberen 
Bauaufsichtsbehörde hergestellt. 

[Anmerkung des Plangebers: Der Erläuterungsbericht (mit den Erläuterungen zur Anwendung der 
n und weichen Ausschlusskriterien) und die Planbegründung wurden zwischenzei

lich an die aktuelle Rechtsprechung angepasst. Mit den vorliegenden aktualisierten Planunterlagen 
die gestellten Forderungen der oberen Bauaufsichtsbehörde aus Sicht des Pl

Naturschutzbehörde hat in ihrer Stellungnahme keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Zielabweichung vorgetragen ‒ auch vor dem Hintergrund, dass der derzeit gültige RROP keine 
Steuerung der Windenergienutzung vorsieht. 

Naturschutzbehörde hat mitgeteilt, dass die Bildung von Konzentrationsflächen für den 
Ausbau von Windkraftanlagen begrüßt wird. Die Teilflächen 1, 2 und 3 stehen demnach in einem 
engen räumlichen Zusammenhang. 

achgutachten zu den Themen Artenschutz und Landschaftsbild 
mit geringen Einschränkungen für den Ausbau von Windkraftanlagen geeignet.

Naturschutzbehörde hat zudem darauf hingewiesen, dass durch die Bundesautobahn A3 
Trasse Zerschneidungswirkungen verursacht werden und Vorbelastung durch 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung hat aus forstlicher Sicht keine Bedenken bezüglich der vorg
legten Planung (drei vorgesehene Standortbereiche innerhalb des Waldgebietes) vorgetragen.

und Genehmigungsdirektion Nord hat den Antrag der Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des RROP umfassend geprüft.

und Genehmigungsdirektion Nord hat nach Auswertung der Antragsunterlagen und der 
eingegangenen Stellungnahmen sowie nach Abwägung aller für und gegen die Zulassung einer A
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in ihrer Stellungnahme aus, dass 
der Ausschluss der Windenergie im Regionalen Grünzug im Rahmen der Anpassung des RROP an 

ungsprogramm (LEP) IV nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Belange, 
die zukünftig einer Windenergienutzung an der geplanten Stelle entgegenstehen werden, seien ihr 
mit Blick auf die derzeitige regionalplanerische Konzeption zur Windenergiesteuerung nicht bekannt.  

die Abweichung vom Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 „Regionale 
Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des RROP aufgrund der aus ihrer Sicht vorliegen-

egionalplanerisch vertretbaren Fall. 

Die obere Bauaufsichtsbehörde hat aus städtebaulicher Stellung zur Planung bezogen. 

Die obere Bauaufsichtsbehörde hat darauf hingewiesen, dass die gewählten harten und weichen 
ung  des  Flächennutzungsplans der Ver-

Baumbach (Planungsstand: 28.01.2014) nicht in vollem Umfang den ak-
tuellen Anforderungen entsprechen, die das Bundesverwaltungsgericht und die Obergerichte an die 

Die obere Bauaufsichtsbehörde hat in ihrer Stellungnahme als Voraussetzung für das Benehmen 
gefordert, dass eine entsprechende Anpassung der gewählten harten und weichen Standortkriterien 

ch an die aktuelle Recht-
sprechung erfolgt. Erst nach Erfüllen dieser Voraussetzung wird das Benehmen von der oberen 

[Anmerkung des Plangebers: Der Erläuterungsbericht (mit den Erläuterungen zur Anwendung der 
n und weichen Ausschlusskriterien) und die Planbegründung wurden zwischenzeit-

Mit den vorliegenden aktualisierten Planunterlagen 
die gestellten Forderungen der oberen Bauaufsichtsbehörde aus Sicht des Plangebers inso-

Naturschutzbehörde hat in ihrer Stellungnahme keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
‒ auch vor dem Hintergrund, dass der derzeit gültige RROP keine 

Naturschutzbehörde hat mitgeteilt, dass die Bildung von Konzentrationsflächen für den 
Ausbau von Windkraftanlagen begrüßt wird. Die Teilflächen 1, 2 und 3 stehen demnach in einem 

achgutachten zu den Themen Artenschutz und Landschaftsbild seien die Flä-
mit geringen Einschränkungen für den Ausbau von Windkraftanlagen geeignet. 

Naturschutzbehörde hat zudem darauf hingewiesen, dass durch die Bundesautobahn A3 
Trasse Zerschneidungswirkungen verursacht werden und Vorbelastung durch 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung hat aus forstlicher Sicht keine Bedenken bezüglich der vorge-
es Waldgebietes) vorgetragen. 

und Genehmigungsdirektion Nord hat den Antrag der Verbandsgemeinde Ransbach-
Baumbach auf Zulassung einer Abweichung von den Zielen des RROP umfassend geprüft. 

Auswertung der Antragsunterlagen und der 
eingegangenen Stellungnahmen sowie nach Abwägung aller für und gegen die Zulassung einer Ab-
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weichung sprechenden Gesichtspunkte im Benehmen mit den fachlich berührten Stellen der oberen 
Verwaltungsebene und der Plan
scheidung getroffen: 

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat hinsichtlich der drei geplanten Flächen, 
die im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
- der Verbandsgemeinde Ransbach
zung ausgewiesen werden sollen, die Abweichung von dem raumordnungsrechtlichen Ziel Z1 
in Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des Regionalen 
Raumordnungsplans Mittelrhein

Die SGD Nord hat die Gründe für den positiven Bescheid ausführlich erläutert. Für die positive En
scheidung ist demnach u.a. das Vorliegen der in § 6 Abs. 2 ROG in Verbindung mit § 10 Abs. 6 
LPIG dargelegten Voraussetzungen ausschlaggebend.

Die SGD Nord hat in Bezug auf „veränderte Tatsachen oder Erkenntnisse“, die sich seit dem I
krafttreten des RROP verändert haben mussten, die nachfolgenden Ausführungen getroffen:

Die Bundesregierung hat im Jahr 20
in denen 

• der Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Ende des Jahres 2022 und

• der zügige Einstieg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien

als Ziele definiert wurden. 

Laut § 1 Abs. 2 des Gesetzes fü
baren Energien an der Stromerzeugung im zukünftigen Zeitraum sehr stark erhöht werden.

Ein bedeutendes Ziel der Landesregierung Rheinland
Energien am Stromverbrauch bis 2030 bilanziell auf 100 Prozent zu steigern und die Stromerze
gung aus Windenergie bis zum Jahr 2020 zu verfünffachen (laut Koalitionsvertrag 2011

Die Landesregierung hat zur Umsetzung der Ausbauzielvorgaben für erneuerbare Ene
Raumordnung und Landesplanung das LEP IV entsprechend teilfortgeschrieben und u.a. beschlo
sen, dass die Nutzung erneuerbarer Energieträger an geeigneten Standorten ermöglicht und im Si
ne der europäischen, bundes
161). 

Vor diesem erläuterten Hintergrund liegen Tatsachen oder Erkenntnisse vor, die sich seit dem I
krafttreten des RROP im Juli 2006 verändert haben.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat einige Ausführungen 
raumordnerischen Gesichtspunkten getroffen.

Die Abweichung ist unter raumordnerischen Gesichtspunkten in dem Fall vertretbar, wenn ihre Z
lassung wegen der veränderten Tatsachen oder Erkenntnissen raumordnerisch sinnvoll ist und ei
effektive Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Übrigen nicht erschwert 
wird. 

Die SGD Nord hat einige wesentliche Inhalte der FNP
geführt, dass außerhalb der drei geplanten „Sonderbauflächen Win

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

weichung sprechenden Gesichtspunkte im Benehmen mit den fachlich berührten Stellen der oberen 
Verwaltungsebene und der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald die nachfolgende En

und Genehmigungsdirektion Nord hat hinsichtlich der drei geplanten Flächen, 
die im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - Teilplan Windenergienutzu

der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach als Sonderbauflächen für Windenergienu
zung ausgewiesen werden sollen, die Abweichung von dem raumordnungsrechtlichen Ziel Z1 
in Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des Regionalen 

aumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald 2006 zugelassen. 

Die SGD Nord hat die Gründe für den positiven Bescheid ausführlich erläutert. Für die positive En
scheidung ist demnach u.a. das Vorliegen der in § 6 Abs. 2 ROG in Verbindung mit § 10 Abs. 6 

gelegten Voraussetzungen ausschlaggebend. 

Die SGD Nord hat in Bezug auf „veränderte Tatsachen oder Erkenntnisse“, die sich seit dem I
krafttreten des RROP verändert haben mussten, die nachfolgenden Ausführungen getroffen:

Die Bundesregierung hat im Jahr 2011 demnach die sog. Energiewendebeschlüsse verabschiedet, 

• der Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Ende des Jahres 2022 und 

• der zügige Einstieg ins Zeitalter der erneuerbaren Energien 

Laut § 1 Abs. 2 des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien sollen die Anteile der erneue
baren Energien an der Stromerzeugung im zukünftigen Zeitraum sehr stark erhöht werden.

Ein bedeutendes Ziel der Landesregierung Rheinland-Pfalz ist es, den Anteil der erneuerbaren 
am Stromverbrauch bis 2030 bilanziell auf 100 Prozent zu steigern und die Stromerze

gung aus Windenergie bis zum Jahr 2020 zu verfünffachen (laut Koalitionsvertrag 2011

Die Landesregierung hat zur Umsetzung der Ausbauzielvorgaben für erneuerbare Ene
Raumordnung und Landesplanung das LEP IV entsprechend teilfortgeschrieben und u.a. beschlo
sen, dass die Nutzung erneuerbarer Energieträger an geeigneten Standorten ermöglicht und im Si
ne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut werden soll (Grundsatz 

Vor diesem erläuterten Hintergrund liegen Tatsachen oder Erkenntnisse vor, die sich seit dem I
krafttreten des RROP im Juli 2006 verändert haben. 

und Genehmigungsdirektion Nord hat einige Ausführungen 
raumordnerischen Gesichtspunkten getroffen. 

Die Abweichung ist unter raumordnerischen Gesichtspunkten in dem Fall vertretbar, wenn ihre Z
lassung wegen der veränderten Tatsachen oder Erkenntnissen raumordnerisch sinnvoll ist und ei
effektive Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Übrigen nicht erschwert 

Die SGD Nord hat einige wesentliche Inhalte der FNP-Plankonzeption zusammengefasst und au
geführt, dass außerhalb der drei geplanten „Sonderbauflächen Wind" im Geltungsbereich des Fl
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weichung sprechenden Gesichtspunkte im Benehmen mit den fachlich berührten Stellen der oberen 
Westerwald die nachfolgende Ent-

und Genehmigungsdirektion Nord hat hinsichtlich der drei geplanten Flächen, 
Teilplan Windenergienutzung 

Baumbach als Sonderbauflächen für Windenergienut-
zung ausgewiesen werden sollen, die Abweichung von dem raumordnungsrechtlichen Ziel Z1 
in Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des Regionalen 

Die SGD Nord hat die Gründe für den positiven Bescheid ausführlich erläutert. Für die positive Ent-
scheidung ist demnach u.a. das Vorliegen der in § 6 Abs. 2 ROG in Verbindung mit § 10 Abs. 6 

Die SGD Nord hat in Bezug auf „veränderte Tatsachen oder Erkenntnisse“, die sich seit dem In-
krafttreten des RROP verändert haben mussten, die nachfolgenden Ausführungen getroffen: 

11 demnach die sog. Energiewendebeschlüsse verabschiedet, 

r den Vorrang erneuerbarer Energien sollen die Anteile der erneuer-
baren Energien an der Stromerzeugung im zukünftigen Zeitraum sehr stark erhöht werden. 

Pfalz ist es, den Anteil der erneuerbaren 
am Stromverbrauch bis 2030 bilanziell auf 100 Prozent zu steigern und die Stromerzeu-

gung aus Windenergie bis zum Jahr 2020 zu verfünffachen (laut Koalitionsvertrag 2011-2016). 

Die Landesregierung hat zur Umsetzung der Ausbauzielvorgaben für erneuerbare Energien in der 
Raumordnung und Landesplanung das LEP IV entsprechend teilfortgeschrieben und u.a. beschlos-
sen, dass die Nutzung erneuerbarer Energieträger an geeigneten Standorten ermöglicht und im Sin-

n ausgebaut werden soll (Grundsatz 

Vor diesem erläuterten Hintergrund liegen Tatsachen oder Erkenntnisse vor, die sich seit dem In-

und Genehmigungsdirektion Nord hat einige Ausführungen zur Vertretbarkeit unter 

Die Abweichung ist unter raumordnerischen Gesichtspunkten in dem Fall vertretbar, wenn ihre Zu-
lassung wegen der veränderten Tatsachen oder Erkenntnissen raumordnerisch sinnvoll ist und eine 
effektive Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Übrigen nicht erschwert 

Plankonzeption zusammengefasst und aus-
d" im Geltungsbereich des Flä-
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chennutzungsplans der Verbandsgemeinde keine weiteren Windenergieanlagen zulässig sein sollen 
(Flächennutzungsplanung mit sog. Planvorbehalt).

Die SGD Nord hat erörtert, dass auf die dargelegte Weise eine unkoordinierte Entwick
Windenergieanlagen vermieden bzw. einer Überfrachtung der Landschaft mit vereinzelten Win
energieanlagen vorgebeugt werden soll. 

Durch die geplante Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen an geeigneten 
Standorten kann eine möglichst effektive Nutzung des Energiepotentials Wind herbeigeführt sowie 
eine sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter sichergestellt und Eingriffe in das 
Orts- und Landschaftsbild abgemildert werden.

Die drei „Sonderbauflächen Wind" können als
Konzentrationsfläche von insgesamt ca. 118 ha darstellt, angesehen werden.

Die SGD Nord hat ausgeführt, dass die beabsichtigte Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
Teilplan Windenergienutzung 
163 e der Teilfortschreibung des LEP IV entspricht.

Gemäß dem Ziel Z 163 e sind die Räume, die außerhalb von den im LEP IV definierten Ausschlus
gebieten und außerhalb von den in den Regionalplänen auszuweisen
der Steuerung durch die Bauleitplanung in Form von Konzentrationsflächen vorbehalten
im jeweiligen Planungsraum 

Die SGD Nord hat erläutert, dass die vorgele
dass 

• ein geordneter Ausbau der Windenergienutzung sichergestellt wird (G 163),

• mindestens zwei Prozent der Flächen des Landes Rheinland
reitgestellt werden (G 163 a) und

• durch die Ausweisung von Konzentrationsflächen eine Bündelung der Netzinfrastruktur erreicht 
wird (G 163 f). 

Die SGD Nord hat weiterhin angemerkt, dass die drei geplanten „Sonderbauflächen Wind" im Ran
bereich des regionalen Grünzugs liegen. Der 
deautobahn A3, zur ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke und zu einem ehemaligen NATO
in gewisser Weise vorbelastet, so dass die Naherholung und das schutzwürdige Landschaftsbild o
nehin bereits beeinträchtigt werden (vgl. auch Begründung/ Erläuterung zu Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 
„Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des RROP).

Die SGD Nord hat ferner in ihrer Begründung zur Zielabweichung 
Hinblick auf die dargelegten Ausführungen raumordnerisch vertretbar ist, weil zudem eine effektive 
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Übrigen nicht erschwert wird.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat einige Ausführungen zur „Nichtberü
RROP in seinen Grundzügen“ getroffen:

Es wird ausgeführt, dass die grundsätzliche Planungskonzeption durch die Abweichungszulassung 
nicht konterkariert werden darf. Die Abweichung muss dabei gegenüber den Planungskonzeptionen 
ein minderes Gewicht haben.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

chennutzungsplans der Verbandsgemeinde keine weiteren Windenergieanlagen zulässig sein sollen 
(Flächennutzungsplanung mit sog. Planvorbehalt). 

Die SGD Nord hat erörtert, dass auf die dargelegte Weise eine unkoordinierte Entwick
Windenergieanlagen vermieden bzw. einer Überfrachtung der Landschaft mit vereinzelten Win
energieanlagen vorgebeugt werden soll.  

Durch die geplante Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen an geeigneten 
lichst effektive Nutzung des Energiepotentials Wind herbeigeführt sowie 

eine sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter sichergestellt und Eingriffe in das 
und Landschaftsbild abgemildert werden. 

Die drei „Sonderbauflächen Wind" können als zusammenhängender räumlicher Verbund, der eine 
Konzentrationsfläche von insgesamt ca. 118 ha darstellt, angesehen werden.

Die SGD Nord hat ausgeführt, dass die beabsichtigte Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
Teilplan Windenergienutzung - der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach somit dem Ziel Z 

e der Teilfortschreibung des LEP IV entspricht. 

e sind die Räume, die außerhalb von den im LEP IV definierten Ausschlus
gebieten und außerhalb von den in den Regionalplänen auszuweisenden Vorranggebieten liegen, 
der Steuerung durch die Bauleitplanung in Form von Konzentrationsflächen vorbehalten
im jeweiligen Planungsraum Gebiete mit hoher Windhöffigkeit vorrangig zu sichern sind.

Die SGD Nord hat erläutert, dass die vorgelegte Flächennutzungsplanung einen Beitrag dazu leistet, 

• ein geordneter Ausbau der Windenergienutzung sichergestellt wird (G 163),

• mindestens zwei Prozent der Flächen des Landes Rheinland-Pfalz für die Windenergienutzung b
a) und 

• durch die Ausweisung von Konzentrationsflächen eine Bündelung der Netzinfrastruktur erreicht 

Die SGD Nord hat weiterhin angemerkt, dass die drei geplanten „Sonderbauflächen Wind" im Ran
bereich des regionalen Grünzugs liegen. Der regionale Grünzug ist u.a. durch seine Nähe zur Bu

Hochgeschwindigkeitsstrecke und zu einem ehemaligen NATO
in gewisser Weise vorbelastet, so dass die Naherholung und das schutzwürdige Landschaftsbild o

rächtigt werden (vgl. auch Begründung/ Erläuterung zu Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 
„Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des RROP). 

ferner in ihrer Begründung zur Zielabweichung erläutert, dass die Abweichung im 
e dargelegten Ausführungen raumordnerisch vertretbar ist, weil zudem eine effektive 

Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Übrigen nicht erschwert wird.

und Genehmigungsdirektion Nord hat einige Ausführungen zur „Nichtberü
RROP in seinen Grundzügen“ getroffen: 

ausgeführt, dass die grundsätzliche Planungskonzeption durch die Abweichungszulassung 
nicht konterkariert werden darf. Die Abweichung muss dabei gegenüber den Planungskonzeptionen 

haben. 
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Die SGD Nord hat erörtert, dass auf die dargelegte Weise eine unkoordinierte Entwicklung von 
Windenergieanlagen vermieden bzw. einer Überfrachtung der Landschaft mit vereinzelten Wind-

Durch die geplante Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen an geeigneten 
lichst effektive Nutzung des Energiepotentials Wind herbeigeführt sowie 

eine sparsame und schonende Inanspruchnahme der Naturgüter sichergestellt und Eingriffe in das 

zusammenhängender räumlicher Verbund, der eine 
Konzentrationsfläche von insgesamt ca. 118 ha darstellt, angesehen werden. 

Die SGD Nord hat ausgeführt, dass die beabsichtigte Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - 
Baumbach somit dem Ziel Z 

e sind die Räume, die außerhalb von den im LEP IV definierten Ausschluss-
den Vorranggebieten liegen, 

der Steuerung durch die Bauleitplanung in Form von Konzentrationsflächen vorbehalten, Dabei sind 
Gebiete mit hoher Windhöffigkeit vorrangig zu sichern sind. 

gte Flächennutzungsplanung einen Beitrag dazu leistet, 

• ein geordneter Ausbau der Windenergienutzung sichergestellt wird (G 163), 

Pfalz für die Windenergienutzung be-

• durch die Ausweisung von Konzentrationsflächen eine Bündelung der Netzinfrastruktur erreicht 

Die SGD Nord hat weiterhin angemerkt, dass die drei geplanten „Sonderbauflächen Wind" im Rand-
regionale Grünzug ist u.a. durch seine Nähe zur Bun-

Hochgeschwindigkeitsstrecke und zu einem ehemaligen NATO-Tanklager 
in gewisser Weise vorbelastet, so dass die Naherholung und das schutzwürdige Landschaftsbild oh-

rächtigt werden (vgl. auch Begründung/ Erläuterung zu Ziel Z 1 in Kapitel 4.1 

erläutert, dass die Abweichung im 
e dargelegten Ausführungen raumordnerisch vertretbar ist, weil zudem eine effektive 

Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung im Übrigen nicht erschwert wird. 

und Genehmigungsdirektion Nord hat einige Ausführungen zur „Nichtberührung des 

ausgeführt, dass die grundsätzliche Planungskonzeption durch die Abweichungszulassung 
nicht konterkariert werden darf. Die Abweichung muss dabei gegenüber den Planungskonzeptionen 
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Der RROP Mittelrhein-Westerwald wird derzeit neuaufgestellt und an die Teilfortschreibung des LEP 
IV (vgl. u.a. o.g. Ziel bzw. o.g. Grundsätze) angepasst. 

Es wird ferner ausgeführt, dass insofern mit der Zulassung der Abweichung von dem Ziel Z 1 i
pitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des RROP im vorliegenden Fall 
lediglich die vorzeitige Umsetzung des in Neuaufstellung befindlichen Regionalen Raumordnung
plans Mittelrhein-Westerwald ermöglicht wird.

Die SGD Nord hat erläutert, dass durch die Zielabweichung die Grundzüge des verbindlichen RROP 
mithin nicht in Frage gestellt und seine grundsätzliche Planungskonzeption nicht konterkariert we
den. Die regionalplanerischen Vorgaben zur Freiraumstruktur bleiben als verbindli
gen erhalten und werden trotz dieser Zielabweichungszulassung in ihrer Funktionsfähigkeit im Ga
zen nicht beeinträchtigt. Die Festlegung aus dem RROP, dass neue Siedlungsgebiete, flächenhafte 
Besiedlungen und große Einzelhandelsvorhaben in
sind, bleibt - zumindest solange, bis der sich in Neuaufstellung befindliche Regionalen Raumor
nungsplans Mittelrhein-Westerwald verbindlich wird 

Die SGD Nord hat abschließend d
nur aus den beschriebenen Gründen zugelassen werden kann.

Die Zielabweichungsentscheidung ist im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu beachten und 
unterliegt nicht der Abwägung durch die jewei
nachfolgenden Bauleitplanverfahren.

Das Schreiben der SGD Nord zur zugestandenen Zielabweichung vom 
Anlage der Begründung zur Information wiedergegeben

3 F L ÄC H E N AU S W AH L

Das Ziel der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
bandsgemeinde Ransbach-Baumbach ist es, die Ausweisung von Flächen zur Errichtung von Win
kraftanlagen auf Ebene der Flächennutzungsplanung für den Raum der gesamten Verbandsg
meinde zu steuern. Mit dem vorliegenden FNP 
dorte im Sinne einer flächenhaften Angebotsplanung ermöglicht werden.

Maßgeblich für das Erfordernis der städtebaulichen Steuerung ist unter anderem § 1 (3) BauGB:
Die Gemeinden sind verpflichtet Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebaul
che Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Als zuständige Trägerin der Planungs
Verbandsgemeinde die Planungsverantwortlichkeit. Die Notwendigkeit zur Steuerung ergibt sich 
aufgrund der Höhenlage, dem natürlichen Relief und den Windgeschwindigkeiten sowie aufgrund 
der Tatsache, dass das Gebiet der Verbandsgemeinde gru
kraftanlagen geeignet ist. Bedeutsam ist auch die Situation, dass eine entsprechende Nachfrage zur 
Errichtung von Windenergieanlagen besteht.

Der FNP – Teilplan Windenergienutzung wurde aufgestellt, um keine unkoordini
Windenergieanlagen zuzulassen.

Zur Vorbereitung der neuen Plankonzeption hat der Verbandsgemeinderat Ransbach
Aktualisierung des Fachgutachtens aus den Jahren 2008/ 2009 in Auftrag gegeben. Das Gutachten 
stellt dabei vielmehr die Plangrundlage dar, weil die Festlegung zur Anwendung bestimmter Kriterien 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Westerwald wird derzeit neuaufgestellt und an die Teilfortschreibung des LEP 
IV (vgl. u.a. o.g. Ziel bzw. o.g. Grundsätze) angepasst.  

ausgeführt, dass insofern mit der Zulassung der Abweichung von dem Ziel Z 1 i
pitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des RROP im vorliegenden Fall 
lediglich die vorzeitige Umsetzung des in Neuaufstellung befindlichen Regionalen Raumordnung

Westerwald ermöglicht wird. 

rläutert, dass durch die Zielabweichung die Grundzüge des verbindlichen RROP 
mithin nicht in Frage gestellt und seine grundsätzliche Planungskonzeption nicht konterkariert we
den. Die regionalplanerischen Vorgaben zur Freiraumstruktur bleiben als verbindli
gen erhalten und werden trotz dieser Zielabweichungszulassung in ihrer Funktionsfähigkeit im Ga
zen nicht beeinträchtigt. Die Festlegung aus dem RROP, dass neue Siedlungsgebiete, flächenhafte 
Besiedlungen und große Einzelhandelsvorhaben innerhalb der regionalen Grünzüge nicht zulässig 

zumindest solange, bis der sich in Neuaufstellung befindliche Regionalen Raumor
Westerwald verbindlich wird - weiterhin ein wichtiges Ziel.

Die SGD Nord hat abschließend darauf hingewiesen, dass eine Abweichung im vorliegenden Fall 
nur aus den beschriebenen Gründen zugelassen werden kann. 

Die Zielabweichungsentscheidung ist im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu beachten und 
unterliegt nicht der Abwägung durch die jeweiligen Träger der kommunalen Bauleitplanung in den 
nachfolgenden Bauleitplanverfahren. 

Das Schreiben der SGD Nord zur zugestandenen Zielabweichung vom 24.04.2014 wird 
der Begründung zur Information wiedergegeben und damit den Planunterla

L ÄC H E N AU S W AH L  U N D  ST AN D O R T E I G N U N G S G U T AC

Das Ziel der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans – Teilplan Windenergienutzung der Ve
Baumbach ist es, die Ausweisung von Flächen zur Errichtung von Win

uf Ebene der Flächennutzungsplanung für den Raum der gesamten Verbandsg
meinde zu steuern. Mit dem vorliegenden FNP – Teilplan Windenergienutzung sollen Anlagensta
dorte im Sinne einer flächenhaften Angebotsplanung ermöglicht werden. 

Erfordernis der städtebaulichen Steuerung ist unter anderem § 1 (3) BauGB:
Die Gemeinden sind verpflichtet Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebaul
che Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Als zuständige Trägerin der Planungs
Verbandsgemeinde die Planungsverantwortlichkeit. Die Notwendigkeit zur Steuerung ergibt sich 
aufgrund der Höhenlage, dem natürlichen Relief und den Windgeschwindigkeiten sowie aufgrund 
der Tatsache, dass das Gebiet der Verbandsgemeinde grundsätzlich für die Errichtung von Win
kraftanlagen geeignet ist. Bedeutsam ist auch die Situation, dass eine entsprechende Nachfrage zur 
Errichtung von Windenergieanlagen besteht. 

Teilplan Windenergienutzung wurde aufgestellt, um keine unkoordini
Windenergieanlagen zuzulassen. 

Zur Vorbereitung der neuen Plankonzeption hat der Verbandsgemeinderat Ransbach
Aktualisierung des Fachgutachtens aus den Jahren 2008/ 2009 in Auftrag gegeben. Das Gutachten 

ehr die Plangrundlage dar, weil die Festlegung zur Anwendung bestimmter Kriterien 
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Westerwald wird derzeit neuaufgestellt und an die Teilfortschreibung des LEP 

ausgeführt, dass insofern mit der Zulassung der Abweichung von dem Ziel Z 1 in Ka-
pitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren" des RROP im vorliegenden Fall 
lediglich die vorzeitige Umsetzung des in Neuaufstellung befindlichen Regionalen Raumordnungs-

rläutert, dass durch die Zielabweichung die Grundzüge des verbindlichen RROP 
mithin nicht in Frage gestellt und seine grundsätzliche Planungskonzeption nicht konterkariert wer-
den. Die regionalplanerischen Vorgaben zur Freiraumstruktur bleiben als verbindliche Zielfestlegun-
gen erhalten und werden trotz dieser Zielabweichungszulassung in ihrer Funktionsfähigkeit im Gan-
zen nicht beeinträchtigt. Die Festlegung aus dem RROP, dass neue Siedlungsgebiete, flächenhafte 

nerhalb der regionalen Grünzüge nicht zulässig 
zumindest solange, bis der sich in Neuaufstellung befindliche Regionalen Raumord-

weiterhin ein wichtiges Ziel. 

arauf hingewiesen, dass eine Abweichung im vorliegenden Fall 

Die Zielabweichungsentscheidung ist im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zu beachten und 
ligen Träger der kommunalen Bauleitplanung in den 

.04.2014 wird als separate 
und damit den Planunterlagen beigefügt. 

T AN D O R T E I G N U N G S G U T AC H T E N  

Teilplan Windenergienutzung der Ver-
Baumbach ist es, die Ausweisung von Flächen zur Errichtung von Wind-

uf Ebene der Flächennutzungsplanung für den Raum der gesamten Verbandsge-
Teilplan Windenergienutzung sollen Anlagenstan-

Erfordernis der städtebaulichen Steuerung ist unter anderem § 1 (3) BauGB: 
Die Gemeinden sind verpflichtet Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Als zuständige Trägerin der Planungshoheit trägt die 
Verbandsgemeinde die Planungsverantwortlichkeit. Die Notwendigkeit zur Steuerung ergibt sich 
aufgrund der Höhenlage, dem natürlichen Relief und den Windgeschwindigkeiten sowie aufgrund 

ndsätzlich für die Errichtung von Wind-
kraftanlagen geeignet ist. Bedeutsam ist auch die Situation, dass eine entsprechende Nachfrage zur 

Teilplan Windenergienutzung wurde aufgestellt, um keine unkoordinierte Entwicklung von 

Zur Vorbereitung der neuen Plankonzeption hat der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach die 
Aktualisierung des Fachgutachtens aus den Jahren 2008/ 2009 in Auftrag gegeben. Das Gutachten 

ehr die Plangrundlage dar, weil die Festlegung zur Anwendung bestimmter Kriterien 
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(insbesondere der „Kann-Kriterien“) durch den Planungsgeber getroffen werden und nicht einer rein 
gutachterlichen Entscheidung unterliegen.

Das Standorteignungsgutachten 
Gutachtenfassung aus den Jahren 2008/ 2009 v
wurde die Methodik zur Flächenfindung überarbeitet. Durch eine Vereinfachung der angewendeten 
Methodik wurde die Klarheit der letztendlich verbleibenden Potentialflächen erhöht und somit die 
Nachvollziehbarkeit des Flächenfindungsprozesses verbessert. Auf eine gutachterliche Einzelbewe
tung von Ergebnisflächen konnte unter systematischer Anwendung von Ausschluss
onskriterien verzichtet werden.
Erläuterungsbericht zur „Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windkraft“ (S
konzeption 2012-2014) im De

Bei der die gesamte Verbandsgemeinde umfassenden Untersuchung werden diejenigen öffentlichen 
Belange bzw. rechtlichen Flächenbindungen, naturräumlichen Gegebenheiten und diverse Umstä
de ermittelt und angewendet, die der Errichtung von Windkraftanlagen 
oder diese erheblich einschränken können.

Auf Grundlage einer Abschichtungs
die ein geringes oder kein Konfliktpotential für die Windenergienutzung aufweisen und daher g
sätzlich für eine derartige Nutzung geeignet sind.

In der vorliegenden Ermittlung/ Untersuchung wird eine mehrstufige Analyse unter Anwendung von 
Ausschluss- und Restriktionskriterien durchgeführt. Es wird dabei in sogenannte 
(„harte“ Tabukriterien) und „Kann

„Muss-Kriterien“ sind harte Ausschlusskriterien, die einer Windenergienutzung zwingend entg
genstehen. Diese Kriterien basieren auf der Grundlage von gesetzlichen, gesetzesgleiche
städtebaulichen Erfordernissen als Tabukriterien für die Errichtung von Windkraftanlagen.

In der Standorteignungskonzeption wurde die aktuelle Rechtssprechung des BVerwG (Urteil vom 
13.12.2012 – 4 CN 1.11) sowie des OVG Koblenz (Urteil vom 16.05.201
wendung von „harten“ und „weichen“ Tabukriterien berücksichtigt.

In der Rechtssprechung wird dem Grunde nach bewertet, dass Siedlungsabstände keine harten T
bukriterien sind, weil Sie eine vorweggenommene Abwägungsentscheidung des P
welchen vorsorgenden Mindestabstand er ansetzt. Es resultiert daraus das methodische Erforder
nis aus Gründen der Rechtssicherheit der Planung, dass Pufferabstände, wie insbesondere Sie
lungsabstände erst in der nachfolgenden Restriktionsan
„weiches Tabukriterium“)1. 

„Kann-Kriterien“ können, wie die Bezeichnung andeutet, angewendet werden; diese Kriterien 
müssen jedoch nicht angewendet werden. Die konkrete Anwendung der Kriterien unterliegt der A
wägung des Plangebers. Die konsequente Anwendung der Kriterien ist dabei von Bedeutung. Die 
Kann-Kriterien entsprechen dabei den „weichen Tabukriterien“ nach der oben genannten 
Rechtssprechung des BVerwG. 

Durch den Aufbau als Abschichtungsanalyse 
rien – ist die Ermittlung der Potentialflächen bzw. und letztendlichen Konzentrationsflächen für 
                                               
1 siehe auch nähere Erläuterungen zur Methodik der Anwendung von Kriterien in der Tabuzonenanalyse und der 
Restriktionsanalyse – Stufe 1; siehe insbesondere die Anwendung des Kriteriums „Pufferabstände zu Siedlungsfl
chen“ als „Kann-Kriterien“ bzw. „weiche Tabukriterien“

Baumbach 
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Kriterien“) durch den Planungsgeber getroffen werden und nicht einer rein 
gutachterlichen Entscheidung unterliegen. 

Das Standorteignungsgutachten (von 2012-2014) wurde im Vergleich zur vorangegangenen 
ung aus den Jahren 2008/ 2009 verändert. Zur Erhöhung der Planungssicherheit 

wurde die Methodik zur Flächenfindung überarbeitet. Durch eine Vereinfachung der angewendeten 
arheit der letztendlich verbleibenden Potentialflächen erhöht und somit die 

Nachvollziehbarkeit des Flächenfindungsprozesses verbessert. Auf eine gutachterliche Einzelbewe
tung von Ergebnisflächen konnte unter systematischer Anwendung von Ausschluss
onskriterien verzichtet werden. Die Untersuchung wurde in verschiedene Stufen gegliedert, die im 
Erläuterungsbericht zur „Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windkraft“ (S

) im Detail beschrieben werden. 

Verbandsgemeinde umfassenden Untersuchung werden diejenigen öffentlichen 
Belange bzw. rechtlichen Flächenbindungen, naturräumlichen Gegebenheiten und diverse Umstä
de ermittelt und angewendet, die der Errichtung von Windkraftanlagen zwingend entgegen stehen 
oder diese erheblich einschränken können. 

Auf Grundlage einer Abschichtungs- bzw. Ausschlussanalyse werden die Flächenbereiche ermittelt, 
die ein geringes oder kein Konfliktpotential für die Windenergienutzung aufweisen und daher g
sätzlich für eine derartige Nutzung geeignet sind. 

In der vorliegenden Ermittlung/ Untersuchung wird eine mehrstufige Analyse unter Anwendung von 
und Restriktionskriterien durchgeführt. Es wird dabei in sogenannte 

Tabukriterien) und „Kann-Kriterien“ („weiche“ Tabukriterien“)

sind harte Ausschlusskriterien, die einer Windenergienutzung zwingend entg
genstehen. Diese Kriterien basieren auf der Grundlage von gesetzlichen, gesetzesgleiche
städtebaulichen Erfordernissen als Tabukriterien für die Errichtung von Windkraftanlagen.

In der Standorteignungskonzeption wurde die aktuelle Rechtssprechung des BVerwG (Urteil vom 
4 CN 1.11) sowie des OVG Koblenz (Urteil vom 16.05.2013 

wendung von „harten“ und „weichen“ Tabukriterien berücksichtigt. 

In der Rechtssprechung wird dem Grunde nach bewertet, dass Siedlungsabstände keine harten T
bukriterien sind, weil Sie eine vorweggenommene Abwägungsentscheidung des P
welchen vorsorgenden Mindestabstand er ansetzt. Es resultiert daraus das methodische Erforder
nis aus Gründen der Rechtssicherheit der Planung, dass Pufferabstände, wie insbesondere Sie
lungsabstände erst in der nachfolgenden Restriktionsanalyse angewendet werden. (Anwendung als 

können, wie die Bezeichnung andeutet, angewendet werden; diese Kriterien 
müssen jedoch nicht angewendet werden. Die konkrete Anwendung der Kriterien unterliegt der A

des Plangebers. Die konsequente Anwendung der Kriterien ist dabei von Bedeutung. Die 
Kriterien entsprechen dabei den „weichen Tabukriterien“ nach der oben genannten 

Rechtssprechung des BVerwG.  

Durch den Aufbau als Abschichtungsanalyse – unter Benennung und Begründung der Auswahlkrit
ist die Ermittlung der Potentialflächen bzw. und letztendlichen Konzentrationsflächen für 

        
Erläuterungen zur Methodik der Anwendung von Kriterien in der Tabuzonenanalyse und der 

Stufe 1; siehe insbesondere die Anwendung des Kriteriums „Pufferabstände zu Siedlungsfl
Kriterien“ bzw. „weiche Tabukriterien“ 
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Kriterien“) durch den Planungsgeber getroffen werden und nicht einer rein 

wurde im Vergleich zur vorangegangenen 
ändert. Zur Erhöhung der Planungssicherheit 

wurde die Methodik zur Flächenfindung überarbeitet. Durch eine Vereinfachung der angewendeten 
arheit der letztendlich verbleibenden Potentialflächen erhöht und somit die 

Nachvollziehbarkeit des Flächenfindungsprozesses verbessert. Auf eine gutachterliche Einzelbewer-
tung von Ergebnisflächen konnte unter systematischer Anwendung von Ausschluss- und Restrikti-

Die Untersuchung wurde in verschiedene Stufen gegliedert, die im 
Erläuterungsbericht zur „Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windkraft“ (Standorteignungs-

Verbandsgemeinde umfassenden Untersuchung werden diejenigen öffentlichen 
Belange bzw. rechtlichen Flächenbindungen, naturräumlichen Gegebenheiten und diverse Umstän-

zwingend entgegen stehen 

bzw. Ausschlussanalyse werden die Flächenbereiche ermittelt, 
die ein geringes oder kein Konfliktpotential für die Windenergienutzung aufweisen und daher grund-

In der vorliegenden Ermittlung/ Untersuchung wird eine mehrstufige Analyse unter Anwendung von 
und Restriktionskriterien durchgeführt. Es wird dabei in sogenannte „Muss-Kriterien“ 

Kriterien“ („weiche“ Tabukriterien“) unterschieden: 

sind harte Ausschlusskriterien, die einer Windenergienutzung zwingend entge-
genstehen. Diese Kriterien basieren auf der Grundlage von gesetzlichen, gesetzesgleichen oder 
städtebaulichen Erfordernissen als Tabukriterien für die Errichtung von Windkraftanlagen. 

In der Standorteignungskonzeption wurde die aktuelle Rechtssprechung des BVerwG (Urteil vom 
3 – 1 C 11003/12) zur An-

In der Rechtssprechung wird dem Grunde nach bewertet, dass Siedlungsabstände keine harten Ta-
bukriterien sind, weil Sie eine vorweggenommene Abwägungsentscheidung des Plangebers sind, 
welchen vorsorgenden Mindestabstand er ansetzt. Es resultiert daraus das methodische Erforder-
nis aus Gründen der Rechtssicherheit der Planung, dass Pufferabstände, wie insbesondere Sied-

alyse angewendet werden. (Anwendung als 

können, wie die Bezeichnung andeutet, angewendet werden; diese Kriterien 
müssen jedoch nicht angewendet werden. Die konkrete Anwendung der Kriterien unterliegt der Ab-

des Plangebers. Die konsequente Anwendung der Kriterien ist dabei von Bedeutung. Die 
Kriterien entsprechen dabei den „weichen Tabukriterien“ nach der oben genannten 

ung und Begründung der Auswahlkrite-
ist die Ermittlung der Potentialflächen bzw. und letztendlichen Konzentrationsflächen für 

Erläuterungen zur Methodik der Anwendung von Kriterien in der Tabuzonenanalyse und der 
Stufe 1; siehe insbesondere die Anwendung des Kriteriums „Pufferabstände zu Siedlungsflä-
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Windenergieanlagen schlüssig nachvollziehbar.

Die angewandte Methodik bei der Ermittlung von Potentialflächen wird nachfolge

Der Grundaufbau der Abschichtungs

1. Tabuzonenanalyse: Anwendung von Muss

2. Restriktionsanalyse – 

3. Restriktionsanalyse – 

4. Restriktionsanalyse – 
naturschutzfachliche Kriterien)

5. Ergebniskarte: Verbleibende Potentialflächen

Im Rahmen der Tabuzonenanalyse
prüft, die der Ermittlung von Tabuzonen, die für Windkraftanlagen ungeeignet sind, dienen.

Die dreistufige Restriktionsanalyse
gen, werden einer weitergehenden Eignungsuntersuchung u

In einer 1. Analysestufe werden sehr gewichtige Restriktionen/ Kriterien angewendet, die ein sehr 
starkes bis starkes Konfliktpotential in Bezug auf eine mögliche Windenergienutzung aufweisen.

Im Rahmen der letzten Stufe der Restriktionsanalyse 
Eignung hin untersucht, indem bedeutsame naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Bela
ge berücksichtigt werden: u.a. Schutzabstände zu Bruthorsten von Schwarzstorch und Rotmilan.

Die letztlich ermittelten, verbleibenden Flächen 
Ergebniskarte (Plankarte 5) dargestellt.
Windenergienutzung auf und sind 

In Bezug auf die Methodik sei weiterführend auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Tab
zonen- und Restriktionsanalyse (Kapitel 4 des Standorteignungsgutachtens) verwiesen.

Bestandteil des Gutachtens sind neben den o. g. 5 Analysekarten 3 zusätzliche Infor

Informationskarten (Plankarten 6 bis 8):

• Informationskarte - Landschaftsbild / Sonstige Restriktionen ohne Anwendung
• Informationskarte - Avifauna / Fauna
• Informationskarte - Windhöffigkeit / Stromverbundnetz

Da für die vorliegende Untersuchung eine Vielzahl von raumbedeutsamen Kriterien relevant sind, 
die jedoch nicht alle angewendet werden müssen, wurden drei zusätzliche reine Informationskarten 
erarbeitet. Dieses Kartenmaterial beinhaltet ergänzende Informationen zur Thematik und 
Anwendung einzelner Kriterien besser nachvollziehen. Das gesamte relevante Informationsangebot 
wird letztlich vervollständigt.

Die Informationskarte „Windhöffigkeit / Stromverbundnetz“ gibt einen Überblick über die 
Windhöffigkeit im Verbandsgemei

Baumbach 
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Windenergieanlagen schlüssig nachvollziehbar. 

Die angewandte Methodik bei der Ermittlung von Potentialflächen wird nachfolge

Grundaufbau der Abschichtungs- bzw. Ausschlussanalyse stellt sich wie folgt dar:

Anwendung von Muss-Kriterien 

 Stufe 1 (Anwendung von Kann-Kriterien) 

 Stufe 2 (Anwendung von Kann-Kriterien) 

 Stufe 3 (Anwendung von Kann-Kriterien, hier: faunistische /
naturschutzfachliche Kriterien) 

Verbleibende Potentialflächen 

Tabuzonenanalyse werden zunächst flächendeckend Ausschlu
prüft, die der Ermittlung von Tabuzonen, die für Windkraftanlagen ungeeignet sind, dienen.

Restriktionsanalyse schließt sich an. Flächen, die außerhalb von Tabuzonen li
gen, werden einer weitergehenden Eignungsuntersuchung unterzogen. 

In einer 1. Analysestufe werden sehr gewichtige Restriktionen/ Kriterien angewendet, die ein sehr 
starkes bis starkes Konfliktpotential in Bezug auf eine mögliche Windenergienutzung aufweisen.

Im Rahmen der letzten Stufe der Restriktionsanalyse werden die verbleibenden Flächen auf ihre 
Eignung hin untersucht, indem bedeutsame naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Bela
ge berücksichtigt werden: u.a. Schutzabstände zu Bruthorsten von Schwarzstorch und Rotmilan.

verbleibenden Flächen werden als Potentialflächen bezeichnet und 
Ergebniskarte (Plankarte 5) dargestellt. Diese Potentialflächen weisen 
Windenergienutzung auf und sind als Sonderbauflächen für die Windenergie geeignet.

zug auf die Methodik sei weiterführend auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Tab
und Restriktionsanalyse (Kapitel 4 des Standorteignungsgutachtens) verwiesen.

Bestandteil des Gutachtens sind neben den o. g. 5 Analysekarten 3 zusätzliche Infor

Informationskarten (Plankarten 6 bis 8): 

Landschaftsbild / Sonstige Restriktionen ohne Anwendung
Avifauna / Fauna 
Windhöffigkeit / Stromverbundnetz 

Untersuchung eine Vielzahl von raumbedeutsamen Kriterien relevant sind, 
die jedoch nicht alle angewendet werden müssen, wurden drei zusätzliche reine Informationskarten 
erarbeitet. Dieses Kartenmaterial beinhaltet ergänzende Informationen zur Thematik und 
Anwendung einzelner Kriterien besser nachvollziehen. Das gesamte relevante Informationsangebot 

 

Die Informationskarte „Windhöffigkeit / Stromverbundnetz“ gibt einen Überblick über die 
Windhöffigkeit im Verbandsgemeindegebiet. Die Informationskarte  „Avifauna / Fauna“ gibt einen 
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Die angewandte Methodik bei der Ermittlung von Potentialflächen wird nachfolgend erläutert. 

stellt sich wie folgt dar: 

Kriterien, hier: faunistische / 

werden zunächst flächendeckend Ausschlusskriterien abge-
prüft, die der Ermittlung von Tabuzonen, die für Windkraftanlagen ungeeignet sind, dienen. 

schließt sich an. Flächen, die außerhalb von Tabuzonen lie-

In einer 1. Analysestufe werden sehr gewichtige Restriktionen/ Kriterien angewendet, die ein sehr 
starkes bis starkes Konfliktpotential in Bezug auf eine mögliche Windenergienutzung aufweisen. 

werden die verbleibenden Flächen auf ihre 
Eignung hin untersucht, indem bedeutsame naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Belan-
ge berücksichtigt werden: u.a. Schutzabstände zu Bruthorsten von Schwarzstorch und Rotmilan. 

werden als Potentialflächen bezeichnet und in der 
Diese Potentialflächen weisen Grundpotentiale für eine 

als Sonderbauflächen für die Windenergie geeignet. 

zug auf die Methodik sei weiterführend auf die Ausführungen im Zusammenhang mit der Tabu-
und Restriktionsanalyse (Kapitel 4 des Standorteignungsgutachtens) verwiesen. 

Bestandteil des Gutachtens sind neben den o. g. 5 Analysekarten 3 zusätzliche Informationskarten. 

Landschaftsbild / Sonstige Restriktionen ohne Anwendung 

Untersuchung eine Vielzahl von raumbedeutsamen Kriterien relevant sind, 
die jedoch nicht alle angewendet werden müssen, wurden drei zusätzliche reine Informationskarten 
erarbeitet. Dieses Kartenmaterial beinhaltet ergänzende Informationen zur Thematik und lässt die 
Anwendung einzelner Kriterien besser nachvollziehen. Das gesamte relevante Informationsangebot 

Die Informationskarte „Windhöffigkeit / Stromverbundnetz“ gibt einen Überblick über die 
ndegebiet. Die Informationskarte  „Avifauna / Fauna“ gibt einen 
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Gesamtüberblick über die arten
können und müssen nicht sämtliche Daten in der Restriktionsanalyse angewendet werden, so dass 
einzig bestimmte Daten in die Kann
Rechtsprechung abgesicherte Schutzabstände zu Artenvorkommen).

Exkurs zu den Auswahlkriterien der Standorteignungskonzeption
(Auszug des Erläuterungsberichtes):

4.1 Tabuzonenanalyse (Anwendung von Muss

In einem ersten Schritt werden diejenigen Bereiche herausgefiltert, die für eine Errichtung von Win
kraftanlagen definitiv nicht in Frage kommen (generelle Ausschlusskriterien 

Als „Tabuflächen“, welche grundsätzlich nicht für eine Ausweisung für die Windenergienutzung in 
Frage kommen, müssen alle bestehenden oder verbindlich geplanten Raumansprüche angesehen 
werden, die mit der Errichtung oder dem Betrieb einer Windkraftan
klang zu bringen sind, bzw. die Flächen, auf denen aus Vorsorgegründen keine Nutzung durch 
Windkraftanlagen stattfinden soll.

Aus rechtlichen und städtebaulichen Gründen werden folgende Bereiche für die Nutzung durch 
Windkraftanlagen als Tabuzonen

Tabuzonen für Windkraftanlagen:

Bauflächen/ Siedlungslagen gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde 
Ransbach-Baumbach 

o Wohn- und Mischgebiete

o Reine Wohngebiete

o Gewerbegebiete

o Siedlungsflächen im Außenbereich

o Sonderbauflächen

o Sportplätze/ Friedhöfe

o Naturdenkmäler (Objekte ohne Pufferabstand)

o Wasserschutzgebiete Zone 1

o Überschwemmungsgebiete

Erläuterungen zu einzelnen Tabukriterien der 

Bauflächen / Siedlungslagen gemäß Flächennutzungsplan:
Siedlungslagen erfolgt gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde 
Ransbach-Baumbach. Es werden die Abgrenzungen der Gebiete ohne Pufferabstände angewendet. 
Über die Flächennutzungsplanung liegt eine behördenverbindliche Bodennutzungskonzeption vor, 
die aussagt, dass diese Flächen als Bauflächen (Wohn

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Gesamtüberblick über die arten- und naturschutzrechtlich relevanten Bestände und Kriterien. Es 
können und müssen nicht sämtliche Daten in der Restriktionsanalyse angewendet werden, so dass 

zig bestimmte Daten in die Kann-Analyse der Stufe 3 übernommen werden (u. a. durch die 
Rechtsprechung abgesicherte Schutzabstände zu Artenvorkommen). 

Exkurs zu den Auswahlkriterien der Standorteignungskonzeption
(Auszug des Erläuterungsberichtes): 

zonenanalyse (Anwendung von Muss-Kriterien, „harte“ Tabukriterien)

In einem ersten Schritt werden diejenigen Bereiche herausgefiltert, die für eine Errichtung von Win
kraftanlagen definitiv nicht in Frage kommen (generelle Ausschlusskriterien 

Als „Tabuflächen“, welche grundsätzlich nicht für eine Ausweisung für die Windenergienutzung in 
Frage kommen, müssen alle bestehenden oder verbindlich geplanten Raumansprüche angesehen 
werden, die mit der Errichtung oder dem Betrieb einer Windkraftanlage grundsätzlich nicht in Ei
klang zu bringen sind, bzw. die Flächen, auf denen aus Vorsorgegründen keine Nutzung durch 
Windkraftanlagen stattfinden soll. 

Aus rechtlichen und städtebaulichen Gründen werden folgende Bereiche für die Nutzung durch 
Tabuzonen ausgeschlossen und in der Plankarte 1 dargestellt:

Tabuzonen für Windkraftanlagen: 

Bauflächen/ Siedlungslagen gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde 

und Mischgebiete 

Reine Wohngebiete 

Gewerbegebiete 

Siedlungsflächen im Außenbereich 

Sonderbauflächen 

Sportplätze/ Friedhöfe 

Naturdenkmäler (Objekte ohne Pufferabstand) 

Wasserschutzgebiete Zone 1 

Überschwemmungsgebiete 

Erläuterungen zu einzelnen Tabukriterien der Plankarte 1: 

dlungslagen gemäß Flächennutzungsplan: Die Darstellung der Bauflächen/ 
Siedlungslagen erfolgt gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde 

Baumbach. Es werden die Abgrenzungen der Gebiete ohne Pufferabstände angewendet. 
ächennutzungsplanung liegt eine behördenverbindliche Bodennutzungskonzeption vor, 

die aussagt, dass diese Flächen als Bauflächen (Wohn-, Mischbau-, Gewerbebauflächen usw.) g

30 780 
Seite 21 

 

und naturschutzrechtlich relevanten Bestände und Kriterien. Es 
können und müssen nicht sämtliche Daten in der Restriktionsanalyse angewendet werden, so dass 

Analyse der Stufe 3 übernommen werden (u. a. durch die 

Exkurs zu den Auswahlkriterien der Standorteignungskonzeption 

Kriterien, „harte“ Tabukriterien) 

In einem ersten Schritt werden diejenigen Bereiche herausgefiltert, die für eine Errichtung von Wind-
kraftanlagen definitiv nicht in Frage kommen (generelle Ausschlusskriterien - „Tabuflächen“).  

Als „Tabuflächen“, welche grundsätzlich nicht für eine Ausweisung für die Windenergienutzung in 
Frage kommen, müssen alle bestehenden oder verbindlich geplanten Raumansprüche angesehen 

lage grundsätzlich nicht in Ein-
klang zu bringen sind, bzw. die Flächen, auf denen aus Vorsorgegründen keine Nutzung durch 

Aus rechtlichen und städtebaulichen Gründen werden folgende Bereiche für die Nutzung durch 
dargestellt: 

Bauflächen/ Siedlungslagen gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde 

Die Darstellung der Bauflächen/ 
Siedlungslagen erfolgt gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde 

Baumbach. Es werden die Abgrenzungen der Gebiete ohne Pufferabstände angewendet. 
ächennutzungsplanung liegt eine behördenverbindliche Bodennutzungskonzeption vor, 

, Gewerbebauflächen usw.) ge-
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nutzt werden (Bestand und Erweiterungsmöglichkeit). Sie stehen damit tabuhaft eine
nutzung entgegen. 

Wasserschutzgebiete Zone 1
Bei Wasserschutzgebieten ist die 
gen geeignet. In der Tabuzonenanalyse w

4.2 Restriktionsanalyse (

4.2.1  Restriktionsanalyse 

Aus rechtlichen und städtebaulichen Gründen werden folgende Bereiche für die Nutzung durch 
Windkraftanlagen ausgeschlossen und in der 

Kriterien der Restriktionsanalyse 

� Siedlungsflächen mit Vorsorgeabständen:

o 800 m zu Wohn-

o 1.000 m zu reinen Wohngebieten (Festsetzung als WR
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung)

o 300 m zu Gewerbegebieten

o 500 m zu Siedlungsflächen im Außenbereich

o 800 m zu Sonderbauflächen/ fremdenverkehrsbetonten Siedlungen, Campingplätzen

o 200 m zu Sonderbauflächen im Außenbereich (Freizeitgelände nördlich von Hundsdorf, 
temporäre Nutzung als Freizeitgelände)

o 200 m zu Sportplätzen

� Abstandsflächen zu Infrastruktureinrich

o 150 m zu Verkehrstrassen (Bundes
wegenetz; überregionale Radwanderwege)

o 150 m zu Trassen von Hochspannungsleitungen (mehr als 20 kV)

o 25 m zu Pipelinetrassen, Lichtwellenleitertrassen, Erdgastrassen

o Flächen gemäß § 30 BNatSchG

o Naturdenkmäler

o Anwendung Konzentrationsprinzip
(sog. Kleinstflächen), die keine hinreichende Konzentrationswirkung entfalten

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

nutzt werden (Bestand und Erweiterungsmöglichkeit). Sie stehen damit tabuhaft eine

Wasserschutzgebiete Zone 1 - Ausschlussbereiche aufgrund wasserrechtlicher Bestimmungen: 
ist die Zone 1 (Quellfassung) nicht für die Errichtung von Windkraftanl

gen geeignet. In der Tabuzonenanalyse wurden Wasserschutzgebiete der Zone 1 berücksichtigt.

Restriktionsanalyse (Anwendung von Kann-Kriterien, „weiche“ Tabukriterien

Restriktionsanalyse – Stufe 1 (Anwendung von Kann-Kriterien)

Aus rechtlichen und städtebaulichen Gründen werden folgende Bereiche für die Nutzung durch 
Windkraftanlagen ausgeschlossen und in der Plankarte 2 dargestellt: 

Kriterien der Restriktionsanalyse – Stufe 1: 

Siedlungsflächen mit Vorsorgeabständen: 

- und Mischgebieten 

zu reinen Wohngebieten (Festsetzung als WR-Gebiet gemäß § 3 BauNVO im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung) 

zu Gewerbegebieten 

zu Siedlungsflächen im Außenbereich 

zu Sonderbauflächen/ fremdenverkehrsbetonten Siedlungen, Campingplätzen

zu Sonderbauflächen im Außenbereich (Freizeitgelände nördlich von Hundsdorf, 
temporäre Nutzung als Freizeitgelände) 

zu Sportplätzen 

Abstandsflächen zu Infrastruktureinrichtungen:  

zu Verkehrstrassen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen; Schienenverkehrs
wegenetz; überregionale Radwanderwege) 

zu Trassen von Hochspannungsleitungen (mehr als 20 kV)

zu Pipelinetrassen, Lichtwellenleitertrassen, Erdgastrassen

§ 30 BNatSchG zzgl. 100 m Puffer 

Naturdenkmäler zzgl. 50 m Puffer 

Anwendung Konzentrationsprinzip: Ausschluss von Flächen kleiner als 1,5 Hektar 
(sog. Kleinstflächen), die keine hinreichende Konzentrationswirkung entfalten
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nutzt werden (Bestand und Erweiterungsmöglichkeit). Sie stehen damit tabuhaft einer Windenergie-

Ausschlussbereiche aufgrund wasserrechtlicher Bestimmungen: 
(Quellfassung) nicht für die Errichtung von Windkraftanla-

Wasserschutzgebiete der Zone 1 berücksichtigt. 

Kriterien, „weiche“ Tabukriterien) 

Kriterien) 

Aus rechtlichen und städtebaulichen Gründen werden folgende Bereiche für die Nutzung durch 

Gebiet gemäß § 3 BauNVO im 

zu Sonderbauflächen/ fremdenverkehrsbetonten Siedlungen, Campingplätzen 

zu Sonderbauflächen im Außenbereich (Freizeitgelände nördlich von Hundsdorf, 

und Kreisstraßen; Schienenverkehrs-

zu Trassen von Hochspannungsleitungen (mehr als 20 kV) 

zu Pipelinetrassen, Lichtwellenleitertrassen, Erdgastrassen 

: Ausschluss von Flächen kleiner als 1,5 Hektar 
(sog. Kleinstflächen), die keine hinreichende Konzentrationswirkung entfalten 
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Erläuterungen zu den angewendeten Ausschlusskriterien:

In der Plankarte 2 sind die aufgelisteten Ausschlussbereiche dargestellt. Zudem sind die Bauflächen 
gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde dargestellt.

Siedlungsflächen mit Vorsorgeabständen:
Abstandsflächen nach dem Vorsorgeprinzip festgelegt. Zu den aufgelisteten Bereichen sind Puffer 
(Vorsorgeabstände) freizuhalten, um Beeinträchtigungen der jeweiligen Funktionen/ Nutzungen au
zuschließen. 

Die Freihaltung von Schutzabständen basiert auf dem in § 50 BImSchG dargelegten Trennungsg
bot als Optimierungsgebot. Die Größen der Pufferabstände orientieren sich u. a. an den Empfehlu
gen des ministeriellen Rundschreibens zur Windenergie vom 28.05.2013 (Rundschre
energie: „Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen in 
Rheinland-Pfalz“; gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Ene
gie und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, de
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastru
tur Rheinland-Pfalz vom 28.05.2013) und weiteren fachplanerischen Vorgaben (u. a. des Landesb
triebes Mobilität Rheinland-Pfa
wägungen ergänzt bzw. im Einzelfall diesbezüglich angepasst.

Es sind ausreichende Puffer von einer Nutzung durch die Windenergie freizuhalten, um Konflikte 
(Immissionen, Schattenwurf etc.) zwi
der planerischen Vorsorge zu minimieren bzw. auszuschließen (vgl. Trennungsgebot des § 50 
BImSchG). 

Zur Abgrenzung der im Zusammenhang bebauten Ortslagen werden die Ortslagenabgrenzungen 
(Bauflächen), die sich aus dem aktuellen Flächennutzungsplan ergeben, herangezogen.

In den Bereichen, in denen aufgrund von ungünstigen Voraussetzungen (ungünstige topographische 
Situation, geräuschvolle oder sehr große Anlagen) erhebliche Beeinträchtigungen von angr
den Wohnnutzungen nicht auszuschließen sind, soll eine Windkraftnutzung nicht ermöglicht werden. 
Es werden diesbezüglich nach Nutzungsintensität und möglicher Belastungsfähigkeit abgestufte 
Entfernungen vorgesehen: Für Reine Wohngebiete (WR) gilt die 
rend zum Schutz von Wohnnutzungen in gewerblichen Bauflächen ein reduzierter Schutzabstand 
vorgesehen wird. Für die Ausschlussbereiche werden diese Abstände im Detail angesetzt:

Zu Siedlungsflächen, die im wirksamen Flächenn
dargestellt sind, wird ein 800
chen im Außenbereich sowie zu Splittersiedlungen und Einzelhöfen 500
Außenbereich“ gemäß Planleg
nung als WR-Gebiet gemäß § 3 BauNVO, „Reines Wohngebiet“, festgesetzt sind, wird ein höherer 
Schutzabstand von 1.000 m berücksichtigt; entsprechende Flächen liegen am Nordrand und Sü
westrand von Ransbach-Baumbach vor.

Zu fremdenverkehrsbetonten Nutzungen im Außenbereich wie z.B. Campingplätzen, Ferienhau
siedlungen u. ä. werden 800 Meter Abstand vorgesehen, weil diese Anlagen ein höheres Schutzn
veau im Vergleich zu landwirtschaftl. oder gew

Zu Sportplätzen wird im Sinne des Vorsorgeprinzips ein Schutzabstand von 200
diese Weise wird berücksichtigt, dass bei laufendem Spielbetrieb (Training, Wettkämpfe) keine e
heblichen Störungen durch die Windkraftanlagen erfolgen.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

gewendeten Ausschlusskriterien: 

In der Plankarte 2 sind die aufgelisteten Ausschlussbereiche dargestellt. Zudem sind die Bauflächen 
gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde dargestellt.

Siedlungsflächen mit Vorsorgeabständen: Aufgrund fachlicher Anforderungen wurden bestimmte 
Abstandsflächen nach dem Vorsorgeprinzip festgelegt. Zu den aufgelisteten Bereichen sind Puffer 
(Vorsorgeabstände) freizuhalten, um Beeinträchtigungen der jeweiligen Funktionen/ Nutzungen au

ltung von Schutzabständen basiert auf dem in § 50 BImSchG dargelegten Trennungsg
bot als Optimierungsgebot. Die Größen der Pufferabstände orientieren sich u. a. an den Empfehlu
gen des ministeriellen Rundschreibens zur Windenergie vom 28.05.2013 (Rundschre
energie: „Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen in 

Pfalz“; gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Ene
gie und Landesplanung, des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums für Umwelt, Landwir
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastru

Pfalz vom 28.05.2013) und weiteren fachplanerischen Vorgaben (u. a. des Landesb
Pfalz). Die Vorgaben und Empfehlungen werden um lokale fachliche E

wägungen ergänzt bzw. im Einzelfall diesbezüglich angepasst. 

Es sind ausreichende Puffer von einer Nutzung durch die Windenergie freizuhalten, um Konflikte 
(Immissionen, Schattenwurf etc.) zwischen den Siedlungsnutzungen und Windkraftanlagen im Wege 
der planerischen Vorsorge zu minimieren bzw. auszuschließen (vgl. Trennungsgebot des § 50 

Zur Abgrenzung der im Zusammenhang bebauten Ortslagen werden die Ortslagenabgrenzungen 
), die sich aus dem aktuellen Flächennutzungsplan ergeben, herangezogen.

In den Bereichen, in denen aufgrund von ungünstigen Voraussetzungen (ungünstige topographische 
Situation, geräuschvolle oder sehr große Anlagen) erhebliche Beeinträchtigungen von angr
den Wohnnutzungen nicht auszuschließen sind, soll eine Windkraftnutzung nicht ermöglicht werden. 
Es werden diesbezüglich nach Nutzungsintensität und möglicher Belastungsfähigkeit abgestufte 

fernungen vorgesehen: Für Reine Wohngebiete (WR) gilt die höchste Schutzbedürftigkeit, wä
rend zum Schutz von Wohnnutzungen in gewerblichen Bauflächen ein reduzierter Schutzabstand 
vorgesehen wird. Für die Ausschlussbereiche werden diese Abstände im Detail angesetzt:

, die im wirksamen Flächennutzungsplan als Wohn
dargestellt sind, wird ein 800 m-Abstand eingehalten; zu weiteren geschlossenen Siedlungsbere
chen im Außenbereich sowie zu Splittersiedlungen und Einzelhöfen 500
Außenbereich“ gemäß Planlegende). Zu Flächenbereichen, die gemäß der verbindlichen Bauleitpl

Gebiet gemäß § 3 BauNVO, „Reines Wohngebiet“, festgesetzt sind, wird ein höherer 
Schutzabstand von 1.000 m berücksichtigt; entsprechende Flächen liegen am Nordrand und Sü

Baumbach vor. 

Zu fremdenverkehrsbetonten Nutzungen im Außenbereich wie z.B. Campingplätzen, Ferienhau
siedlungen u. ä. werden 800 Meter Abstand vorgesehen, weil diese Anlagen ein höheres Schutzn
veau im Vergleich zu landwirtschaftl. oder gewerblichen Siedlungen im Außenbereich aufweisen.

wird im Sinne des Vorsorgeprinzips ein Schutzabstand von 200
diese Weise wird berücksichtigt, dass bei laufendem Spielbetrieb (Training, Wettkämpfe) keine e

Störungen durch die Windkraftanlagen erfolgen. 
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In der Plankarte 2 sind die aufgelisteten Ausschlussbereiche dargestellt. Zudem sind die Bauflächen 
gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde dargestellt. 

fachlicher Anforderungen wurden bestimmte 
Abstandsflächen nach dem Vorsorgeprinzip festgelegt. Zu den aufgelisteten Bereichen sind Puffer 
(Vorsorgeabstände) freizuhalten, um Beeinträchtigungen der jeweiligen Funktionen/ Nutzungen aus-

ltung von Schutzabständen basiert auf dem in § 50 BImSchG dargelegten Trennungsge-
bot als Optimierungsgebot. Die Größen der Pufferabstände orientieren sich u. a. an den Empfehlun-
gen des ministeriellen Rundschreibens zur Windenergie vom 28.05.2013 (Rundschreiben Wind-
energie: „Hinweise für die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen in 

Pfalz“; gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Ener-
s Ministeriums für Umwelt, Landwirt-

schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten und des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruk-
Pfalz vom 28.05.2013) und weiteren fachplanerischen Vorgaben (u. a. des Landesbe-

lz). Die Vorgaben und Empfehlungen werden um lokale fachliche Er-

Es sind ausreichende Puffer von einer Nutzung durch die Windenergie freizuhalten, um Konflikte 
schen den Siedlungsnutzungen und Windkraftanlagen im Wege 

der planerischen Vorsorge zu minimieren bzw. auszuschließen (vgl. Trennungsgebot des § 50 

Zur Abgrenzung der im Zusammenhang bebauten Ortslagen werden die Ortslagenabgrenzungen 
), die sich aus dem aktuellen Flächennutzungsplan ergeben, herangezogen. 

In den Bereichen, in denen aufgrund von ungünstigen Voraussetzungen (ungünstige topographische 
Situation, geräuschvolle oder sehr große Anlagen) erhebliche Beeinträchtigungen von angrenzen-
den Wohnnutzungen nicht auszuschließen sind, soll eine Windkraftnutzung nicht ermöglicht werden. 
Es werden diesbezüglich nach Nutzungsintensität und möglicher Belastungsfähigkeit abgestufte 

höchste Schutzbedürftigkeit, wäh-
rend zum Schutz von Wohnnutzungen in gewerblichen Bauflächen ein reduzierter Schutzabstand 
vorgesehen wird. Für die Ausschlussbereiche werden diese Abstände im Detail angesetzt: 

utzungsplan als Wohn- und Mischbauflächen 
Abstand eingehalten; zu weiteren geschlossenen Siedlungsberei-

chen im Außenbereich sowie zu Splittersiedlungen und Einzelhöfen 500 m („Siedlungsflächen im 
ende). Zu Flächenbereichen, die gemäß der verbindlichen Bauleitpla-

Gebiet gemäß § 3 BauNVO, „Reines Wohngebiet“, festgesetzt sind, wird ein höherer 
Schutzabstand von 1.000 m berücksichtigt; entsprechende Flächen liegen am Nordrand und Süd-

Zu fremdenverkehrsbetonten Nutzungen im Außenbereich wie z.B. Campingplätzen, Ferienhaus-
siedlungen u. ä. werden 800 Meter Abstand vorgesehen, weil diese Anlagen ein höheres Schutzni-

erblichen Siedlungen im Außenbereich aufweisen. 

wird im Sinne des Vorsorgeprinzips ein Schutzabstand von 200 m eingeplant. Auf 
diese Weise wird berücksichtigt, dass bei laufendem Spielbetrieb (Training, Wettkämpfe) keine er-
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Zu Gewerbeflächen wird ein Abstand von 300
geringer ist. 

Bei Einhaltung der gewählten Vorsorgeabstände ist in der Regel davon auszugehen, dass dem 
Schutz öffentlicher und privater Belange im gebotenen Umfang Rechnung getragen wird und mögl
che Nutzungskonflikte vermieden werden.

Da die erläuterten Ausschlussbereiche (der Plankarte 2) für die Errichtung von Windkraftanlagen 
nicht in Frage kommen, werden diese Be
berücksichtigt. In den Karten der nachfolgenden Analysestufen werden anschließend die Au
schlussbereiche in einem definierten Farbton dargestellt (siehe Zeichenerklärung der jeweiligen Ka
te, z. B. Restriktionsanalyse 

Vorsorgeabstände zu Infrastruktureinrichtungen:
sierter Untersuchungsebene ein vorsorglicher Pufferabstand von 25
einträchtigungen auszuschließen
mung mit dem Versorgungsträger PLEdoc GmbH. In der Stellungnahme der PLEdoc GmbH vom 
13.07.2011 wurde mitgeteilt, dass bei der Standortwahl ein Mindestabstand von 25 m zwischen den 
Mastachsen der Windenergieanlagen und den Leitungsachsen einzuhalten ist.

Naturschutzrechtliche Ausschlussbereiche: 
eine Windenergienutzung ungeeignet und folglich als Ausschlusskriterium zu werten: Diese Bere
che sind Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmäler, die in die 
Planung übernommen worden sind. Dazu gehören zudem die pauschal nach § 30 Bundesnatu
schutzgesetz geschützten Flächenbereiche. Um Beeinträchtigungen und Konfliktsituationen z
meiden, werden die pauschal nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützte Biotope als Au
schlussbereich vorgesehen. Für die Flächenermittlung werden die aktuell veröffentlichten Biotopfl
chen (gemäß Internetdarstellung des LANIS, Rheinland
chendarstellungen nach § 24 des seinerzeitigen Landespflegegesetzes und § 28 des seinerzeitigen 
Landesnaturschutzgesetzes veraltet sind, werden diese Areale bei der Potentialflächenermittlung 
nicht berücksichtigt.  

Zu Naturdenkmälern sind aus denkmalschützenden Gründen Pufferabstände von mindestens 50
einzuhalten, um die Objekte nicht zu beeinträchtigen. Es handelt sich hierbei um einen pauschalen 
Mindestabstand auf Planungsebene der Flächennutzungsplanung. Im Einzelfall könnte e
fordernis größerer Abstände kommen aufgrund fachbehördlicher Forderungen/Stellungnahmen. Der 
Aspekt ist dann jedoch einzelfallbezogen auf nachfolgenden Planungs
(vorrangig bundesimmissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfah

4.2.2  Restriktionsanalyse 

Kriterien der Restriktionsanalyse 

Folgende Gebiete sind in diese Kategorie eingeordnet und in der Plankarte 3 dargestellt:

� FFH-Gebiet „Brexbach

� Naturparke „Nassau“

Baumbach 
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wird ein Abstand von 300 m eingehalten, weil das erforderliche Schutzniveau 

Bei Einhaltung der gewählten Vorsorgeabstände ist in der Regel davon auszugehen, dass dem 
ntlicher und privater Belange im gebotenen Umfang Rechnung getragen wird und mögl

che Nutzungskonflikte vermieden werden. 

Da die erläuterten Ausschlussbereiche (der Plankarte 2) für die Errichtung von Windkraftanlagen 
nicht in Frage kommen, werden diese Bereiche im weiteren Verlauf der Untersuchung nicht mehr 
berücksichtigt. In den Karten der nachfolgenden Analysestufen werden anschließend die Au
schlussbereiche in einem definierten Farbton dargestellt (siehe Zeichenerklärung der jeweiligen Ka

triktionsanalyse – Stufen 2 und 3). 

Infrastruktureinrichtungen: zu Pipelines und Freileitungen wird auf general
sierter Untersuchungsebene ein vorsorglicher Pufferabstand von 25 m vorgesehen, um direkte B
einträchtigungen auszuschließen. Dieser Abstandswert stammt aus einer vorgezogenen Absti
mung mit dem Versorgungsträger PLEdoc GmbH. In der Stellungnahme der PLEdoc GmbH vom 
13.07.2011 wurde mitgeteilt, dass bei der Standortwahl ein Mindestabstand von 25 m zwischen den 

ndenergieanlagen und den Leitungsachsen einzuhalten ist.

Naturschutzrechtliche Ausschlussbereiche: Naturschutzrechtlich geschützte Bereiche sind für 
eine Windenergienutzung ungeeignet und folglich als Ausschlusskriterium zu werten: Diese Bere

rschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmäler, die in die 
Planung übernommen worden sind. Dazu gehören zudem die pauschal nach § 30 Bundesnatu
schutzgesetz geschützten Flächenbereiche. Um Beeinträchtigungen und Konfliktsituationen z
meiden, werden die pauschal nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützte Biotope als Au
schlussbereich vorgesehen. Für die Flächenermittlung werden die aktuell veröffentlichten Biotopfl
chen (gemäß Internetdarstellung des LANIS, Rheinland-Pfalz) zu Grunde gelegt. Da andere Fl
chendarstellungen nach § 24 des seinerzeitigen Landespflegegesetzes und § 28 des seinerzeitigen 
Landesnaturschutzgesetzes veraltet sind, werden diese Areale bei der Potentialflächenermittlung 

sind aus denkmalschützenden Gründen Pufferabstände von mindestens 50
einzuhalten, um die Objekte nicht zu beeinträchtigen. Es handelt sich hierbei um einen pauschalen 
Mindestabstand auf Planungsebene der Flächennutzungsplanung. Im Einzelfall könnte e
fordernis größerer Abstände kommen aufgrund fachbehördlicher Forderungen/Stellungnahmen. Der 
Aspekt ist dann jedoch einzelfallbezogen auf nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen 
(vorrangig bundesimmissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren) zu entscheiden.

Restriktionsanalyse – Stufe 2 (Anwendung von Kann-Kriterien)

Kriterien der Restriktionsanalyse – Stufe 2: 

Folgende Gebiete sind in diese Kategorie eingeordnet und in der Plankarte 3 dargestellt:

„Brexbach- und Saynbachtal“ zzgl. 100 m Puffer 

Nassau“ und „Rhein-Westerwald“ 
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m eingehalten, weil das erforderliche Schutzniveau 

Bei Einhaltung der gewählten Vorsorgeabstände ist in der Regel davon auszugehen, dass dem 
ntlicher und privater Belange im gebotenen Umfang Rechnung getragen wird und mögli-

Da die erläuterten Ausschlussbereiche (der Plankarte 2) für die Errichtung von Windkraftanlagen 
reiche im weiteren Verlauf der Untersuchung nicht mehr 

berücksichtigt. In den Karten der nachfolgenden Analysestufen werden anschließend die Aus-
schlussbereiche in einem definierten Farbton dargestellt (siehe Zeichenerklärung der jeweiligen Kar-

zu Pipelines und Freileitungen wird auf generali-
m vorgesehen, um direkte Be-

. Dieser Abstandswert stammt aus einer vorgezogenen Abstim-
mung mit dem Versorgungsträger PLEdoc GmbH. In der Stellungnahme der PLEdoc GmbH vom 
13.07.2011 wurde mitgeteilt, dass bei der Standortwahl ein Mindestabstand von 25 m zwischen den 

ndenergieanlagen und den Leitungsachsen einzuhalten ist. 

Naturschutzrechtlich geschützte Bereiche sind für 
eine Windenergienutzung ungeeignet und folglich als Ausschlusskriterium zu werten: Diese Berei-

rschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmäler, die in die 
Planung übernommen worden sind. Dazu gehören zudem die pauschal nach § 30 Bundesnatur-
schutzgesetz geschützten Flächenbereiche. Um Beeinträchtigungen und Konfliktsituationen zu ver-
meiden, werden die pauschal nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützte Biotope als Aus-
schlussbereich vorgesehen. Für die Flächenermittlung werden die aktuell veröffentlichten Biotopflä-

unde gelegt. Da andere Flä-
chendarstellungen nach § 24 des seinerzeitigen Landespflegegesetzes und § 28 des seinerzeitigen 
Landesnaturschutzgesetzes veraltet sind, werden diese Areale bei der Potentialflächenermittlung 

sind aus denkmalschützenden Gründen Pufferabstände von mindestens 50 m 
einzuhalten, um die Objekte nicht zu beeinträchtigen. Es handelt sich hierbei um einen pauschalen 
Mindestabstand auf Planungsebene der Flächennutzungsplanung. Im Einzelfall könnte es zum Er-
fordernis größerer Abstände kommen aufgrund fachbehördlicher Forderungen/Stellungnahmen. Der 

und Genehmigungsebenen 
ren) zu entscheiden. 

Kriterien) 

Folgende Gebiete sind in diese Kategorie eingeordnet und in der Plankarte 3 dargestellt: 
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� Naturpark-Kernzone

� Naturschutzgebiete

� Wasserschutzgebiete Zone II

� Raum für den beson

� Erholungsraum (gemäß RROP 2006)

� Vorranggebiete für den Arten

� Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung gemäß RROP 2006

� Vorranggebiete für die Forstwirtschaft gemäß 

� Vorbehaltsgebiete für den Arten

� Vorbehaltsgebiete für die Rohstoffgewinnung gemäß RROP 2006

� Anwendung Konzentrationsprinzip:
Kleinstflächen), die keine hinreiche

In der Plankarte 3 sind die oben definierten Gebiete und weitere raumbedeutsame Informationen (u. 
a. Wasserschutzgebiete der Zone III, (militärische) Richtfunkstrecken) dargestellt.

Ergänzende Erläuterungen zu einzelnen 

Naturpark und Naturpark
Ransbach-Baumbach  soll das Kriterium „Naturpark“ als Restriktionskriterium angewendet werden, 
um die Schutzwürdigkeit der Flächen zu bewahren (ergänzend wird auf d
3.3 hingewiesen). Aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit der Naturpark
der Stille“) wird um die Naturpark
200 m berücksichtigt. 

Naturschutzgebiete: Naturschutzrechtlich geschützte Bereiche sind für eine Windenergienutzung 
ungeeignet. Das Naturschutzgebiet „Tongrube Hüttwohl“ (NSG
Verbandsgemeinde Bendorf, südwestlich von der Verbandsgemeinde Ransbach
sprechend der Plankonzeption wird bezüglich dieses Naturschutzgebietes ein zusätzlicher Puffera
stand von 200 m vorgesehen, um Beeinträchtigungen und Konfliktsituationen zu vermeiden.

FFH-Gebiete: Natura 2000-
lich stark eingeschränkt für eine mögliche Windenergieanlagennutzung in Betracht zu ziehen. Diese 
Bewertung erfolgt entsprechend den Empfehlungen des ministeriellen Rundschreibens „Hinweise für 
die Beurteilung der Zulässigkeit der 
28.05.2013 (sog. „Rundschreiben Windenergie“). Theoretisch wäre es möglich, dass Windenergi
anlagen innerhalb Natura 2000
träglichkeitsprüfung nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes zu dem Ergebnis kommt, 
dass die Schutzzwecke nicht beeinträchtigt sind. Nach der Plankonzeption der Verbandsgemeinde 
Ransbach-Baumbach und den fachlichen Empfehlungen aus landschaftsplanerischer Sicht so

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Kernzone („Montabaurer Höhe“) zzgl. 200 m Puffer 

Naturschutzgebiete (außerhalb der VG Ransbach-Baumbach) zzgl. 200 m Puffer

Wasserschutzgebiete Zone II 

Raum für den besonderen Schutz des Landschaftsbildes (gemäß RROP 2006)

Erholungsraum (gemäß RROP 2006) 

Vorranggebiete für den Arten- und Biotopschutz gemäß RROP 2006

Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung gemäß RROP 2006 

Vorranggebiete für die Forstwirtschaft gemäß RROP 2006 

Vorbehaltsgebiete für den Arten- und Biotopschutz gemäß RROP 2006

Vorbehaltsgebiete für die Rohstoffgewinnung gemäß RROP 2006 

Anwendung Konzentrationsprinzip: Ausschluss von Flächen kleiner
), die keine hinreichende Konzentrationswirkung entfalten

sind die oben definierten Gebiete und weitere raumbedeutsame Informationen (u. 
a. Wasserschutzgebiete der Zone III, (militärische) Richtfunkstrecken) dargestellt.

Ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Kriterien: 

Naturpark-Kernzone: Gemäß dem Planungskonzept der Verbandsgemeinde 
Baumbach  soll das Kriterium „Naturpark“ als Restriktionskriterium angewendet werden, 

um die Schutzwürdigkeit der Flächen zu bewahren (ergänzend wird auf die Ausführungen in Kapitel 
3.3 hingewiesen). Aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit der Naturpark

wird um die Naturpark-Kernzone „Montabaurer Höhe“ ein zusätzlicher Pufferabstand von 

Naturschutzrechtlich geschützte Bereiche sind für eine Windenergienutzung 
ungeeignet. Das Naturschutzgebiet „Tongrube Hüttwohl“ (NSG-7137-049) liegt im Stadtwald in der 
Verbandsgemeinde Bendorf, südwestlich von der Verbandsgemeinde Ransbach
sprechend der Plankonzeption wird bezüglich dieses Naturschutzgebietes ein zusätzlicher Puffera
stand von 200 m vorgesehen, um Beeinträchtigungen und Konfliktsituationen zu vermeiden.

-Gebiete, d.h. FFH-Gebiete und EU-Vogelschu
lich stark eingeschränkt für eine mögliche Windenergieanlagennutzung in Betracht zu ziehen. Diese 
Bewertung erfolgt entsprechend den Empfehlungen des ministeriellen Rundschreibens „Hinweise für 
die Beurteilung der Zulässigkeit der Errichtung von Windenergieanlagen in Rheinland
28.05.2013 (sog. „Rundschreiben Windenergie“). Theoretisch wäre es möglich, dass Windenergi
anlagen innerhalb Natura 2000-Gebieten genehmigungsfähig sind, wenn eine entsprechende Ve

fung nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes zu dem Ergebnis kommt, 
dass die Schutzzwecke nicht beeinträchtigt sind. Nach der Plankonzeption der Verbandsgemeinde 

Baumbach und den fachlichen Empfehlungen aus landschaftsplanerischer Sicht so
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Baumbach) zzgl. 200 m Puffer 

deren Schutz des Landschaftsbildes (gemäß RROP 2006) 

und Biotopschutz gemäß RROP 2006  

und Biotopschutz gemäß RROP 2006 

 

kleiner als 3 Hektar (sog. 
nde Konzentrationswirkung entfalten 

sind die oben definierten Gebiete und weitere raumbedeutsame Informationen (u. 
a. Wasserschutzgebiete der Zone III, (militärische) Richtfunkstrecken) dargestellt. 

Gemäß dem Planungskonzept der Verbandsgemeinde 
Baumbach  soll das Kriterium „Naturpark“ als Restriktionskriterium angewendet werden, 

ie Ausführungen in Kapitel 
3.3 hingewiesen). Aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit der Naturpark-Kernzone („Erholung in 

Kernzone „Montabaurer Höhe“ ein zusätzlicher Pufferabstand von 

Naturschutzrechtlich geschützte Bereiche sind für eine Windenergienutzung 
049) liegt im Stadtwald in der 

Verbandsgemeinde Bendorf, südwestlich von der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach. Ent-
sprechend der Plankonzeption wird bezüglich dieses Naturschutzgebietes ein zusätzlicher Pufferab-
stand von 200 m vorgesehen, um Beeinträchtigungen und Konfliktsituationen zu vermeiden. 

Vogelschutzgebiete, sind grundsätz-
lich stark eingeschränkt für eine mögliche Windenergieanlagennutzung in Betracht zu ziehen. Diese 
Bewertung erfolgt entsprechend den Empfehlungen des ministeriellen Rundschreibens „Hinweise für 

Errichtung von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz“ vom 
28.05.2013 (sog. „Rundschreiben Windenergie“). Theoretisch wäre es möglich, dass Windenergie-

Gebieten genehmigungsfähig sind, wenn eine entsprechende Ver-
fung nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes zu dem Ergebnis kommt, 

dass die Schutzzwecke nicht beeinträchtigt sind. Nach der Plankonzeption der Verbandsgemeinde 
Baumbach und den fachlichen Empfehlungen aus landschaftsplanerischer Sicht sowie 
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der Unteren Naturschutzbehörde sollten Natura 2000
m nicht als Vorrangflächen im Sinne einer Angebotsplanung ausgewiesen werden. Das FFH
„Brexbach- und Saynbachtal“ (Gebietsnummer: FFH
westlichen Bereich der Verbandsgemeinde; bezüglich dieses FFH
Pufferabstand von 100 m vorgesehen.

Die im wirksamen Regionalen Raumordnungsplan von 2006 ausgewiesenen Vorranggebiete, u.a. 
für den Arten- und Biotopschutz
nen Pufferabstand aus den Darstellungen des RROP übernommen. Vorranggebiete sind letztabg
wogene Entscheidungen zu Flächennutzungen, die einer anderen Raum beanspruchenden Nutzung
grundsätzlich entgegenstehen. Vorranggebiete werden daher als Restriktionskriterien gewertet und 
angewendet. 

In der Verbandsgemeinde Ransbach
grund der besonderen lokalen Situation nicht durch Windener
sich aus einer Besonderheit, dass die ausgewiesenen und abgegrenzten Schutzzonen der Wasse
gewinnungsanlagen überwiegend innerhalb von Waldflächen liegen. Die Errichtung einer Windkraf
anlage im Wald würde die Rodung m
flächen, Zuwegung etc. nach sich ziehen. In den Rechtsverordnungen (und Entwürfen) ist für die 
Schutzzone 2 jedoch ein grundsätzliches Rodungsverbot festgesetzt. Durch Waldrodungen ist eine 
negative Veränderung des Wasserhaushaltes mit entsprechenden negativen Veränderungen der 
Trinkwassergewinnungssituation zu befürchten, weshalb aus Vorsorgegründen eine Errichtung von 
Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten der Zone II nicht möglich ist. Negative F
besondere auf die Wasserhöffigkeit (Erhöhung des Oberflächenabflusses) und die Grundwasse
chemie (durch die Veränderung der Oberflächenverhältnisse) zu erwarten. Diese Einstufung wird 
durch Stellungnahmen des Landesamtes für Geologie sowie de
serwirtschaft, im Rahmen von Flächennutzungsplanverfahren zur Windenergienutzung in den v
rangegangenen Verfahren unterstützt.

Die Kategoriebereiche des „Raums für den besonderen Schutz des Landschaftsbildes gemäß 
RROP 2006“, „Erholungsraum“ und Vorbehaltsgebiete für den Arten
RROP 2006 decken sich zumeist mit den anderen Flächenkategorien der Natura
sonstigen naturschutzfachlichen Schutzgebiete. Es wird hierdurch die höhere Bedeutsamkei
Gebiete für die Natur und Ökologie verdeutlicht. Diese Flächenbereiche sollen von einer Windene
gienutzung freigehalten werden unter der Voraussetzung, dass an anderer Stelle des Verbandsg
meindegebietes hinreichende Potentialflächen verbleiben.

Konzentrationswirkung: Um eine sinnvolle Konzentration von Windenergieanlagen an geeigneten 
Standorten zu gewährleisten, werden kleine Flächen mit einer Größe von unter 3,0 Hektar ausg
schlossen. Das Kriterium des Flächenausschlusses von Flächen mit weniger al
zweiten Stufe der Restriktionsanalyse angewendet. Ausnahmen hiervon sind möglich, wenn sich 
kleinere Restflächen ergeben, die in direktem Zusammenhang mit größeren Potentialflächen liegen, 
und die Trennung z.B. durch die Freihaltung e
tungen oder Leitungstrassen verursacht ist.

4.2.3  Restriktionsanalyse 
turschutzfachliche Kriterien)

Kriterien der Restriktionsanalyse 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

der Unteren Naturschutzbehörde sollten Natura 2000-Gebiete zzgl. eines Pufferabstandes von 100 
m nicht als Vorrangflächen im Sinne einer Angebotsplanung ausgewiesen werden. Das FFH

und Saynbachtal“ (Gebietsnummer: FFH-5511-302) befindet sich überwiegend im sü
westlichen Bereich der Verbandsgemeinde; bezüglich dieses FFH-Gebietes wird ein zusätzlicher 
Pufferabstand von 100 m vorgesehen. 

Die im wirksamen Regionalen Raumordnungsplan von 2006 ausgewiesenen Vorranggebiete, u.a. 
und Biotopschutz, die Rohstoffgewinnung und Forstwirtschaft 

nen Pufferabstand aus den Darstellungen des RROP übernommen. Vorranggebiete sind letztabg
wogene Entscheidungen zu Flächennutzungen, die einer anderen Raum beanspruchenden Nutzung
grundsätzlich entgegenstehen. Vorranggebiete werden daher als Restriktionskriterien gewertet und 

In der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach sollen die Wasserschutzgebiete der Zone 2
grund der besonderen lokalen Situation nicht durch Windenergieanlagen genutzt werden. Das ergibt 
sich aus einer Besonderheit, dass die ausgewiesenen und abgegrenzten Schutzzonen der Wasse
gewinnungsanlagen überwiegend innerhalb von Waldflächen liegen. Die Errichtung einer Windkraf
anlage im Wald würde die Rodung mehrerer tausend Quadratmeter Wald für Fundament, Aufstel
flächen, Zuwegung etc. nach sich ziehen. In den Rechtsverordnungen (und Entwürfen) ist für die 
Schutzzone 2 jedoch ein grundsätzliches Rodungsverbot festgesetzt. Durch Waldrodungen ist eine 

Veränderung des Wasserhaushaltes mit entsprechenden negativen Veränderungen der 
Trinkwassergewinnungssituation zu befürchten, weshalb aus Vorsorgegründen eine Errichtung von 
Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten der Zone II nicht möglich ist. Negative F
besondere auf die Wasserhöffigkeit (Erhöhung des Oberflächenabflusses) und die Grundwasse
chemie (durch die Veränderung der Oberflächenverhältnisse) zu erwarten. Diese Einstufung wird 
durch Stellungnahmen des Landesamtes für Geologie sowie der SGD Nord, Regionalstelle Wa
serwirtschaft, im Rahmen von Flächennutzungsplanverfahren zur Windenergienutzung in den v
rangegangenen Verfahren unterstützt. 

Die Kategoriebereiche des „Raums für den besonderen Schutz des Landschaftsbildes gemäß 
„Erholungsraum“ und Vorbehaltsgebiete für den Arten- 

RROP 2006 decken sich zumeist mit den anderen Flächenkategorien der Natura
sonstigen naturschutzfachlichen Schutzgebiete. Es wird hierdurch die höhere Bedeutsamkei
Gebiete für die Natur und Ökologie verdeutlicht. Diese Flächenbereiche sollen von einer Windene
gienutzung freigehalten werden unter der Voraussetzung, dass an anderer Stelle des Verbandsg
meindegebietes hinreichende Potentialflächen verbleiben. 

Um eine sinnvolle Konzentration von Windenergieanlagen an geeigneten 
Standorten zu gewährleisten, werden kleine Flächen mit einer Größe von unter 3,0 Hektar ausg
schlossen. Das Kriterium des Flächenausschlusses von Flächen mit weniger al
zweiten Stufe der Restriktionsanalyse angewendet. Ausnahmen hiervon sind möglich, wenn sich 
kleinere Restflächen ergeben, die in direktem Zusammenhang mit größeren Potentialflächen liegen, 
und die Trennung z.B. durch die Freihaltung eines Pufferabstandes zu Verkehrsinfrastruktureinric
tungen oder Leitungstrassen verursacht ist. 

Restriktionsanalyse – Stufe 3 (Anwendung von Kann-Kriterien: Faunistische / N
turschutzfachliche Kriterien) 

Kriterien der Restriktionsanalyse – Stufe 3: 
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Gebiete zzgl. eines Pufferabstandes von 100 
m nicht als Vorrangflächen im Sinne einer Angebotsplanung ausgewiesen werden. Das FFH-Gebiet 

et sich überwiegend im süd-
Gebietes wird ein zusätzlicher 

Die im wirksamen Regionalen Raumordnungsplan von 2006 ausgewiesenen Vorranggebiete, u.a. 
Rohstoffgewinnung und Forstwirtschaft werden ohne ei-

nen Pufferabstand aus den Darstellungen des RROP übernommen. Vorranggebiete sind letztabge-
wogene Entscheidungen zu Flächennutzungen, die einer anderen Raum beanspruchenden Nutzung 
grundsätzlich entgegenstehen. Vorranggebiete werden daher als Restriktionskriterien gewertet und 

Wasserschutzgebiete der Zone 2 auf-
gieanlagen genutzt werden. Das ergibt 

sich aus einer Besonderheit, dass die ausgewiesenen und abgegrenzten Schutzzonen der Wasser-
gewinnungsanlagen überwiegend innerhalb von Waldflächen liegen. Die Errichtung einer Windkraft-

ehrerer tausend Quadratmeter Wald für Fundament, Aufstell-
flächen, Zuwegung etc. nach sich ziehen. In den Rechtsverordnungen (und Entwürfen) ist für die 
Schutzzone 2 jedoch ein grundsätzliches Rodungsverbot festgesetzt. Durch Waldrodungen ist eine 

Veränderung des Wasserhaushaltes mit entsprechenden negativen Veränderungen der 
Trinkwassergewinnungssituation zu befürchten, weshalb aus Vorsorgegründen eine Errichtung von 
Windkraftanlagen in Wasserschutzgebieten der Zone II nicht möglich ist. Negative Folgen sind ins-
besondere auf die Wasserhöffigkeit (Erhöhung des Oberflächenabflusses) und die Grundwasser-
chemie (durch die Veränderung der Oberflächenverhältnisse) zu erwarten. Diese Einstufung wird 

r SGD Nord, Regionalstelle Was-
serwirtschaft, im Rahmen von Flächennutzungsplanverfahren zur Windenergienutzung in den vo-

Die Kategoriebereiche des „Raums für den besonderen Schutz des Landschaftsbildes gemäß 
 und Biotopschutz gemäß 

RROP 2006 decken sich zumeist mit den anderen Flächenkategorien der Natura-2000-Gebiete und 
sonstigen naturschutzfachlichen Schutzgebiete. Es wird hierdurch die höhere Bedeutsamkeit der 
Gebiete für die Natur und Ökologie verdeutlicht. Diese Flächenbereiche sollen von einer Windener-
gienutzung freigehalten werden unter der Voraussetzung, dass an anderer Stelle des Verbandsge-

Um eine sinnvolle Konzentration von Windenergieanlagen an geeigneten 
Standorten zu gewährleisten, werden kleine Flächen mit einer Größe von unter 3,0 Hektar ausge-
schlossen. Das Kriterium des Flächenausschlusses von Flächen mit weniger als 3,0 ha wird auf der 
zweiten Stufe der Restriktionsanalyse angewendet. Ausnahmen hiervon sind möglich, wenn sich 
kleinere Restflächen ergeben, die in direktem Zusammenhang mit größeren Potentialflächen liegen, 

ines Pufferabstandes zu Verkehrsinfrastruktureinrich-

Kriterien: Faunistische / Na-
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Folgende Abstandsbereiche werden festgelegt und in der 

� Vorkommen Rotmilan

� Vorkommen Schwarzmilan

� Vorkommen Schwarzstorch
beziehungen gemäß dem avifaunistischen Fachgutachten des Büros „Umwelt
von Dezember 2012)

Ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Kriterien:

Bei der Restriktionsanalyse 
Artenschutz angewendet. Die am meisten bedeutsamen Kriterien werden aus der Informationskarte 
„Avifauna/ Fauna“ (Plankarte 7) verwendet. Schutzabstände zu Vogelarten, die gegenüber der 
Windenergienutzung besonders empfindlich sind, sind in der Rechtsprechung anerkannt und können 
als pauschaler Schutzabstand angewendet werden.

Diese Schutzabstände sind in Bezug auf die bekannten und ermittelten Bruthorste vorgesehen:

Zu den lokalisierten Bruthorsten
sierten Bruthorsten des Schwarzmilan
das Schwarzstorchvorkommen wird ein Schutzbereich freigehalten (siehe Ergebniskarte des Fac
gutachtens und die Darstellungen des „Aktionsraums“ in den vorliegenden Plankarten 3 und 6).

Sämtliche Flächenabstände werden in Anlehnung an die empfohlenen Mindestabstände der Lä
derarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG
chen Empfehlungen des Büros „Umwelt

Seitens der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) werden Mindestabstä
de (Taburäume) zu windkraftsensiblen Vogelarten vorgegeben. Diese Vorgaben sind auch in das a
tenschutzrechtliche Gutachten des Landes Rheinland
Empfehlungen des Artenschutzgutachtens des Büros Umweltplan Redlin.

Im Gutachten sind diese Aussagen zu empfohlenen Mindestabständen enthalten (S. 16):

„Aufgrund der besonderen Bedeutung der oben genannten Brutvogelarten sind die Abstandsem
fehlungen (LAG-VSW 2012) als planerische „Tabubereiche“ zu berücksichtigen, denen im Umfeld 
des betrachtungsrelevanten Brutvorkommens (Fortpflanzungsstätte) grundsätzlich ein sehr h
Konfliktpotential zuzuordnen ist. Die Abstandsregelung für Windenergieanlagen wird sowohl bei la
desweiten Planungen als auch bei gerichtlichen Entscheidungen als Richtwert herangezogen.“ Bei 
Beachtung der Abstandsregelungen sind die Verbotstatbeständ
Regel nicht gegeben (Seite 24 des Gutachtens).

In der Ergebniskarte des Fachgutachens sind die ermittelten Bruthorste und Brutreviere mit den 
empfohlenen Mindestabständen eingetragen.

                                               
2 Gutachten: „Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland
(Vögel, Fledermäuse) und NATURA 2000

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Folgende Abstandsbereiche werden festgelegt und in der Plankarte 4 dargestellt:

Rotmilan, Schutzabstand zum Bruthorst von 1,5 km 

Schwarzmilan, Schutzabstand zum Bruthorst von 1,0 km

Schwarzstorch (Darstellung des Schutzbereiches/ Aktionsradius und der Flu
beziehungen gemäß dem avifaunistischen Fachgutachten des Büros „Umwelt
von Dezember 2012) 

Ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Kriterien: 

Bei der Restriktionsanalyse – Stufe 3 werden primär Kann-Kriterien aus dem Bereich Naturschutz/ 
Artenschutz angewendet. Die am meisten bedeutsamen Kriterien werden aus der Informationskarte 
„Avifauna/ Fauna“ (Plankarte 7) verwendet. Schutzabstände zu Vogelarten, die gegenüber der 

besonders empfindlich sind, sind in der Rechtsprechung anerkannt und können 
als pauschaler Schutzabstand angewendet werden. 

Diese Schutzabstände sind in Bezug auf die bekannten und ermittelten Bruthorste vorgesehen:

Bruthorsten des Rotmilan ist ein Schutzabstand von 1,5 km und zu den lokal
Schwarzmilan ist ein Schutzabstand von 1,0 km vorgesehen. In Bezug auf 

das Schwarzstorchvorkommen wird ein Schutzbereich freigehalten (siehe Ergebniskarte des Fac
nd die Darstellungen des „Aktionsraums“ in den vorliegenden Plankarten 3 und 6).

Sämtliche Flächenabstände werden in Anlehnung an die empfohlenen Mindestabstände der Lä
derarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW von 2012) und gemäß der gutachter
chen Empfehlungen des Büros „Umwelt-Plan Redlin“ vorgenommen. 

Seitens der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) werden Mindestabstä
de (Taburäume) zu windkraftsensiblen Vogelarten vorgegeben. Diese Vorgaben sind auch in das a

zrechtliche Gutachten des Landes Rheinland-Pfalz2 eingeflossen und somit Grundlage der 
Empfehlungen des Artenschutzgutachtens des Büros Umweltplan Redlin. 

Im Gutachten sind diese Aussagen zu empfohlenen Mindestabständen enthalten (S. 16):

besonderen Bedeutung der oben genannten Brutvogelarten sind die Abstandsem
VSW 2012) als planerische „Tabubereiche“ zu berücksichtigen, denen im Umfeld 

des betrachtungsrelevanten Brutvorkommens (Fortpflanzungsstätte) grundsätzlich ein sehr h
Konfliktpotential zuzuordnen ist. Die Abstandsregelung für Windenergieanlagen wird sowohl bei la
desweiten Planungen als auch bei gerichtlichen Entscheidungen als Richtwert herangezogen.“ Bei 
Beachtung der Abstandsregelungen sind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG in der 
Regel nicht gegeben (Seite 24 des Gutachtens). 

In der Ergebniskarte des Fachgutachens sind die ermittelten Bruthorste und Brutreviere mit den 
empfohlenen Mindestabständen eingetragen. 

        
tachten: „Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland

(Vögel, Fledermäuse) und NATURA 2000-Gebiete“ vom 13.09.2012 
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dargestellt: 

1,0 km 

(Darstellung des Schutzbereiches/ Aktionsradius und der Flug-
beziehungen gemäß dem avifaunistischen Fachgutachten des Büros „Umwelt-Plan-Redlin“ 

Kriterien aus dem Bereich Naturschutz/ 
Artenschutz angewendet. Die am meisten bedeutsamen Kriterien werden aus der Informationskarte 
„Avifauna/ Fauna“ (Plankarte 7) verwendet. Schutzabstände zu Vogelarten, die gegenüber der 

besonders empfindlich sind, sind in der Rechtsprechung anerkannt und können 

Diese Schutzabstände sind in Bezug auf die bekannten und ermittelten Bruthorste vorgesehen: 

ist ein Schutzabstand von 1,5 km und zu den lokali-
ist ein Schutzabstand von 1,0 km vorgesehen. In Bezug auf 

das Schwarzstorchvorkommen wird ein Schutzbereich freigehalten (siehe Ergebniskarte des Fach-
nd die Darstellungen des „Aktionsraums“ in den vorliegenden Plankarten 3 und 6). 

Sämtliche Flächenabstände werden in Anlehnung an die empfohlenen Mindestabstände der Län-
VSW von 2012) und gemäß der gutachterli-

Seitens der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) werden Mindestabstän-
de (Taburäume) zu windkraftsensiblen Vogelarten vorgegeben. Diese Vorgaben sind auch in das ar-

eingeflossen und somit Grundlage der 
 

Im Gutachten sind diese Aussagen zu empfohlenen Mindestabständen enthalten (S. 16): 

besonderen Bedeutung der oben genannten Brutvogelarten sind die Abstandsemp-
VSW 2012) als planerische „Tabubereiche“ zu berücksichtigen, denen im Umfeld 

des betrachtungsrelevanten Brutvorkommens (Fortpflanzungsstätte) grundsätzlich ein sehr hohes 
Konfliktpotential zuzuordnen ist. Die Abstandsregelung für Windenergieanlagen wird sowohl bei lan-
desweiten Planungen als auch bei gerichtlichen Entscheidungen als Richtwert herangezogen.“ Bei 

e des § 44 Abs. 1 BNatSchG in der 

In der Ergebniskarte des Fachgutachens sind die ermittelten Bruthorste und Brutreviere mit den 

tachten: „Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz Artenschutz 
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Im Hinblick auf detaillierte Erläuteru
wird grundsätzlich auf das artenschutzfachliche Gutachten des Büros „Umwelt
zember 2012 und den Beschluss des Verbandsgemeinderates 
2013 verwiesen. 

Der Rotmilan hat den Status von besonderer Schutzwürdigkeit. Vom Gesamtbestand dieser Art l
ben ca. 60 % als Brutvögel in Deutschland. Der Rotmilan ist eine seltene und gefährdete Art auf gl
baler Ebene und folglich als streng geschützte Art im Sinne des
kategorisiert. Der Rotmilan wird als eine europäische Vogelart im Sinne des Artikels 1 (1) und (2) der 
EU-Vogelschutzrichtlinie eingestuft und unter Nr. 45 des Anhangs I aufgeführt. In der Folge sind auf 
diese Art besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Übe
leben und ihre Vermehrung im Verbreitungsgebiet sicherzustellen. 

Windkraftanlagen stellen für den Rotmilan ein wesentliches Gefahrenpotential dar, weil nicht selten 
Kollisionen der Vögel mit den Rotorblättern während der Nahrungsflüge auftreten; diesbezüglich 
wird auf eine Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland
16.03.2006 verwiesen. 

Die nachgewiesenen Bruthorste des Rotmilan sind in der Plankarte 4 
mentation basiert auf dem artenschutzfachlichen Gutachten des Büros „Umwelt
Dezember 2012 sowie auf Datenbeständen, die u. a. vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 
und Gewerbeaufsicht zur Verfügung gestellt wur

Das Büro „Umwelt-Plan Redlin“ hat sehr umfangreiche avifaunistische Kartierungen und die sich a
schließende fachgutachterliche Bearbeitung im Verlauf des gesamten Jahres 2012 durchgeführt. 

Zu Schwarzstorch-Vorkommen wird, im Vergleich zu den Milan
weiterter Schutzabstand vorgesehen.

Ein Schwarzstorch ist im Norden des Verbandsgemeindegebietes, im Bereich des Saynbachtals/ 
Adenroth/ Stebachtals, überwiegend in der nördlich angrenzenden Verbandsgemeinde Dierdorf, 
vorkommend. Die angrenzenden Areale werden vom Schwarzstorch innerhalb eines gewissen Akt
onsradius aufgesucht. Der Lebensraum reicht in nordwestliche Teilbereiche der Verbandsgemeinde 
Ransbach-Baumbach hinein.
Plan Redlin“) bestätigt, es konnte jedoch kein konkreter Bruthorst ermittelt werden.

Der Fachgutachter hat folglich einen „Aktionsraum“ ermittelt und festgelegt (siehe Ergebniskarte des 
Fachgutachtens). Dieser Aktionsraum ist gemäß den gutachter
für Windenergieanlagen zu werten (vgl. S. 16/ 17 des Gutachtens:

„Der Flugkorridor des Schwarzstorchs zwischen Brut
lagen freizuhalten, da ansonsten die Funktion dieser Habitate ve

In den Plankarten 3 und 6 ist dieser Abstandsbereich zum Schwarzstorch eingetragen. Es wird auf 
die ausführlichen Erläuterungen in den beiden Gutachten des Büros „Umwelt
Jahren 2012 und 2008/ 2009 verwiesen (letzt
bandsgemeinde der Karst Ingenieure GmbH von 2009).

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die vorliegenden Informationen die aktuellsten verfügbaren 
Daten. Insgesamt sind in das vorliegende Standorteignungsgu
lien aus diversen Quellen eingegangen (siehe u. a. Auflistung im Kapitel 4.4.2).
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Im Hinblick auf detaillierte Erläuterungen zu den lokalisierten Standorten und zu Schutzabständen 
wird grundsätzlich auf das artenschutzfachliche Gutachten des Büros „Umwelt
zember 2012 und den Beschluss des Verbandsgemeinderates Ransbach

hat den Status von besonderer Schutzwürdigkeit. Vom Gesamtbestand dieser Art l
ben ca. 60 % als Brutvögel in Deutschland. Der Rotmilan ist eine seltene und gefährdete Art auf gl
baler Ebene und folglich als streng geschützte Art im Sinne des § 10 (2) Nr. 11 Buchst. a BNatSchG 
kategorisiert. Der Rotmilan wird als eine europäische Vogelart im Sinne des Artikels 1 (1) und (2) der 

Vogelschutzrichtlinie eingestuft und unter Nr. 45 des Anhangs I aufgeführt. In der Folge sind auf 
ere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Übe

leben und ihre Vermehrung im Verbreitungsgebiet sicherzustellen.  

Windkraftanlagen stellen für den Rotmilan ein wesentliches Gefahrenpotential dar, weil nicht selten 
Vögel mit den Rotorblättern während der Nahrungsflüge auftreten; diesbezüglich 

wird auf eine Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland

Die nachgewiesenen Bruthorste des Rotmilan sind in der Plankarte 4 dokumentiert. Diese Dok
tation basiert auf dem artenschutzfachlichen Gutachten des Büros „Umwelt

Dezember 2012 sowie auf Datenbeständen, die u. a. vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 
und Gewerbeaufsicht zur Verfügung gestellt wurden. 

Plan Redlin“ hat sehr umfangreiche avifaunistische Kartierungen und die sich a
schließende fachgutachterliche Bearbeitung im Verlauf des gesamten Jahres 2012 durchgeführt. 

Vorkommen wird, im Vergleich zu den Milan-Greifvögeln, grundsätzlich ein e
weiterter Schutzabstand vorgesehen. 

Ein Schwarzstorch ist im Norden des Verbandsgemeindegebietes, im Bereich des Saynbachtals/ 
Adenroth/ Stebachtals, überwiegend in der nördlich angrenzenden Verbandsgemeinde Dierdorf, 

end. Die angrenzenden Areale werden vom Schwarzstorch innerhalb eines gewissen Akt
onsradius aufgesucht. Der Lebensraum reicht in nordwestliche Teilbereiche der Verbandsgemeinde 

Baumbach hinein. Diese Beobachtungen wurden von dem Fachgutachter (Bü
Plan Redlin“) bestätigt, es konnte jedoch kein konkreter Bruthorst ermittelt werden.

Der Fachgutachter hat folglich einen „Aktionsraum“ ermittelt und festgelegt (siehe Ergebniskarte des 
Fachgutachtens). Dieser Aktionsraum ist gemäß den gutachterlichen Empfehlungen als Taburaum 
für Windenergieanlagen zu werten (vgl. S. 16/ 17 des Gutachtens: 

„Der Flugkorridor des Schwarzstorchs zwischen Brut- und Nahrungshabitat, ist von Windenergiea
lagen freizuhalten, da ansonsten die Funktion dieser Habitate verloren geht. [...]“).

In den Plankarten 3 und 6 ist dieser Abstandsbereich zum Schwarzstorch eingetragen. Es wird auf 
die ausführlichen Erläuterungen in den beiden Gutachten des Büros „Umwelt
Jahren 2012 und 2008/ 2009 verwiesen (letzteres ist Bestandteil des Windgutachtens für die Ve
bandsgemeinde der Karst Ingenieure GmbH von 2009). 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die vorliegenden Informationen die aktuellsten verfügbaren 
Daten. Insgesamt sind in das vorliegende Standorteignungsgutachten umfangreiche Datenmateri
lien aus diversen Quellen eingegangen (siehe u. a. Auflistung im Kapitel 4.4.2).
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ngen zu den lokalisierten Standorten und zu Schutzabständen 
wird grundsätzlich auf das artenschutzfachliche Gutachten des Büros „Umwelt-Plan Redlin“ von De-

Ransbach-Baumbach vom 10. Juni 

hat den Status von besonderer Schutzwürdigkeit. Vom Gesamtbestand dieser Art le-
ben ca. 60 % als Brutvögel in Deutschland. Der Rotmilan ist eine seltene und gefährdete Art auf glo-

§ 10 (2) Nr. 11 Buchst. a BNatSchG 
kategorisiert. Der Rotmilan wird als eine europäische Vogelart im Sinne des Artikels 1 (1) und (2) der 

Vogelschutzrichtlinie eingestuft und unter Nr. 45 des Anhangs I aufgeführt. In der Folge sind auf 
ere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Über-

Windkraftanlagen stellen für den Rotmilan ein wesentliches Gefahrenpotential dar, weil nicht selten 
Vögel mit den Rotorblättern während der Nahrungsflüge auftreten; diesbezüglich 

wird auf eine Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz vom 

dokumentiert. Diese Doku-
tation basiert auf dem artenschutzfachlichen Gutachten des Büros „Umwelt-Plan Redlin“ von 

Dezember 2012 sowie auf Datenbeständen, die u. a. vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft 

Plan Redlin“ hat sehr umfangreiche avifaunistische Kartierungen und die sich an-
schließende fachgutachterliche Bearbeitung im Verlauf des gesamten Jahres 2012 durchgeführt.  

eifvögeln, grundsätzlich ein er-

Ein Schwarzstorch ist im Norden des Verbandsgemeindegebietes, im Bereich des Saynbachtals/ 
Adenroth/ Stebachtals, überwiegend in der nördlich angrenzenden Verbandsgemeinde Dierdorf, 

end. Die angrenzenden Areale werden vom Schwarzstorch innerhalb eines gewissen Akti-
onsradius aufgesucht. Der Lebensraum reicht in nordwestliche Teilbereiche der Verbandsgemeinde 

Diese Beobachtungen wurden von dem Fachgutachter (Büro „Umwelt-
Plan Redlin“) bestätigt, es konnte jedoch kein konkreter Bruthorst ermittelt werden. 

Der Fachgutachter hat folglich einen „Aktionsraum“ ermittelt und festgelegt (siehe Ergebniskarte des 
lichen Empfehlungen als Taburaum 

und Nahrungshabitat, ist von Windenergiean-
rloren geht. [...]“). 

In den Plankarten 3 und 6 ist dieser Abstandsbereich zum Schwarzstorch eingetragen. Es wird auf 
die ausführlichen Erläuterungen in den beiden Gutachten des Büros „Umwelt-Plan Redlin“ aus den 

eres ist Bestandteil des Windgutachtens für die Ver-

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die vorliegenden Informationen die aktuellsten verfügbaren 
tachten umfangreiche Datenmateria-

lien aus diversen Quellen eingegangen (siehe u. a. Auflistung im Kapitel 4.4.2). 
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Das Gesamtergebnis der Abschichtungsanalyse
Erläuterungen in Kapitel 5 enthalten sind.

4.3 Informationskarten 

Die drei zusätzlichen Informationskarten (Plankarten 6 bis 8) enthalten ergänzende Informationen 
zur Thematik und lassen die Anwendung von einzelnen Kriterien besser nachvollziehen. Die Ka
tenmaterialien vervollständigen 

4.3.1 Informationskarte - 

Nachfolgende Flächenkategorien und Kriterien werden im Rahmen der informativen Karte (
te 6) dargestellt, weil diese rechtl
Windenergie grundsätzlich auszuschließen. Diese potentiellen „Kann
der Abwägung nicht angewendet.

Kriterien aus dem Bereich Landschaftsbild und Erholungseignung

� Regionaler Grünzug gemäß RROP 2006

Weitere Kriterien ohne Anwendung:

� Vorranggebiet Landwirtschaft gemäß RROP 2006

� Vorranggebiet Fließgewässerentwicklung gemäß RROP 2006

� Landesweiter Biotopverbund gemäß RROP 2006

Biotopkomplexe (Landesbiotop
d. h. keine pauschal geschützten Flächen)

4.3.2  Informationskarte Avifauna / Fauna

In der Informationskarte (Plankarte 7)

• Avifaunistische Aspekte:

o Rotmilan: Gebiete mit Nachweis von Bruthorst oder nachgewiesene Revierumgebung, 
Schutzabstand von 1,5 km

o Schwarzmilan: 
bung, Schutzabstand von 1,0 km

o Schwarzstorch:
Aktionsradius und 
des Büros „Umwelt

• Vorkommen von verschiedenen 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Gesamtergebnis der Abschichtungsanalyse ist in der Plankarte 5 
Erläuterungen in Kapitel 5 enthalten sind. 

formationskarten - Erläuterungen 

Die drei zusätzlichen Informationskarten (Plankarten 6 bis 8) enthalten ergänzende Informationen 
zur Thematik und lassen die Anwendung von einzelnen Kriterien besser nachvollziehen. Die Ka
tenmaterialien vervollständigen das gesamte relevante Informationsangebot.

 Sonstige Restriktionen ohne Ausschlusswirkung / Anwendung

Nachfolgende Flächenkategorien und Kriterien werden im Rahmen der informativen Karte (
) dargestellt, weil diese rechtlich nicht von derartiger Bedeutsamkeit sind um eine Nutzung der 

Windenergie grundsätzlich auszuschließen. Diese potentiellen „Kann-Kriterien“ wurden im Rahmen 
der Abwägung nicht angewendet. 

Kriterien aus dem Bereich Landschaftsbild und Erholungseignung 

ionaler Grünzug gemäß RROP 2006 

Weitere Kriterien ohne Anwendung: 

Vorranggebiet Landwirtschaft gemäß RROP 2006 

Vorranggebiet Fließgewässerentwicklung gemäß RROP 2006 

Landesweiter Biotopverbund gemäß RROP 2006 

Biotopkomplexe (Landesbiotop-Kartierung: biotopkartierte Flächen ohne rechtlichen Schutz
d. h. keine pauschal geschützten Flächen) 

Informationskarte Avifauna / Fauna 

(Plankarte 7) sind folgende Darstellungen verzeichnet:

Avifaunistische Aspekte: 

Gebiete mit Nachweis von Bruthorst oder nachgewiesene Revierumgebung, 
Schutzabstand von 1,5 km 

 Gebiete mit Nachweis von Bruthorst oder nachgewiesene Revierumg
bung, Schutzabstand von 1,0 km 

Schwarzstorch: Vorkommen von Schwarzstorch (Darstellung des Schutzbereiches/
Aktionsradius und der Flugbeziehungen gemäß dem avifaunistischen 
des Büros „Umwelt-Plan-Redlin“ von Dezember 2012) 

Vorkommen von verschiedenen Fledermausarten und Darstellung ihrer Quartiere
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 festgehalten, während die 

Die drei zusätzlichen Informationskarten (Plankarten 6 bis 8) enthalten ergänzende Informationen 
zur Thematik und lassen die Anwendung von einzelnen Kriterien besser nachvollziehen. Die Kar-

das gesamte relevante Informationsangebot. 

Sonstige Restriktionen ohne Ausschlusswirkung / Anwendung 

Nachfolgende Flächenkategorien und Kriterien werden im Rahmen der informativen Karte (Plankar-
ich nicht von derartiger Bedeutsamkeit sind um eine Nutzung der 

Kriterien“ wurden im Rahmen 

biotopkartierte Flächen ohne rechtlichen Schutz-status, 

sind folgende Darstellungen verzeichnet: 

Gebiete mit Nachweis von Bruthorst oder nachgewiesene Revierumgebung, 

Gebiete mit Nachweis von Bruthorst oder nachgewiesene Revierumge-

lung des Schutzbereiches/ 
gemäß dem avifaunistischen Fachgutachten 

und Darstellung ihrer Quartiere 
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• Sonstige Vogelarten: 

o Grauspecht 

o Schwarzspecht 

o Grünspecht 

o Kleinspecht 

o Mittelspecht 

o Kolkrabe 

o Waldkauz 

o Baumfalke 

o Fischadler 

o Graureiher 

o Silberreiher 

• Weitere Tierarten: 

o Vorkommen der 

Im Rahmen der sachgerechten Erhebung faunistischer Kriterien und Kriterien des Artenschutzes 
wurden die im Verbandsgemeindegebiet vorkommenden seltenen und bedrohten Arten erfasst und 
lokalisiert – soweit eine räumliche Verortung auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials mö
lich war.  

Die folgenden Arten sind in der Verbandsgemeinde 
tung in Bezug auf die Nutzung durch die Windenergie: 
und diverse Fledermausarten.

Die Datenmaterialien und Informationen wurden im Wesentlichen aus folgenden Quellen erhoben, 
übernommen bzw. ausgewertet:

• Standorteignungsgutachten für Windenergieanlagen für die Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach aus den Jahren 2008 und 2009, Karst Ingenieure GmbH, 56283 Nörtershausen

• Datenmaterial vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht:
  -  Daten zum Vorkommen des Rotmilan (Kartierungszeitraum von 2004 bis 2006)
  -  Daten zum Vorkommen von Fledermausarten (Kartierungszeitraum von 1987 bis 1992)
  -  Daten zum Vorkommen der Wildkatze (Kartierungszeitraum von 2006 bis 2008).

• Artenschutzfachliches Gutachten des Büros „Umwelt
Raumentwicklung und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der 
Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde 
Ransbach-Baumbach“ (in der Fassung von Dezember 2012; Kartierung der windkraftrel
vanten Vogelarten in verschiedenen Zeiträumen im Jahr 2012):
  - Karten- und Datenmaterialien zu den Vorkommen von Rotmilan
    (Verortung der Bruthorste, Darstellu
  - Datenmaterial zum Vorkommen des Schwarzstorches (u. a. Sichtbeobachtungen,
    Darstellung von Flugbeziehungen)
  - Datenmaterial zum Vorkommen der Wildkatze, weiteren Vogelarten etc.

Baumbach 
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Vorkommen der Wildkatze 

Im Rahmen der sachgerechten Erhebung faunistischer Kriterien und Kriterien des Artenschutzes 
wurden die im Verbandsgemeindegebiet vorkommenden seltenen und bedrohten Arten erfasst und 

soweit eine räumliche Verortung auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials mö

Die folgenden Arten sind in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach 
tung in Bezug auf die Nutzung durch die Windenergie: Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch 
und diverse Fledermausarten. 

Die Datenmaterialien und Informationen wurden im Wesentlichen aus folgenden Quellen erhoben, 
ausgewertet: 

Standorteignungsgutachten für Windenergieanlagen für die Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach aus den Jahren 2008 und 2009, Karst Ingenieure GmbH, 56283 Nörtershausen

Datenmaterial vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht:
Daten zum Vorkommen des Rotmilan (Kartierungszeitraum von 2004 bis 2006)
Daten zum Vorkommen von Fledermausarten (Kartierungszeitraum von 1987 bis 1992)
Daten zum Vorkommen der Wildkatze (Kartierungszeitraum von 2006 bis 2008).

zfachliches Gutachten des Büros „Umwelt-Plan Redlin“, Büro für nachhaltige 
Raumentwicklung und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der 
Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde 

Baumbach“ (in der Fassung von Dezember 2012; Kartierung der windkraftrel
vanten Vogelarten in verschiedenen Zeiträumen im Jahr 2012): 

und Datenmaterialien zu den Vorkommen von Rotmilan-
(Verortung der Bruthorste, Darstellung von Flugbeziehungen etc.)
Datenmaterial zum Vorkommen des Schwarzstorches (u. a. Sichtbeobachtungen,
Darstellung von Flugbeziehungen) 
Datenmaterial zum Vorkommen der Wildkatze, weiteren Vogelarten etc.
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Im Rahmen der sachgerechten Erhebung faunistischer Kriterien und Kriterien des Artenschutzes 
wurden die im Verbandsgemeindegebiet vorkommenden seltenen und bedrohten Arten erfasst und 

soweit eine räumliche Verortung auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials mög-

aumbach von besonderer Bedeu-
Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch 

Die Datenmaterialien und Informationen wurden im Wesentlichen aus folgenden Quellen erhoben, 

Standorteignungsgutachten für Windenergieanlagen für die Verbandsgemeinde Ransbach-
Baumbach aus den Jahren 2008 und 2009, Karst Ingenieure GmbH, 56283 Nörtershausen 

Datenmaterial vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht: 
Daten zum Vorkommen des Rotmilan (Kartierungszeitraum von 2004 bis 2006) 
Daten zum Vorkommen von Fledermausarten (Kartierungszeitraum von 1987 bis 1992) 
Daten zum Vorkommen der Wildkatze (Kartierungszeitraum von 2006 bis 2008). 

Plan Redlin“, Büro für nachhaltige 
Raumentwicklung und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der 
Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde 

Baumbach“ (in der Fassung von Dezember 2012; Kartierung der windkraftrele-

- und Schwarzmilan 
ng von Flugbeziehungen etc.) 

Datenmaterial zum Vorkommen des Schwarzstorches (u. a. Sichtbeobachtungen, 

Datenmaterial zum Vorkommen der Wildkatze, weiteren Vogelarten etc. 
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• Informationen aus den Beteiligungsverfa
plans in den Jahren 2004
Änderung des Flächennutzungsplans im Jahr 2012 (insbesondere von der Unteren Natu
schutzbehörde) 

• Datenmaterial und Erhebungen aus der Landschaftsplanung für die Verbandsgemeinde

• Angaben aus der Fachliteratur: „Vogelschutz und Windenergie in Rheinland
Isselbächer und Isselbächer; Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 2001

Die Wildkatze gilt als Art, die gegenüber der Windenergie (durch Habitatverlust und Störung) b
sonders empfindlich ist. Im Verbandsgemeindegebiet sind grundsätzlich große Bereiche zusa
menhängender Waldflächen vorhanden.

Seitens der Masgeik-Stiftung machen wissenschaftlich abgesiche
Beobachtungen deutlich, dass die Wildkatze das Gebiet der Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach mehr oder weniger flächendeckend besiedelt. Die dokumentierten Vorkommen ergeben 
sich zudem aus der Kartierung des Büros „Umwelt

Im Rahmen von konkreten bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für Win
energieanlagen sind vertiefte Untersuchungen erforderlich.

Ergänzend ist planungsrechtlich Folgendes auszuführen:

Gemäß dem Schreiben des 
ten vom 04. Juni 2012 werden Vorgaben zur Berücksichtung der Wildkatze beim Verfahren zur G
nehmigung von Windkraftanlagen im Wald gegeben. Danach ist 
von Windenergieanlagen im Wald davon auszugehen, dass eine Betroffenheit der Wildkatze mit 
Ausnahme der anlagen- und baubedingten Auswirkungen nicht zu erwarten ist. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist keine betriebsbedingte Betroffenheit nachgewiesen. Daher sin
rechtlichen Prüfung die anlagen
berücksichtigen. Biotopgestaltende kompensatorische Maßnahmen aufgrund nicht nachgewiesener 
betriebsbedingter Wirkungen auf die Wildkatzenpopu

Der Vogelzug ist im Rahmen der Bewertung auf Ebene der Flächennutzungsplanung zu berücksic
tigen. Das Gebiet der Verbandsgemeinde liegt innerhalb des Korridors des Breitfront
Die hauptsächliche Flugrichtung ist im
Westen. Bei einer Zugvogelerfassung durch das Büro „Umwelt
de u. a. ein Bestand von ca. 25.000 Kranichen gesichtet.

In der Verbandsgemeinde sind insbesondere in den 
großflächig verteilt Vorkommen geschützter, waldbewohnender 
finden: u. a. Grauspecht, Schwarzspecht, Grünspecht, Kleinspecht, Mittelspecht, Waldkauz und 
Baumfalke sowie verschiedene Fled
maus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus).

Im gesamten Untersuchungsraum sind etwa 7 bis 8 Fledermausarten stark verbreitet: bekannte 
Schwerpunktgebiete sind das Saynbachtal, die Waldgebiete (u. a
Sessenbach (u. a. die Bechsteinfledermaus) und die Waldflächen nördlich von Ransbach
Baumbach. Für viele Fledermausarten bieten die mit Tümpel und Wasserflächen angereicherten 
Waldgebiete sowie die alten Buchenbestände gute Le
ten könnten insbesondere bei einer großflächigen Inanspruchnahme der weitläufigen Waldbereiche 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Informationen aus den Beteiligungsverfahren bei der Neuaufstellung des Flächennutzung
plans in den Jahren 2004-2011 und Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren zur 1. 
Änderung des Flächennutzungsplans im Jahr 2012 (insbesondere von der Unteren Natu

Erhebungen aus der Landschaftsplanung für die Verbandsgemeinde

Angaben aus der Fachliteratur: „Vogelschutz und Windenergie in Rheinland
Isselbächer und Isselbächer; Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 2001

die gegenüber der Windenergie (durch Habitatverlust und Störung) b
sonders empfindlich ist. Im Verbandsgemeindegebiet sind grundsätzlich große Bereiche zusa
menhängender Waldflächen vorhanden. 

Stiftung machen wissenschaftlich abgesicherte Nachweise, Fotonachweise und 
Beobachtungen deutlich, dass die Wildkatze das Gebiet der Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach mehr oder weniger flächendeckend besiedelt. Die dokumentierten Vorkommen ergeben 
sich zudem aus der Kartierung des Büros „Umwelt-Plan Redlin“ aus dem Jahr 2012.

Im Rahmen von konkreten bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für Win
energieanlagen sind vertiefte Untersuchungen erforderlich. 

Ergänzend ist planungsrechtlich Folgendes auszuführen: 

 Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und For
ten vom 04. Juni 2012 werden Vorgaben zur Berücksichtung der Wildkatze beim Verfahren zur G
nehmigung von Windkraftanlagen im Wald gegeben. Danach ist „bei Verfahren zur Genehmigung 

indenergieanlagen im Wald davon auszugehen, dass eine Betroffenheit der Wildkatze mit 
und baubedingten Auswirkungen nicht zu erwarten ist. Nach derzeitigem 

Kenntnisstand ist keine betriebsbedingte Betroffenheit nachgewiesen. Daher sin
rechtlichen Prüfung die anlagen- und baubedingten Betroffenheiten zu prüfen und angemessen zu 
berücksichtigen. Biotopgestaltende kompensatorische Maßnahmen aufgrund nicht nachgewiesener 
betriebsbedingter Wirkungen auf die Wildkatzenpopulation sind nicht zu fordern.“

ist im Rahmen der Bewertung auf Ebene der Flächennutzungsplanung zu berücksic
tigen. Das Gebiet der Verbandsgemeinde liegt innerhalb des Korridors des Breitfront
Die hauptsächliche Flugrichtung ist im Frühjahr von Westen nach Osten, im Herbst von Osten nach 
Westen. Bei einer Zugvogelerfassung durch das Büro „Umwelt-Plan Redlin“ Anfang März 2012 wu
de u. a. ein Bestand von ca. 25.000 Kranichen gesichtet. 

In der Verbandsgemeinde sind insbesondere in den ausgedehnten Laub
großflächig verteilt Vorkommen geschützter, waldbewohnender Vogel- und Fledermausarten 
finden: u. a. Grauspecht, Schwarzspecht, Grünspecht, Kleinspecht, Mittelspecht, Waldkauz und 
Baumfalke sowie verschiedene Fledermausarten (Fledermaus, Großes Mausohr, Kleine Bartflede
maus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus). 

Im gesamten Untersuchungsraum sind etwa 7 bis 8 Fledermausarten stark verbreitet: bekannte 
Schwerpunktgebiete sind das Saynbachtal, die Waldgebiete (u. a. das FFH
Sessenbach (u. a. die Bechsteinfledermaus) und die Waldflächen nördlich von Ransbach
Baumbach. Für viele Fledermausarten bieten die mit Tümpel und Wasserflächen angereicherten 
Waldgebiete sowie die alten Buchenbestände gute Lebensraumbedingungen. Einige Fledermausa
ten könnten insbesondere bei einer großflächigen Inanspruchnahme der weitläufigen Waldbereiche 
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hren bei der Neuaufstellung des Flächennutzungs-
2011 und Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren zur 1. 

Änderung des Flächennutzungsplans im Jahr 2012 (insbesondere von der Unteren Natur-

Erhebungen aus der Landschaftsplanung für die Verbandsgemeinde 

Angaben aus der Fachliteratur: „Vogelschutz und Windenergie in Rheinland-Pfalz“ von 
Isselbächer und Isselbächer; Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 2001 

die gegenüber der Windenergie (durch Habitatverlust und Störung) be-
sonders empfindlich ist. Im Verbandsgemeindegebiet sind grundsätzlich große Bereiche zusam-

rte Nachweise, Fotonachweise und 
Beobachtungen deutlich, dass die Wildkatze das Gebiet der Verbandsgemeinde Ransbach-
Baumbach mehr oder weniger flächendeckend besiedelt. Die dokumentierten Vorkommen ergeben 

lan Redlin“ aus dem Jahr 2012. 

Im Rahmen von konkreten bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für Wind-

Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Fors-
ten vom 04. Juni 2012 werden Vorgaben zur Berücksichtung der Wildkatze beim Verfahren zur Ge-

„bei Verfahren zur Genehmigung 
indenergieanlagen im Wald davon auszugehen, dass eine Betroffenheit der Wildkatze mit 

und baubedingten Auswirkungen nicht zu erwarten ist. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist keine betriebsbedingte Betroffenheit nachgewiesen. Daher sind in der naturschutz-

und baubedingten Betroffenheiten zu prüfen und angemessen zu 
berücksichtigen. Biotopgestaltende kompensatorische Maßnahmen aufgrund nicht nachgewiesener 

lation sind nicht zu fordern.“ 

ist im Rahmen der Bewertung auf Ebene der Flächennutzungsplanung zu berücksich-
tigen. Das Gebiet der Verbandsgemeinde liegt innerhalb des Korridors des Breitfront-Vogelzuges. 

Frühjahr von Westen nach Osten, im Herbst von Osten nach 
Plan Redlin“ Anfang März 2012 wur-

ausgedehnten Laub- und Nadelwaldflächen 
und Fledermausarten zu 

finden: u. a. Grauspecht, Schwarzspecht, Grünspecht, Kleinspecht, Mittelspecht, Waldkauz und 
ermausarten (Fledermaus, Großes Mausohr, Kleine Bartfleder-

Im gesamten Untersuchungsraum sind etwa 7 bis 8 Fledermausarten stark verbreitet: bekannte 
. das FFH-Gebiet) südlich von 

Sessenbach (u. a. die Bechsteinfledermaus) und die Waldflächen nördlich von Ransbach-
Baumbach. Für viele Fledermausarten bieten die mit Tümpel und Wasserflächen angereicherten 

bensraumbedingungen. Einige Fledermausar-
ten könnten insbesondere bei einer großflächigen Inanspruchnahme der weitläufigen Waldbereiche 
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gefährdet werden. In den Genehmigungsverfahren und im Rahmen der Realisierung von Einzela
lagen ist die Betroffenheit von

Für eine allgemeinere faunistische und artenschutzrechtliche Bewertung der Vorkommen in der Ve
bandsgemeinde sei u.a. auf die Erläuterungen im Zusammenhang mit der Informationskarte
„Avifauna/ Fauna“ (Plankarte 7) verwiesen.

Im Rahmen der gesamten faunistischen Bewertung wird eine Ersteinschätzung der zu erwartenden 
Konflikte zwischen Windkraft und der betroffenen Tierarten vorgenommen.

Eine abschließende Beurteilung aus faunistischer Sicht is
vorzunehmen, um bestehende Datenlücken durch weitergehende Untersuchungen und Beobac
tungen zu schließen. Im Rahmen von konkreten Genehmigungsverfahren und bei der Realisierung 
von einzelnen Windenergieanlagen sind 
hebungen vorzunehmen, um zu gewährleisten, dass keine artenschutzrechtlichen Belange verletzt 
werden. 

4.3.3  Informationskarte Windhöffigkeit und Stromverbundnetz

Die Windhöffigkeit ist ein wichtig
Karten des Deutschen Wetterdienstes erfolgt für die Verbandsgemeinde Ransbach
Darstellung des Jahresmittels der Windgeschwindigkeit in 100
einem 200 m-Raster). 

Ab einem Wert von ca. 5,3 m pro Sekunde jahresdurchschnittlicher Windgeschwindigkeit in 100 m 
Höhe ist eine befriedigende Windhöffigkeit und potentielle Eignung gegeben. Bei Investitionsabsic
ten sollte der jeweilig betrachtete Standor
(detailliertes Standortgutachten). Windgeschwindigkeiten von 5,0 bis 5,3 m/s sind nur als ausre
chend zu sehen, können im Einzelfall aber durchaus rentable Standorte darstellen. Im Erneuerbare 
Energien Gesetz (EEG) wird als 
Windgeschwindigkeit von 5,5 m/s
gelten kann (bei geringeren Windgeschwindigkeiten sinkt auch die finanzielle 

Die zugrunde gelegten Karten des Deutschen Wetterdienstes unterscheiden Windklassen von wen
ger als 4,7 m/s (mehrere Klassen), von 4,7 bis <
als 5,6 m/s, von 5,6 bis < 5,9

In der Informationskarte (Plankarte 8

• Die Flächen der Windklassen 
energienutzung ausreichend geeignet 

• Die Windklasse 5,2 bis 
se Bereiche sind in der Karte 

• Die Flächen mit Windgeschwindigkeiten von 
hinterlegt und sind in Bezug auf die Windhöffigkeit als gut geeignete Standorte zu bewerten.

• Die Flächen mit Windgeschwindigkeiten in den Klassen von 
6,1 bis < 6,4 m/s (orange)
Windhöffigkeit als sehr gute Eignungsflächen eingestuft.

Baumbach 
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gefährdet werden. In den Genehmigungsverfahren und im Rahmen der Realisierung von Einzela
lagen ist die Betroffenheit von Fledermauspopulationen gegebenenfalls im Detail zu untersuchen.

Für eine allgemeinere faunistische und artenschutzrechtliche Bewertung der Vorkommen in der Ve
bandsgemeinde sei u.a. auf die Erläuterungen im Zusammenhang mit der Informationskarte

/ Fauna“ (Plankarte 7) verwiesen. 

Im Rahmen der gesamten faunistischen Bewertung wird eine Ersteinschätzung der zu erwartenden 
Konflikte zwischen Windkraft und der betroffenen Tierarten vorgenommen.

Eine abschließende Beurteilung aus faunistischer Sicht ist in den einzelnen Genehmigungsverfahren 
vorzunehmen, um bestehende Datenlücken durch weitergehende Untersuchungen und Beobac
tungen zu schließen. Im Rahmen von konkreten Genehmigungsverfahren und bei der Realisierung 
von einzelnen Windenergieanlagen sind gegebenenfalls gezielte und aktuelle fachgutachterliche E
hebungen vorzunehmen, um zu gewährleisten, dass keine artenschutzrechtlichen Belange verletzt 

Informationskarte Windhöffigkeit und Stromverbundnetz 

Die Windhöffigkeit ist ein wichtiges Kriterium für die Standortentscheidung potentieller Investoren. In 
Karten des Deutschen Wetterdienstes erfolgt für die Verbandsgemeinde Ransbach
Darstellung des Jahresmittels der Windgeschwindigkeit in 100 m Höhe über Grund (basierend auf 

Ab einem Wert von ca. 5,3 m pro Sekunde jahresdurchschnittlicher Windgeschwindigkeit in 100 m 
Höhe ist eine befriedigende Windhöffigkeit und potentielle Eignung gegeben. Bei Investitionsabsic
ten sollte der jeweilig betrachtete Standort einer genaueren Windbegutachtung unterzogen werden 
(detailliertes Standortgutachten). Windgeschwindigkeiten von 5,0 bis 5,3 m/s sind nur als ausre
chend zu sehen, können im Einzelfall aber durchaus rentable Standorte darstellen. Im Erneuerbare 

) wird als Referenzwert für die Standortbewertung eine mittlere jährliche 
5,5 m/s angegeben, welcher als Anhaltswert für einen rentablen Betrieb 

gelten kann (bei geringeren Windgeschwindigkeiten sinkt auch die finanzielle 

Die zugrunde gelegten Karten des Deutschen Wetterdienstes unterscheiden Windklassen von wen
m/s (mehrere Klassen), von 4,7 bis < 5,0 m/s, von 5,0 bis < 5,3

5,9 m/s, von 5,9 bis < 6,2 m/s und größer als 6,2 m/s.

Plankarte 8) werden die Bereiche wie folgt berücksichtigt und abgebildet:

Die Flächen der Windklassen weniger als 4,9 m/s und 4,9 bis < 5,2
energienutzung ausreichend geeignet (türkisfarbene und hellblaue

5,2 bis < 5,5 m/s ist für die Windenergienutzung befriedigend geeignet. Di
se Bereiche sind in der Karte hellgrün dargestellt. 

Die Flächen mit Windgeschwindigkeiten von 5,5 bis < 5,8 m/s im Jahresmittel werden 
hinterlegt und sind in Bezug auf die Windhöffigkeit als gut geeignete Standorte zu bewerten.

Die Flächen mit Windgeschwindigkeiten in den Klassen von 5,8 bis <
(orange) und 6,4 bis < 6,7 m/s (rot) werden im Hinblick auf die 

Windhöffigkeit als sehr gute Eignungsflächen eingestuft. 
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gefährdet werden. In den Genehmigungsverfahren und im Rahmen der Realisierung von Einzelan-
Fledermauspopulationen gegebenenfalls im Detail zu untersuchen. 

Für eine allgemeinere faunistische und artenschutzrechtliche Bewertung der Vorkommen in der Ver-
bandsgemeinde sei u.a. auf die Erläuterungen im Zusammenhang mit der Informationskarte 

Im Rahmen der gesamten faunistischen Bewertung wird eine Ersteinschätzung der zu erwartenden 
Konflikte zwischen Windkraft und der betroffenen Tierarten vorgenommen. 

t in den einzelnen Genehmigungsverfahren 
vorzunehmen, um bestehende Datenlücken durch weitergehende Untersuchungen und Beobach-
tungen zu schließen. Im Rahmen von konkreten Genehmigungsverfahren und bei der Realisierung 

gegebenenfalls gezielte und aktuelle fachgutachterliche Er-
hebungen vorzunehmen, um zu gewährleisten, dass keine artenschutzrechtlichen Belange verletzt 

es Kriterium für die Standortentscheidung potentieller Investoren. In 
Karten des Deutschen Wetterdienstes erfolgt für die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach eine 

m Höhe über Grund (basierend auf 

Ab einem Wert von ca. 5,3 m pro Sekunde jahresdurchschnittlicher Windgeschwindigkeit in 100 m 
Höhe ist eine befriedigende Windhöffigkeit und potentielle Eignung gegeben. Bei Investitionsabsich-

t einer genaueren Windbegutachtung unterzogen werden 
(detailliertes Standortgutachten). Windgeschwindigkeiten von 5,0 bis 5,3 m/s sind nur als ausrei-
chend zu sehen, können im Einzelfall aber durchaus rentable Standorte darstellen. Im Erneuerbare 

für die Standortbewertung eine mittlere jährliche 
angegeben, welcher als Anhaltswert für einen rentablen Betrieb 

gelten kann (bei geringeren Windgeschwindigkeiten sinkt auch die finanzielle Förderung). 

Die zugrunde gelegten Karten des Deutschen Wetterdienstes unterscheiden Windklassen von weni-
5,3 m/s, von 5,3 bis weniger 

m/s und größer als 6,2 m/s. 

) werden die Bereiche wie folgt berücksichtigt und abgebildet: 

5,2 m/s sind für die Wind-
hellblaue Kartendarstellung). 

ist für die Windenergienutzung befriedigend geeignet. Die-

im Jahresmittel werden grün 
hinterlegt und sind in Bezug auf die Windhöffigkeit als gut geeignete Standorte zu bewerten. 

5,8 bis < 6,1 m/s (gelb), 
werden im Hinblick auf die 
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Hinweis: Die Einschätzung der Eignung von Flächen für die Windenergienutzung basiert auf den 
ausgewählten Windklassen. Potenziell geeignete Standorträume für Windkrafta
vorgehoben. Es bedarf einer Einzelfalluntersuchung von potentiellen Investoren, ob diese Fläche
bereiche für die Betreiber wirtschaftlich sind. Im Rahmen der konkreten Standortbewertung sollte e
ne genaue Begutachtung der lokalen Windverhä
kleinräumige Verwirbelungen etc. zu teilweise beträchtlichen Abweichungen der großräumig abg
schätzten Windhöffigkeiten verursachen können. 

Aus der Plankarte 8 sind zudem Informationen zur technischen Ei
Potentialflächen ersichtlich: u.a. sind die Nähe und Lage zu 
leitungen ablesbar, welche für die Investoren von Bedeutung sind.

Hinsichtlich des Stromverbundnetzes sind diese Darstellungen verzei

• Trassen von Hochspannungsleitungen (110 kV; mit 2 km Umkreis ausgezeichnet)

• Umspannwerke (Ebernhahn und Höhr

 

Baumbach 
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: Die Einschätzung der Eignung von Flächen für die Windenergienutzung basiert auf den 
ausgewählten Windklassen. Potenziell geeignete Standorträume für Windkrafta
vorgehoben. Es bedarf einer Einzelfalluntersuchung von potentiellen Investoren, ob diese Fläche
bereiche für die Betreiber wirtschaftlich sind. Im Rahmen der konkreten Standortbewertung sollte e
ne genaue Begutachtung der lokalen Windverhältnisse erfolgen, weil topografische Gegebenheiten, 
kleinräumige Verwirbelungen etc. zu teilweise beträchtlichen Abweichungen der großräumig abg
schätzten Windhöffigkeiten verursachen können.  

Aus der Plankarte 8 sind zudem Informationen zur technischen Eignung und Erschließbarkeit der 
Potentialflächen ersichtlich: u.a. sind die Nähe und Lage zu Umspannwerken
leitungen ablesbar, welche für die Investoren von Bedeutung sind. 

Hinsichtlich des Stromverbundnetzes sind diese Darstellungen verzeichnet:

Trassen von Hochspannungsleitungen (110 kV; mit 2 km Umkreis ausgezeichnet)

Umspannwerke (Ebernhahn und Höhr-Grenzhausen; mit 5 km Umkreis ausgezeichnet).
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: Die Einschätzung der Eignung von Flächen für die Windenergienutzung basiert auf den 
ausgewählten Windklassen. Potenziell geeignete Standorträume für Windkraftanlagen werden her-
vorgehoben. Es bedarf einer Einzelfalluntersuchung von potentiellen Investoren, ob diese Flächen-
bereiche für die Betreiber wirtschaftlich sind. Im Rahmen der konkreten Standortbewertung sollte ei-

ltnisse erfolgen, weil topografische Gegebenheiten, 
kleinräumige Verwirbelungen etc. zu teilweise beträchtlichen Abweichungen der großräumig abge-

gnung und Erschließbarkeit der 
Umspannwerken und Hochspannungs-

chnet: 

Trassen von Hochspannungsleitungen (110 kV; mit 2 km Umkreis ausgezeichnet) 

Grenzhausen; mit 5 km Umkreis ausgezeichnet). 
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4 BE G R Ü N D U N G  D E R  G E P L AN

Die Konzeption der Verbandsgemeinde Ransbach
als Angebotsflächen für Windenergieanlagen in den Flächennutzungsplan 
nutzung aufgenommen werden sollen.

Bei diesen Flächen handelt es sich um Standortbereiche, die sich aufgrund der angewendeten stä
tebaulichen Planungskriterien ergeben haben. In der nachfolgenden Tabelle sind die nummerierten 
Konzentrationsflächen und die jeweiligen Flächenangaben in einer Übersicht aufgelistet:

 

Sonderbaufläche Nr.

Gesamtgröße

Prozentuale Verteilung
bezogen auf die Gesamtgröße 
der Verbandsgemeinde
(4.986 ha)

Tabelle: Flächenbilanz der geplanten Ausweisungen von Sonderbauflächen im FNP
(Stand: Verfahren gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB; 

Die Flächengröße der auszuweisenden Sonderbauflächen für die Windenergienutzung beträgt in der 
Summe insgesamt ca. 118 ha.
bandsgemeindegebietes (Gesamtgröße von 4.986 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

E G R Ü N D U N G  D E R  G E P L AN T E N  FL ÄC H E N  

Die Konzeption der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach enthält im Planentwurf 3 Flächen, die 
als Angebotsflächen für Windenergieanlagen in den Flächennutzungsplan 
nutzung aufgenommen werden sollen. 

Bei diesen Flächen handelt es sich um Standortbereiche, die sich aufgrund der angewendeten stä
tebaulichen Planungskriterien ergeben haben. In der nachfolgenden Tabelle sind die nummerierten 
Konzentrationsflächen und die jeweiligen Flächenangaben in einer Übersicht aufgelistet:

Sonderbaufläche Nr. Flächengröße in Hektar

1 48,9 

2 3,9 

3 65,2 

  

Gesamtgröße 118,0 

  

Prozentuale Verteilung 
bezogen auf die Gesamtgröße 
der Verbandsgemeinde 
(4.986 ha) 

ca. 2,4 % 

 

Tabelle: Flächenbilanz der geplanten Ausweisungen von Sonderbauflächen im FNP
(Stand: Verfahren gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB; Flächenwerte in Hektar)

Die Flächengröße der auszuweisenden Sonderbauflächen für die Windenergienutzung beträgt in der 
ca. 118 ha. Dieser Wert entspricht einem Anteil von 

bandsgemeindegebietes (Gesamtgröße von 4.986 ha). 
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hält im Planentwurf 3 Flächen, die 
als Angebotsflächen für Windenergieanlagen in den Flächennutzungsplan – Teilplan Windenergie-

Bei diesen Flächen handelt es sich um Standortbereiche, die sich aufgrund der angewendeten städ-
tebaulichen Planungskriterien ergeben haben. In der nachfolgenden Tabelle sind die nummerierten 
Konzentrationsflächen und die jeweiligen Flächenangaben in einer Übersicht aufgelistet: 

Flächengröße in Hektar 

Tabelle: Flächenbilanz der geplanten Ausweisungen von Sonderbauflächen im FNP 
Flächenwerte in Hektar) 

Die Flächengröße der auszuweisenden Sonderbauflächen für die Windenergienutzung beträgt in der 
Dieser Wert entspricht einem Anteil von ca. 2,4 Prozent des Ver-
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5 D AR S T E L L U N G  B Z W

Die in Rede stehenden Flächen werden als Sonderbaufläche 
BauGB und gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 4 Baunutzungsverordnung mit der Zweckbestimmung Konzentr
tionsfläche für Windenergieanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB i.V.m. §
BauGB im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ransbach
verbindlich festgelegt. 

Es wird gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB festgelegt, dass außerhalb der d
flächen Wind“ im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde keine weit
ren Windenergieanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB zulässig sind.

Mit den getroffenen Regelungen ist die planungsrechtlich ausschließende W
Flächen im Verbandsgemeindegebiet klargestellt. Windenergieanlagen sind ausschließlich im B
reich der dargestellten Sonderbauflächen bzw. Konzentrationsflächen zulässig.

Es erfolgt damit eine Positivausweisung mit Ausschlusswirkung
Verbandsgemeinde Ransbach

Außerhalb der dargestellten Sonderbauflächen für Windenergieanlagen stehen öffentliche Belange 
einer Windenergienutzung gemäß § 35 Abs. 3 Satz

Auf den Flächen sind unterlagerte land
möglich. 

Darüber hinaus wurden in die Planurkunde folgende bedeutsamen Hinweise bzw. Auflagen aufg
nommen, deren Beachtung für die nachfolgenden Planungs
sind: 

Abstände zu Richtfunkstrecken:

Ggf. erforderliche Abstände von Windenergieanlagen (WEA) zu Richtfunkstrecken sind im jeweiligen 
Einzelfall im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens der WEA mit dem Betreiber der 
Richtfunkanlage abzustimmen.

Standorte in erweiterten Wasserschutzgebietszonen (Zone III eines Wasserschutzgebietes):

„Windenergieanlagen innerhalb bestehender, sogenannter „erweiterter Wasserschutzgebietszonen“ 
(Zone III eines Wasserschutzgebietes) sind erst dann zulässig,
weiligen Rechtsverordnung im baurechtlichen oder bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehm
gungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befreiung von der Schutzgebietsverordnung 
erzielt werden kann. Es bedarf entsprec
Flächennutzungsplanung nachgelagerten Planungs
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AR S T E L L U N G  B Z W .  AU S W E I S U N G  I M  FL ÄC H E N N U T Z U N G S P L AN

Die in Rede stehenden Flächen werden als Sonderbaufläche – Wind gemäß § 5 Abs. 2 Ziff. 1 
BauGB und gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 4 Baunutzungsverordnung mit der Zweckbestimmung Konzentr

Windenergieanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB i.V.m. §
BauGB im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach ausgewiesen und 

35 Abs. 3 Satz 3 BauGB festgelegt, dass außerhalb der d
flächen Wind“ im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde keine weit
ren Windenergieanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB zulässig sind. 

Mit den getroffenen Regelungen ist die planungsrechtlich ausschließende W
Flächen im Verbandsgemeindegebiet klargestellt. Windenergieanlagen sind ausschließlich im B
reich der dargestellten Sonderbauflächen bzw. Konzentrationsflächen zulässig.

eine Positivausweisung mit Ausschlusswirkung für das übrige Gebiet der 
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach. 

Außerhalb der dargestellten Sonderbauflächen für Windenergieanlagen stehen öffentliche Belange 
einer Windenergienutzung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB entgegen (Planvorbehalt

sind unterlagerte land- und/ oder forstwirtschaftliche Nutzungen zukünftig weiterhin 

Darüber hinaus wurden in die Planurkunde folgende bedeutsamen Hinweise bzw. Auflagen aufg
nommen, deren Beachtung für die nachfolgenden Planungs- und Genehmigungs

Abstände zu Richtfunkstrecken: 

Ggf. erforderliche Abstände von Windenergieanlagen (WEA) zu Richtfunkstrecken sind im jeweiligen 
Einzelfall im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens der WEA mit dem Betreiber der 

zustimmen. 

Standorte in erweiterten Wasserschutzgebietszonen (Zone III eines Wasserschutzgebietes):

„Windenergieanlagen innerhalb bestehender, sogenannter „erweiterter Wasserschutzgebietszonen“ 
(Zone III eines Wasserschutzgebietes) sind erst dann zulässig, wenn eine Vereinbarkeit mit der j
weiligen Rechtsverordnung im baurechtlichen oder bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehm
gungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befreiung von der Schutzgebietsverordnung 
erzielt werden kann. Es bedarf entsprechend einer objektbezogenen Einzelfallprüfung auf der der 
Flächennutzungsplanung nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsebene.“
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L ÄC H E N N U T Z U N G S P L AN  

Wind gemäß § 5 Abs. 2 Ziff. 1 
BauGB und gemäß § 1 Abs. 1 Ziff. 4 Baunutzungsverordnung mit der Zweckbestimmung Konzentra-

Windenergieanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Ziff. 5 BauGB i.V.m. § 35 Abs. 3 Satz 3 
Baumbach ausgewiesen und 

35 Abs. 3 Satz 3 BauGB festgelegt, dass außerhalb der dargestellten „Sonderbau-
flächen Wind“ im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde keine weite-

Mit den getroffenen Regelungen ist die planungsrechtlich ausschließende Wirkung für die sonstigen 
Flächen im Verbandsgemeindegebiet klargestellt. Windenergieanlagen sind ausschließlich im Be-
reich der dargestellten Sonderbauflächen bzw. Konzentrationsflächen zulässig. 

für das übrige Gebiet der 

Außerhalb der dargestellten Sonderbauflächen für Windenergieanlagen stehen öffentliche Belange 
Planvorbehalt). 

und/ oder forstwirtschaftliche Nutzungen zukünftig weiterhin 

Darüber hinaus wurden in die Planurkunde folgende bedeutsamen Hinweise bzw. Auflagen aufge-
und Genehmigungsebenen relevant 

Ggf. erforderliche Abstände von Windenergieanlagen (WEA) zu Richtfunkstrecken sind im jeweiligen 
Einzelfall im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens der WEA mit dem Betreiber der 

Standorte in erweiterten Wasserschutzgebietszonen (Zone III eines Wasserschutzgebietes): 

„Windenergieanlagen innerhalb bestehender, sogenannter „erweiterter Wasserschutzgebietszonen“ 
wenn eine Vereinbarkeit mit der je-

weiligen Rechtsverordnung im baurechtlichen oder bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befreiung von der Schutzgebietsverordnung 

hend einer objektbezogenen Einzelfallprüfung auf der der 
und Genehmigungsebene.“ 
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Abb: Auszug der Plankarte für den FNP
chen/ Konzentrationsflächen für Win

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Abb: Auszug der Plankarte für den FNP-Teilplan mit Darstellung der geplanten Sonderbaufl
chen/ Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen 
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6 H I N W E I S E  

Die nachfolgenden Hinweise (und teilweise Auflagen) werden als allgemeine Hinweise gegeben und 
sind insbesondere als Hinweise/ Vorgaben an die nachgeordneten Planungsebenen (verbindliche 
Bauleitplanung, Bauantragsverfahren)

In den Karten des Standorteignungsgutachtens sind einschränkende Restriktionen aufgeführt, die 
einzelne Sonderbauflächen berühren. Bei einer konkreten Standortplanung für die einzelne Win
energieanlage ist zu beachten, dass diese Bereiche nicht

Die Ausweisung der Sonderbauflächen als Angebotsplanung auf Ebene des Flächennutzungsplans 
entbindet somit nicht gänzlich von weiteren Prüfungen der Auswirkung auf die Schutzgüter im ko
kreten Einzelfall (wie beispielswei

Auf der nachfolgenden konkretisierenden Planungsebene bzw. der Baugenehmigungsebene sind 
unter Berücksichtigung behördlicher Forderungen bzw. sich aus entsprechenden Gesetzen oder 
Verordnungen ergebenden Auflagen zusätzliche gutachterliche Untersuchungen im Einzelfall erfo
derlich. 

In den Flächennutzungsplan

Hinweise und Abstände zu Richtfunkstrecken: 

Ggf. erforderliche Abstände von Winde
Einzelfall im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens der WEA mit dem Betreiber der 
Richtfunkanlage abzustimmen.

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) haben einige beteiligte Träger öffentlic
Stellungnahmen mitgeteilt, dass Richtfunkstrecken in den überplanten Bereichen verlaufen.

Die übermittelten Angaben der KEVAG Telekom GmbH, Ericsson Services GmbH und Vodafone D2 
GmbH wurden vom Plangeber berücksichtigt, und die Verläu
richtlich in der Plankarte eingezeichnet.

Hinweise zu Versorgungsleitungen:

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) hat die PLEdoc
dass in der näheren Umgebung der geplanten Sonderbauflächen einige Versorgungsleitungen (u. a. 
Ferngasleitungen, Aethylenleitung und eine Kabelschutzrohranlage) vorhanden sind. Die übermitte
ten Angaben wurden vom Plangeber berücksichtigt.

In der Standorteignungskonzeption wurde der Verlauf der mitgeteilten Leitungen bei der Ermittlung 
der Potentialflächen bereits berücksichtigt (Mindestabstand von 25 m).

Die PLEdoc GmbH hat einige Kartenmaterialien zu ihrer Stellung
vorhandenen Versorgungsleitungen wurden nachrichtlich in der Plankarte eingezeichnet.

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat in ihrer Stellungnahme den Verlauf von einigen Tel
kommunikationsleitungen angezeigt.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Die nachfolgenden Hinweise (und teilweise Auflagen) werden als allgemeine Hinweise gegeben und 
Hinweise/ Vorgaben an die nachgeordneten Planungsebenen (verbindliche 

Bauleitplanung, Bauantragsverfahren) anzusehen. 

In den Karten des Standorteignungsgutachtens sind einschränkende Restriktionen aufgeführt, die 
einzelne Sonderbauflächen berühren. Bei einer konkreten Standortplanung für die einzelne Win
energieanlage ist zu beachten, dass diese Bereiche nicht unzulässig beeinträchtigt werden.

Die Ausweisung der Sonderbauflächen als Angebotsplanung auf Ebene des Flächennutzungsplans 
entbindet somit nicht gänzlich von weiteren Prüfungen der Auswirkung auf die Schutzgüter im ko
kreten Einzelfall (wie beispielsweise den Mensch und seine Gesundheit oder Flora und Fauna).

Auf der nachfolgenden konkretisierenden Planungsebene bzw. der Baugenehmigungsebene sind 
unter Berücksichtigung behördlicher Forderungen bzw. sich aus entsprechenden Gesetzen oder 

enden Auflagen zusätzliche gutachterliche Untersuchungen im Einzelfall erfo

Flächennutzungsplan wird in diesem Zusammenhang die folgende 

Abstände zu Richtfunkstrecken:  

Ggf. erforderliche Abstände von Windenergieanlagen (WEA) zu Richtfunkstrecken sind im jeweiligen 
Einzelfall im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens der WEA mit dem Betreiber der 
Richtfunkanlage abzustimmen. 

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) haben einige beteiligte Träger öffentlic
Stellungnahmen mitgeteilt, dass Richtfunkstrecken in den überplanten Bereichen verlaufen.

Die übermittelten Angaben der KEVAG Telekom GmbH, Ericsson Services GmbH und Vodafone D2 
GmbH wurden vom Plangeber berücksichtigt, und die Verläufe der Richtfunkstrecken wurden nac
richtlich in der Plankarte eingezeichnet. 

zu Versorgungsleitungen: 

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) hat die PLEdoc GmbH in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, 
dass in der näheren Umgebung der geplanten Sonderbauflächen einige Versorgungsleitungen (u. a. 
Ferngasleitungen, Aethylenleitung und eine Kabelschutzrohranlage) vorhanden sind. Die übermitte

langeber berücksichtigt. 

In der Standorteignungskonzeption wurde der Verlauf der mitgeteilten Leitungen bei der Ermittlung 
der Potentialflächen bereits berücksichtigt (Mindestabstand von 25 m). 

Die PLEdoc GmbH hat einige Kartenmaterialien zu ihrer Stellungnahme beigefügt. Die Verläufe der 
vorhandenen Versorgungsleitungen wurden nachrichtlich in der Plankarte eingezeichnet.

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat in ihrer Stellungnahme den Verlauf von einigen Tel
kommunikationsleitungen angezeigt. 
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Die nachfolgenden Hinweise (und teilweise Auflagen) werden als allgemeine Hinweise gegeben und 
Hinweise/ Vorgaben an die nachgeordneten Planungsebenen (verbindliche 

In den Karten des Standorteignungsgutachtens sind einschränkende Restriktionen aufgeführt, die 
einzelne Sonderbauflächen berühren. Bei einer konkreten Standortplanung für die einzelne Wind-

unzulässig beeinträchtigt werden. 

Die Ausweisung der Sonderbauflächen als Angebotsplanung auf Ebene des Flächennutzungsplans 
entbindet somit nicht gänzlich von weiteren Prüfungen der Auswirkung auf die Schutzgüter im kon-

se den Mensch und seine Gesundheit oder Flora und Fauna). 

Auf der nachfolgenden konkretisierenden Planungsebene bzw. der Baugenehmigungsebene sind 
unter Berücksichtigung behördlicher Forderungen bzw. sich aus entsprechenden Gesetzen oder 

enden Auflagen zusätzliche gutachterliche Untersuchungen im Einzelfall erfor-

wird in diesem Zusammenhang die folgende Auflage aufgenommen: 

nergieanlagen (WEA) zu Richtfunkstrecken sind im jeweiligen 
Einzelfall im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahrens der WEA mit dem Betreiber der 

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) haben einige beteiligte Träger öffentlicher Belange in ihren 
Stellungnahmen mitgeteilt, dass Richtfunkstrecken in den überplanten Bereichen verlaufen. 

Die übermittelten Angaben der KEVAG Telekom GmbH, Ericsson Services GmbH und Vodafone D2 
fe der Richtfunkstrecken wurden nach-

GmbH in ihrer Stellungnahme mitgeteilt, 
dass in der näheren Umgebung der geplanten Sonderbauflächen einige Versorgungsleitungen (u. a. 
Ferngasleitungen, Aethylenleitung und eine Kabelschutzrohranlage) vorhanden sind. Die übermittel-

In der Standorteignungskonzeption wurde der Verlauf der mitgeteilten Leitungen bei der Ermittlung 

nahme beigefügt. Die Verläufe der 
vorhandenen Versorgungsleitungen wurden nachrichtlich in der Plankarte eingezeichnet. 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat in ihrer Stellungnahme den Verlauf von einigen Tele-



Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
Teilplan Windenergienutzung 

 
 

16.03.2016 
 
 

Standort einer Windenergieanlage innerhalb ausgewiesener Sonderbaufläche:

Zur Frage der bauordnungsrechtlichen Beurteilung und Zulässigkeit einer Windenergieanlage inne
halb einer Sonderbaufläche wird folgender Hinweis gegeben: Für die bauplanungsrechtliche Zulä
sigkeit einer Windenergieanlage muss der Turm der Windenergieanlage vollständig innerhalb der 
Konzentrationsfläche/ Sonderbaufläche liegen, d. h. somit auch das vollständige Fundament der 
Windenergieanlage. Flächen, die vom Rotor überstrichen werden, können dah
grenzungen der Sonderbauflächen überragen.

Hinweise bezüglich der Abstände zu klassifizierten Straßen:

Bei der Beurteilung von Windkraftanlagen richtet sich der Landesbetrieb Mobilität nach den Vorg
ben des Bundesfernstraßen
der vorgesetzten Fachbehörden, d. h. dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau (MWVLW) und dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland

Hinweise bezüglich der Abstände zu 

Hinsichtlich des Abstandes der Windkraftanlagen zum klassifizierten Straßennetz wird darauf hi
gewiesen, dass dieser Abstand generell 
tigkeit des Verkehrs sowie des in § 3
– mindestens die sogenannte Kipphöhe (½ Fundamentdurchmesser + Nabenhöhe der Anlage + ½ 
Rotordurchmesser) betragen sollte. Der Mindestabstand bemisst sich vom Rand der Verkehrsanlage 
bis zur Außenkante des Mastfußes. Das Abstandsmaß bezieht sich auf die Verkehrsanlage, die 
nicht nur die Fahrbahn der betrachteten Straße, sondern auch die Park

Die Genehmigungsbehörden sind in Bezug auf regionalplanungsrechtliche und bauleitpla
Standortausweisungen für Windenergieanlagen aufgefordert, die von den Anlagen für Leib und L
ben der Verkehrsteilnehmer sowie den Bestand der Straßen ausgehenden Gefahren und Beei
trächtigungen (Eisabwurf, Verlust von Rotorblättern, Brand, Disco
bewerten und diesen ggf. durch geeignete Auflagen in den Genehmigungen entgegen zu wirken.

In diesem Sinn wird darauf hingewiesen, dass auch die Genehmigungsbehörden in den raumplan
rischen und bauleitplanerischen Verfahr
ßere Abstände als die Kipphöhe einzuhalten sind, wenn besondere Umstände dazu führen, dass die 
Windenergieanlagen, bedingt durch den Verlauf der Straße oder die Landschaft, derart positioniert 
werden sollen, dass eine verkehrsgefährdende Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer zu befürc
ten ist. 

Hinweise bezüglich der verkehrlichen Erschließung

Sonderbauflächen für Windenergienutzung, die an den freien Strecken der Straßen des überörtl
chen Verkehrs ausgewiesen werden, sind grundsätzlich nicht zu diesen hin, sondern innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile oder allenfalls in unmittelbarer Ortsnähe (Verknüpfungsb
reich) verkehrlich anzubinden.

Sofern Zufahrten an die freien Streck
das bedeutet, dass die Erschließung aller in einem bestimmten Gebiet geplanten Windkraftanlagen 
nur über eine zentrale Zufahrt im Bereich eines vorhandenen Wirtschaftsweges an das überörtliche
Straßennetz verkehrlich anzubinden sind. Dabei sind der Ausbauzustand des entsprechenden Wir

Baumbach 
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er Windenergieanlage innerhalb ausgewiesener Sonderbaufläche:

Zur Frage der bauordnungsrechtlichen Beurteilung und Zulässigkeit einer Windenergieanlage inne
halb einer Sonderbaufläche wird folgender Hinweis gegeben: Für die bauplanungsrechtliche Zulä

it einer Windenergieanlage muss der Turm der Windenergieanlage vollständig innerhalb der 
Konzentrationsfläche/ Sonderbaufläche liegen, d. h. somit auch das vollständige Fundament der 
Windenergieanlage. Flächen, die vom Rotor überstrichen werden, können dah
grenzungen der Sonderbauflächen überragen. 

Hinweise bezüglich der Abstände zu klassifizierten Straßen: 

Bei der Beurteilung von Windkraftanlagen richtet sich der Landesbetrieb Mobilität nach den Vorg
ben des Bundesfernstraßen- und Landesstraßengesetzes sowie nach den ergangenen Vorgaben 
der vorgesetzten Fachbehörden, d. h. dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau (MWVLW) und dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM RP).

Hinweise bezüglich der Abstände zu klassifizierten Straßen: 

Hinsichtlich des Abstandes der Windkraftanlagen zum klassifizierten Straßennetz wird darauf hi
gewiesen, dass dieser Abstand generell – im Hinblick auf die Erfordernisse der Sicherheit und Leic
tigkeit des Verkehrs sowie des in § 35 BauGB baurechtlich verankerten Gebots der Rücksichtnahme 

mindestens die sogenannte Kipphöhe (½ Fundamentdurchmesser + Nabenhöhe der Anlage + ½ 
Rotordurchmesser) betragen sollte. Der Mindestabstand bemisst sich vom Rand der Verkehrsanlage 

ante des Mastfußes. Das Abstandsmaß bezieht sich auf die Verkehrsanlage, die 
nicht nur die Fahrbahn der betrachteten Straße, sondern auch die Park- und Rastplätze umfasst.

Die Genehmigungsbehörden sind in Bezug auf regionalplanungsrechtliche und bauleitpla
Standortausweisungen für Windenergieanlagen aufgefordert, die von den Anlagen für Leib und L
ben der Verkehrsteilnehmer sowie den Bestand der Straßen ausgehenden Gefahren und Beei
trächtigungen (Eisabwurf, Verlust von Rotorblättern, Brand, Disco-Effekt) in eigener Zuständigkeit zu 
bewerten und diesen ggf. durch geeignete Auflagen in den Genehmigungen entgegen zu wirken.

In diesem Sinn wird darauf hingewiesen, dass auch die Genehmigungsbehörden in den raumplan
rischen und bauleitplanerischen Verfahren zuständigkeitshalber auch prüfen, ob in Einzelfällen gr
ßere Abstände als die Kipphöhe einzuhalten sind, wenn besondere Umstände dazu führen, dass die 
Windenergieanlagen, bedingt durch den Verlauf der Straße oder die Landschaft, derart positioniert 

en sollen, dass eine verkehrsgefährdende Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer zu befürc

Hinweise bezüglich der verkehrlichen Erschließung 

Sonderbauflächen für Windenergienutzung, die an den freien Strecken der Straßen des überörtl
chen Verkehrs ausgewiesen werden, sind grundsätzlich nicht zu diesen hin, sondern innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile oder allenfalls in unmittelbarer Ortsnähe (Verknüpfungsb
reich) verkehrlich anzubinden. 

Sofern Zufahrten an die freien Strecken erforderlich werden, sind diese darzustellen und zu bündeln; 
das bedeutet, dass die Erschließung aller in einem bestimmten Gebiet geplanten Windkraftanlagen 
nur über eine zentrale Zufahrt im Bereich eines vorhandenen Wirtschaftsweges an das überörtliche
Straßennetz verkehrlich anzubinden sind. Dabei sind der Ausbauzustand des entsprechenden Wir
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er Windenergieanlage innerhalb ausgewiesener Sonderbaufläche: 

Zur Frage der bauordnungsrechtlichen Beurteilung und Zulässigkeit einer Windenergieanlage inner-
halb einer Sonderbaufläche wird folgender Hinweis gegeben: Für die bauplanungsrechtliche Zuläs-

it einer Windenergieanlage muss der Turm der Windenergieanlage vollständig innerhalb der 
Konzentrationsfläche/ Sonderbaufläche liegen, d. h. somit auch das vollständige Fundament der 
Windenergieanlage. Flächen, die vom Rotor überstrichen werden, können dahingegen auch die Ab-

Bei der Beurteilung von Windkraftanlagen richtet sich der Landesbetrieb Mobilität nach den Vorga-
traßengesetzes sowie nach den ergangenen Vorgaben 

der vorgesetzten Fachbehörden, d. h. dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Pfalz (LBM RP). 

Hinsichtlich des Abstandes der Windkraftanlagen zum klassifizierten Straßennetz wird darauf hin-
im Hinblick auf die Erfordernisse der Sicherheit und Leich-

5 BauGB baurechtlich verankerten Gebots der Rücksichtnahme 
mindestens die sogenannte Kipphöhe (½ Fundamentdurchmesser + Nabenhöhe der Anlage + ½ 

Rotordurchmesser) betragen sollte. Der Mindestabstand bemisst sich vom Rand der Verkehrsanlage 
ante des Mastfußes. Das Abstandsmaß bezieht sich auf die Verkehrsanlage, die 

und Rastplätze umfasst. 

Die Genehmigungsbehörden sind in Bezug auf regionalplanungsrechtliche und bauleitplanerische 
Standortausweisungen für Windenergieanlagen aufgefordert, die von den Anlagen für Leib und Le-
ben der Verkehrsteilnehmer sowie den Bestand der Straßen ausgehenden Gefahren und Beein-

ffekt) in eigener Zuständigkeit zu 
bewerten und diesen ggf. durch geeignete Auflagen in den Genehmigungen entgegen zu wirken. 

In diesem Sinn wird darauf hingewiesen, dass auch die Genehmigungsbehörden in den raumplane-
en zuständigkeitshalber auch prüfen, ob in Einzelfällen grö-

ßere Abstände als die Kipphöhe einzuhalten sind, wenn besondere Umstände dazu führen, dass die 
Windenergieanlagen, bedingt durch den Verlauf der Straße oder die Landschaft, derart positioniert 

en sollen, dass eine verkehrsgefährdende Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer zu befürch-

Sonderbauflächen für Windenergienutzung, die an den freien Strecken der Straßen des überörtli-
chen Verkehrs ausgewiesen werden, sind grundsätzlich nicht zu diesen hin, sondern innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile oder allenfalls in unmittelbarer Ortsnähe (Verknüpfungsbe-

en erforderlich werden, sind diese darzustellen und zu bündeln; 
das bedeutet, dass die Erschließung aller in einem bestimmten Gebiet geplanten Windkraftanlagen 
nur über eine zentrale Zufahrt im Bereich eines vorhandenen Wirtschaftsweges an das überörtliche 
Straßennetz verkehrlich anzubinden sind. Dabei sind der Ausbauzustand des entsprechenden Wirt-
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schaftsweges sowie die Lage der Zufahrt an das klassifizierte Straßennetz bei der Planung der E
schließung zwingend zu beachten.

Im Einmündungsbereich sind die fr
ermitteln. Für den Zeitraum der Bauphase ist die Zufahrt im Einmündungsbereich unter Zugrundel
gung der erforderlichen Schleppkurven für Lastzüge entsprechend zu verbreitern.

In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass bei der detaillierten Ausarbeitung der entsprechenden 
Bebauungspläne für Sonderbauflächen evtl. neu hinzukommende Verkehrsanbindungen im Bereich 
der Straßen des überörtlichen Verkehrs hinsichtlich der Lage und näheren technischen Au
tung, insbesondere bezüglich der Längsneigung, Anbindungsradien, Sichtflächen, Entwässerung 
etc. rechtzeitig vorher unter Vorlage geeigneter Planunterlagen mit dem Landesbetrieb Mobilität 
Diez abzustimmen sind. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hin
Strecke einer Bundes-, Landes
der §§ 8, 8a Fernstraßengesetz bzw. §§ 41, 43 des Landesstraßengesetzes darstellt, die durch den 
Landesbetrieb Mobilität Diez nur 
Rahmen der Beteiligung in einem immissionsschutz

Der Landesbetrieb Mobilität Diez sollte grundsätzlich in den Beteiligungsv
Beförderung von Anlagen mittels Groß
nügenden zeitlichen Vorlauf geeignete Transportrouten zu untersuchen, um Probleme, die sich 
durch den Schwertransport ergeben können
einem schlechten baulichen Zustand befinden, ist zu befürchten, dass die Straße durch die Tran
porte dauerhaft geschädigt wird und sich hinterher nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand 
befindet. Die Konsequenz ist, dass diese Strecken ggf. früher als in den Haushaltsplänen und Ba
programmen eingeplant saniert werden müssen oder 
hen- aus Gründen der Verkehrssicherheit beschränkt oder falls notwendig in
auch gesperrt werden müssen.

Weitere Informationen: 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung hat in ihrer Stellungnahme (im Rahmen des Verfahrens zur 
Zielabweichung im Jahr 2014) mitgeteilt, dass der Landesbetrieb Mobilität derzeit den Aus
Parkplatzes Welschehahn an der Bundesautobahn A3, der sich in unmittelbarer Nähe zu den g
planten „Sonderbauflächen Wind" befindet, plant. 

Mit Schreiben vom 16.04.2014 teilte der Landesbetrieb Mobilität mit, dass dieser zur Erlangung des 
Baurechts für den Ausbau des Parkplatzes „Welschehahn" an der A3 ein Abstimmungsverfahren 
nach § 17b Abs. 1 Nr. 4 Bundesfernstraßengesetz durchführt.

Zustimmungsnotwendigkeit nach Luftverkehrsgesetz:

Für Anlagen mit einer Bauhöhe größer 100 m wird eine Zustimmung 
nach § 14 Luftverkehrsgesetz notwendig. Dies gilt auch für Anlagen von mehr als 30 m Höhe auf n
türlichen oder künstlichen Bodenerhebungen, sofern die Spitze dieser Anlagen um mehr als 100 m 
die Höhe der höchsten Bodenerhebung im
vorgesehene Bodenerhebung überragt. Eine Kennzeichnung der Windkraftanlagen bis zu einer 
Bauhöhe von 100 m als Luftfahrthindernis gemäß den Bestimmungen zur Erhöhung der Flugsiche
heit für den militärischen Flugbetrieb ist nicht erforderlich.
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schaftsweges sowie die Lage der Zufahrt an das klassifizierte Straßennetz bei der Planung der E
schließung zwingend zu beachten. 

Im Einmündungsbereich sind die freizuhaltenden Sichtflächen nach den Kriterien der RAS
ermitteln. Für den Zeitraum der Bauphase ist die Zufahrt im Einmündungsbereich unter Zugrundel
gung der erforderlichen Schleppkurven für Lastzüge entsprechend zu verbreitern.

arauf hingewiesen, dass bei der detaillierten Ausarbeitung der entsprechenden 
Bebauungspläne für Sonderbauflächen evtl. neu hinzukommende Verkehrsanbindungen im Bereich 
der Straßen des überörtlichen Verkehrs hinsichtlich der Lage und näheren technischen Au
tung, insbesondere bezüglich der Längsneigung, Anbindungsradien, Sichtflächen, Entwässerung 
etc. rechtzeitig vorher unter Vorlage geeigneter Planunterlagen mit dem Landesbetrieb Mobilität 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass jede Anlegung einer Zufahrt an der freien 
, Landes- oder Kreisstraße rechtlich betrachtet eine 

der §§ 8, 8a Fernstraßengesetz bzw. §§ 41, 43 des Landesstraßengesetzes darstellt, die durch den 
sbetrieb Mobilität Diez nur auf Antrag von dem Eigentümer/ Nutzungsberechtigten oder im 

Rahmen der Beteiligung in einem immissionsschutz- oder baurechtlichen Verfahren geprüft wird.

Der Landesbetrieb Mobilität Diez sollte grundsätzlich in den Beteiligungsv
Beförderung von Anlagen mittels Groß- und Schwertransporte beteiligt werden. Ziel ist es, durch g
nügenden zeitlichen Vorlauf geeignete Transportrouten zu untersuchen, um Probleme, die sich 
durch den Schwertransport ergeben können, zu vermeiden. Insbesondere bei Straßen, die sich in 
einem schlechten baulichen Zustand befinden, ist zu befürchten, dass die Straße durch die Tran
porte dauerhaft geschädigt wird und sich hinterher nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand 

ie Konsequenz ist, dass diese Strecken ggf. früher als in den Haushaltsplänen und Ba
programmen eingeplant saniert werden müssen oder – falls die Mittel dafür nicht zur Verfügung st

aus Gründen der Verkehrssicherheit beschränkt oder falls notwendig in
auch gesperrt werden müssen. 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung hat in ihrer Stellungnahme (im Rahmen des Verfahrens zur 
Zielabweichung im Jahr 2014) mitgeteilt, dass der Landesbetrieb Mobilität derzeit den Aus
Parkplatzes Welschehahn an der Bundesautobahn A3, der sich in unmittelbarer Nähe zu den g
planten „Sonderbauflächen Wind" befindet, plant.  

Mit Schreiben vom 16.04.2014 teilte der Landesbetrieb Mobilität mit, dass dieser zur Erlangung des 
für den Ausbau des Parkplatzes „Welschehahn" an der A3 ein Abstimmungsverfahren 

nach § 17b Abs. 1 Nr. 4 Bundesfernstraßengesetz durchführt. 

Zustimmungsnotwendigkeit nach Luftverkehrsgesetz: 

Für Anlagen mit einer Bauhöhe größer 100 m wird eine Zustimmung der Landesluftfahrtbehörde 
nach § 14 Luftverkehrsgesetz notwendig. Dies gilt auch für Anlagen von mehr als 30 m Höhe auf n
türlichen oder künstlichen Bodenerhebungen, sofern die Spitze dieser Anlagen um mehr als 100 m 
die Höhe der höchsten Bodenerhebung im Umkreis von 1,6 km Halbmesser um die für die Anlage 
vorgesehene Bodenerhebung überragt. Eine Kennzeichnung der Windkraftanlagen bis zu einer 
Bauhöhe von 100 m als Luftfahrthindernis gemäß den Bestimmungen zur Erhöhung der Flugsiche

hen Flugbetrieb ist nicht erforderlich. 
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schaftsweges sowie die Lage der Zufahrt an das klassifizierte Straßennetz bei der Planung der Er-

eizuhaltenden Sichtflächen nach den Kriterien der RAS-K-1 zu 
ermitteln. Für den Zeitraum der Bauphase ist die Zufahrt im Einmündungsbereich unter Zugrundele-
gung der erforderlichen Schleppkurven für Lastzüge entsprechend zu verbreitern. 

arauf hingewiesen, dass bei der detaillierten Ausarbeitung der entsprechenden 
Bebauungspläne für Sonderbauflächen evtl. neu hinzukommende Verkehrsanbindungen im Bereich 
der Straßen des überörtlichen Verkehrs hinsichtlich der Lage und näheren technischen Ausgestal-
tung, insbesondere bezüglich der Längsneigung, Anbindungsradien, Sichtflächen, Entwässerung 
etc. rechtzeitig vorher unter Vorlage geeigneter Planunterlagen mit dem Landesbetrieb Mobilität 

gewiesen, dass jede Anlegung einer Zufahrt an der freien 
oder Kreisstraße rechtlich betrachtet eine Sondernutzung im Sinne 

der §§ 8, 8a Fernstraßengesetz bzw. §§ 41, 43 des Landesstraßengesetzes darstellt, die durch den 
von dem Eigentümer/ Nutzungsberechtigten oder im 

oder baurechtlichen Verfahren geprüft wird. 

Der Landesbetrieb Mobilität Diez sollte grundsätzlich in den Beteiligungsverfahren in Bezug auf die 
und Schwertransporte beteiligt werden. Ziel ist es, durch ge-

nügenden zeitlichen Vorlauf geeignete Transportrouten zu untersuchen, um Probleme, die sich 
, zu vermeiden. Insbesondere bei Straßen, die sich in 

einem schlechten baulichen Zustand befinden, ist zu befürchten, dass die Straße durch die Trans-
porte dauerhaft geschädigt wird und sich hinterher nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand 

ie Konsequenz ist, dass diese Strecken ggf. früher als in den Haushaltsplänen und Bau-
falls die Mittel dafür nicht zur Verfügung ste-

aus Gründen der Verkehrssicherheit beschränkt oder falls notwendig in letzter Konsequenz 

Die Zentralstelle der Forstverwaltung hat in ihrer Stellungnahme (im Rahmen des Verfahrens zur 
Zielabweichung im Jahr 2014) mitgeteilt, dass der Landesbetrieb Mobilität derzeit den Ausbau des 
Parkplatzes Welschehahn an der Bundesautobahn A3, der sich in unmittelbarer Nähe zu den ge-

Mit Schreiben vom 16.04.2014 teilte der Landesbetrieb Mobilität mit, dass dieser zur Erlangung des 
für den Ausbau des Parkplatzes „Welschehahn" an der A3 ein Abstimmungsverfahren 

der Landesluftfahrtbehörde 
nach § 14 Luftverkehrsgesetz notwendig. Dies gilt auch für Anlagen von mehr als 30 m Höhe auf na-
türlichen oder künstlichen Bodenerhebungen, sofern die Spitze dieser Anlagen um mehr als 100 m 

Umkreis von 1,6 km Halbmesser um die für die Anlage 
vorgesehene Bodenerhebung überragt. Eine Kennzeichnung der Windkraftanlagen bis zu einer 
Bauhöhe von 100 m als Luftfahrthindernis gemäß den Bestimmungen zur Erhöhung der Flugsicher-
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Tag- und Nachtkennzeichnung:

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Bauhöhen von Windkraftanlagen über 100
Nachtkennzeichnung notwendig wird (gemäß AVV  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ken
zeichnung von Luftfahrthindernissen vom 24.04.2007 

Energieversorgung: 

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Anschluss von Windenergieanlagen (WEA) an deren Netz 
grundsätzliche Richtlinien zu beachten sind. Die Netzanbindu
fen und mit dem Investor abzustimmen.

Hinweise zu erforderlichen Mindestabständen von Windenergieanlagen zu Bahnstromleitu
gen und Bahnanlagen: 

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) hat die DB Services Immobilien GmbH 
nahme darauf hingewiesen, dass nordöstlich der geplanten Sonderbaufläche 1 (in einer Entfernung 
von ca. 100 m) die 110 kV-Bahnstromleitung „581 Orscheid

Zwischen den Windenergieanlagen und der oben genan
zontaler Mindestabstand vom > 3 x Rotordurchmesser zwischen Rotorblattspitze in ungünstigster 
Stellung und äußerstem ruhenden Leiter einzuhalten. Der Ausschluss von Störpotentialen durch den 
sogenannten Stroboskopeffekt muss gewährleistet sein.

Zwischen Windenergieanlagen 
nen Bahnanlagen ist ein horizontaler Mindestabstand von > 2 x Rotordurchmesser einzuhalten. Der 
Ausschluss von Störpotentialen durc

In Anlehnung an die Empfehlung der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke e.V. vom 17.12.1998 
und den Gemeinsamen Runderlass der Landesregierung von Nordrhein
28.09.1998 sind bei der konkreten Standortwahl von Windenergieanlagen folgende Hinweise zur 
Einhaltung von Sicherheitsabständen der Windenergieanlagen (WEA) zu Bahnanlagen zu beachten: 

1. Der Abstand einer WEA zu Schienenwegen sollte wegen der Möglichkeit des Eisabwurfes 
oder eines Rotorblattbruches das 2

2. Der Abstand einer WEA zu Bahnstromfernleitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen 
(Dämpfungseinrichtungen) sollte wegen der möglichen Anregung durch die Luftströmungen 
oberhalb der Bodenn
durch ein schwingungsfähiges System entstehen könnte, das 3
messer betragen.  

3. Der Abstand einer WEA zu Bahnstromfernleitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen 
(Dämpfungseinrichtungen) sollte das 1
[bei den Punkten 2. und 3. bezieht sich der Abstand auf die Entfernung des äußersten r
henden Leiters einer Freileitung zur Rotorblattspitze der WEA].

4. Für den Abstand einer WEA zu Oberleitunge
kV) ist der 1-fache Rotordurchmesser ausreichend, da die Mastabstände deutlich geringer 
sind und diese Leitungen in einer Höhe verlaufen, wo keine nennenswerte Beeinflussung der 
Luftströmung durch die WEA zu er
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und Nachtkennzeichnung: 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Bauhöhen von Windkraftanlagen über 100
Nachtkennzeichnung notwendig wird (gemäß AVV  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ken

on Luftfahrthindernissen vom 24.04.2007 - veröffentlicht im Bundesanzeiger, S. 4471).

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Anschluss von Windenergieanlagen (WEA) an deren Netz 
grundsätzliche Richtlinien zu beachten sind. Die Netzanbindung einer WEA ist im Einzelfall zu pr
fen und mit dem Investor abzustimmen. 

Hinweise zu erforderlichen Mindestabständen von Windenergieanlagen zu Bahnstromleitu

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) hat die DB Services Immobilien GmbH 
nahme darauf hingewiesen, dass nordöstlich der geplanten Sonderbaufläche 1 (in einer Entfernung 

Bahnstromleitung „581 Orscheid-Montabaur“ (Feld 137

Zwischen den Windenergieanlagen und der oben genannten 110 kV-Bahnstromleitung ist ein hor
zontaler Mindestabstand vom > 3 x Rotordurchmesser zwischen Rotorblattspitze in ungünstigster 
Stellung und äußerstem ruhenden Leiter einzuhalten. Der Ausschluss von Störpotentialen durch den 

fekt muss gewährleistet sein. 

Zwischen Windenergieanlagen – Rotorblattspitze in ungünstigster Stellung 
nen Bahnanlagen ist ein horizontaler Mindestabstand von > 2 x Rotordurchmesser einzuhalten. Der 
Ausschluss von Störpotentialen durch den sogenannten Stroboskopeffekt muss gewährleistet sein.

In Anlehnung an die Empfehlung der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke e.V. vom 17.12.1998 
und den Gemeinsamen Runderlass der Landesregierung von Nordrhein

bei der konkreten Standortwahl von Windenergieanlagen folgende Hinweise zur 
Einhaltung von Sicherheitsabständen der Windenergieanlagen (WEA) zu Bahnanlagen zu beachten: 

Der Abstand einer WEA zu Schienenwegen sollte wegen der Möglichkeit des Eisabwurfes 
er eines Rotorblattbruches das 2-fache des Rotordurchmessers betragen.

Der Abstand einer WEA zu Bahnstromfernleitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen 
(Dämpfungseinrichtungen) sollte wegen der möglichen Anregung durch die Luftströmungen 
oberhalb der Bodennähe und wegen der großen Abstände der Hochspannungsmaste, w
durch ein schwingungsfähiges System entstehen könnte, das 3-fache von dem Rotordurc

Der Abstand einer WEA zu Bahnstromfernleitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen 
chtungen) sollte das 1-fache von dem Rotordurchmesser betragen.

[bei den Punkten 2. und 3. bezieht sich der Abstand auf die Entfernung des äußersten r
henden Leiters einer Freileitung zur Rotorblattspitze der WEA]. 

Für den Abstand einer WEA zu Oberleitungen und Speiseleitungen der Eisenbahn (unter 30 
fache Rotordurchmesser ausreichend, da die Mastabstände deutlich geringer 

sind und diese Leitungen in einer Höhe verlaufen, wo keine nennenswerte Beeinflussung der 
Luftströmung durch die WEA zu erwarten ist. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass bei Bauhöhen von Windkraftanlagen über 100 m eine Tag-/ 
Nachtkennzeichnung notwendig wird (gemäß AVV  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kenn-

veröffentlicht im Bundesanzeiger, S. 4471). 

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Anschluss von Windenergieanlagen (WEA) an deren Netz 
ng einer WEA ist im Einzelfall zu prü-

Hinweise zu erforderlichen Mindestabständen von Windenergieanlagen zu Bahnstromleitun-

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) hat die DB Services Immobilien GmbH in ihrer Stellung-
nahme darauf hingewiesen, dass nordöstlich der geplanten Sonderbaufläche 1 (in einer Entfernung 

Montabaur“ (Feld 137-139) verläuft. 

Bahnstromleitung ist ein hori-
zontaler Mindestabstand vom > 3 x Rotordurchmesser zwischen Rotorblattspitze in ungünstigster 
Stellung und äußerstem ruhenden Leiter einzuhalten. Der Ausschluss von Störpotentialen durch den 

Rotorblattspitze in ungünstigster Stellung – und den nächstgelege-
nen Bahnanlagen ist ein horizontaler Mindestabstand von > 2 x Rotordurchmesser einzuhalten. Der 

h den sogenannten Stroboskopeffekt muss gewährleistet sein. 

In Anlehnung an die Empfehlung der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke e.V. vom 17.12.1998 
und den Gemeinsamen Runderlass der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen i.d.F.v. 

bei der konkreten Standortwahl von Windenergieanlagen folgende Hinweise zur 
Einhaltung von Sicherheitsabständen der Windenergieanlagen (WEA) zu Bahnanlagen zu beachten:  

Der Abstand einer WEA zu Schienenwegen sollte wegen der Möglichkeit des Eisabwurfes 
fache des Rotordurchmessers betragen. 

Der Abstand einer WEA zu Bahnstromfernleitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen 
(Dämpfungseinrichtungen) sollte wegen der möglichen Anregung durch die Luftströmungen 

ähe und wegen der großen Abstände der Hochspannungsmaste, wo-
fache von dem Rotordurch-

Der Abstand einer WEA zu Bahnstromfernleitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen 
fache von dem Rotordurchmesser betragen. 

[bei den Punkten 2. und 3. bezieht sich der Abstand auf die Entfernung des äußersten ru-

n und Speiseleitungen der Eisenbahn (unter 30 
fache Rotordurchmesser ausreichend, da die Mastabstände deutlich geringer 

sind und diese Leitungen in einer Höhe verlaufen, wo keine nennenswerte Beeinflussung der 
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5. Bei Richtfunkstrecken und ihren Sendeanlagen gilt, wenn die Richtfunktürme entlang des 
Schienenweges errichtet sind, der Abstand des 2
chend. 

6. Bei Richtfunkstrecken abseits des Schienenweges soll für die Richtf
Abstand von beidseits 35 m und für die Sendeanlagen als Abstand die Höhe der höheren 
Anlage (bei WEA einschließlich Rotorradius) eingehalten werden.

Hinweise zu erforderlichen Mindestabständen zu Hochspannungsfreileitungen:

Von der Deutschen Elektrotechnischen Kommission in DIN und VDE wird vom Komitee „Freileitu
gen“ empfohlen, mit WEA einen Mindestabstand vom 
als der gemessene Abstand zwischen dem Vertikallot der Rotorblattspitze und dem Ve
äußeren Leiterseils der im Betreff genannten Leitung) einzuhalten. Im Abstandsbereich vom einf
chen bis dreifachen Rotordurchmesser müssen schwingungsdämpfende Maßnahmen an den Leite
seilen in den betroffenen Feldern ergriffen werden, d.h. 

a) für Freileitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen:  

b) bei Freileitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen:  > 1x Rotordurchmesser.

 

 

 

 
Grafik zu a) 
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Bei Richtfunkstrecken und ihren Sendeanlagen gilt, wenn die Richtfunktürme entlang des 
Schienenweges errichtet sind, der Abstand des 2-fachen Rotordurchmessers als ausre

Bei Richtfunkstrecken abseits des Schienenweges soll für die Richtf
Abstand von beidseits 35 m und für die Sendeanlagen als Abstand die Höhe der höheren 
Anlage (bei WEA einschließlich Rotorradius) eingehalten werden. 

Hinweise zu erforderlichen Mindestabständen zu Hochspannungsfreileitungen:

utschen Elektrotechnischen Kommission in DIN und VDE wird vom Komitee „Freileitu
gen“ empfohlen, mit WEA einen Mindestabstand vom Dreifachen des Rotordurchmessers (definiert 
als der gemessene Abstand zwischen dem Vertikallot der Rotorblattspitze und dem Ve
äußeren Leiterseils der im Betreff genannten Leitung) einzuhalten. Im Abstandsbereich vom einf
chen bis dreifachen Rotordurchmesser müssen schwingungsdämpfende Maßnahmen an den Leite
seilen in den betroffenen Feldern ergriffen werden, d.h.  

) für Freileitungen ohne Schwingungsschutzmaßnahmen:  ≥ 3 x Rotordurchmesser

b) bei Freileitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen:  > 1x Rotordurchmesser.
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Bei Richtfunkstrecken und ihren Sendeanlagen gilt, wenn die Richtfunktürme entlang des 
fachen Rotordurchmessers als ausrei-

Bei Richtfunkstrecken abseits des Schienenweges soll für die Richtfunkstrecke selbst ein 
Abstand von beidseits 35 m und für die Sendeanlagen als Abstand die Höhe der höheren 

 

Hinweise zu erforderlichen Mindestabständen zu Hochspannungsfreileitungen: 

utschen Elektrotechnischen Kommission in DIN und VDE wird vom Komitee „Freileitun-
des Rotordurchmessers (definiert 

als der gemessene Abstand zwischen dem Vertikallot der Rotorblattspitze und dem Vertikallot des 
äußeren Leiterseils der im Betreff genannten Leitung) einzuhalten. Im Abstandsbereich vom einfa-
chen bis dreifachen Rotordurchmesser müssen schwingungsdämpfende Maßnahmen an den Leiter-

3 x Rotordurchmesser 

b) bei Freileitungen mit Schwingungsschutzmaßnahmen:  > 1x Rotordurchmesser. 
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Grafik zu b) 

Diese Empfehlung der Deutschen Elektrotechnischen Kommission ist in 
tigen DIN EN 50341-3-4 eingeflossen.

Für den Schutz der Freileitung ist es zudem notwendig, dass deren Systemkomponenten durch 
umherfliegende Festkörper, die von der WEA ausgehen können, nicht beschädigt werden. Dazu g
hören z.B. abgeworfenes Eis oder umherfliegende Teile einer durch Blitzeinschlag zerstörten WEA.

Aufwendungen für entsprechende Schutzmaßnahmen müssen nach dem Verursacherprinzip vom 
Betreiber der WEA übernommen werden. Sollten durch den Bau oder den Betrieb der WEA Sc
den an der Leitung entstehen, behält sich der Betreiber des Versorgungsnetzes Schadensersatza
sprüche vor. 

Hinweise zu  Mindestabständen von Windenergieanlagen zu 20 kV

Nachfolgende Ausführungen gelten nur für den späteren Planungs
handene 20-kV-Freileitungen innerhalb der ausgewiesenen Sonderbauflächen nicht verkabelt, so
dern erhalten werden sollen:

Zu vorhandenen 20 kV-Freileitungen sind grundsätzlich Abstände in den Schutzstreifen von 15 m 
Gesamtbreite (7,50 m beiderseits der Leitungsachse) einzuhalten. Die Schutzstreifen sind von B
bauung und hohen Aufwuchs freizuhalten. Im Falle einer Bepflanzung mit niedrig wachsenden H
cken oder Sträuchern sollte die Endwuchshöhe von 3,0 m Höhe nicht überschritten werd
tungsgefährdende Verrichtungen sind zu unterbleiben.

Belange der Forstwirtschaft:

(Hinweis: sofern im Beteiligungsverfahren anders lautende Ausführungen der zuständigen forstwir
schaftlichen Fachbehörden vorgetragen werden, können die Aussagen angep
werden). 

Eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft und die Nutzung der Windenergie im Wald schließen sich aus 
forstfachlicher Sicht zumeist nicht aus. Damit jedoch auch künftig auf den fraglichen Waldflächen die 
Vorgaben des § 1 Landeswaldg
Sonderbaufläche und einer Nutzung als Windenergiestandort folgende Auflagen, Bedingungen und 
Hinweise beachtet werden, die insofern auch in einen späteren Genehmigungsbescheid nach 
BImSchG oder nach BauGB aufzunehmen sind: 

1. Die Beeinträchtigungen der Waldfläche und der Waldfunktionen müssen auf das bei der Erric
tung der Windkraftanlagen unumgängliche Maß beschränkt bleiben (Baubedingte Beeinträcht
gungen). Eine weitere Beeinträchtigung des Wald
störungsfreien Betriebes von Windenergieanlagen (z.B. durch Rückschnitt, Wipfelköpfung oder 
gar weitere Rodungsmaßnahmen) scheidet daher grundsätzlich aus. Vielmehr muss umgekehrt 
vom Anlagenbetreiber sicherg
Waldes durch die Windenergieanlagen ausgeschlossen sind. Bei der Präzisierung der Planung 
der Einzelstandorte sind deshalb forstwirtschaftliche Belange im Detail zu berücksichtigen und 
alle Planungen mit der Forstbehörde abzustimmen. 
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Diese Empfehlung der Deutschen Elektrotechnischen Kommission ist in die Bestimmungen der gü
4 eingeflossen. 

Für den Schutz der Freileitung ist es zudem notwendig, dass deren Systemkomponenten durch 
umherfliegende Festkörper, die von der WEA ausgehen können, nicht beschädigt werden. Dazu g

geworfenes Eis oder umherfliegende Teile einer durch Blitzeinschlag zerstörten WEA.

Aufwendungen für entsprechende Schutzmaßnahmen müssen nach dem Verursacherprinzip vom 
Betreiber der WEA übernommen werden. Sollten durch den Bau oder den Betrieb der WEA Sc
den an der Leitung entstehen, behält sich der Betreiber des Versorgungsnetzes Schadensersatza

Hinweise zu  Mindestabständen von Windenergieanlagen zu 20 kV-Freileitungen:

Nachfolgende Ausführungen gelten nur für den späteren Planungs- und Re
Freileitungen innerhalb der ausgewiesenen Sonderbauflächen nicht verkabelt, so

dern erhalten werden sollen: 

Freileitungen sind grundsätzlich Abstände in den Schutzstreifen von 15 m 
,50 m beiderseits der Leitungsachse) einzuhalten. Die Schutzstreifen sind von B

bauung und hohen Aufwuchs freizuhalten. Im Falle einer Bepflanzung mit niedrig wachsenden H
cken oder Sträuchern sollte die Endwuchshöhe von 3,0 m Höhe nicht überschritten werd
tungsgefährdende Verrichtungen sind zu unterbleiben. 

Belange der Forstwirtschaft: 

(Hinweis: sofern im Beteiligungsverfahren anders lautende Ausführungen der zuständigen forstwir
schaftlichen Fachbehörden vorgetragen werden, können die Aussagen angep

Eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft und die Nutzung der Windenergie im Wald schließen sich aus 
forstfachlicher Sicht zumeist nicht aus. Damit jedoch auch künftig auf den fraglichen Waldflächen die 
Vorgaben des § 1 Landeswaldgesetz (LWaldG) erfüllt werden, müssen bei einer Ausweisung als 
Sonderbaufläche und einer Nutzung als Windenergiestandort folgende Auflagen, Bedingungen und 
Hinweise beachtet werden, die insofern auch in einen späteren Genehmigungsbescheid nach 

nach BauGB aufzunehmen sind:  

Die Beeinträchtigungen der Waldfläche und der Waldfunktionen müssen auf das bei der Erric
tung der Windkraftanlagen unumgängliche Maß beschränkt bleiben (Baubedingte Beeinträcht
gungen). Eine weitere Beeinträchtigung des Waldes und seiner Stabilität zur Ermöglichung eines 
störungsfreien Betriebes von Windenergieanlagen (z.B. durch Rückschnitt, Wipfelköpfung oder 
gar weitere Rodungsmaßnahmen) scheidet daher grundsätzlich aus. Vielmehr muss umgekehrt 
vom Anlagenbetreiber sichergestellt werden, dass betriebsbedingte Beeinträchtigungen des 
Waldes durch die Windenergieanlagen ausgeschlossen sind. Bei der Präzisierung der Planung 
der Einzelstandorte sind deshalb forstwirtschaftliche Belange im Detail zu berücksichtigen und 

ngen mit der Forstbehörde abzustimmen.  
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die Bestimmungen der gül-

Für den Schutz der Freileitung ist es zudem notwendig, dass deren Systemkomponenten durch 
umherfliegende Festkörper, die von der WEA ausgehen können, nicht beschädigt werden. Dazu ge-

geworfenes Eis oder umherfliegende Teile einer durch Blitzeinschlag zerstörten WEA. 

Aufwendungen für entsprechende Schutzmaßnahmen müssen nach dem Verursacherprinzip vom 
Betreiber der WEA übernommen werden. Sollten durch den Bau oder den Betrieb der WEA Schä-
den an der Leitung entstehen, behält sich der Betreiber des Versorgungsnetzes Schadensersatzan-

Freileitungen: 

und Realisierungsfall, dass vor-
Freileitungen innerhalb der ausgewiesenen Sonderbauflächen nicht verkabelt, son-

Freileitungen sind grundsätzlich Abstände in den Schutzstreifen von 15 m 
,50 m beiderseits der Leitungsachse) einzuhalten. Die Schutzstreifen sind von Be-

bauung und hohen Aufwuchs freizuhalten. Im Falle einer Bepflanzung mit niedrig wachsenden He-
cken oder Sträuchern sollte die Endwuchshöhe von 3,0 m Höhe nicht überschritten werden. Lei-

(Hinweis: sofern im Beteiligungsverfahren anders lautende Ausführungen der zuständigen forstwirt-
schaftlichen Fachbehörden vorgetragen werden, können die Aussagen angepasst und aktualisiert 

Eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft und die Nutzung der Windenergie im Wald schließen sich aus 
forstfachlicher Sicht zumeist nicht aus. Damit jedoch auch künftig auf den fraglichen Waldflächen die 

esetz (LWaldG) erfüllt werden, müssen bei einer Ausweisung als 
Sonderbaufläche und einer Nutzung als Windenergiestandort folgende Auflagen, Bedingungen und 
Hinweise beachtet werden, die insofern auch in einen späteren Genehmigungsbescheid nach 

Die Beeinträchtigungen der Waldfläche und der Waldfunktionen müssen auf das bei der Errich-
tung der Windkraftanlagen unumgängliche Maß beschränkt bleiben (Baubedingte Beeinträchti-

es und seiner Stabilität zur Ermöglichung eines 
störungsfreien Betriebes von Windenergieanlagen (z.B. durch Rückschnitt, Wipfelköpfung oder 
gar weitere Rodungsmaßnahmen) scheidet daher grundsätzlich aus. Vielmehr muss umgekehrt 

estellt werden, dass betriebsbedingte Beeinträchtigungen des 
Waldes durch die Windenergieanlagen ausgeschlossen sind. Bei der Präzisierung der Planung 
der Einzelstandorte sind deshalb forstwirtschaftliche Belange im Detail zu berücksichtigen und 
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2. Aus Gründen des Erhalts der Bestandsstabilität sind mindestens 15 m Abstand zwischen der 
standörtlich bedingt maximal erreichbaren Höhe der Bäume und dem unteren Rotorblattende zu 
gewährleisten. Da im konkreten Fall 
40 m auszugehen ist, muss also der tiefste Punkt des Rotorblattes mindestens 55 m über G
ländeoberkante liegen.  

3. Gem. § 15 LWaldG sind Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhütung und Bekämpfung von Wal
bränden zu treffen. Die Brandgefährdung von Windenergieanlagen ist zwar generell als eher g
ring einzuschätzen, jedoch ist das Gefährdungspotential in Waldgebieten höher als im Offe
land. Daher sind Windenergieanlagen am und insbesondere im Wald mit Brandmeldeeinrichtu
gen auszustatten. Der Einbau von Selbstlöschanlagen wird daher empfohlen. Die Zufahrtswege 
müssen ganzjährig für die Feuerwehr erreichbar und befahrbar sein sowie eine zulässige G
samtmasse von 16 t und eine Achslast von 10 t tragen können. Die Zufahrten z
gieanlagen müssen in der Regel eine lichte Breite und Höhe von jeweils 3,50 m haben. Die E
gentümer oder Betreiber von Windenergieanlagen sind verpflichtet, alle notwendigen organisat
rischen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere betriebliche
aufzustellen und fortzuschreiben, die mit den Alarm
anderen an der Gefahrabwehr beteiligten Stellen in Einklang stehen. Jede Planung muss Hi
weise auf die Erreichbarkeit der nächst st
einer vergleichbaren Organisation enthalten. Gemäß DIN 14096 ist eine Brandschutzordnung zu 
erstellen. Alle Firmen, die Arbeiten auf bzw. in einer Windenergieanlage durchführen, müssen in 
der Lage sein, bei Gefahr Mitarbeiter selbst aus der Anlage zu retten. Sämtliche Anlagen sollten 
gemäß dem Windenergieanlagen
Sicherheit in der Windenergie (AkSiWe)“ gekennzeichnet und in einem Kataster, das re
Daten wie WEA-NIS-Kürzel, Standort/Gemarkung, UTM
messer etc. enthält, katalogisiert werden. 

4. Da im Wald das freie Betretungsrecht gilt, ist vom Anlagenbetreiber sicherzustellen, dass 
Eiswurf von den Windenergieanl
rungen wie Spezialanstrich oder Beheizung).

5. Die baubedingten Rodungen im Zuge der Errichtung der Windkraftanlagen für Zuwegung, Fu
damente und Aufbauflächen sind grundsätzlich durch flächengleiche Er
mäß § 14 LWaldG auszugleichen. Zur Berücksichtigung sämtlicher forstfachlicher und forstrech
licher Belange sei bei allen weiteren Planungs
gung des örtlich zuständigen Forstamtes bzw. de

Wasserschutzgebiete Zone III

Windenergieanlagen innerhalb bestehender, sogenannter „erweiterter Wasserschutzgebietszonen“ 
(Zone III eines Wasserschutzgebietes) sind erst dann zulässig, wenn eine Vereinbarkeit mit der
weiligen Rechtsverordnung im baurechtlichen oder bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehm
gungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befreiung von der Schutzgebietsverordnung 
erzielt werden kann. Es bedarf entsprechend einer objektbezogenen Einze
Flächennutzungsplanung nachgelagerten P

Auszugsweise Darlegung der Abwägungsentscheidung des Verbandsgemeinderates 
Ransbach-Baumbach vom 30.11.2015 zur Berücksichtigung von Flächen, die sich mit der 
III eines Wasserschutzgebietes überlagern:

[T]Die Flächennutzungsplanung stellt die so genannte 
eine Flächennutzungsplanung i.S. einer Angebotsplanung dar und bewirkt nicht, dass durch die Darste
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Aus Gründen des Erhalts der Bestandsstabilität sind mindestens 15 m Abstand zwischen der 
standörtlich bedingt maximal erreichbaren Höhe der Bäume und dem unteren Rotorblattende zu 
gewährleisten. Da im konkreten Fall von einem maximalen Höhenwachstum der Bäume von 

m auszugehen ist, muss also der tiefste Punkt des Rotorblattes mindestens 55 m über G
 

Gem. § 15 LWaldG sind Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhütung und Bekämpfung von Wal
ffen. Die Brandgefährdung von Windenergieanlagen ist zwar generell als eher g

ring einzuschätzen, jedoch ist das Gefährdungspotential in Waldgebieten höher als im Offe
land. Daher sind Windenergieanlagen am und insbesondere im Wald mit Brandmeldeeinrichtu
gen auszustatten. Der Einbau von Selbstlöschanlagen wird daher empfohlen. Die Zufahrtswege 
müssen ganzjährig für die Feuerwehr erreichbar und befahrbar sein sowie eine zulässige G
samtmasse von 16 t und eine Achslast von 10 t tragen können. Die Zufahrten z
gieanlagen müssen in der Regel eine lichte Breite und Höhe von jeweils 3,50 m haben. Die E
gentümer oder Betreiber von Windenergieanlagen sind verpflichtet, alle notwendigen organisat
rischen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere betriebliche Alarm- und Gefahrenabwehrpläne 
aufzustellen und fortzuschreiben, die mit den Alarm- und Einsatzplänen der Gemeinden und den 
anderen an der Gefahrabwehr beteiligten Stellen in Einklang stehen. Jede Planung muss Hi
weise auf die Erreichbarkeit der nächst stationierten Feuerwehr-Facheinheit „Höhenrettung“ oder 
einer vergleichbaren Organisation enthalten. Gemäß DIN 14096 ist eine Brandschutzordnung zu 
erstellen. Alle Firmen, die Arbeiten auf bzw. in einer Windenergieanlage durchführen, müssen in 

bei Gefahr Mitarbeiter selbst aus der Anlage zu retten. Sämtliche Anlagen sollten 
gemäß dem Windenergieanlagen-Notfallinformationssystem (WEA-NIS) des „Arbeitskreises für 
Sicherheit in der Windenergie (AkSiWe)“ gekennzeichnet und in einem Kataster, das re

Kürzel, Standort/Gemarkung, UTM-Koordinaten, Nabenhöhe, Rotordurc
messer etc. enthält, katalogisiert werden.  

Da im Wald das freie Betretungsrecht gilt, ist vom Anlagenbetreiber sicherzustellen, dass 
Eiswurf von den Windenergieanlagen ausgeschlossen wird (z.B. durch entsprechende Vorke
rungen wie Spezialanstrich oder Beheizung). 

Die baubedingten Rodungen im Zuge der Errichtung der Windkraftanlagen für Zuwegung, Fu
damente und Aufbauflächen sind grundsätzlich durch flächengleiche Er
mäß § 14 LWaldG auszugleichen. Zur Berücksichtigung sämtlicher forstfachlicher und forstrech
licher Belange sei bei allen weiteren Planungs- und Verfahrensschritten eine frühzeitige Beteil
gung des örtlich zuständigen Forstamtes bzw. der Oberen Forstbehörde sicherzustellen.

Wasserschutzgebiete Zone III: 

Windenergieanlagen innerhalb bestehender, sogenannter „erweiterter Wasserschutzgebietszonen“ 
(Zone III eines Wasserschutzgebietes) sind erst dann zulässig, wenn eine Vereinbarkeit mit der
weiligen Rechtsverordnung im baurechtlichen oder bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehm
gungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befreiung von der Schutzgebietsverordnung 
erzielt werden kann. Es bedarf entsprechend einer objektbezogenen Einze
Flächennutzungsplanung nachgelagerten Planungs- und Genehmigungsebene.

Auszugsweise Darlegung der Abwägungsentscheidung des Verbandsgemeinderates 
Baumbach vom 30.11.2015 zur Berücksichtigung von Flächen, die sich mit der 

III eines Wasserschutzgebietes überlagern: 

[T]Die Flächennutzungsplanung stellt die so genannte vorbereitende Bauleitplanung dar. Sie stellt damit 
eine Flächennutzungsplanung i.S. einer Angebotsplanung dar und bewirkt nicht, dass durch die Darste
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Aus Gründen des Erhalts der Bestandsstabilität sind mindestens 15 m Abstand zwischen der 
standörtlich bedingt maximal erreichbaren Höhe der Bäume und dem unteren Rotorblattende zu 

von einem maximalen Höhenwachstum der Bäume von 
m auszugehen ist, muss also der tiefste Punkt des Rotorblattes mindestens 55 m über Ge-

Gem. § 15 LWaldG sind Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhütung und Bekämpfung von Wald-
ffen. Die Brandgefährdung von Windenergieanlagen ist zwar generell als eher ge-

ring einzuschätzen, jedoch ist das Gefährdungspotential in Waldgebieten höher als im Offen-
land. Daher sind Windenergieanlagen am und insbesondere im Wald mit Brandmeldeeinrichtun-
gen auszustatten. Der Einbau von Selbstlöschanlagen wird daher empfohlen. Die Zufahrtswege 
müssen ganzjährig für die Feuerwehr erreichbar und befahrbar sein sowie eine zulässige Ge-
samtmasse von 16 t und eine Achslast von 10 t tragen können. Die Zufahrten zu den Windener-
gieanlagen müssen in der Regel eine lichte Breite und Höhe von jeweils 3,50 m haben. Die Ei-
gentümer oder Betreiber von Windenergieanlagen sind verpflichtet, alle notwendigen organisato-

und Gefahrenabwehrpläne 
und Einsatzplänen der Gemeinden und den 

anderen an der Gefahrabwehr beteiligten Stellen in Einklang stehen. Jede Planung muss Hin-
Facheinheit „Höhenrettung“ oder 

einer vergleichbaren Organisation enthalten. Gemäß DIN 14096 ist eine Brandschutzordnung zu 
erstellen. Alle Firmen, die Arbeiten auf bzw. in einer Windenergieanlage durchführen, müssen in 

bei Gefahr Mitarbeiter selbst aus der Anlage zu retten. Sämtliche Anlagen sollten 
NIS) des „Arbeitskreises für 

Sicherheit in der Windenergie (AkSiWe)“ gekennzeichnet und in einem Kataster, das relevante 
Koordinaten, Nabenhöhe, Rotordurch-

Da im Wald das freie Betretungsrecht gilt, ist vom Anlagenbetreiber sicherzustellen, dass 
agen ausgeschlossen wird (z.B. durch entsprechende Vorkeh-

Die baubedingten Rodungen im Zuge der Errichtung der Windkraftanlagen für Zuwegung, Fun-
damente und Aufbauflächen sind grundsätzlich durch flächengleiche Ersatzaufforstungen ge-
mäß § 14 LWaldG auszugleichen. Zur Berücksichtigung sämtlicher forstfachlicher und forstrecht-

und Verfahrensschritten eine frühzeitige Beteili-
r Oberen Forstbehörde sicherzustellen. 

Windenergieanlagen innerhalb bestehender, sogenannter „erweiterter Wasserschutzgebietszonen“ 
(Zone III eines Wasserschutzgebietes) sind erst dann zulässig, wenn eine Vereinbarkeit mit der je-
weiligen Rechtsverordnung im baurechtlichen oder bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befreiung von der Schutzgebietsverordnung 
erzielt werden kann. Es bedarf entsprechend einer objektbezogenen Einzelfallprüfung auf der der 

und Genehmigungsebene. 

Auszugsweise Darlegung der Abwägungsentscheidung des Verbandsgemeinderates 
Baumbach vom 30.11.2015 zur Berücksichtigung von Flächen, die sich mit der Zone 

Bauleitplanung dar. Sie stellt damit 
eine Flächennutzungsplanung i.S. einer Angebotsplanung dar und bewirkt nicht, dass durch die Darstel-
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lung von Sonderbauflächen für die Windenergienutzung automatisch an jedem denkbaren Teilbereich e
ne Windenergieanlage letztendlich genehmigungsfähig durchzusetzen ist. 

In der Flächennutzungsplanung können keine konkreten Einzelstandorte von 
bindlich festgelegt werden. Es sind entsprechend keine genauen Standorte, nicht der genaue Typ, die 
Einbindungstiefe von Windenergieanlagen in den Boden/Untergrund bekannt und die genaue Zuwegung. 
Dies sind alles Aspekte, die erst bei
gungsebene des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bekannt sind. Entspr
chend sind in diesem Verfahren nach BImSchG umfassende Detailunterlagen und Untersuchungen ei
zuholen und vorzulegen. Hierzu zählen auch entsprechende Untersuchungen und Nachweise über Fac
gutachten bei einem geplanten Standort innerhalb einer erweiterten Wasserschutzgebietszone.

Es ist daher auf Planungsebene der Flächennutzungsplanung der Verbandsgemeinde
Baumbach als Plangeberin nicht zuzumuten, jeden potenziellen Quadratmeter innerhalb der erweiterten 
Wasserschutzgebietszone III  sehr aufwändig gutachterlich zu untersuchen, ob hier gegebenenfalls ein 
nicht überwindbares Kriterium vorliegt im Ver

So werden auch im „Leitfaden zum Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Wasserschutzgebieten“ 
(Veröffentlichung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten vom 
Februar 2013) Ausführungen über die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in den einzelnen Wasse
schutzgebietszonen getroffen.

Für die erweiterte Wasserschutzgebietszone III wird zum Ausdruck gebracht, dass hier zwar Auflagen und 
Bedingungen zu erfüllen sind, dass 
energieanlagen auch in diesen Gebieten gibt. 

So führt der Leitfaden auf Seite 9 zur Wasserschutzzone III aus: „In der Wasserschutzzone III fällt das 
Gefährdungspotenzial aufgrund der weitere
lich geringer aus. So muss insbesondere der Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesond
re vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen Verunreinigungen gewährleistet werden. Anlage
standorte in der Wasserschutzzone III sind daher nach Einzelfallprüfung grundsätzlich möglich, sofern die 
Rechtsverordnung überhaupt ein Verbot baulicher Anlagen enthält. Beim beabsichtigten Bau und Betrieb 
von Windenergieanlagen ist im Wesentlichen darauf z
austreten können.“ 

Des Weiteren wird im Leitfaden konkret der Verfahrensablauf aufgezeigt, um von Verboten zur Errichtung, 
Erweiterung und Betrieb von baulichen Anlagen in Wasserschutzgebietsverordnungen im Ei
weichen und eine Befreiung zu erreichen. Hierzu bedarf es zunächst einer Prüfung, ob das Gefährdung
potenzial nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, so könnte z
dem die Trinkwassergewinnung ersetzt werd
bestimmte Maßnahmen ausgeschlossen werden kann, als auch im Fall, dass die Trinkwassergewinnung 
ersetzt werden kann, ist eine Befreiung von Verboten der Schutzgebietsverordnung mit Auflagen denkbar. 

Sicherlich sind aufgrund des Schutzzweckes zur Trinkwassergewinnung und 
stäbe an eine Befreiung anzulegen, allerdings kann von der Rechtsverordnung eine Befreiung erteilt we
den, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder überwie
eine Befreiung erfordern. „Die Befreiung ist zudem zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer 
Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck des Wasser
quellenschutzgebietes nicht gefährdet wird (§ 52 (1) Satz 2 und 3 bzw. § 53 (5) WHG)“ (wiedergegeben 
auf Seite 9 des genannten Leitfadens).

Aus den Darlegungen des Leitfadens und seiner Intention wird deutlich, dass die grundsätzliche landes
und bundespolitische Zielse
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von Sonderbauflächen für die Windenergienutzung automatisch an jedem denkbaren Teilbereich e
ne Windenergieanlage letztendlich genehmigungsfähig durchzusetzen ist.  

In der Flächennutzungsplanung können keine konkreten Einzelstandorte von 
bindlich festgelegt werden. Es sind entsprechend keine genauen Standorte, nicht der genaue Typ, die 
Einbindungstiefe von Windenergieanlagen in den Boden/Untergrund bekannt und die genaue Zuwegung. 
Dies sind alles Aspekte, die erst bei konkreter objektbezogener Planung auf Planungs
gungsebene des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bekannt sind. Entspr
chend sind in diesem Verfahren nach BImSchG umfassende Detailunterlagen und Untersuchungen ei

nd vorzulegen. Hierzu zählen auch entsprechende Untersuchungen und Nachweise über Fac
gutachten bei einem geplanten Standort innerhalb einer erweiterten Wasserschutzgebietszone.

Es ist daher auf Planungsebene der Flächennutzungsplanung der Verbandsgemeinde
Baumbach als Plangeberin nicht zuzumuten, jeden potenziellen Quadratmeter innerhalb der erweiterten 
Wasserschutzgebietszone III  sehr aufwändig gutachterlich zu untersuchen, ob hier gegebenenfalls ein 
nicht überwindbares Kriterium vorliegt im Verhältnis zur geltenden Wasserschutzgebietsverordnung. 

So werden auch im „Leitfaden zum Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Wasserschutzgebieten“ 
(Veröffentlichung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten vom 

2013) Ausführungen über die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in den einzelnen Wasse
schutzgebietszonen getroffen. 

Für die erweiterte Wasserschutzgebietszone III wird zum Ausdruck gebracht, dass hier zwar Auflagen und 
Bedingungen zu erfüllen sind, dass es aber einen gewissen Rechtsanspruch für die Errichtung von Win
energieanlagen auch in diesen Gebieten gibt.  

So führt der Leitfaden auf Seite 9 zur Wasserschutzzone III aus: „In der Wasserschutzzone III fällt das 
fährdungspotenzial aufgrund der weiteren Entfernung zur Wassergewinnungsanlage in der Regel deu

lich geringer aus. So muss insbesondere der Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesond
re vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen Verunreinigungen gewährleistet werden. Anlage

andorte in der Wasserschutzzone III sind daher nach Einzelfallprüfung grundsätzlich möglich, sofern die 
Rechtsverordnung überhaupt ein Verbot baulicher Anlagen enthält. Beim beabsichtigten Bau und Betrieb 
von Windenergieanlagen ist im Wesentlichen darauf zu achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe 

Des Weiteren wird im Leitfaden konkret der Verfahrensablauf aufgezeigt, um von Verboten zur Errichtung, 
Erweiterung und Betrieb von baulichen Anlagen in Wasserschutzgebietsverordnungen im Ei
weichen und eine Befreiung zu erreichen. Hierzu bedarf es zunächst einer Prüfung, ob das Gefährdung
potenzial nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, so könnte z
dem die Trinkwassergewinnung ersetzt werden. Sowohl im Fall, dass das Gefährdungspotenzial durch 
bestimmte Maßnahmen ausgeschlossen werden kann, als auch im Fall, dass die Trinkwassergewinnung 
ersetzt werden kann, ist eine Befreiung von Verboten der Schutzgebietsverordnung mit Auflagen denkbar. 

Sicherlich sind aufgrund des Schutzzweckes zur Trinkwassergewinnung und 
stäbe an eine Befreiung anzulegen, allerdings kann von der Rechtsverordnung eine Befreiung erteilt we
den, wenn der Schutzzweck nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
eine Befreiung erfordern. „Die Befreiung ist zudem zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer 
Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck des Wasser

ebietes nicht gefährdet wird (§ 52 (1) Satz 2 und 3 bzw. § 53 (5) WHG)“ (wiedergegeben 
auf Seite 9 des genannten Leitfadens). 

Aus den Darlegungen des Leitfadens und seiner Intention wird deutlich, dass die grundsätzliche landes
und bundespolitische Zielsetzung die Ermöglichung der Windenergienutzung ist. [T]
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von Sonderbauflächen für die Windenergienutzung automatisch an jedem denkbaren Teilbereich ei-

In der Flächennutzungsplanung können keine konkreten Einzelstandorte von Windenergieanlagen ver-
bindlich festgelegt werden. Es sind entsprechend keine genauen Standorte, nicht der genaue Typ, die 
Einbindungstiefe von Windenergieanlagen in den Boden/Untergrund bekannt und die genaue Zuwegung. 

konkreter objektbezogener Planung auf Planungs- und Genehmi-
gungsebene des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bekannt sind. Entspre-
chend sind in diesem Verfahren nach BImSchG umfassende Detailunterlagen und Untersuchungen ein-

nd vorzulegen. Hierzu zählen auch entsprechende Untersuchungen und Nachweise über Fach-
gutachten bei einem geplanten Standort innerhalb einer erweiterten Wasserschutzgebietszone. 

Es ist daher auf Planungsebene der Flächennutzungsplanung der Verbandsgemeinde Ransbach-
Baumbach als Plangeberin nicht zuzumuten, jeden potenziellen Quadratmeter innerhalb der erweiterten 
Wasserschutzgebietszone III  sehr aufwändig gutachterlich zu untersuchen, ob hier gegebenenfalls ein 

hältnis zur geltenden Wasserschutzgebietsverordnung.  

So werden auch im „Leitfaden zum Bau und Betrieb von Windenergieanlagen in Wasserschutzgebieten“ 
(Veröffentlichung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten vom 

2013) Ausführungen über die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in den einzelnen Wasser-

Für die erweiterte Wasserschutzgebietszone III wird zum Ausdruck gebracht, dass hier zwar Auflagen und 
es aber einen gewissen Rechtsanspruch für die Errichtung von Wind-

So führt der Leitfaden auf Seite 9 zur Wasserschutzzone III aus: „In der Wasserschutzzone III fällt das 
n Entfernung zur Wassergewinnungsanlage in der Regel deut-

lich geringer aus. So muss insbesondere der Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesonde-
re vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen Verunreinigungen gewährleistet werden. Anlagen-

andorte in der Wasserschutzzone III sind daher nach Einzelfallprüfung grundsätzlich möglich, sofern die 
Rechtsverordnung überhaupt ein Verbot baulicher Anlagen enthält. Beim beabsichtigten Bau und Betrieb 

u achten, dass keine wassergefährdenden Stoffe 

Des Weiteren wird im Leitfaden konkret der Verfahrensablauf aufgezeigt, um von Verboten zur Errichtung, 
Erweiterung und Betrieb von baulichen Anlagen in Wasserschutzgebietsverordnungen im Einzelfall abzu-
weichen und eine Befreiung zu erreichen. Hierzu bedarf es zunächst einer Prüfung, ob das Gefährdungs-
potenzial nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, so könnte zu-

en. Sowohl im Fall, dass das Gefährdungspotenzial durch 
bestimmte Maßnahmen ausgeschlossen werden kann, als auch im Fall, dass die Trinkwassergewinnung 
ersetzt werden kann, ist eine Befreiung von Verboten der Schutzgebietsverordnung mit Auflagen denkbar.  

Sicherlich sind aufgrund des Schutzzweckes zur Trinkwassergewinnung und –versorgung strenge Maß-
stäbe an eine Befreiung anzulegen, allerdings kann von der Rechtsverordnung eine Befreiung erteilt wer-

gende Gründe des Wohls der Allgemeinheit 
eine Befreiung erfordern. „Die Befreiung ist zudem zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung unzumutbarer 
Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der Schutzzweck des Wasser- bzw. Heil-

ebietes nicht gefährdet wird (§ 52 (1) Satz 2 und 3 bzw. § 53 (5) WHG)“ (wiedergegeben 

Aus den Darlegungen des Leitfadens und seiner Intention wird deutlich, dass die grundsätzliche landes- 
tzung die Ermöglichung der Windenergienutzung ist. [T] 
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Es ist unstrittig, dass erweiterte Wasserschutzgebietszonen III keine harten rechtlichen Ausschlusskriter
en darstellen für die Konzipierung eines Flächennutzungsplans zur Steuerung der Windenergienutz
[T] 

Die Flächennutzungsplanung ist eine flächenbezogene Planung, die die Grundzüge der Bodennutzung 
darstellt. Sie ist keine verbindliche Bauleitplanung und keine Ausführungsplanung.

Da die vorhandenen Wasserschutzgebietszonen III nicht vollständig di
überlagern und entsprechend hinreichende Freiräume verbleiben, die außerhalb der Wasserschutzgebi
te liegen, ist es aufgrund der sowieso erforderlichen Mindestabstände von Windenergieanlagen untere
nander denkbar und praktis
innerhalb der Wasserschutzgebiete zum Liegen kommen oder aber nur in Randbereichen. 

Auf einen grundsätzlichen Verzicht zur Darstellung von Sonderbauflächen innerhalb der erweiter
serschutzgebietszone III im FNP wird abgesehen, da ein entsprechender Ausschluss die bisher verbli
benen Sonderbauflächen deutlich reduzieren und zersplittern würde, so dass mitunter zu wenig Sonde
bauflächen ausgewiesen werden würden. (Bei der vorl
(3) Satz 3 BauGB müssen jedoch hinreichende Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung gestellt 
werden, damit eine Planung keine planungsrechtlich unzulässige Verhinderungsplanung ist.)

Dies könnte dazu führen, dass die in der Konzeption angewandten städtebaulichen Kriterien für die G
samtkonzeption überprüft werden müssen, um zusätzliche Sonderbauflächen an anderer Stelle zu scha
fen. Dies hat jedoch sehr weitreichende Auswirkungen mit offenem Ausgang, da au
rechtlicher Aspekte übrige Verbandsgemeindeteile für die Windenergienutzung nicht geeignet sind. Auch 
unter Berücksichtigung dieser Aspekte wird im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung daher en
schieden, dass die vorliegende Flächennut
zählt auch eine Überplanung der erweiterten WSG

Im Sinne eines planerischen Kompromisses zur Berücksichtigung sowohl der schutzgutbezogenen B
lange der SGD Nord, als auch der sonstigen Be
meinde zu berücksichtigen sind, wird ein Hinweis im Sinne einer Auflage in die Flächennutzungsplankarte 
und in die Begründung aufgenommen. Hierbei wird zum Ausdruck gebracht, dass die Zulässigkeit einer 
Windenergieanlage im Bereich erweiterter Wasserschutzgebietszonen (Zone III) erst dann zulässig ist, 
wenn eine Vereinbarkeit mit der jeweiligen Rechtsverordnung im bundesimmissionsschutzrechtlichen G
nehmigungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befre
erzielt werden kann. 

Damit wird den Belangen zum Trinkwasserschutz auf Planungsebene der Flächennutzungsplanung hi
reichend Rechnung getragen.“

Geologie und Bergbau: 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau soll erneut be
dere bei bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für einzelne Windenergiea
lagen) beteiligt werden. 

Denkmalschutz: 

Archäologischer Denkmalschutz:
archäologische Befunde und Funde (wie Erdverfärbungen, Knochen und Skeletteile, Gefäße oder 
Scherben, Münzen und Eisengegenstände usw.) zutage treten. Diese Funde sind gemäß §§

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Es ist unstrittig, dass erweiterte Wasserschutzgebietszonen III keine harten rechtlichen Ausschlusskriter
en darstellen für die Konzipierung eines Flächennutzungsplans zur Steuerung der Windenergienutz

Die Flächennutzungsplanung ist eine flächenbezogene Planung, die die Grundzüge der Bodennutzung 
darstellt. Sie ist keine verbindliche Bauleitplanung und keine Ausführungsplanung.

Da die vorhandenen Wasserschutzgebietszonen III nicht vollständig die vorgesehenen Sonderbauflächen 
überlagern und entsprechend hinreichende Freiräume verbleiben, die außerhalb der Wasserschutzgebi
te liegen, ist es aufgrund der sowieso erforderlichen Mindestabstände von Windenergieanlagen untere
nander denkbar und praktisch auch möglich, dass Windenergieanlagen so platziert werden, dass sie nicht 
innerhalb der Wasserschutzgebiete zum Liegen kommen oder aber nur in Randbereichen. 

Auf einen grundsätzlichen Verzicht zur Darstellung von Sonderbauflächen innerhalb der erweiter
serschutzgebietszone III im FNP wird abgesehen, da ein entsprechender Ausschluss die bisher verbli
benen Sonderbauflächen deutlich reduzieren und zersplittern würde, so dass mitunter zu wenig Sonde
bauflächen ausgewiesen werden würden. (Bei der vorliegenden Ausübung des Planvorbehalts nach § 35 
(3) Satz 3 BauGB müssen jedoch hinreichende Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung gestellt 
werden, damit eine Planung keine planungsrechtlich unzulässige Verhinderungsplanung ist.)

en, dass die in der Konzeption angewandten städtebaulichen Kriterien für die G
samtkonzeption überprüft werden müssen, um zusätzliche Sonderbauflächen an anderer Stelle zu scha
fen. Dies hat jedoch sehr weitreichende Auswirkungen mit offenem Ausgang, da au
rechtlicher Aspekte übrige Verbandsgemeindeteile für die Windenergienutzung nicht geeignet sind. Auch 
unter Berücksichtigung dieser Aspekte wird im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung daher en
schieden, dass die vorliegende Flächennutzungsplankonzeption grundsätzlich beibehalten wird. Hierzu 
zählt auch eine Überplanung der erweiterten WSG-Zone III. 

Im Sinne eines planerischen Kompromisses zur Berücksichtigung sowohl der schutzgutbezogenen B
lange der SGD Nord, als auch der sonstigen Belange und Anforderungen, die durch die Verbandsg
meinde zu berücksichtigen sind, wird ein Hinweis im Sinne einer Auflage in die Flächennutzungsplankarte 
und in die Begründung aufgenommen. Hierbei wird zum Ausdruck gebracht, dass die Zulässigkeit einer 

energieanlage im Bereich erweiterter Wasserschutzgebietszonen (Zone III) erst dann zulässig ist, 
wenn eine Vereinbarkeit mit der jeweiligen Rechtsverordnung im bundesimmissionsschutzrechtlichen G
nehmigungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befreiung von der Schutzgebietsverordnung 

Damit wird den Belangen zum Trinkwasserschutz auf Planungsebene der Flächennutzungsplanung hi
reichend Rechnung getragen.“ 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau soll erneut bei konkreten Einzelbauvorhaben (insbeso
dere bei bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für einzelne Windenergiea

Archäologischer Denkmalschutz: Es besteht die Möglichkeit, dass bei den Erdarbeiten im
archäologische Befunde und Funde (wie Erdverfärbungen, Knochen und Skeletteile, Gefäße oder 
Scherben, Münzen und Eisengegenstände usw.) zutage treten. Diese Funde sind gemäß §§
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Es ist unstrittig, dass erweiterte Wasserschutzgebietszonen III keine harten rechtlichen Ausschlusskriteri-
en darstellen für die Konzipierung eines Flächennutzungsplans zur Steuerung der Windenergienutzung. 

Die Flächennutzungsplanung ist eine flächenbezogene Planung, die die Grundzüge der Bodennutzung 
darstellt. Sie ist keine verbindliche Bauleitplanung und keine Ausführungsplanung. 

e vorgesehenen Sonderbauflächen 
überlagern und entsprechend hinreichende Freiräume verbleiben, die außerhalb der Wasserschutzgebie-
te liegen, ist es aufgrund der sowieso erforderlichen Mindestabstände von Windenergieanlagen unterei-

ch auch möglich, dass Windenergieanlagen so platziert werden, dass sie nicht 
innerhalb der Wasserschutzgebiete zum Liegen kommen oder aber nur in Randbereichen.  

Auf einen grundsätzlichen Verzicht zur Darstellung von Sonderbauflächen innerhalb der erweiterten Was-
serschutzgebietszone III im FNP wird abgesehen, da ein entsprechender Ausschluss die bisher verblie-
benen Sonderbauflächen deutlich reduzieren und zersplittern würde, so dass mitunter zu wenig Sonder-

iegenden Ausübung des Planvorbehalts nach § 35 
(3) Satz 3 BauGB müssen jedoch hinreichende Flächen der Windenergienutzung zur Verfügung gestellt 
werden, damit eine Planung keine planungsrechtlich unzulässige Verhinderungsplanung ist.) 

en, dass die in der Konzeption angewandten städtebaulichen Kriterien für die Ge-
samtkonzeption überprüft werden müssen, um zusätzliche Sonderbauflächen an anderer Stelle zu schaf-
fen. Dies hat jedoch sehr weitreichende Auswirkungen mit offenem Ausgang, da aufgrund artenschutz-
rechtlicher Aspekte übrige Verbandsgemeindeteile für die Windenergienutzung nicht geeignet sind. Auch 
unter Berücksichtigung dieser Aspekte wird im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung daher ent-

zungsplankonzeption grundsätzlich beibehalten wird. Hierzu 

Im Sinne eines planerischen Kompromisses zur Berücksichtigung sowohl der schutzgutbezogenen Be-
lange und Anforderungen, die durch die Verbandsge-

meinde zu berücksichtigen sind, wird ein Hinweis im Sinne einer Auflage in die Flächennutzungsplankarte 
und in die Begründung aufgenommen. Hierbei wird zum Ausdruck gebracht, dass die Zulässigkeit einer 

energieanlage im Bereich erweiterter Wasserschutzgebietszonen (Zone III) erst dann zulässig ist, 
wenn eine Vereinbarkeit mit der jeweiligen Rechtsverordnung im bundesimmissionsschutzrechtlichen Ge-

iung von der Schutzgebietsverordnung 

Damit wird den Belangen zum Trinkwasserschutz auf Planungsebene der Flächennutzungsplanung hin-

i konkreten Einzelbauvorhaben (insbeson-
dere bei bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für einzelne Windenergiean-

Es besteht die Möglichkeit, dass bei den Erdarbeiten im Plangebiet 
archäologische Befunde und Funde (wie Erdverfärbungen, Knochen und Skeletteile, Gefäße oder 
Scherben, Münzen und Eisengegenstände usw.) zutage treten. Diese Funde sind gemäß §§ 16 - 21 
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Denkmalschutzgesetz der Generaldirektion  
zu melden. 

Gemäß der Stellungnahme der Generaldirektion K
ßenstelle Koblenz vom 28.01.2014, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 
(2) BauGB, bestehen bezüglich der vorliegenden Plankonzeption Bedenken unter Vorbehalt. Au
weislich dieser Stellungnahme sind der Direktion Landesarchäologie Koblenz in dem vorliegenden 
Planungsbereich archäologische Denkmäler bekannt. Je nach genauer Örtlichkeit, Art und Umf
von Erdarbeiten könnten diese Befunde von einer Zerstörung bedroht oder beeinträchtigt sein. Eine 
endgültige Stellungnahme kann lediglich im Planungsverfahren auf Objektebene beziehungsweise 
auf Grundlage präziser Planungen ab

Altablagerung und ehemalige militärische Liegenschaft:

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) BauGB hat die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz aus Montabaur einige Hinweise zu Altablagerungen und einer 
ehemaligen militärischen Liegenschaft mitgeteilt.

An der östl. Grenze der geplanten Sonderbaufläche Nr. 1, in Höhe des Tunnelportals Welschhahn 
Nord, ist demnach im Bodenschutzkataster des Landes Rheinland
Altablagerungsstelle Wittgert, Welsch
der SGD Nord, Regionalstelle WAB wurde der Bereich zur Ablagerung von Erdaushub und Ba
schutt genutzt. Die Abgrenzung der Altablagerungsstelle wurde in die FNP
gen (Datenquelle: Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland

Die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, hat in der Ste
lungnahme zudem auf diese ehemalige 
planten Sonderbaufläche Nr. 3 hingewiesen: BW
(Registernr. 14305084-0001). Das Tanklager liegt im Wald nördlich von Ransbach

Die Abgrenzung des ehemaligen NATO
Planzeichnung eingetragen (Datenquelle: Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland
www.datascout.rlp.de, 2013/ 11).

Bezüglich der genannten Altablagerung und der ehemaligen militärischen Liegenschaft wurden von 
der SGD Nord Hinweise gegeben: Sofern in diesen Bereichen Baumaßnahmen oder Nutzungsänd
rungen vorgesehen sind, sind im Vorfeld entsprechende umwelttechnische Untersuchu
den Vorgaben der Bodenschutzgesetze in Abstimmung mit der oberen Abfall
hörde (SGD Nord, Regionalstelle Montabaur) durchzuführen.

NATO-Produktenfernleitung Altenrath

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 
Wiesbaden, einige Informationen bezüglich der stillgelegten NATO
Westerburg mitgeteilt. Die Produktenfernleitung verläuft im Bereich der Sonderbauflächen Nr. 2 und 
3. Mit der vorgesehenen Ausweisung der Sonderbauflächen Nr. 2 und 3 werden überwiegend Fors
flächen überplant. 

Die Leitung in der Größe von 10 Zoll liegt mittig in einem 10 Meter breiten Schutzstreifen. Die Le
tung ist zugunsten der Bundesrepublik Deutschlan

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Denkmalschutzgesetz der Generaldirektion  - Direktion Archäologie, Koblenz (Tel. 0261 / 579400), 

lungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, A
ßenstelle Koblenz vom 28.01.2014, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 

bezüglich der vorliegenden Plankonzeption Bedenken unter Vorbehalt. Au
weislich dieser Stellungnahme sind der Direktion Landesarchäologie Koblenz in dem vorliegenden 
Planungsbereich archäologische Denkmäler bekannt. Je nach genauer Örtlichkeit, Art und Umf
von Erdarbeiten könnten diese Befunde von einer Zerstörung bedroht oder beeinträchtigt sein. Eine 
endgültige Stellungnahme kann lediglich im Planungsverfahren auf Objektebene beziehungsweise 
auf Grundlage präziser Planungen abgegeben werden.  

rung und ehemalige militärische Liegenschaft: 

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) BauGB hat die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz aus Montabaur einige Hinweise zu Altablagerungen und einer 

en Liegenschaft mitgeteilt. 

An der östl. Grenze der geplanten Sonderbaufläche Nr. 1, in Höhe des Tunnelportals Welschhahn 
Nord, ist demnach im Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz eine Altablagerung kartiert: 
Altablagerungsstelle Wittgert, Welschenau mit der Registernr. 14305084-0203. Laut den Auskünften 
der SGD Nord, Regionalstelle WAB wurde der Bereich zur Ablagerung von Erdaushub und Ba
schutt genutzt. Die Abgrenzung der Altablagerungsstelle wurde in die FNP

le: Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz, www.datascout.rlp.de

Die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, hat in der Ste
lungnahme zudem auf diese ehemalige militärische Liegenschaft im südöstlichen Bereich der g
planten Sonderbaufläche Nr. 3 hingewiesen: BW-NATO-Tanklager Westerburg, Tanklager Wittgert 

0001). Das Tanklager liegt im Wald nördlich von Ransbach

Die Abgrenzung des ehemaligen NATO-Tanklagers wurde als Altablagerungsstelle in die FNP
Planzeichnung eingetragen (Datenquelle: Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland

, 2013/ 11). 

h der genannten Altablagerung und der ehemaligen militärischen Liegenschaft wurden von 
der SGD Nord Hinweise gegeben: Sofern in diesen Bereichen Baumaßnahmen oder Nutzungsänd
rungen vorgesehen sind, sind im Vorfeld entsprechende umwelttechnische Untersuchu
den Vorgaben der Bodenschutzgesetze in Abstimmung mit der oberen Abfall
hörde (SGD Nord, Regionalstelle Montabaur) durchzuführen. 

Produktenfernleitung Altenrath-Westerburg (stillgelegt): 

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) BauGB hat die Wehrbereichsverwaltung West, Außenstelle 
Wiesbaden, einige Informationen bezüglich der stillgelegten NATO-Produktenfernleitung Altenrath
Westerburg mitgeteilt. Die Produktenfernleitung verläuft im Bereich der Sonderbauflächen Nr. 2 und 

Mit der vorgesehenen Ausweisung der Sonderbauflächen Nr. 2 und 3 werden überwiegend Fors

Die Leitung in der Größe von 10 Zoll liegt mittig in einem 10 Meter breiten Schutzstreifen. Die Le
tung ist zugunsten der Bundesrepublik Deutschland dinglich rechtlich gesichert (Eintragungen im 
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ologie, Koblenz (Tel. 0261 / 579400), 

ulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Au-
ßenstelle Koblenz vom 28.01.2014, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 

bezüglich der vorliegenden Plankonzeption Bedenken unter Vorbehalt. Aus-
weislich dieser Stellungnahme sind der Direktion Landesarchäologie Koblenz in dem vorliegenden 
Planungsbereich archäologische Denkmäler bekannt. Je nach genauer Örtlichkeit, Art und Umfang 
von Erdarbeiten könnten diese Befunde von einer Zerstörung bedroht oder beeinträchtigt sein. Eine 
endgültige Stellungnahme kann lediglich im Planungsverfahren auf Objektebene beziehungsweise 

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 4 (1) BauGB hat die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und Bodenschutz aus Montabaur einige Hinweise zu Altablagerungen und einer 

An der östl. Grenze der geplanten Sonderbaufläche Nr. 1, in Höhe des Tunnelportals Welschhahn 
Pfalz eine Altablagerung kartiert: 

0203. Laut den Auskünften 
der SGD Nord, Regionalstelle WAB wurde der Bereich zur Ablagerung von Erdaushub und Bau-
schutt genutzt. Die Abgrenzung der Altablagerungsstelle wurde in die FNP-Planzeichnung eingetra-

www.datascout.rlp.de, 2013/ 11). 

Die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, hat in der Stel-
militärische Liegenschaft im südöstlichen Bereich der ge-

Tanklager Westerburg, Tanklager Wittgert 
0001). Das Tanklager liegt im Wald nördlich von Ransbach-Baumbach. 

Tanklagers wurde als Altablagerungsstelle in die FNP-
Planzeichnung eingetragen (Datenquelle: Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz, 

h der genannten Altablagerung und der ehemaligen militärischen Liegenschaft wurden von 
der SGD Nord Hinweise gegeben: Sofern in diesen Bereichen Baumaßnahmen oder Nutzungsände-
rungen vorgesehen sind, sind im Vorfeld entsprechende umwelttechnische Untersuchungen gemäß 
den Vorgaben der Bodenschutzgesetze in Abstimmung mit der oberen Abfall- und Bodenschutzbe-

(1) BauGB hat die Wehrbereichsverwaltung West, Außenstelle 
Produktenfernleitung Altenrath-

Westerburg mitgeteilt. Die Produktenfernleitung verläuft im Bereich der Sonderbauflächen Nr. 2 und 
Mit der vorgesehenen Ausweisung der Sonderbauflächen Nr. 2 und 3 werden überwiegend Forst-

Die Leitung in der Größe von 10 Zoll liegt mittig in einem 10 Meter breiten Schutzstreifen. Die Lei-
d dinglich rechtlich gesichert (Eintragungen im 
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Grundbuch). Das Bundeswehr
der Produktenfernleitung zuständig.

Die Produktenfernleitung wurde endgültig stillgelegt, und bei der Leitung wurd
gen mit klassifizierten Straßen Standsicherungsmaßnahmen durchgeführt (nicht jedoch im Bereich 
der Sonderbauflächen Nr. 2 und 3; in diesem Bereich wurde die Produktenfernleitung vom TÜV g
reinigt und durchgespült. Es ist nicht auszuschli
Chemikaliengemisch) in der Leitung befinden könnte.

Bei konkreten Planungen ist das Bundeswehr
in 66482 Zweibrücken zu beteiligen.

Baumaßnahmen im Schutzstreifen s
Außenstelle Wiesbaden, bzw. ohne vertragliche Regelung nicht gestattet.

Weitere allgemeine Erläuterungen:

Windenergie und Tourismus:

In verschiedenen Studien wurden die Auswirkungen von Windenergiea
und die Erholungseignung untersucht.

In einigen Befragungen gibt an ein eher geringer Anteil von befragten Urlaubern, dass das von ihnen 
wahrgenommene Landschaftsbild durch Windenergieanlagen beeinträchtigt wird.

In einer Pressemitteilung des Tourismusverbandes von Mecklenburg
lage einer Studie geschätzt, dass etwa 1 % der Gäste aufgrund von Windparks oder einzelnen 
Windenergieanlagen nicht die Region als touristische Destination aufsuchen (verschie
bungen, u. a. vgl. Broschüre „Nordsee“ 
on und zentrale Herausforderungen für den Tourismus an der Westküste; Herausgeber: Nordsee
Tourismus-Service GmbH (NTS), März 2014, u. a. Seiten 34

Aktuelle empirische Erhebungen zum Thema Akzeptanz von Windkraftnutzung in einer Urlaubsreg
on aus Besuchersicht liegen bis dato nur für sehr wenige Regionen in Deutschland vor.

In der Eifel wurde eine Besucherbefragung zur Akzeptanz von Windkraftanlagen
durchgeführt. Der Verein Naturpark Nordeifel e.V. hat das Institut für Regionalmanagement (IfR) mit 
der Durchführung einer Besucherbefragung zur Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Eifel beau
tragt. 

Ziel der Befragung im Jahr 2012 war es, e
lich ihrer Einstellung zur Windkraftnutzung und ihrer Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Eifel zu 
erheben. 

Die Befragung fand innerhalb der Gebietskulisse des Naturparkes Nordeifel in Nordrhein
und Rheinland-Pfalz an insgesamt sieben ausgewählten, touristisch gut frequentierten Orten statt. 
Die Erhebung wurde in Form einer fragebogengestützten persönlichen Befragung von Personen (I
terview) an ausgewählten Standorten. Der Zeitraum der Befr

Bei der fragebogengestützten persönlichen Befragung empfand die Mehrheit der Befragten (59 %) 
Windkraftanlagen in der Eifel als „nicht störend“. Weitere 28 % der Befragten gaben an, Windkraf
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Grundbuch). Das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Zweibrücken ist für den technischen Betrieb 
der Produktenfernleitung zuständig. 

Die Produktenfernleitung wurde endgültig stillgelegt, und bei der Leitung wurd
gen mit klassifizierten Straßen Standsicherungsmaßnahmen durchgeführt (nicht jedoch im Bereich 
der Sonderbauflächen Nr. 2 und 3; in diesem Bereich wurde die Produktenfernleitung vom TÜV g
reinigt und durchgespült. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Restflüssigkeiten (Wasser
Chemikaliengemisch) in der Leitung befinden könnte. 

Bei konkreten Planungen ist das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Zweibrücken (22er Straße 25 
in 66482 Zweibrücken zu beteiligen. 

Baumaßnahmen im Schutzstreifen sind ohne die Genehmigung der Wehrbereichsverwaltung West, 
Außenstelle Wiesbaden, bzw. ohne vertragliche Regelung nicht gestattet. 

Weitere allgemeine Erläuterungen: 

Windenergie und Tourismus: 

In verschiedenen Studien wurden die Auswirkungen von Windenergieanlagen auf den Tourismus 
und die Erholungseignung untersucht. 

In einigen Befragungen gibt an ein eher geringer Anteil von befragten Urlaubern, dass das von ihnen 
wahrgenommene Landschaftsbild durch Windenergieanlagen beeinträchtigt wird.

Pressemitteilung des Tourismusverbandes von Mecklenburg-Vorpommern wird auf Grun
lage einer Studie geschätzt, dass etwa 1 % der Gäste aufgrund von Windparks oder einzelnen 
Windenergieanlagen nicht die Region als touristische Destination aufsuchen (verschie
bungen, u. a. vgl. Broschüre „Nordsee“ - Mehrwert plus: Die Bedeutung des Tourismus für die Reg
on und zentrale Herausforderungen für den Tourismus an der Westküste; Herausgeber: Nordsee

Service GmbH (NTS), März 2014, u. a. Seiten 34-35). 

Aktuelle empirische Erhebungen zum Thema Akzeptanz von Windkraftnutzung in einer Urlaubsreg
on aus Besuchersicht liegen bis dato nur für sehr wenige Regionen in Deutschland vor.

In der Eifel wurde eine Besucherbefragung zur Akzeptanz von Windkraftanlagen
durchgeführt. Der Verein Naturpark Nordeifel e.V. hat das Institut für Regionalmanagement (IfR) mit 
der Durchführung einer Besucherbefragung zur Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Eifel beau

Ziel der Befragung im Jahr 2012 war es, ein repräsentatives Meinungsprofil der Befragten hinsich
lich ihrer Einstellung zur Windkraftnutzung und ihrer Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Eifel zu 

Die Befragung fand innerhalb der Gebietskulisse des Naturparkes Nordeifel in Nordrhein
Pfalz an insgesamt sieben ausgewählten, touristisch gut frequentierten Orten statt. 

Die Erhebung wurde in Form einer fragebogengestützten persönlichen Befragung von Personen (I
terview) an ausgewählten Standorten. Der Zeitraum der Befragungsaktion war im Sommer 2012.

Bei der fragebogengestützten persönlichen Befragung empfand die Mehrheit der Befragten (59 %) 
Windkraftanlagen in der Eifel als „nicht störend“. Weitere 28 % der Befragten gaben an, Windkraf
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Dienstleistungszentrum Zweibrücken ist für den technischen Betrieb 

Die Produktenfernleitung wurde endgültig stillgelegt, und bei der Leitung wurden an allen Kreuzun-
gen mit klassifizierten Straßen Standsicherungsmaßnahmen durchgeführt (nicht jedoch im Bereich 
der Sonderbauflächen Nr. 2 und 3; in diesem Bereich wurde die Produktenfernleitung vom TÜV ge-

eßen, dass sich Restflüssigkeiten (Wasser-

Dienstleistungszentrum Zweibrücken (22er Straße 25 

ind ohne die Genehmigung der Wehrbereichsverwaltung West, 
 

nlagen auf den Tourismus 

In einigen Befragungen gibt an ein eher geringer Anteil von befragten Urlaubern, dass das von ihnen 
wahrgenommene Landschaftsbild durch Windenergieanlagen beeinträchtigt wird. 

Vorpommern wird auf Grund-
lage einer Studie geschätzt, dass etwa 1 % der Gäste aufgrund von Windparks oder einzelnen 
Windenergieanlagen nicht die Region als touristische Destination aufsuchen (verschiedene Erhe-

Mehrwert plus: Die Bedeutung des Tourismus für die Regi-
on und zentrale Herausforderungen für den Tourismus an der Westküste; Herausgeber: Nordsee-

Aktuelle empirische Erhebungen zum Thema Akzeptanz von Windkraftnutzung in einer Urlaubsregi-
on aus Besuchersicht liegen bis dato nur für sehr wenige Regionen in Deutschland vor. 

In der Eifel wurde eine Besucherbefragung zur Akzeptanz von Windkraftanlagen im Jahr 2012 
durchgeführt. Der Verein Naturpark Nordeifel e.V. hat das Institut für Regionalmanagement (IfR) mit 
der Durchführung einer Besucherbefragung zur Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Eifel beauf-

in repräsentatives Meinungsprofil der Befragten hinsicht-
lich ihrer Einstellung zur Windkraftnutzung und ihrer Akzeptanz von Windkraftanlagen in der Eifel zu 

Die Befragung fand innerhalb der Gebietskulisse des Naturparkes Nordeifel in Nordrhein-Westfalen 
Pfalz an insgesamt sieben ausgewählten, touristisch gut frequentierten Orten statt. 

Die Erhebung wurde in Form einer fragebogengestützten persönlichen Befragung von Personen (In-
agungsaktion war im Sommer 2012. 

Bei der fragebogengestützten persönlichen Befragung empfand die Mehrheit der Befragten (59 %) 
Windkraftanlagen in der Eifel als „nicht störend“. Weitere 28 % der Befragten gaben an, Windkraft-
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anlagen seien „störend aber akze
lediglich 4 % „sehr störend“.

Die Untersuchung ergab, dass die deutlich überwiegende Mehrheit (91 %) der Befragten auch bei 
einer Zunahme der Windkraftanlagen nicht auf einen Besuch der Eifel 
sich, dass nur 6 % der Befragten bei zusätzlichen Anlagen auf einen Besuch verzichten würden 
(Antworten auf die Frage: "Finden Sie Windkraftanlagen Eifel so störend, dass Sie bei zusätzlichen 
Anlagen auf einen Besuch der Eifel v

Bei einer detaillierten Auswertung wurde deutlich, dass alle Altersgruppen mehrheitlich Windkrafta
lagen in der Eifel nicht als „störend“ empfinden, und dass an zweiter Stelle die Meinung steht, dass 
Windkraftanlagen „störend, aber akz

Das Gesamtergebnis der Befragungsstudie legt den Schluss nahe, dass im Hinblick auf Ferien
Erholungsregionen (wie z. B. in der Eifel; die Studie könnte auch auf andere Urlaubsregionen übe
tragen werden) eine einigermaßen gute Vereinbar
ben ist. 

Aufgrund mitunter dieser genannten Erhebungen und Zahlenwerte ist eine gute Verträglichkeit von 
Windenergieanlagen und Tourismus anzunehmen.

7 BE L AN G E  D E S  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens werden 
chen für Windenergieanlagen mit den zu berücksichtigenden Belangen des Denkmalschutzes vo
genommen.  

Gemäß der Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolog
ßenstelle Koblenz vom 28.01.2014, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 
(2) BauGB, bestehen bezüglich der vorliegenden Plankonzeption Bedenken unter Vorbehalt. Au
weislich dieser Stellungnahme sind der Direktion Landesarchäologie 
Planungsbereich archäologische Denkmäler bekannt. Je nach genauer Örtlichkeit, Art und Umfang 
von Erdarbeiten könnten diese Befunde von einer Zerstörung bedroht oder beeinträchtigt sein. Eine 
endgültige Stellungnahme kann ledigl
auf Grundlage präziser Planungen abgegeben werden. 

Es wurde eine Vorprüfung bezüglich einer möglichen Sichtbarkeit von Windenergienlagen durchg
führt. Im Rahmen der Prüfung werden die Auswirkungen v
landschaftsbildbestimmende Gesamtanlagen betrachtet und bewertet.

Untersuchungsgegenstand sind dominierende landschaftsprägende Gesamtanlagen mit erheblicher 
Fernwirkung (nach Tabelle 2 zum Ziel Z 1 in Kapitel 2.3.3 Denkm
Raumordnungsplans von 2006) sowie besonders herausragende denkmalgeschützte Einzelobjekte.

Im Hinblick auf die landschaftsprägenden Gesamtanlagen wurde eine mögliche Sichtbarkeit von 
Windenergieanlagen in den geplanten Son
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lagen seien „störend aber akzeptabel“. Nur 8 % der Befragten finden die Anlagen „störend“ und 
 

Die Untersuchung ergab, dass die deutlich überwiegende Mehrheit (91 %) der Befragten auch bei 
einer Zunahme der Windkraftanlagen nicht auf einen Besuch der Eifel verzichten würde. Es zeigte 
sich, dass nur 6 % der Befragten bei zusätzlichen Anlagen auf einen Besuch verzichten würden 
(Antworten auf die Frage: "Finden Sie Windkraftanlagen Eifel so störend, dass Sie bei zusätzlichen 
Anlagen auf einen Besuch der Eifel verzichten würden?"). 

Bei einer detaillierten Auswertung wurde deutlich, dass alle Altersgruppen mehrheitlich Windkrafta
lagen in der Eifel nicht als „störend“ empfinden, und dass an zweiter Stelle die Meinung steht, dass 
Windkraftanlagen „störend, aber akzeptabel“ seien. 

Das Gesamtergebnis der Befragungsstudie legt den Schluss nahe, dass im Hinblick auf Ferien
Erholungsregionen (wie z. B. in der Eifel; die Studie könnte auch auf andere Urlaubsregionen übe
tragen werden) eine einigermaßen gute Vereinbarkeit von Windkraftanlagen und Tourismus geg

Aufgrund mitunter dieser genannten Erhebungen und Zahlenwerte ist eine gute Verträglichkeit von 
Windenergieanlagen und Tourismus anzunehmen. 

E L AN G E  D E S  DE N K M AL S C H U T Z E S  

lanverfahrens werden Bewertungen der Vereinbarkeit von Sonderbaufl
chen für Windenergieanlagen mit den zu berücksichtigenden Belangen des Denkmalschutzes vo

Gemäß der Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäolog
ßenstelle Koblenz vom 28.01.2014, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 
(2) BauGB, bestehen bezüglich der vorliegenden Plankonzeption Bedenken unter Vorbehalt. Au
weislich dieser Stellungnahme sind der Direktion Landesarchäologie Koblenz in dem vorliegenden 
Planungsbereich archäologische Denkmäler bekannt. Je nach genauer Örtlichkeit, Art und Umfang 
von Erdarbeiten könnten diese Befunde von einer Zerstörung bedroht oder beeinträchtigt sein. Eine 
endgültige Stellungnahme kann lediglich im Planungsverfahren auf Objektebene beziehungsweise 
auf Grundlage präziser Planungen abgegeben werden.  

eine Vorprüfung bezüglich einer möglichen Sichtbarkeit von Windenergienlagen durchg
führt. Im Rahmen der Prüfung werden die Auswirkungen von geplanten Windenergienlagen auf 
landschaftsbildbestimmende Gesamtanlagen betrachtet und bewertet. 

Untersuchungsgegenstand sind dominierende landschaftsprägende Gesamtanlagen mit erheblicher 
Fernwirkung (nach Tabelle 2 zum Ziel Z 1 in Kapitel 2.3.3 Denkmalpflege des wirksamen Regionaler 
Raumordnungsplans von 2006) sowie besonders herausragende denkmalgeschützte Einzelobjekte.

Im Hinblick auf die landschaftsprägenden Gesamtanlagen wurde eine mögliche Sichtbarkeit von 
Windenergieanlagen in den geplanten Sonderbauflächen untersucht. 
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ptabel“. Nur 8 % der Befragten finden die Anlagen „störend“ und 

Die Untersuchung ergab, dass die deutlich überwiegende Mehrheit (91 %) der Befragten auch bei 
verzichten würde. Es zeigte 

sich, dass nur 6 % der Befragten bei zusätzlichen Anlagen auf einen Besuch verzichten würden 
(Antworten auf die Frage: "Finden Sie Windkraftanlagen Eifel so störend, dass Sie bei zusätzlichen 

Bei einer detaillierten Auswertung wurde deutlich, dass alle Altersgruppen mehrheitlich Windkraftan-
lagen in der Eifel nicht als „störend“ empfinden, und dass an zweiter Stelle die Meinung steht, dass 

Das Gesamtergebnis der Befragungsstudie legt den Schluss nahe, dass im Hinblick auf Ferien- und 
Erholungsregionen (wie z. B. in der Eifel; die Studie könnte auch auf andere Urlaubsregionen über-

keit von Windkraftanlagen und Tourismus gege-

Aufgrund mitunter dieser genannten Erhebungen und Zahlenwerte ist eine gute Verträglichkeit von 

Bewertungen der Vereinbarkeit von Sonderbauflä-
chen für Windenergieanlagen mit den zu berücksichtigenden Belangen des Denkmalschutzes vor-

Gemäß der Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Au-
ßenstelle Koblenz vom 28.01.2014, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 
(2) BauGB, bestehen bezüglich der vorliegenden Plankonzeption Bedenken unter Vorbehalt. Aus-

Koblenz in dem vorliegenden 
Planungsbereich archäologische Denkmäler bekannt. Je nach genauer Örtlichkeit, Art und Umfang 
von Erdarbeiten könnten diese Befunde von einer Zerstörung bedroht oder beeinträchtigt sein. Eine 

ich im Planungsverfahren auf Objektebene beziehungsweise 

eine Vorprüfung bezüglich einer möglichen Sichtbarkeit von Windenergienlagen durchge-
on geplanten Windenergienlagen auf 

Untersuchungsgegenstand sind dominierende landschaftsprägende Gesamtanlagen mit erheblicher 
alpflege des wirksamen Regionaler 

Raumordnungsplans von 2006) sowie besonders herausragende denkmalgeschützte Einzelobjekte. 

Im Hinblick auf die landschaftsprägenden Gesamtanlagen wurde eine mögliche Sichtbarkeit von 
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In der Tabelle sind die landschaftsprägenden Gesamtanlagen, die in einem Radius von 10
den jeweiligen Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 liegen, gekennzeichnet:

Tabelle: Darstellung der landschaftsbestimmenden Gesamtanlagen
10 km um die 3 jeweiligen Sonderbauflächen (Mittelpunkt der Fläche) liegen 
markierten „Ja“-Felder bedeuten, dass die Gesamtanlage innerhalb des 10 km

Baumbach 
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In der Tabelle sind die landschaftsprägenden Gesamtanlagen, die in einem Radius von 10
den jeweiligen Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 liegen, gekennzeichnet: 

Tabelle: Darstellung der landschaftsbestimmenden Gesamtanlagen, die in einem Radius von 
10 km um die 3 jeweiligen Sonderbauflächen (Mittelpunkt der Fläche) liegen 

Felder bedeuten, dass die Gesamtanlage innerhalb des 10 km
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In der Tabelle sind die landschaftsprägenden Gesamtanlagen, die in einem Radius von 10 km zu 

 

, die in einem Radius von 
10 km um die 3 jeweiligen Sonderbauflächen (Mittelpunkt der Fläche) liegen (Legende: die gelb 

Felder bedeuten, dass die Gesamtanlage innerhalb des 10 km-Radius gelegen ist). 
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Wie die Auflistung in der oben stehende Tabelle verdeutlicht, liegen allein das 
und die Burgruine „Hartenfels“ 
Prüfung wurden demnach die 
der Stadt Montabaur und die Burgruine „Hartenfels“ in Hartenfels untersucht.

Die Methodik, die der Untersuchung (Sichtbarkeitsvorprüfung/ Landschaftsbildanalyse) zugrunde 
liegt, wird nachfolgend kurz erläutert und die Ergebnisse sind anschließend zusa

In einer ersten Untersuchungsstufe wird eine Sichtbarkeitsanalyse durchgeführt, um eine Beurte
lung der Auswirkungen von geplanten Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild vorzunehmen. 
Diese Sichtachsenanalysen dienen als Grundlage einer Ein
durch eine Errichtung von Windenergieanlagen.

Eine wesentliche Grundlage dieser Untersuchung sind Luftbilder und Geländeschnitte, die mittels 
amtlicher topographischer Karten des Landesvermessungsamtes Rheinland
Die Grundlagendaten entstammen einer digitalen Ausgabe der Topographischen Karte 1:50.000. 
Mithilfe dieses Datenbestandes ist es möglich, definierte Geländeschnitte anzulegen und die zu e
wartenden Sichtbeziehungen zu visualisieren.

Die Geländeschnitte sind derart definiert: Es wird davon ausgegangen, dass der Betrachter eine 
durchschnittliche Körpergröße von 1,80 m hat (bzw. die Augenhöhe bei ca. 1,60 m liegt) und vom 
schützenswerten Objekt ausgehend in Richtung des Plangebietes (Sonderbau
gieanlagen) blickt. Als Zielpunkt wird eine Windenergieanlage mit einer Höhe von 200
Rotorblattes) über dem Geländeboden angenommen.

Bei der Interpretation der Geländeschnitte sind grundsätzlich diese Anmerkungen zu beachte

Waldbereiche, die ggf. in der gebildeten Sichtachse gelegen sind, werden nicht berücksichtigt, weil 
sich die Höhenangaben auf das Bodenniveau über Normalnull (NN) beziehen. Einige Sichtbezi
hungen können wegen ggf. vorhandener Waldbereiche (mit einer Ba
zusätzlich unterbrochen werden. Bei einigen Untersuchungsfällen sind somit weitere Einschränku
gen bezüglich der Sichtbarkeit gegeben, die nicht anhand der Diagramme veranschaulicht werden 
können. Für eine Gesamtbewertung der 
wertung einzustellen. 

Die Blickbeziehungen zwischen den Sonderbauflächen und den einzelnen Gesamtanlagen (ausg
hend von den Bezugspunkten „Schloss Montabaur“ in der Stadt Montabaur und der Burgruine 
„Hartenfels“ in Hartenfels) werden anhand der nachfolgenden Geländeschnitte verdeutlicht.
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oben stehende Tabelle verdeutlicht, liegen allein das 
und die Burgruine „Hartenfels“ in einem Radius von 10 km um die drei Sonderbauflächen. Bei der 
Prüfung wurden demnach die beiden landschaftsprägenden Gesamtanlagen „Schloss Montabaur
der Stadt Montabaur und die Burgruine „Hartenfels“ in Hartenfels untersucht.

, die der Untersuchung (Sichtbarkeitsvorprüfung/ Landschaftsbildanalyse) zugrunde 
liegt, wird nachfolgend kurz erläutert und die Ergebnisse sind anschließend zusa

In einer ersten Untersuchungsstufe wird eine Sichtbarkeitsanalyse durchgeführt, um eine Beurte
lung der Auswirkungen von geplanten Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild vorzunehmen. 
Diese Sichtachsenanalysen dienen als Grundlage einer Einschätzung der Sichtbeeinträchtigungen 
durch eine Errichtung von Windenergieanlagen. 

Eine wesentliche Grundlage dieser Untersuchung sind Luftbilder und Geländeschnitte, die mittels 
amtlicher topographischer Karten des Landesvermessungsamtes Rheinland
Die Grundlagendaten entstammen einer digitalen Ausgabe der Topographischen Karte 1:50.000. 
Mithilfe dieses Datenbestandes ist es möglich, definierte Geländeschnitte anzulegen und die zu e
wartenden Sichtbeziehungen zu visualisieren. 

ländeschnitte sind derart definiert: Es wird davon ausgegangen, dass der Betrachter eine 
durchschnittliche Körpergröße von 1,80 m hat (bzw. die Augenhöhe bei ca. 1,60 m liegt) und vom 
schützenswerten Objekt ausgehend in Richtung des Plangebietes (Sonderbau
gieanlagen) blickt. Als Zielpunkt wird eine Windenergieanlage mit einer Höhe von 200
Rotorblattes) über dem Geländeboden angenommen. 

Bei der Interpretation der Geländeschnitte sind grundsätzlich diese Anmerkungen zu beachte

Waldbereiche, die ggf. in der gebildeten Sichtachse gelegen sind, werden nicht berücksichtigt, weil 
sich die Höhenangaben auf das Bodenniveau über Normalnull (NN) beziehen. Einige Sichtbezi
hungen können wegen ggf. vorhandener Waldbereiche (mit einer Baumhöhe von ca. 30 m bis 40 m) 
zusätzlich unterbrochen werden. Bei einigen Untersuchungsfällen sind somit weitere Einschränku
gen bezüglich der Sichtbarkeit gegeben, die nicht anhand der Diagramme veranschaulicht werden 
können. Für eine Gesamtbewertung der Sichtbarkeit sind damit weitere Einschränkungen in die B

Die Blickbeziehungen zwischen den Sonderbauflächen und den einzelnen Gesamtanlagen (ausg
hend von den Bezugspunkten „Schloss Montabaur“ in der Stadt Montabaur und der Burgruine 
„Hartenfels“ in Hartenfels) werden anhand der nachfolgenden Geländeschnitte verdeutlicht.

30 780 
Seite 50 

 

oben stehende Tabelle verdeutlicht, liegen allein das „Schloss Montabaur“ 
in einem Radius von 10 km um die drei Sonderbauflächen. Bei der 

beiden landschaftsprägenden Gesamtanlagen „Schloss Montabaur“ in 
der Stadt Montabaur und die Burgruine „Hartenfels“ in Hartenfels untersucht. 

, die der Untersuchung (Sichtbarkeitsvorprüfung/ Landschaftsbildanalyse) zugrunde 
liegt, wird nachfolgend kurz erläutert und die Ergebnisse sind anschließend zusammengefasst. 

In einer ersten Untersuchungsstufe wird eine Sichtbarkeitsanalyse durchgeführt, um eine Beurtei-
lung der Auswirkungen von geplanten Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild vorzunehmen. 

schätzung der Sichtbeeinträchtigungen 

Eine wesentliche Grundlage dieser Untersuchung sind Luftbilder und Geländeschnitte, die mittels 
amtlicher topographischer Karten des Landesvermessungsamtes Rheinland-Pfalz erstellt wurden. 
Die Grundlagendaten entstammen einer digitalen Ausgabe der Topographischen Karte 1:50.000. 
Mithilfe dieses Datenbestandes ist es möglich, definierte Geländeschnitte anzulegen und die zu er-

ländeschnitte sind derart definiert: Es wird davon ausgegangen, dass der Betrachter eine 
durchschnittliche Körpergröße von 1,80 m hat (bzw. die Augenhöhe bei ca. 1,60 m liegt) und vom 
schützenswerten Objekt ausgehend in Richtung des Plangebietes (Sonderbaufläche für Windener-
gieanlagen) blickt. Als Zielpunkt wird eine Windenergieanlage mit einer Höhe von 200 m (Spitze des 

Bei der Interpretation der Geländeschnitte sind grundsätzlich diese Anmerkungen zu beachten: 

Waldbereiche, die ggf. in der gebildeten Sichtachse gelegen sind, werden nicht berücksichtigt, weil 
sich die Höhenangaben auf das Bodenniveau über Normalnull (NN) beziehen. Einige Sichtbezie-

umhöhe von ca. 30 m bis 40 m) 
zusätzlich unterbrochen werden. Bei einigen Untersuchungsfällen sind somit weitere Einschränkun-
gen bezüglich der Sichtbarkeit gegeben, die nicht anhand der Diagramme veranschaulicht werden 

Sichtbarkeit sind damit weitere Einschränkungen in die Be-

Die Blickbeziehungen zwischen den Sonderbauflächen und den einzelnen Gesamtanlagen (ausge-
hend von den Bezugspunkten „Schloss Montabaur“ in der Stadt Montabaur und der Burgruine 
„Hartenfels“ in Hartenfels) werden anhand der nachfolgenden Geländeschnitte verdeutlicht. 
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Blickbeziehung Schloss Montabaur 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): 

Der Geländeschnitt S 1 (ausgehend von dem Bezugspunkt 
des Betrachters, der in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 1) schaut. Die Sichtachse wird 
mittels der blauen geraden Linie symbolisiert, während die topographische Situation durch die g
schwungene schwarze Linie widergesp
dieses Schemas wird deutlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die Sonderbaufläche mit 
den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Anlage keine Geländeerhebung lok
lisiert ist, welche die Sichtachse hin zur Sonderbaufläche unterbricht. Die Entfernung ist jedoch mit 
mehr als 9 km groß. Bei einer derartig großen Entfernung wären Windenergieanlagen nur bei sehr 
guter Wetterlage erkennbar.

Abb: Geländeschnitt S 1: Standort Schloss Montabaur, Blickrichtung Sonderbaufläche Nr. 1 
(unmaßstäbliche Abbildung)

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Blickbeziehung Schloss Montabaur - Sonderbaufläche Nr. 1 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): ca. 9,7 km 

Der Geländeschnitt S 1 (ausgehend von dem Bezugspunkt Schloss Montabaur
des Betrachters, der in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 1) schaut. Die Sichtachse wird 
mittels der blauen geraden Linie symbolisiert, während die topographische Situation durch die g
schwungene schwarze Linie widergespiegelt wird (im Kurvendiagramm „Geländeschnitt“). Anhand 
dieses Schemas wird deutlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die Sonderbaufläche mit 
den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Anlage keine Geländeerhebung lok

, welche die Sichtachse hin zur Sonderbaufläche unterbricht. Die Entfernung ist jedoch mit 
mehr als 9 km groß. Bei einer derartig großen Entfernung wären Windenergieanlagen nur bei sehr 
guter Wetterlage erkennbar. Sie nehmen nur einen weit untergeordneten Anteil des Sichtfeldes ein.

Abb: Geländeschnitt S 1: Standort Schloss Montabaur, Blickrichtung Sonderbaufläche Nr. 1 
(unmaßstäbliche Abbildung) 
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ontabaur) zeigt den Standort 
des Betrachters, der in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 1) schaut. Die Sichtachse wird 
mittels der blauen geraden Linie symbolisiert, während die topographische Situation durch die ge-

iegelt wird (im Kurvendiagramm „Geländeschnitt“). Anhand 
dieses Schemas wird deutlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die Sonderbaufläche mit 
den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Anlage keine Geländeerhebung loka-

, welche die Sichtachse hin zur Sonderbaufläche unterbricht. Die Entfernung ist jedoch mit 
mehr als 9 km groß. Bei einer derartig großen Entfernung wären Windenergieanlagen nur bei sehr 

Anteil des Sichtfeldes ein. 

 

Abb: Geländeschnitt S 1: Standort Schloss Montabaur, Blickrichtung Sonderbaufläche Nr. 1 
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Blickbeziehung Schloss Montabaur 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): 

Der Geländeschnitt S 2 (ausgehend von dem Bezugspunkt 
des Betrachters, der in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 2) schaut. Anhand dieses Sch
mas wird deutlich, dass der Betrachter auch hier eine Möglichkeit hat, die So
den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Sonderbaufläche keine topograph
schen Sichtbehinderungen bestehen. Aufgrund der großen Entfernung von ca. 10 km ist davon au
zugehen, dass die Windenergieanlagen nur bei opt
nehmen nur einen weit untergeordneten Anteil des Sichtfeldes ein.

Abb: Geländeschnitt S 2: Standort Schloss Montabaur, Blickrichtung Sonderbaufläche Nr. 2 
(unmaßstäbliche Abbildung)

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Blickbeziehung Schloss Montabaur - Sonderbaufläche Nr. 2 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): ca. 9,8 km 

ändeschnitt S 2 (ausgehend von dem Bezugspunkt Schloss Montabaur
des Betrachters, der in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 2) schaut. Anhand dieses Sch
mas wird deutlich, dass der Betrachter auch hier eine Möglichkeit hat, die So
den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Sonderbaufläche keine topograph
schen Sichtbehinderungen bestehen. Aufgrund der großen Entfernung von ca. 10 km ist davon au
zugehen, dass die Windenergieanlagen nur bei optimaler Wetterlage erkennbar sein werden.
nehmen nur einen weit untergeordneten Anteil des Sichtfeldes ein. 

Abb: Geländeschnitt S 2: Standort Schloss Montabaur, Blickrichtung Sonderbaufläche Nr. 2 
(unmaßstäbliche Abbildung) 
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Schloss Montabaur) zeigt den Standort 
des Betrachters, der in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 2) schaut. Anhand dieses Sche-
mas wird deutlich, dass der Betrachter auch hier eine Möglichkeit hat, die Sonderbaufläche Nr. 2 mit 
den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Sonderbaufläche keine topographi-
schen Sichtbehinderungen bestehen. Aufgrund der großen Entfernung von ca. 10 km ist davon aus-

imaler Wetterlage erkennbar sein werden. Sie 

 

Abb: Geländeschnitt S 2: Standort Schloss Montabaur, Blickrichtung Sonderbaufläche Nr. 2 
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Blickbeziehung Schloss Montabaur 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): 

Der Geländeschnitt S 3 (ausgehend von dem Bezugspunkt 
des Betrachters, der in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 3) schaut. Anhand 
mas wird deutlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die Sonderbaufläche Nr. 3 mit den 
Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Sonderbaufläche keine topographischen 
Sichtbehinderungen bestehen. Aufgrund der großen Entfernu
werden, dass die Windenergieanlagen nur bei sehr guter Wetterlage erkennbar sein werden. 

Abb: Geländeschnitt S 3: Standort Schloss Montabaur, Blickrichtung Sonderbaufläche Nr. 3 
(unmaßstäbliche Abbildung)

 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Montabaur - Sonderbaufläche Nr. 3 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): ca. 9,1 km 

Der Geländeschnitt S 3 (ausgehend von dem Bezugspunkt Schloss Montabaur
des Betrachters, der in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 3) schaut. Anhand 
mas wird deutlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die Sonderbaufläche Nr. 3 mit den 
Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Sonderbaufläche keine topographischen 
Sichtbehinderungen bestehen. Aufgrund der großen Entfernung kann auch hier davon ausgegangen 
werden, dass die Windenergieanlagen nur bei sehr guter Wetterlage erkennbar sein werden. 

Abb: Geländeschnitt S 3: Standort Schloss Montabaur, Blickrichtung Sonderbaufläche Nr. 3 
(unmaßstäbliche Abbildung) 
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Schloss Montabaur) zeigt den Standort 
des Betrachters, der in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 3) schaut. Anhand dieses Sche-
mas wird deutlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die Sonderbaufläche Nr. 3 mit den 
Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Sonderbaufläche keine topographischen 

ng kann auch hier davon ausgegangen 
werden, dass die Windenergieanlagen nur bei sehr guter Wetterlage erkennbar sein werden.  

 

Abb: Geländeschnitt S 3: Standort Schloss Montabaur, Blickrichtung Sonderbaufläche Nr. 3 
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Blickbeziehung Burgruine Hartenfels 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): 

Der Geländeschnitt S 4 (ausgehend vom Bezugspunkt der
zeigt den Standort des Betrachters, welcher in Richtung Plangebiet (Son
Die Sichtachse wird mittels der geraden blauen Linie symbolisiert, während die topographische Sit
ation durch die geschwungene schwarze Linie widergespiegelt wird (Kurvendiagramm: „Geländ
schnitt“). Anhand dieses Schemas wird de
derbaufläche mit den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und den vorgesehenen 
Windenergieanlagen keine Geländeerhebung lokalisiert ist, welche die Sichtachse hin zur Sonde
baufläche unterbricht. Es bestehen mehrere Erhebungen im Gelände, die die Sichtachse hin zum 
Plangebiet nicht beeinträchtigen. Die Entfernung beträgt jedoch mehr als 9 km. Teilbereiche der 
Sonderbaufläche Nr. 1 liegen auch außerhalb des 10 km Radius. Bei einer derartig gr
nung wären Windenergieanlagen nur bei optimaler Wetterlage am Horizont erkennbar.

Abb: Geländeschnitt S 4: Standort Hartenfels, Burgruine Hartenfels, Blickrichtung
Sonderbaufläche Nr. 1 (unmaßstäbliche Abbildung)

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

hung Burgruine Hartenfels - Sonderbaufläche Nr. 1 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): ca. 9,3 km 

Der Geländeschnitt S 4 (ausgehend vom Bezugspunkt der Burgruine Hartenfels in Hartenfels
zeigt den Standort des Betrachters, welcher in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 1) schaut. 
Die Sichtachse wird mittels der geraden blauen Linie symbolisiert, während die topographische Sit
ation durch die geschwungene schwarze Linie widergespiegelt wird (Kurvendiagramm: „Geländ
schnitt“). Anhand dieses Schemas wird deutlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die So
derbaufläche mit den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und den vorgesehenen 
Windenergieanlagen keine Geländeerhebung lokalisiert ist, welche die Sichtachse hin zur Sonde

richt. Es bestehen mehrere Erhebungen im Gelände, die die Sichtachse hin zum 
Plangebiet nicht beeinträchtigen. Die Entfernung beträgt jedoch mehr als 9 km. Teilbereiche der 
Sonderbaufläche Nr. 1 liegen auch außerhalb des 10 km Radius. Bei einer derartig gr
nung wären Windenergieanlagen nur bei optimaler Wetterlage am Horizont erkennbar.

Abb: Geländeschnitt S 4: Standort Hartenfels, Burgruine Hartenfels, Blickrichtung
Sonderbaufläche Nr. 1 (unmaßstäbliche Abbildung) 
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Burgruine Hartenfels in Hartenfels) 
derbaufläche Nr. 1) schaut. 

Die Sichtachse wird mittels der geraden blauen Linie symbolisiert, während die topographische Situ-
ation durch die geschwungene schwarze Linie widergespiegelt wird (Kurvendiagramm: „Gelände-

utlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die Son-
derbaufläche mit den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und den vorgesehenen 
Windenergieanlagen keine Geländeerhebung lokalisiert ist, welche die Sichtachse hin zur Sonder-

richt. Es bestehen mehrere Erhebungen im Gelände, die die Sichtachse hin zum 
Plangebiet nicht beeinträchtigen. Die Entfernung beträgt jedoch mehr als 9 km. Teilbereiche der 
Sonderbaufläche Nr. 1 liegen auch außerhalb des 10 km Radius. Bei einer derartig großen Entfer-
nung wären Windenergieanlagen nur bei optimaler Wetterlage am Horizont erkennbar. 

 

Abb: Geländeschnitt S 4: Standort Hartenfels, Burgruine Hartenfels, Blickrichtung 
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Blickbeziehung Burgruine Harte

Räumliche Entfernung (Luftlinie): 

Der Geländeschnitt S 5 (ausgehend vom Bezugspunkt der
zeigt den Standort des Betrachters, welcher in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 2) 
Anhand des Geländeschnittes
keit hat, die Sonderbaufläche Nr. 2 mit den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und 
der Sonderbaufläche keine topographischen Sichtbehinderung
ßen Entfernung kann davon ausgegangen werden, dass die Windenergieanlagen einzig bei sehr g
ter Wetterlage erkennbar sein werden. 
feldes ein. Teilbereiche der Sonde

Abb: Geländeschnitt S 5: Standort Hartenfels, Burgruine Hartenfels, Blickrichtung
Sonderbaufläche Nr. 2 (unmaßstäbliche Abbildung)

 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Blickbeziehung Burgruine Hartenfels - Sonderbaufläche Nr. 2 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): ca. 9,7 km 

Der Geländeschnitt S 5 (ausgehend vom Bezugspunkt der Burgruine Hartenfels in Hartenfels
zeigt den Standort des Betrachters, welcher in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 2) 

des Geländeschnittes wird deutlich, dass der Betrachter auch in diesem Fall eine Möglic
keit hat, die Sonderbaufläche Nr. 2 mit den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und 
der Sonderbaufläche keine topographischen Sichtbehinderungen bestehen. Aufgrund der 
ßen Entfernung kann davon ausgegangen werden, dass die Windenergieanlagen einzig bei sehr g
ter Wetterlage erkennbar sein werden. Sie nehmen nur einen weit untergeordneten Anteil des Sich

Teilbereiche der Sonderbaufläche Nr. 2 liegen außerhalb des 10 km Radius.

Abb: Geländeschnitt S 5: Standort Hartenfels, Burgruine Hartenfels, Blickrichtung
Sonderbaufläche Nr. 2 (unmaßstäbliche Abbildung) 
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Burgruine Hartenfels in Hartenfels) 
zeigt den Standort des Betrachters, welcher in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 2) schaut. 

wird deutlich, dass der Betrachter auch in diesem Fall eine Möglich-
keit hat, die Sonderbaufläche Nr. 2 mit den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und 

en bestehen. Aufgrund der sehr gro-
ßen Entfernung kann davon ausgegangen werden, dass die Windenergieanlagen einzig bei sehr gu-

Sie nehmen nur einen weit untergeordneten Anteil des Sicht-
rbaufläche Nr. 2 liegen außerhalb des 10 km Radius.  

 

Abb: Geländeschnitt S 5: Standort Hartenfels, Burgruine Hartenfels, Blickrichtung 
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Blickbeziehung Burgruine Hartenfels 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): 

Der Geländeschnitt S 6 (ausgehend vom Bezugspunkt der
zeigt den Standort des Betrachters, welcher in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 3) schaut. 
Anhand des Schnittes wird deutlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die Sonderbaufläche 
Nr. 3 mit den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Sonderbaufläche keine t
pographischen Sichtbehinderungen bestehen. Aufgrund der großen Entfernung von 
davon auszugehen, dass Windenergieanlagen allein bei sehr guter Wetterlage erkennbar sein we
den. Die Flächenbereiche, die innerhalb des 10 km Radius liegen, befinden sich im äußersten No
den der Sonderbaufläche, während der Großteil der Fläche auße

Abb: Geländeschnitt S 6: Standort Hartenfels, Burgruine Hartenfels, Blickrichtung
Sonderbaufläche Nr. 3 (unmaßstäbliche Abbildung)

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Blickbeziehung Burgruine Hartenfels - Sonderbaufläche Nr. 3 

Räumliche Entfernung (Luftlinie): ca. 10,3 km 

Der Geländeschnitt S 6 (ausgehend vom Bezugspunkt der Burgruine Hartenfels in Hartenfels
zeigt den Standort des Betrachters, welcher in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 3) schaut. 

wird deutlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die Sonderbaufläche 
Nr. 3 mit den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Sonderbaufläche keine t
pographischen Sichtbehinderungen bestehen. Aufgrund der großen Entfernung von 
davon auszugehen, dass Windenergieanlagen allein bei sehr guter Wetterlage erkennbar sein we
den. Die Flächenbereiche, die innerhalb des 10 km Radius liegen, befinden sich im äußersten No
den der Sonderbaufläche, während der Großteil der Fläche außerhalb des 10 km Radius liegt. 

Abb: Geländeschnitt S 6: Standort Hartenfels, Burgruine Hartenfels, Blickrichtung
Sonderbaufläche Nr. 3 (unmaßstäbliche Abbildung) 
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Burgruine Hartenfels in Hartenfels) 
zeigt den Standort des Betrachters, welcher in Richtung Plangebiet (Sonderbaufläche Nr. 3) schaut. 

wird deutlich, dass der Betrachter eine Möglichkeit hat, die Sonderbaufläche 
Nr. 3 mit den Windenergieanlagen zu sehen, weil zwischen ihm und der Sonderbaufläche keine to-
pographischen Sichtbehinderungen bestehen. Aufgrund der großen Entfernung von über 10 km ist 
davon auszugehen, dass Windenergieanlagen allein bei sehr guter Wetterlage erkennbar sein wer-
den. Die Flächenbereiche, die innerhalb des 10 km Radius liegen, befinden sich im äußersten Nor-

rhalb des 10 km Radius liegt.  

 

Abb: Geländeschnitt S 6: Standort Hartenfels, Burgruine Hartenfels, Blickrichtung 
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Als grundlegendes Ergebnis ist festzustellen, dass Windenergieanlagen, die innerhalb der So
bauflächen Nr. 1, 2 und 3 errichtet würden, theoretisch lediglich vom Schloss Montabaur aus sowie 
von der Burgruine in Hartenfels aus eingesehen werden könnten.

Bei den untersuchten und bewertungsrelevanten Sichtbeziehungen ist auf eine erhebliche Entf
nung der Gesamtanlagen zu den geplanten Windenergieanlagen hinzuweisen.

Bei den aufgezeigten Szenarien liegen alle bewertungsrelevanten Gesamtanlagen in einer Entfe
nung von mehr als 9 km (Luftlinie) zu den Mittelpunkten der Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und
einzelnen untersuchten Fällen befinden sich große Teilbereiche der Sonderbauflächen sogar auße
halb des 10 km Radius (speziell bei der Burgruine Har
ßen Entfernung von 9 bis 10 km 

Im Hinblick auf direkte Sichtbeziehungen sind weitere Einschränkungen (z. B. nicht berücksichtigte 
Waldbereiche, Witterungsabhängigkeit etc.) zu berücksichtigen.

Als Ergebnis ist insgesamt zu schlussfolgern, dass die potentielle Sichtbarkeit der geplanten Win
energieanlagen und das daraus resultierende Beeinträchtigungspotential stark eingeschränkt ist.

Die geplanten Windenergieanlagen werden a
ordneten Teilbereich des Sichtfeldes ein

In der Gesamtbewertung auf Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist festzustellen, 
dass von einer nachhaltigen optischen Beeinträchtigung 
ses Montabaur durch die geplanten Windenergieanlagen

Abschließende detaillierte Bewertung bezüglich einer eventuellen optischen Beeinträchtigung der zu 
schützenden Objekte sind nach Erforderlichkeit
chen Genehmigungsverfahren 

Bei der Detailbewertung im nachfolgenden bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsve
fahren sind insbesondere die Kriterien nach dem Sonderrundschreiben des Landkreistag Rheinland
Pfalz vom 12.03.2013 zu beachten
gen. Im Sonderrundschreiben ist formuliert:

„Nach dem Denkmalschutzrecht ist die Errichtung von Windenergieanlagen insbesondere dann ge
nehmigungspflichtig, wenn hierdurch ein geschütztes Kulturdenkmal in seinem Erscheinungsbild 
nicht nur vorübergehend beeinträchtigt wird (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 des Denkmalschutz
setzes - DSchPflG). Eine Beeinträchtigung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn das geplante 
Vorhaben so überdimensioniert ist, dass die Wirkung des in der engeren Umge
Baudenkmals verloren gehen würde oder wenn die Wahrnehmung des Denkmals wegen auffälliger 
Effekte oder einer aufdringlichen Architektursprache gravierend gestört würde. Dabei ist die Umge
bung Teil des unbeweglichen Kulturdenkmals, soweit
schutzes und der Denkmalpflege eine Einheit bildet (§ 4 Abs. 1 DSchPflG).Über die Genehmigung 
entscheidet die untere Denkmalschutzbehörde im Einvernehmen mit der Denkmalfachbehörde (§ 
13a Abs. 3 Satz 1 DSchPflG).“
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Als grundlegendes Ergebnis ist festzustellen, dass Windenergieanlagen, die innerhalb der So
bauflächen Nr. 1, 2 und 3 errichtet würden, theoretisch lediglich vom Schloss Montabaur aus sowie 
von der Burgruine in Hartenfels aus eingesehen werden könnten. 

Bei den untersuchten und bewertungsrelevanten Sichtbeziehungen ist auf eine erhebliche Entf
nung der Gesamtanlagen zu den geplanten Windenergieanlagen hinzuweisen.

Bei den aufgezeigten Szenarien liegen alle bewertungsrelevanten Gesamtanlagen in einer Entfe
nung von mehr als 9 km (Luftlinie) zu den Mittelpunkten der Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und
einzelnen untersuchten Fällen befinden sich große Teilbereiche der Sonderbauflächen sogar auße
halb des 10 km Radius (speziell bei der Burgruine Hartenfels). Die Anlagen liegen a

von 9 bis 10 km im Fernbereich. 

ick auf direkte Sichtbeziehungen sind weitere Einschränkungen (z. B. nicht berücksichtigte 
Waldbereiche, Witterungsabhängigkeit etc.) zu berücksichtigen. 

Als Ergebnis ist insgesamt zu schlussfolgern, dass die potentielle Sichtbarkeit der geplanten Win
gieanlagen und das daraus resultierende Beeinträchtigungspotential stark eingeschränkt ist.

Die geplanten Windenergieanlagen werden aufgrund der erheblichen Entfernung nur einen unterg
ordneten Teilbereich des Sichtfeldes einnehmen und am Horizont erkennbar sein

In der Gesamtbewertung auf Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist festzustellen, 
on einer nachhaltigen optischen Beeinträchtigung der Burgruine Hartenfels und des Schlo

ses Montabaur durch die geplanten Windenergieanlagen nicht auszugehen

Bewertung bezüglich einer eventuellen optischen Beeinträchtigung der zu 
sind nach Erforderlichkeit im nachfolgenden bundesimmissionsschutzrechtl

chen Genehmigungsverfahren vorzunehmen. 

im nachfolgenden bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsve
insbesondere die Kriterien nach dem Sonderrundschreiben des Landkreistag Rheinland

zu beachten, um den Anforderungen des Denkmalschut
Im Sonderrundschreiben ist formuliert: 

„Nach dem Denkmalschutzrecht ist die Errichtung von Windenergieanlagen insbesondere dann ge
nehmigungspflichtig, wenn hierdurch ein geschütztes Kulturdenkmal in seinem Erscheinungsbild 

r vorübergehend beeinträchtigt wird (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 des Denkmalschutz
DSchPflG). Eine Beeinträchtigung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn das geplante 

Vorhaben so überdimensioniert ist, dass die Wirkung des in der engeren Umge
Baudenkmals verloren gehen würde oder wenn die Wahrnehmung des Denkmals wegen auffälliger 
Effekte oder einer aufdringlichen Architektursprache gravierend gestört würde. Dabei ist die Umge
bung Teil des unbeweglichen Kulturdenkmals, soweit sie mit diesem aus Gründen des Denkmal
schutzes und der Denkmalpflege eine Einheit bildet (§ 4 Abs. 1 DSchPflG).Über die Genehmigung 
entscheidet die untere Denkmalschutzbehörde im Einvernehmen mit der Denkmalfachbehörde (§ 
13a Abs. 3 Satz 1 DSchPflG).“ 
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Als grundlegendes Ergebnis ist festzustellen, dass Windenergieanlagen, die innerhalb der Sonder-
bauflächen Nr. 1, 2 und 3 errichtet würden, theoretisch lediglich vom Schloss Montabaur aus sowie 

Bei den untersuchten und bewertungsrelevanten Sichtbeziehungen ist auf eine erhebliche Entfer-
nung der Gesamtanlagen zu den geplanten Windenergieanlagen hinzuweisen. 

Bei den aufgezeigten Szenarien liegen alle bewertungsrelevanten Gesamtanlagen in einer Entfer-
nung von mehr als 9 km (Luftlinie) zu den Mittelpunkten der Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3. Bei 
einzelnen untersuchten Fällen befinden sich große Teilbereiche der Sonderbauflächen sogar außer-

tenfels). Die Anlagen liegen aufgrund der gro-

ick auf direkte Sichtbeziehungen sind weitere Einschränkungen (z. B. nicht berücksichtigte 

Als Ergebnis ist insgesamt zu schlussfolgern, dass die potentielle Sichtbarkeit der geplanten Wind-
gieanlagen und das daraus resultierende Beeinträchtigungspotential stark eingeschränkt ist. 

ufgrund der erheblichen Entfernung nur einen unterge-
erkennbar sein. 

In der Gesamtbewertung auf Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung ist festzustellen, 
der Burgruine Hartenfels und des Schlos-

nicht auszugehen ist. 

Bewertung bezüglich einer eventuellen optischen Beeinträchtigung der zu 
im nachfolgenden bundesimmissionsschutzrechtli-

im nachfolgenden bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
insbesondere die Kriterien nach dem Sonderrundschreiben des Landkreistag Rheinland-

, um den Anforderungen des Denkmalschutzes Rechnung zu tra-

„Nach dem Denkmalschutzrecht ist die Errichtung von Windenergieanlagen insbesondere dann ge-
nehmigungspflichtig, wenn hierdurch ein geschütztes Kulturdenkmal in seinem Erscheinungsbild 

r vorübergehend beeinträchtigt wird (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 des Denkmalschutz- und pflegege-
DSchPflG). Eine Beeinträchtigung ist insbesondere dann anzunehmen, wenn das geplante 

Vorhaben so überdimensioniert ist, dass die Wirkung des in der engeren Umgebung befindlichen 
Baudenkmals verloren gehen würde oder wenn die Wahrnehmung des Denkmals wegen auffälliger 
Effekte oder einer aufdringlichen Architektursprache gravierend gestört würde. Dabei ist die Umge-

sie mit diesem aus Gründen des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege eine Einheit bildet (§ 4 Abs. 1 DSchPflG).Über die Genehmigung 
entscheidet die untere Denkmalschutzbehörde im Einvernehmen mit der Denkmalfachbehörde (§ 
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8 L AN D S C H AF T S P L AN U N G  I N

Die landschaftsplanerischen Belange sind bei der Flächenfindung, d. h. der Ermittlung geeigneter 
Sonderbauflächen entsprechend des Standorteignungsgutachtens, mit berücksichtigt worden. Letz
endlich werden derartige Potentialflächen entstehen, die ein vergleichsweise geringes Beeinträcht
gungspotential mit sich bringen. Mittels der Anwendung von Tabu
Standorteignungsgutachten wurden aus landschaftsplanerischer Sicht alle hochwertigen Ber
ausgeschlossen. Im Einzelnen kamen folgende Bereiche 
menfassende Darstellung): 

� Naturschutzgebiete (pauschal geschützte Flächen gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz) zzgl. 
100 m bzw. 200 m Puffer (innerhalb und a

� FFH-Gebiet „Brexbach- 

� Naturparke „Nassau“ und „Rhein

� Naturpark-Kernzone („Montabaurer Höhe“) zzgl. 200 m Puffer

� Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete für d

� Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete für die Rohstoffgewinnung gemäß RROP 2006

� Vorranggebiete für die Forstwirtschaft gemäß RROP 2006

� Natur-, Boden- und Kulturdenkmäler zzgl. 50 m Puffer

� Überschwemmungsgebiete un

� Schutzabstände zu bekannten Vorkommen (lokalisierte Bruthorste) des Rotmilan (Schutza
stand von 1,5 km) und Schwarzmilan (Schutzabstand von 1,0 km) sowie Schutzabstand zu Vo
kommen des Schwarzstorchs

Für weitergehende Einzelheiten wird auf den Inhalt, die Plankarten und detaillierten Erläuterungen 
im Standorteignungsgutachten von 2012/ 2013 verwiesen.

8.1 Aussagen zur Eingriffs

Für neu beabsichtigte Eingriffe, die durch die vorliegende Fläche
ten „planerischen Segen“ erhalten sollen, sind stets auch entsprechende landespflegerische Ko
pensationsmaßnahmen erforderlich. Dafür gibt es eine Reihe verschiedener Möglichkeiten, die g
mäß fachlichem Denken danach ausgeri
des Eingriffs und möglichst funktional herzustellen. 

Die Ausweisung der Sonderbauflächen für Windkraftanlagen im Sinne von Sonderbauflächen ist 
grundsätzlich als Angebotsplanung
von Windenergieanlagen genutzt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Auf der Ebene des Fl
chennutzungsplans kann keine verbindliche Aussage getroffen werden, wie viele Anlagen tatsäc
lich errichtet werden. Somit ist nicht absehbar wie viel Boden durch die Errichtung der Fundamente, 
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AN D S C H AF T S P L AN U N G  I N  D E R  B AU L E I T P L AN U N G

Die landschaftsplanerischen Belange sind bei der Flächenfindung, d. h. der Ermittlung geeigneter 
Sonderbauflächen entsprechend des Standorteignungsgutachtens, mit berücksichtigt worden. Letz

Potentialflächen entstehen, die ein vergleichsweise geringes Beeinträcht
gungspotential mit sich bringen. Mittels der Anwendung von Tabu- und Restriktionskriterien im 
Standorteignungsgutachten wurden aus landschaftsplanerischer Sicht alle hochwertigen Ber
ausgeschlossen. Im Einzelnen kamen folgende Bereiche nicht als Potentialflächen

 

Naturschutzgebiete (pauschal geschützte Flächen gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz) zzgl. 
100 m bzw. 200 m Puffer (innerhalb und außerhalb der Verbandsgemeinde)

und Saynbachtal“ zzgl. eines Vorsorgeabstandes von 100 m

Naturparke „Nassau“ und „Rhein-Westerwald“ 

Kernzone („Montabaurer Höhe“) zzgl. 200 m Puffer 

Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete für den Arten- und Biotopschutz gemäß RROP 2006

Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete für die Rohstoffgewinnung gemäß RROP 2006

Vorranggebiete für die Forstwirtschaft gemäß RROP 2006 

und Kulturdenkmäler zzgl. 50 m Puffer 

Überschwemmungsgebiete und Wasserschutzgebiete der Zonen I und II

Schutzabstände zu bekannten Vorkommen (lokalisierte Bruthorste) des Rotmilan (Schutza
stand von 1,5 km) und Schwarzmilan (Schutzabstand von 1,0 km) sowie Schutzabstand zu Vo
kommen des Schwarzstorchs 

de Einzelheiten wird auf den Inhalt, die Plankarten und detaillierten Erläuterungen 
im Standorteignungsgutachten von 2012/ 2013 verwiesen. 

Aussagen zur Eingriffs- und Ausgleichsbewertung 

Für neu beabsichtigte Eingriffe, die durch die vorliegende Flächennutzungsplan
ten „planerischen Segen“ erhalten sollen, sind stets auch entsprechende landespflegerische Ko
pensationsmaßnahmen erforderlich. Dafür gibt es eine Reihe verschiedener Möglichkeiten, die g
mäß fachlichem Denken danach ausgerichtet werden sollen, den Ausgleich möglichst nahe am Ort 
des Eingriffs und möglichst funktional herzustellen.  

Die Ausweisung der Sonderbauflächen für Windkraftanlagen im Sinne von Sonderbauflächen ist 
Angebotsplanung zu verstehen. Ob tatsächlich sämtliche Flächen zur Errichtung 

von Windenergieanlagen genutzt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Auf der Ebene des Fl
chennutzungsplans kann keine verbindliche Aussage getroffen werden, wie viele Anlagen tatsäc

it ist nicht absehbar wie viel Boden durch die Errichtung der Fundamente, 
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Die landschaftsplanerischen Belange sind bei der Flächenfindung, d. h. der Ermittlung geeigneter 
Sonderbauflächen entsprechend des Standorteignungsgutachtens, mit berücksichtigt worden. Letzt-

Potentialflächen entstehen, die ein vergleichsweise geringes Beeinträchti-
und Restriktionskriterien im 

Standorteignungsgutachten wurden aus landschaftsplanerischer Sicht alle hochwertigen Bereiche 
als Potentialflächen infrage (zusam-

Naturschutzgebiete (pauschal geschützte Flächen gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz) zzgl. 
ußerhalb der Verbandsgemeinde) 

und Saynbachtal“ zzgl. eines Vorsorgeabstandes von 100 m 

und Biotopschutz gemäß RROP 2006 

Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete für die Rohstoffgewinnung gemäß RROP 2006 

d Wasserschutzgebiete der Zonen I und II 

Schutzabstände zu bekannten Vorkommen (lokalisierte Bruthorste) des Rotmilan (Schutzab-
stand von 1,5 km) und Schwarzmilan (Schutzabstand von 1,0 km) sowie Schutzabstand zu Vor-

de Einzelheiten wird auf den Inhalt, die Plankarten und detaillierten Erläuterungen 

nnutzungsplan-Änderung ihren ers-
ten „planerischen Segen“ erhalten sollen, sind stets auch entsprechende landespflegerische Kom-
pensationsmaßnahmen erforderlich. Dafür gibt es eine Reihe verschiedener Möglichkeiten, die ge-

chtet werden sollen, den Ausgleich möglichst nahe am Ort 

Die Ausweisung der Sonderbauflächen für Windkraftanlagen im Sinne von Sonderbauflächen ist 
sächlich sämtliche Flächen zur Errichtung 

von Windenergieanlagen genutzt werden können, ist derzeit nicht absehbar. Auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplans kann keine verbindliche Aussage getroffen werden, wie viele Anlagen tatsäch-

it ist nicht absehbar wie viel Boden durch die Errichtung der Fundamente, 
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der Anlage von Aufstellflächen für die Transformatoren, Baumaschinen oder Zufahrten versiegelt 
wird. Eine detaillierte Mengenermittlung ist erst im Zuge der konkreten Objektplanung m
gilt ebenso für erforderliche Rodungen im Waldbereich. 

Im Zuge der Detailplanungen sind die notwendigen Ausgleichserfordernisse zu ermitteln und funkt
onal geeignete Maßnahmen zu bestimmen. Die Rodung von Wald ist durch Wiederaufforstung im 
Verhältnis 1 zu 1 gemäß Landeswaldgesetz auszugleichen. Neben dem forstrechtlichen Ausgleich 
kann bei Anlage von standortgerechten Laubwäldern mit stufig aufgebauten Waldrändern auch ein 
naturschutzfachlicher Ausgleich durch die Anlage eines hochwertigen Bio

Im Allgemeinen bieten die im Flächennutzungsplan dargestellten Kompensationssuchräume im O
fenland und Waldbereich auch für die durch die vorliegende Planung entstehenden Eingriffe ausre
chende Möglichkeiten einen funktionalen 
haushalt zu schaffen.  

Sofern so genannte „Umweltvorsorgeplanungen“ der Forstverwaltungen in den einzelnen Forstrevi
ren vorliegen, können hierin vorgesehene landschaftsplanerische Maßnahmen zur Aufwer
Waldbeständen umgesetzt werden. Es kann dann hierauf im Zuge einer konkreten Ausgleichsfl
chenplanung für die einzelne Windenergieanlage im Rahmen des BImSchG
Genehmigungsverfahrens zurückgegriffen werden. 

Umsetzungspotenziale für Ausgleichsmaßna
flächen gesehen, darüber hinaus bestehen durch die räumliche Situation Möglichkeiten in den teils 
umfangreichen, angrenzenden Waldbereichen um die Sonderbauflächen herum Ausgleichsma
nahmen vorzusehen. 

Weitergehende Minimierungs
Bauantrages zu ermitteln und umzusetzen. 

Grundsätzlich ist die Beschränkung der Größen der Fundamente und der Transformatoren zu em
fehlen. Die Fundamente der Anlagen so
werden, um so den Eingriff in den Boden und Wasserhaushalt zu kompensieren. Eine Eingrünung 
mit einheimischen Sträuchern und Gehölzen der Flächen um das Fundament herum, ist auch em
fehlenswert.  

Weiterhin sollten alle notwendigen Zuwegungen und Stellflächen für Kräne nur mit Schotter befestigt 
werden. Als Ausgleichsmaßnahmen sind vorrangig landschaftsbildaufwertende Maßnahmen zu 
wählen. Eingriffe in Waldbereiche sind 1 zu 1 auszugleichen.

Zur farblichen Gestaltung der Anlagen sollten nur nicht reflektierende, mattschattierte Farben in A
lehnung an den Farbton Lichtgrau gewählt werden. Eine Grünschattierung im Bereich der ersten 
10er Meter Mastlänge ist möglich und zum Schutz des Landschaftsbildes wüns

8.2    Hinweise zu einzelnen Konzentrationsflächen

alle Sonderbauflächen: 

• Windenergieanlagen innerhalb bestehender, sogenannter „erweiterter Wasserschutzgebietsz
nen“ (Zone III eines Wasserschutzgebietes) sind erst dann zulässig, wenn eine 
der jeweiligen Rechtsverordnung im baurechtlichen oder bundesimmissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befreiung von der Schutzg
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der Anlage von Aufstellflächen für die Transformatoren, Baumaschinen oder Zufahrten versiegelt 
wird. Eine detaillierte Mengenermittlung ist erst im Zuge der konkreten Objektplanung m
gilt ebenso für erforderliche Rodungen im Waldbereich.  

Im Zuge der Detailplanungen sind die notwendigen Ausgleichserfordernisse zu ermitteln und funkt
onal geeignete Maßnahmen zu bestimmen. Die Rodung von Wald ist durch Wiederaufforstung im 

rhältnis 1 zu 1 gemäß Landeswaldgesetz auszugleichen. Neben dem forstrechtlichen Ausgleich 
kann bei Anlage von standortgerechten Laubwäldern mit stufig aufgebauten Waldrändern auch ein 
naturschutzfachlicher Ausgleich durch die Anlage eines hochwertigen Biotoptyps erreicht werden. 

Im Allgemeinen bieten die im Flächennutzungsplan dargestellten Kompensationssuchräume im O
fenland und Waldbereich auch für die durch die vorliegende Planung entstehenden Eingriffe ausre
chende Möglichkeiten einen funktionalen Ausgleich für die zu erwartenden Eingriffe in den Natu

Sofern so genannte „Umweltvorsorgeplanungen“ der Forstverwaltungen in den einzelnen Forstrevi
ren vorliegen, können hierin vorgesehene landschaftsplanerische Maßnahmen zur Aufwer
Waldbeständen umgesetzt werden. Es kann dann hierauf im Zuge einer konkreten Ausgleichsfl
chenplanung für die einzelne Windenergieanlage im Rahmen des BImSchG
Genehmigungsverfahrens zurückgegriffen werden.  

Umsetzungspotenziale für Ausgleichsmaßnahme werden damit teilweise innerhalb der Sonderba
flächen gesehen, darüber hinaus bestehen durch die räumliche Situation Möglichkeiten in den teils 
umfangreichen, angrenzenden Waldbereichen um die Sonderbauflächen herum Ausgleichsma

ergehende Minimierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im Fall eines konkreten 
Bauantrages zu ermitteln und umzusetzen.  

Grundsätzlich ist die Beschränkung der Größen der Fundamente und der Transformatoren zu em
fehlen. Die Fundamente der Anlagen sollten auch wieder mit mehreren Dezimetern Erde überdeckt 
werden, um so den Eingriff in den Boden und Wasserhaushalt zu kompensieren. Eine Eingrünung 
mit einheimischen Sträuchern und Gehölzen der Flächen um das Fundament herum, ist auch em

terhin sollten alle notwendigen Zuwegungen und Stellflächen für Kräne nur mit Schotter befestigt 
werden. Als Ausgleichsmaßnahmen sind vorrangig landschaftsbildaufwertende Maßnahmen zu 

len. Eingriffe in Waldbereiche sind 1 zu 1 auszugleichen. 

hen Gestaltung der Anlagen sollten nur nicht reflektierende, mattschattierte Farben in A
lehnung an den Farbton Lichtgrau gewählt werden. Eine Grünschattierung im Bereich der ersten 

Meter Mastlänge ist möglich und zum Schutz des Landschaftsbildes wüns

Hinweise zu einzelnen Konzentrationsflächen 

Windenergieanlagen innerhalb bestehender, sogenannter „erweiterter Wasserschutzgebietsz
nen“ (Zone III eines Wasserschutzgebietes) sind erst dann zulässig, wenn eine 
der jeweiligen Rechtsverordnung im baurechtlichen oder bundesimmissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befreiung von der Schutzg

30 780 
Seite 59 

 

der Anlage von Aufstellflächen für die Transformatoren, Baumaschinen oder Zufahrten versiegelt 
wird. Eine detaillierte Mengenermittlung ist erst im Zuge der konkreten Objektplanung möglich. Das 

Im Zuge der Detailplanungen sind die notwendigen Ausgleichserfordernisse zu ermitteln und funkti-
onal geeignete Maßnahmen zu bestimmen. Die Rodung von Wald ist durch Wiederaufforstung im 

rhältnis 1 zu 1 gemäß Landeswaldgesetz auszugleichen. Neben dem forstrechtlichen Ausgleich 
kann bei Anlage von standortgerechten Laubwäldern mit stufig aufgebauten Waldrändern auch ein 

toptyps erreicht werden.  

Im Allgemeinen bieten die im Flächennutzungsplan dargestellten Kompensationssuchräume im Of-
fenland und Waldbereich auch für die durch die vorliegende Planung entstehenden Eingriffe ausrei-

Ausgleich für die zu erwartenden Eingriffe in den Natur-

Sofern so genannte „Umweltvorsorgeplanungen“ der Forstverwaltungen in den einzelnen Forstrevie-
ren vorliegen, können hierin vorgesehene landschaftsplanerische Maßnahmen zur Aufwertung von 
Waldbeständen umgesetzt werden. Es kann dann hierauf im Zuge einer konkreten Ausgleichsflä-
chenplanung für die einzelne Windenergieanlage im Rahmen des BImSchG-

hme werden damit teilweise innerhalb der Sonderbau-
flächen gesehen, darüber hinaus bestehen durch die räumliche Situation Möglichkeiten in den teils 
umfangreichen, angrenzenden Waldbereichen um die Sonderbauflächen herum Ausgleichsmaß-

und Ersatzmaßnahmen sind im Fall eines konkreten 

Grundsätzlich ist die Beschränkung der Größen der Fundamente und der Transformatoren zu emp-
llten auch wieder mit mehreren Dezimetern Erde überdeckt 

werden, um so den Eingriff in den Boden und Wasserhaushalt zu kompensieren. Eine Eingrünung 
mit einheimischen Sträuchern und Gehölzen der Flächen um das Fundament herum, ist auch emp-

terhin sollten alle notwendigen Zuwegungen und Stellflächen für Kräne nur mit Schotter befestigt 
werden. Als Ausgleichsmaßnahmen sind vorrangig landschaftsbildaufwertende Maßnahmen zu 

hen Gestaltung der Anlagen sollten nur nicht reflektierende, mattschattierte Farben in An-
lehnung an den Farbton Lichtgrau gewählt werden. Eine Grünschattierung im Bereich der ersten 

Meter Mastlänge ist möglich und zum Schutz des Landschaftsbildes wünschenswert. 

Windenergieanlagen innerhalb bestehender, sogenannter „erweiterter Wasserschutzgebietszo-
nen“ (Zone III eines Wasserschutzgebietes) sind erst dann zulässig, wenn eine Vereinbarkeit mit 
der jeweiligen Rechtsverordnung im baurechtlichen oder bundesimmissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren nachgewiesen werden kann oder eine Befreiung von der Schutzge-
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bietsverordnung erzielt werden kann. Es bedarf entsprechend einer 
prüfung auf der der Flächennutzungsplanung nachgelagerten Planungs
ebene.  

• Ausweislich der Stellungnahme des Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur vom 
03.03.2015, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsver
Entfernung von ca. 550 m zu den 3 Sonderbauflächen die Errichtung einer Grünbrücke an der 
Bundesautobahn A 3 als Querungsmaßnahme für Wald bewohnende Säugetiere
soll zwischen Oberhaid und dem Parkplatz
ist das Konzept zur Wiedervernetzung vom Bundesamt für Naturschutz (BfN). Dieses hat den 
Abschnitt an der A 3 als prioritären Wiedervernetzungsabschnitt vorgeschlagen. Der Bau der 
Grünbrücke erfolgt als Kompe
tobahn A 3. 

Weitergehende Detailbewertungen konkreter Windenergiestandorte sind einzelfallbezogen im 
Verfahren nach BImSchG vorzunehmen. 

Sonderbaufläche 01: 

Ausweislich der Stellungnahme der Deutsche
vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB wird die Sonderbaufläche 
01 von Teilflächen der Ausgleichsflächen mit der Bezeichnung A 2.1.9 teilweise im Nordwesten 
überlagert.  

Diese Fläche mit LBP-Maßnahme 
gen in Anspruch genommen werden. Sollte sie dennoch im Zuge einer konkreten Standortwahl e
nes Investors/Projektierers für eine Windenergieanlage Verwendung finden, bed
ner (anteiligen) Verlegung der Kompensationsfläche und Abstimmungen mit dem Träger der Fac
planung. Diese Aspekte sind dann im Einzelfall im nachgelagerten Verfahren nach BImSchG zu kl
ren. 
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bietsverordnung erzielt werden kann. Es bedarf entsprechend einer objektbezogenen Einzelfal
prüfung auf der der Flächennutzungsplanung nachgelagerten Planungs

Ausweislich der Stellungnahme des Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur vom 
03.03.2015, vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB ist in einer 
Entfernung von ca. 550 m zu den 3 Sonderbauflächen die Errichtung einer Grünbrücke an der 

als Querungsmaßnahme für Wald bewohnende Säugetiere
soll zwischen Oberhaid und dem Parkplatz Welschehahn verortet werden. Planungsgrundlage 
ist das Konzept zur Wiedervernetzung vom Bundesamt für Naturschutz (BfN). Dieses hat den 
Abschnitt an der A 3 als prioritären Wiedervernetzungsabschnitt vorgeschlagen. Der Bau der 
Grünbrücke erfolgt als Kompensationsmaßnahme für die Aus- und Neubaumaßnahmen der A

Weitergehende Detailbewertungen konkreter Windenergiestandorte sind einzelfallbezogen im 
Verfahren nach BImSchG vorzunehmen.  

Ausweislich der Stellungnahme der Deutschen Bahn AG, Immobilien, Region Mitte vom 03.02.2015, 
vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB wird die Sonderbaufläche 
01 von Teilflächen der Ausgleichsflächen mit der Bezeichnung A 2.1.9 teilweise im Nordwesten 

Maßnahme sollte nicht bei der konkreten Standortwahl für Windenergieanl
gen in Anspruch genommen werden. Sollte sie dennoch im Zuge einer konkreten Standortwahl e
nes Investors/Projektierers für eine Windenergieanlage Verwendung finden, bed
ner (anteiligen) Verlegung der Kompensationsfläche und Abstimmungen mit dem Träger der Fac
planung. Diese Aspekte sind dann im Einzelfall im nachgelagerten Verfahren nach BImSchG zu kl
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objektbezogenen Einzelfall-
prüfung auf der der Flächennutzungsplanung nachgelagerten Planungs- und Genehmigungs-

Ausweislich der Stellungnahme des Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur vom 
fahrens gem. § 4 (2) BauGB ist in einer 

Entfernung von ca. 550 m zu den 3 Sonderbauflächen die Errichtung einer Grünbrücke an der 
als Querungsmaßnahme für Wald bewohnende Säugetiere geplant. Diese 

Welschehahn verortet werden. Planungsgrundlage 
ist das Konzept zur Wiedervernetzung vom Bundesamt für Naturschutz (BfN). Dieses hat den 
Abschnitt an der A 3 als prioritären Wiedervernetzungsabschnitt vorgeschlagen. Der Bau der 

und Neubaumaßnahmen der Au-

Weitergehende Detailbewertungen konkreter Windenergiestandorte sind einzelfallbezogen im 

n Bahn AG, Immobilien, Region Mitte vom 03.02.2015, 
vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB wird die Sonderbaufläche 
01 von Teilflächen der Ausgleichsflächen mit der Bezeichnung A 2.1.9 teilweise im Nordwesten 

nicht bei der konkreten Standortwahl für Windenergieanla-
gen in Anspruch genommen werden. Sollte sie dennoch im Zuge einer konkreten Standortwahl ei-
nes Investors/Projektierers für eine Windenergieanlage Verwendung finden, bedarf es zusätzlich ei-
ner (anteiligen) Verlegung der Kompensationsfläche und Abstimmungen mit dem Träger der Fach-
planung. Diese Aspekte sind dann im Einzelfall im nachgelagerten Verfahren nach BImSchG zu klä-
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9 AR T E N S C H U T Z R E C H T L I C H E

9.1 Rechtliche Grundlagen

Mit den Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichtes 
wurde klargestellt, dass artenschutzrechtliche Belange in der Bauleitplanung zu berücksichtigen 
sind. Entscheidend ist hier insbesondere § 4
und bestimmte andere Tier- 

Dieser Paragraph lautet: 

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier

(1) Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 
zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten
Fortpflanzungs-, Aufzucht
ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der l
kalen Population einer Ar

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

Im Bundesnaturschutzgesetz wird zwischen besonders und streng geschützten Arten unte
(§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BnatSchG i.d.F. vom 01. März 2010). 

Besonders geschützte Arten werden: 

• im Anhang IV der Richtlinie 92/43 EWG (Flora

• in der Anlage 1, Spalte 2 und 3 zu § 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArt
geführt. 

Des weiteren zählen die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu 
den besonders geschützten Arten. 

Die streng geschützten Arten bilden eine Teilmenge der besonders geschützten Arten, für die stre
gere Vorschriften gelten. Dies sind die Arten, die im Anhang IV der FFH 
te 3 der BArtSch-VO aufgelistet sind. 

Alle Vogelarten werden in § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG den streng geschützten Arten gleichgestellt:

Zum Verhältnis Artenschutzrecht

Weder bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans noch bei Bebauungsplänen finden die arte
schutzrechtlichen Verbotstatbestände unmittelbare Anwendung. Auf die gemeindliche Bauleitpl
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R T E N S C H U T Z R E C H T L I C H E  BE W E R T U N G  D E R  PL AN U N G

Rechtliche Grundlagen 

Mit den Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichtes 
wurde klargestellt, dass artenschutzrechtliche Belange in der Bauleitplanung zu berücksichtigen 
sind. Entscheidend ist hier insbesondere § 44 BNatSchG („Vorschriften für besonders geschützte 

 und Pflanzenarten“).  

Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier

wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 

streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu st

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der l
kalen Population einer Art verschlechtert. 

oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Im Bundesnaturschutzgesetz wird zwischen besonders und streng geschützten Arten unte
(§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BnatSchG i.d.F. vom 01. März 2010).  

Besonders geschützte Arten werden:  

im Anhang IV der Richtlinie 92/43 EWG (Flora-Fauna-Habitatrichtlinie),

in der Anlage 1, Spalte 2 und 3 zu § 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArt

Des weiteren zählen die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu 
den besonders geschützten Arten.  

Die streng geschützten Arten bilden eine Teilmenge der besonders geschützten Arten, für die stre
iften gelten. Dies sind die Arten, die im Anhang IV der FFH – 

VO aufgelistet sind.  

Alle Vogelarten werden in § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG den streng geschützten Arten gleichgestellt:

Zum Verhältnis Artenschutzrecht und Bauleitplanung: 

Weder bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans noch bei Bebauungsplänen finden die arte
schutzrechtlichen Verbotstatbestände unmittelbare Anwendung. Auf die gemeindliche Bauleitpl
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L AN U N G  

Mit den Entscheidungen des europäischen Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichtes 
wurde klargestellt, dass artenschutzrechtliche Belange in der Bauleitplanung zu berücksichtigen 

4 BNatSchG („Vorschriften für besonders geschützte 

Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten 

nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 

und der europäischen Vogelarten während der 
und Wanderungszeiten erheblich zu stö-

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lo-

oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

Im Bundesnaturschutzgesetz wird zwischen besonders und streng geschützten Arten unterschieden 

Habitatrichtlinie), 

in der Anlage 1, Spalte 2 und 3 zu § 1 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSch-VO) auf-

Des weiteren zählen die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu 

Die streng geschützten Arten bilden eine Teilmenge der besonders geschützten Arten, für die stren-
 Richtlinie und in der Spal-

Alle Vogelarten werden in § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG den streng geschützten Arten gleichgestellt: 

Weder bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans noch bei Bebauungsplänen finden die arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände unmittelbare Anwendung. Auf die gemeindliche Bauleitpla-
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nung finden die artenschutzrechtlichen Zugriffsverb
im Bereich der Raumordnung und Landesplanung, denn verbotsrelevant sind allein die tatsächlichen 
Maßnahmen und Einwirkungen sowie ihre administrative Zulassung, nicht aber bereits die planer
sche Vorbereitung eines Vorhaben im Rahmen der Bauleitplanung. Der Flächennutzungsplan lässt 
keine artenschutzrechtlich relevanten Einwirkungen zu. Er stellt eine reine Angebotsplanung dar, mit 
der die Rahmenbedingungen für eine mögliche Bebauung vorgegeben werden. Die (Verban
Gemeinde als Trägerin der Bauleitplanung ist daher nicht eigentlicher Adressat der artenschut
rechtlichen Verbote (Fellenberg, in: Kerkmann (Hrsg.) Naturschutzrecht in der Praxis, 2. Auflage 
2010, § 7, Rn. 43). Artenschutzrechtliche Hindernisse realis
Ebene des Planvollzugs, während die Bauleitplanung von der Aufgabe entlastet ist, die entspr
chenden Konflikte bereits abschließend zu bewältigen. Auch wenn die Anforderungen des Arte
schutzrechts auch auf der Ebe
diese lediglich nicht dazu führen, dass die Inhalte des Bauleitplanes aus Rechtsgründen dauerhaft 
nicht verwirklicht werden können.

In der vorliegenden vorbereitenden Bauleitplanung erfolg
windbare artenschutzrechtliche Belange verletzt sind. Dabei sind jedoch folgende wesentliche Ra
menbedingungen und Faktoren in der Bewertung zu berücksichtigen:

• Die Darstellung von Konzentrationsflächen stellt eine rein
von Windenergieanlagen stellt nur einen punktuellen Eingriff innerhalb in der Regel großer So
derbauflächen dar. 

• Die genaue Anzahl und die genaue Lage der Standorte möglicher WEA werden im Fläch
nnutzungsplan nicht festgelegt. Daher ist keine abschließende Bewertung der Eingriffsintensität 
möglich. Dies kann erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahren der Einzelanlage 
erfolgen, wenn der genaue Standort bekannt ist.

9.2 Zusammenfassung von Ergebnissen des artensch
des Büros „Umwelt

Der Verbandsgemeinderat Ransbach
nachhaltige Raumentwicklung und Umweltinformation mit einem artenschutzre
ten beauftragt, um tabuhafte Konfliktbereiche mit Windenergienanlagen auf FNP

Die Untersuchungen fanden im Jahr 2012 statt. Untersucht wurde in Abstimmung mit den Natu
schutzbehörden die besonders windkraftrelevanten
Bewertungen zu: 

• Rast- und Zugvogelerfassung

• Brutvogelerfassung (Schwarzstorch, Rot

• Fledermäusen 

• Wildkatze 

Für Einzelheiten der Untersuchungen und Ergebnisse ist auf das umfangreiche 
und Karten zu verweisen. 

Die wesentlichen planungsrelevanten Auswirkungen für den FNP werden nachfolgend darg
stellt: 

• Schwarzstorchvorkommen:
bestätigt werden. Ein konkreter Bruth

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

nung finden die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote ebenso wenig unmittelbare Anwendung wie 
im Bereich der Raumordnung und Landesplanung, denn verbotsrelevant sind allein die tatsächlichen 
Maßnahmen und Einwirkungen sowie ihre administrative Zulassung, nicht aber bereits die planer

es Vorhaben im Rahmen der Bauleitplanung. Der Flächennutzungsplan lässt 
keine artenschutzrechtlich relevanten Einwirkungen zu. Er stellt eine reine Angebotsplanung dar, mit 
der die Rahmenbedingungen für eine mögliche Bebauung vorgegeben werden. Die (Verban
Gemeinde als Trägerin der Bauleitplanung ist daher nicht eigentlicher Adressat der artenschut

lichen Verbote (Fellenberg, in: Kerkmann (Hrsg.) Naturschutzrecht in der Praxis, 2. Auflage 
2010, § 7, Rn. 43). Artenschutzrechtliche Hindernisse realisieren sich daher in der Regel erst auf der 
Ebene des Planvollzugs, während die Bauleitplanung von der Aufgabe entlastet ist, die entspr
chenden Konflikte bereits abschließend zu bewältigen. Auch wenn die Anforderungen des Arte
schutzrechts auch auf der Ebene der Bauleitplanung nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, dürfen 
diese lediglich nicht dazu führen, dass die Inhalte des Bauleitplanes aus Rechtsgründen dauerhaft 
nicht verwirklicht werden können. 

In der vorliegenden vorbereitenden Bauleitplanung erfolgt daher eine Prognose, ob ggf. unübe
windbare artenschutzrechtliche Belange verletzt sind. Dabei sind jedoch folgende wesentliche Ra
menbedingungen und Faktoren in der Bewertung zu berücksichtigen: 

Die Darstellung von Konzentrationsflächen stellt eine reine Angebotsplanung dar. Die Errichtung 
von Windenergieanlagen stellt nur einen punktuellen Eingriff innerhalb in der Regel großer So

Die genaue Anzahl und die genaue Lage der Standorte möglicher WEA werden im Fläch
tgelegt. Daher ist keine abschließende Bewertung der Eingriffsintensität 

möglich. Dies kann erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahren der Einzelanlage 
folgen, wenn der genaue Standort bekannt ist. 

Zusammenfassung von Ergebnissen des artenschutzfachlichen Gutachtens 
des Büros „Umwelt-Plan Redlin“ vom Dezember 2012 und vom Juli 2015

Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hatte 2012 das Büro Umweltplan Redlin 
nachhaltige Raumentwicklung und Umweltinformation mit einem artenschutzre
ten beauftragt, um tabuhafte Konfliktbereiche mit Windenergienanlagen auf FNP

Die Untersuchungen fanden im Jahr 2012 statt. Untersucht wurde in Abstimmung mit den Natu
schutzbehörden die besonders windkraftrelevanten Arten. Im Einzelnen erfolgten Erfassungen und 

und Zugvogelerfassung 

Brutvogelerfassung (Schwarzstorch, Rot- und Schwarzmilan, Uhu) 

Für Einzelheiten der Untersuchungen und Ergebnisse ist auf das umfangreiche 

Die wesentlichen planungsrelevanten Auswirkungen für den FNP werden nachfolgend darg

Schwarzstorchvorkommen: Das Schwarzstorchvorkommen im Norden des VG
bestätigt werden. Ein konkreter Bruthorst konnte nicht ermittelt werden. Es wurde fachgutachte
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ote ebenso wenig unmittelbare Anwendung wie 
im Bereich der Raumordnung und Landesplanung, denn verbotsrelevant sind allein die tatsächlichen 
Maßnahmen und Einwirkungen sowie ihre administrative Zulassung, nicht aber bereits die planeri-

es Vorhaben im Rahmen der Bauleitplanung. Der Flächennutzungsplan lässt 
keine artenschutzrechtlich relevanten Einwirkungen zu. Er stellt eine reine Angebotsplanung dar, mit 
der die Rahmenbedingungen für eine mögliche Bebauung vorgegeben werden. Die (Verbands-) 
Gemeinde als Trägerin der Bauleitplanung ist daher nicht eigentlicher Adressat der artenschutz-

lichen Verbote (Fellenberg, in: Kerkmann (Hrsg.) Naturschutzrecht in der Praxis, 2. Auflage 
ieren sich daher in der Regel erst auf der 

Ebene des Planvollzugs, während die Bauleitplanung von der Aufgabe entlastet ist, die entspre-
chenden Konflikte bereits abschließend zu bewältigen. Auch wenn die Anforderungen des Arten-

ne der Bauleitplanung nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, dürfen 
diese lediglich nicht dazu führen, dass die Inhalte des Bauleitplanes aus Rechtsgründen dauerhaft 

t daher eine Prognose, ob ggf. unüber-
windbare artenschutzrechtliche Belange verletzt sind. Dabei sind jedoch folgende wesentliche Rah-

e Angebotsplanung dar. Die Errichtung 
von Windenergieanlagen stellt nur einen punktuellen Eingriff innerhalb in der Regel großer Son-

Die genaue Anzahl und die genaue Lage der Standorte möglicher WEA werden im Fläche-
tgelegt. Daher ist keine abschließende Bewertung der Eingriffsintensität 

möglich. Dies kann erst im Rahmen des konkreten Genehmigungsverfahren der Einzelanlage 

utzfachlichen Gutachtens 
und vom Juli 2015 

Baumbach hatte 2012 das Büro Umweltplan Redlin – Büro für 
nachhaltige Raumentwicklung und Umweltinformation mit einem artenschutzrechtlichen Fachgutach-
ten beauftragt, um tabuhafte Konfliktbereiche mit Windenergienanlagen auf FNP-Ebene zu ermitteln. 

Die Untersuchungen fanden im Jahr 2012 statt. Untersucht wurde in Abstimmung mit den Natur-
Arten. Im Einzelnen erfolgten Erfassungen und 

Für Einzelheiten der Untersuchungen und Ergebnisse ist auf das umfangreiche Gutachten in Text 

Die wesentlichen planungsrelevanten Auswirkungen für den FNP werden nachfolgend darge-

Das Schwarzstorchvorkommen im Norden des VG-Gebiets konnte 
orst konnte nicht ermittelt werden. Es wurde fachgutachter-
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lich ein Aktionsraum ermittelt und festgelegt. Dieser ist gemäß den gutachterlichen Empfehlu
gen als Taburaum für WEA zu werten (vgl. S. 16/17 des Gutachtens: 
Schwarzstorchs zwischen Brut
da ansonsten die Funktion dieser Habitate verloren geht. [...]“).

• Brutvögel: Seitens der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) werden 
Mindestabstände (Taburäume)
in das artenschutzrechtliche Gutachten des Landes Rheinland
Grundlage der Empfehlungen des Artenschutzgutachtens des Büros Umweltplan Redlin. Hie
nach sind Mindestabstände zu Bruthorsten:

o Rotmilan: 1,5 km Abstand 

o Schwarzmilan: 1,0 km Abstand

o Uhu: 1,0 km Abstand

o Schwarzstorch: 3,0 km Abstand

• Die empfohlenen Mindestabstände werden zur Rechtssicherheit der Gesamtplanung zum FNP 
als Tabuflächen im FNP
„Aufgrund der besonderen Bedeutung der oben genannten Brutvogelarten sind die Abstand
empfehlungen (LAG-VSW 2012) als planerische „Tabubereiche“ zu berücksichtigen, denen im 
Umfeld des betrachtungsrelevanten
sehr hohes Konfliktpotential zuzuordnen ist. Die Abstandsregelung für Windenergieanlagen wird 
sowohl bei landesweiten Planungen als auch bei gerichtlichen Entscheidungen als Richtwert 
herangezogen.“ Bei Beachtung der Abstandsregelungen sind die Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG in der Regel nicht gegeben (Seite 24 des Gutachtens).

• In der Ergebniskarte des Gutachens des Büros Umweltplan Redlin sind die ermittelten Bruthor
te und Brutreviere mit den empfohlenen Mindestabständen eingetragen. Dies hat im Vergleich 
zu den bislang (Planfassung Verfahren § 20 LPlG, § 4 (1) BauGB) vorgesehenen Sonderbaufl
chen für Windenergieanlagen zur Folge, dass die Flächen 4 (Alsbach), 5 (Alsbach), 6 
(Breitenau) und 7 (Breitenau/Deesen) aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht ausgewiesen 
werden konnten. 

• Nur im Osten des VG-Gebietes konnten Teilbereiche der Flächen 1, 2 und 3 ausgewiesen we
den. 

• Vogelzug: Die nachgewiesenen Zugbewegungen der Kraniche (und weiterer
nen bestätigen, dass das Gebiet der Verbandsgemeinde Ransbach
sen flächendeckend überflogen wird. Bei günstigen Witterungsbedingungen haben Windkrafta
lagen keinen Einfluss auf den Kranichzug. Meideverhalten treten bei
verhältnissen auf. Insbesondere an Nebeltagen sind als Minimierungsmaßnahmen kurzfristige 
Betriebszeitenbeschränkungen durch ein temporäres Abschalten von WEA durchzuführen.

• Fledermäuse: Die Fledermausvorkommen innerhalb der WEA
ne einer Ersteinschätzung auf FNP
tendenziell als ungeeignet bewertet worden. Für die übrigen Flächen ergeben sich gewisse Ko
fliktbereiche, jedoch kein automatischer, 
(konkretes bundesimmissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren) vertiefte Untersuchu
gen erforderlich. 

                                               
3 Gutachten: „Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland
(Vögel, Fledermäuse) und NATURA 2000
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lich ein Aktionsraum ermittelt und festgelegt. Dieser ist gemäß den gutachterlichen Empfehlu
gen als Taburaum für WEA zu werten (vgl. S. 16/17 des Gutachtens: 

ischen Brut- und Nahrungshabitat, ist von Windenergieanlagen freizuhalten, 
da ansonsten die Funktion dieser Habitate verloren geht. [...]“). 

Seitens der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) werden 
Mindestabstände (Taburäume) zu windkraftsensiblen Vogelarten vorgegeben. Diese sind auch 
in das artenschutzrechtliche Gutachten des Landes Rheinland-Pfalz
Grundlage der Empfehlungen des Artenschutzgutachtens des Büros Umweltplan Redlin. Hie

stände zu Bruthorsten: 

Rotmilan: 1,5 km Abstand  

Schwarzmilan: 1,0 km Abstand 

Uhu: 1,0 km Abstand 

Schwarzstorch: 3,0 km Abstand 

Die empfohlenen Mindestabstände werden zur Rechtssicherheit der Gesamtplanung zum FNP 
als Tabuflächen im FNP-Verfahren berücksichtigt. Das Gutachten führt hierzu auf S. 16 aus: 
„Aufgrund der besonderen Bedeutung der oben genannten Brutvogelarten sind die Abstand

VSW 2012) als planerische „Tabubereiche“ zu berücksichtigen, denen im 
Umfeld des betrachtungsrelevanten Brutvorkommens (Fortpflanzungsstätte) grundsätzlich ein 
sehr hohes Konfliktpotential zuzuordnen ist. Die Abstandsregelung für Windenergieanlagen wird 
sowohl bei landesweiten Planungen als auch bei gerichtlichen Entscheidungen als Richtwert 

Bei Beachtung der Abstandsregelungen sind die Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG in der Regel nicht gegeben (Seite 24 des Gutachtens).

In der Ergebniskarte des Gutachens des Büros Umweltplan Redlin sind die ermittelten Bruthor
it den empfohlenen Mindestabständen eingetragen. Dies hat im Vergleich 

zu den bislang (Planfassung Verfahren § 20 LPlG, § 4 (1) BauGB) vorgesehenen Sonderbaufl
chen für Windenergieanlagen zur Folge, dass die Flächen 4 (Alsbach), 5 (Alsbach), 6 

und 7 (Breitenau/Deesen) aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht ausgewiesen 

Gebietes konnten Teilbereiche der Flächen 1, 2 und 3 ausgewiesen we

Die nachgewiesenen Zugbewegungen der Kraniche (und weiterer
nen bestätigen, dass das Gebiet der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach in den Zugph
sen flächendeckend überflogen wird. Bei günstigen Witterungsbedingungen haben Windkrafta
lagen keinen Einfluss auf den Kranichzug. Meideverhalten treten bei 
verhältnissen auf. Insbesondere an Nebeltagen sind als Minimierungsmaßnahmen kurzfristige 
Betriebszeitenbeschränkungen durch ein temporäres Abschalten von WEA durchzuführen.

Die Fledermausvorkommen innerhalb der WEA-Potentialflächen wurden im Si
ne einer Ersteinschätzung auf FNP-Ebene erfasst und gutachterlich bewertet. Die Fläche 05 ist 
tendenziell als ungeeignet bewertet worden. Für die übrigen Flächen ergeben sich gewisse Ko
fliktbereiche, jedoch kein automatischer, tabuhafter Ausschluss. Es wären hier auf Objektebene 
(konkretes bundesimmissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren) vertiefte Untersuchu

        
Gutachten: „Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland

(Vögel, Fledermäuse) und NATURA 2000-Gebiete“ vom 13.09.2012 
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lich ein Aktionsraum ermittelt und festgelegt. Dieser ist gemäß den gutachterlichen Empfehlun-
gen als Taburaum für WEA zu werten (vgl. S. 16/17 des Gutachtens: „Der Flugkorridor des 

und Nahrungshabitat, ist von Windenergieanlagen freizuhalten, 

Seitens der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) werden 
zu windkraftsensiblen Vogelarten vorgegeben. Diese sind auch 

Pfalz3 eingeflossen und sind 
Grundlage der Empfehlungen des Artenschutzgutachtens des Büros Umweltplan Redlin. Hier-

Die empfohlenen Mindestabstände werden zur Rechtssicherheit der Gesamtplanung zum FNP 
htigt. Das Gutachten führt hierzu auf S. 16 aus: 

„Aufgrund der besonderen Bedeutung der oben genannten Brutvogelarten sind die Abstands-
VSW 2012) als planerische „Tabubereiche“ zu berücksichtigen, denen im 

Brutvorkommens (Fortpflanzungsstätte) grundsätzlich ein 
sehr hohes Konfliktpotential zuzuordnen ist. Die Abstandsregelung für Windenergieanlagen wird 
sowohl bei landesweiten Planungen als auch bei gerichtlichen Entscheidungen als Richtwert 

Bei Beachtung der Abstandsregelungen sind die Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 BNatSchG in der Regel nicht gegeben (Seite 24 des Gutachtens). 

In der Ergebniskarte des Gutachens des Büros Umweltplan Redlin sind die ermittelten Bruthors-
it den empfohlenen Mindestabständen eingetragen. Dies hat im Vergleich 

zu den bislang (Planfassung Verfahren § 20 LPlG, § 4 (1) BauGB) vorgesehenen Sonderbauflä-
chen für Windenergieanlagen zur Folge, dass die Flächen 4 (Alsbach), 5 (Alsbach), 6 

und 7 (Breitenau/Deesen) aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht ausgewiesen 

Gebietes konnten Teilbereiche der Flächen 1, 2 und 3 ausgewiesen wer-

Die nachgewiesenen Zugbewegungen der Kraniche (und weiterer Vogelarten) kön-
Baumbach in den Zugpha-

sen flächendeckend überflogen wird. Bei günstigen Witterungsbedingungen haben Windkraftan-
 widrigen Wind- und Sicht-

verhältnissen auf. Insbesondere an Nebeltagen sind als Minimierungsmaßnahmen kurzfristige 
Betriebszeitenbeschränkungen durch ein temporäres Abschalten von WEA durchzuführen. 

tentialflächen wurden im Sin-
Ebene erfasst und gutachterlich bewertet. Die Fläche 05 ist 

tendenziell als ungeeignet bewertet worden. Für die übrigen Flächen ergeben sich gewisse Kon-
tabuhafter Ausschluss. Es wären hier auf Objektebene 

(konkretes bundesimmissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren) vertiefte Untersuchun-

Gutachten: „Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz Artenschutz 
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• Wildkatze: Seitens der Masgeik
tonachweise und Beobachtungen deutlich, dass die Wildkatze das Gebiet der Verbandsgemei
de Ransbach-Baumbach mehr oder weniger flächendeckend besiedelt. Auf FNP
Gutachten letztendlich kein tabuhafter Ausschluss erkannt. Es wären auch hier auf Objek
(konkretes bundesimmissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren) vertiefte Untersuchu
gen erforderlich. 

Das Gutachten des Büros Umweltplan Redlin kommt zu folgender abschließenden, fachl
chen Empfehlung: 

„Um artenschutzrechtliche Belange im Berei
gen soweit als möglich zu reduzieren wird aus fachlicher Sicht empfohlen, die Sonderbauflächen nur 
in Gebieten mit geringem Konfliktpotential der gegenüber für Windenergieanlagen sensiblen und b
standsgefährdeten Vogel- und Fledermausarten auszuweisen. Die konfliktärmeren Bereiche der 
Verbandsgemeinde Ransbach
von Ransbach-Baumbach. Ziel der Verbandsgemeinde Ransbach
volle Konzentration von Windenergieanlagen auf den geeigneten und konfliktarmen Standorten 
sein.“ 

Nach Eingang einer privaten Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichk
BauGB im Februar 2015, unter Aufführung artenschutzrechtl
cherchen vorgenommen. Hierzu erfolgten ergänzende Ortsbegehungen seitens des Büros für 
Raum- und Umweltplanung RU
ein Ortstermin am 31.07.2015 durchgeführt, d
benannt hatte. Dabei konnte ein Bruthorst 

Im Anhang der Begründung wird das Ergebnisprotokoll zur Kartierung vom 31.07.2015 
Büro für Raum- und Umweltplanung RU
aus dem Ergebnisprotokoll zitiert:

„(T) Ein Schwarzmilanpaar besiedelte in 2015 an der K127 (zwischen Ransbach
und Wittgert/Breitenau) einen neuen Horst, der ca. 50m neben dem vorhandenen und in 2015 
besiedelten Rotmilanhorst liegt.

Dieser neue Horststandort hat jedoch 
Sonderbaufläche 01) zur Folge, da der Schutzabstand des 
halb des bestehenden Schutzabstandes des Rotmilans(1,5km) liegt.“

Für die Abgrenzung der geplanten Sonderbauflächen ergaben sich aus dem zusätzlichen Bruthorst 
des Schwarzmilans keine Änderung. Die planungsrechtlich windkraft
dem maximal erforderlichen Mindestabstand berücksichtigt.

Die neueren Informationen aus dem Ergebnisprotokoll des Büros RU
31.07.2015 wurden redaktionell in die Planunterlagen für die Schlussfassung einge

9.3 Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange in der Flächennutzungspl
nung und Verträglichkeitsprognose

Die Verbandsgemeinde hat bei der Flächenermittlung und 
tenschutzrechtliche Belange berücksichtig
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Seitens der Masgeik-Stiftung machen wissenschaftlich abgesicherte Nachweise, F
weise und Beobachtungen deutlich, dass die Wildkatze das Gebiet der Verbandsgemei

Baumbach mehr oder weniger flächendeckend besiedelt. Auf FNP
Gutachten letztendlich kein tabuhafter Ausschluss erkannt. Es wären auch hier auf Objek
(konkretes bundesimmissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren) vertiefte Untersuchu

Das Gutachten des Büros Umweltplan Redlin kommt zu folgender abschließenden, fachl

„Um artenschutzrechtliche Belange im Bereich der geplanten Vorrangflächen für Windenergieanl
gen soweit als möglich zu reduzieren wird aus fachlicher Sicht empfohlen, die Sonderbauflächen nur 
in Gebieten mit geringem Konfliktpotential der gegenüber für Windenergieanlagen sensiblen und b

und Fledermausarten auszuweisen. Die konfliktärmeren Bereiche der 
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach liegen innerhalb des großräumigen Waldgebietes nördlich 

Baumbach. Ziel der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach sollte daher eine
volle Konzentration von Windenergieanlagen auf den geeigneten und konfliktarmen Standorten 

Nach Eingang einer privaten Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) 
BauGB im Februar 2015, unter Aufführung artenschutzrechtlicher Aspekte wurden ergänzende R
cherchen vorgenommen. Hierzu erfolgten ergänzende Ortsbegehungen seitens des Büros für 

und Umweltplanung RU-Plan (Redlin + Renz). Gemeinsam mit dem privaten Petenten wurde 
ein Ortstermin am 31.07.2015 durchgeführt, da dieser in seiner Stellungnahme 

. Dabei konnte ein Bruthorst kartiert werden, der in 2012 noch nicht vorhanden war.

Im Anhang der Begründung wird das Ergebnisprotokoll zur Kartierung vom 31.07.2015 
und Umweltplanung RU-Plan (Redlin + Renz) wiedergegeben. Es wird nachfolgend 

aus dem Ergebnisprotokoll zitiert: 

Ein Schwarzmilanpaar besiedelte in 2015 an der K127 (zwischen Ransbach
) einen neuen Horst, der ca. 50m neben dem vorhandenen und in 2015 

besiedelten Rotmilanhorst liegt. 

Dieser neue Horststandort hat jedoch keine neuen Einschränkungen (z.B.: Verkleinerung der 
Sonderbaufläche 01) zur Folge, da der Schutzabstand des Schwarzmilanhorstes (1km) inne
halb des bestehenden Schutzabstandes des Rotmilans(1,5km) liegt.“ 

Für die Abgrenzung der geplanten Sonderbauflächen ergaben sich aus dem zusätzlichen Bruthorst 
des Schwarzmilans keine Änderung. Die planungsrechtlich windkraftrelevanten Arten wurden mit 
dem maximal erforderlichen Mindestabstand berücksichtigt. 

Die neueren Informationen aus dem Ergebnisprotokoll des Büros RU-
31.07.2015 wurden redaktionell in die Planunterlagen für die Schlussfassung einge

Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange in der Flächennutzungspl
nung und Verträglichkeitsprognose 

Die Verbandsgemeinde hat bei der Flächenermittlung und -findung geeigneter Sonderbauflächen a
tenschutzrechtliche Belange berücksichtigt. Es sei hier insbesondere auf die Ergebnisse der Restri
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Stiftung machen wissenschaftlich abgesicherte Nachweise, Fo-
weise und Beobachtungen deutlich, dass die Wildkatze das Gebiet der Verbandsgemein-

Baumbach mehr oder weniger flächendeckend besiedelt. Auf FNP-Ebene wird im 
Gutachten letztendlich kein tabuhafter Ausschluss erkannt. Es wären auch hier auf Objektebene 
(konkretes bundesimmissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren) vertiefte Untersuchun-

Das Gutachten des Büros Umweltplan Redlin kommt zu folgender abschließenden, fachli-

ch der geplanten Vorrangflächen für Windenergieanla-
gen soweit als möglich zu reduzieren wird aus fachlicher Sicht empfohlen, die Sonderbauflächen nur 
in Gebieten mit geringem Konfliktpotential der gegenüber für Windenergieanlagen sensiblen und be-

und Fledermausarten auszuweisen. Die konfliktärmeren Bereiche der 
Baumbach liegen innerhalb des großräumigen Waldgebietes nördlich 

Baumbach sollte daher eine sinn-
volle Konzentration von Windenergieanlagen auf den geeigneten und konfliktarmen Standorten 

itsbeteiligung gem. § 3 (2) 
icher Aspekte wurden ergänzende Re-

cherchen vorgenommen. Hierzu erfolgten ergänzende Ortsbegehungen seitens des Büros für 
Plan (Redlin + Renz). Gemeinsam mit dem privaten Petenten wurde 

in seiner Stellungnahme einen Brutstandort 
kartiert werden, der in 2012 noch nicht vorhanden war. 

Im Anhang der Begründung wird das Ergebnisprotokoll zur Kartierung vom 31.07.2015 durch das 
wiedergegeben. Es wird nachfolgend 

Ein Schwarzmilanpaar besiedelte in 2015 an der K127 (zwischen Ransbach-Baumbach 
) einen neuen Horst, der ca. 50m neben dem vorhandenen und in 2015 

neuen Einschränkungen (z.B.: Verkleinerung der 
Schwarzmilanhorstes (1km) inner-

 

Für die Abgrenzung der geplanten Sonderbauflächen ergaben sich aus dem zusätzlichen Bruthorst 
relevanten Arten wurden mit 

-Plan zur Kartierung vom 
31.07.2015 wurden redaktionell in die Planunterlagen für die Schlussfassung eingearbeitet. 

Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange in der Flächennutzungspla-

findung geeigneter Sonderbauflächen ar-
t. Es sei hier insbesondere auf die Ergebnisse der Restrik-
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tionsanalyse – Stufe 2, die Informationskarte Avifauna/ Fauna des Standorteignungsgutachtens und 
die Darlegungen im Erläuterungsbericht verwiesen.

Zur sachgerechten Erfassung faunistischer Kriterien
bandsgemeindegebiet vorkommenden seltenen und bedrohten Arten, soweit aufgrund des vorli
genden Datenmaterials möglich, erfasst und räumlich lokalisiert. 

Die folgenden Arten sind in der Verbandsgemeinde 
tung in Bezug auf die Nutzung durch die Windenergie: 
diverse Fledermausarten und die Wildkatze.

Die Datenmaterialien und Informationen wurden im Wesentlichen aus folgenden Quellen erhoben, 
übernommen bzw. ausgewertet:

• Standorteignungsgutachten für Windenergieanlagen für die Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach aus den Jahren 2008 und 2009, Karst Ingenieure GmbH, 56283 Nörtershausen

• Datenmaterial vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gew
  -  Daten zum Vorkommen des Rotmilan (Kartierungszeitraum von 2004 bis 2006)
  -  Daten zum Vorkommen von Fledermausarten (Kartierungszeitraum von 1987 bis 1992)
  -  Daten zum Vorkommen der Wildkatze (Kartierungszeitraum von 2006 bis 2008

• Artenschutzfachliches Gutachten des Büros „Umwelt
Raumentwicklung und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der 
Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgeme
Ransbach-Baumbach“ (in der Fassung von Dezember 2012; Kartierung der windkraftrel
vanten Vogelarten im Jahr 2012):
  - Karten- und Datenmaterialien zu den Vorkommen von Rotmilan
    (Verortung der Bruthorste, Darstellung von Flugbezi
  - Datenmaterial zum Vorkommen des Schwarzstorches (u. a. Sichtbeobachtungen,
    Darstellung von Flugbeziehungen)
  - Datenmaterial zum Vorkommen der Wildkatze, weiteren Vogelarten etc.

• Informationen aus den Beteiligungsverfahren bei der Ne
plans im Zeitraum von 2004 bis 2011 und aus den Stellungnahmen des Beteiligungsverfa
rens der aktuellen 1. Änderung des Flächennutzungsplans in den Jahren 2012/ 2013 (insb
sondere von der Unteren Naturschutzbehörde)

• Datenmaterial und Erhebungen aus der Landschaftsplanung für die Verbandsgemeinde

• Angaben aus der Fachliteratur: „Vogelschutz und Windenergie in Rheinland
Isselbächer und Isselbächer; Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 2001

Zu den bekannten und ermittelten Rotmilan
chen Erfassung von 2012) sind diese Schutzabstände vorgesehen: ein Schutzabstand von 1,5 km 
zu Rotmilanbruthorsten und von 1,0 km zu Schwarzmilanbruthorsten. Zum Schwarzstorchvorko
men wird ein Schutzbereich (auf der Plankarte ist ein „Aktionsraum“ dargestellt) freigehalten. Die
bezüglich wird auf das artenschutzfachliche Gutachten des Büros „Umwelt
Beschluss des Verbandsgemeinderates 

Alle Flächenabstände werden in Anlehnung an die empfohlenen Mindestabstände der Ländera
beitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Stufe 2, die Informationskarte Avifauna/ Fauna des Standorteignungsgutachtens und 
die Darlegungen im Erläuterungsbericht verwiesen. 

Zur sachgerechten Erfassung faunistischer Kriterien und des Artenschutzes wurden die im Ve
bandsgemeindegebiet vorkommenden seltenen und bedrohten Arten, soweit aufgrund des vorli
genden Datenmaterials möglich, erfasst und räumlich lokalisiert.  

Die folgenden Arten sind in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach 
tung in Bezug auf die Nutzung durch die Windenergie: Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, 
diverse Fledermausarten und die Wildkatze. 

Die Datenmaterialien und Informationen wurden im Wesentlichen aus folgenden Quellen erhoben, 
ernommen bzw. ausgewertet: 

Standorteignungsgutachten für Windenergieanlagen für die Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach aus den Jahren 2008 und 2009, Karst Ingenieure GmbH, 56283 Nörtershausen

Datenmaterial vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gew
Daten zum Vorkommen des Rotmilan (Kartierungszeitraum von 2004 bis 2006)
Daten zum Vorkommen von Fledermausarten (Kartierungszeitraum von 1987 bis 1992)
Daten zum Vorkommen der Wildkatze (Kartierungszeitraum von 2006 bis 2008

Artenschutzfachliches Gutachten des Büros „Umwelt-Plan Redlin“, Büro für nachhaltige 
Raumentwicklung und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der 
Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgeme

Baumbach“ (in der Fassung von Dezember 2012; Kartierung der windkraftrel
vanten Vogelarten im Jahr 2012): 

und Datenmaterialien zu den Vorkommen von Rotmilan-
(Verortung der Bruthorste, Darstellung von Flugbeziehungen etc.)
Datenmaterial zum Vorkommen des Schwarzstorches (u. a. Sichtbeobachtungen,
Darstellung von Flugbeziehungen) 
Datenmaterial zum Vorkommen der Wildkatze, weiteren Vogelarten etc.

Informationen aus den Beteiligungsverfahren bei der Neuaufstellung des Flächennutzung
plans im Zeitraum von 2004 bis 2011 und aus den Stellungnahmen des Beteiligungsverfa
rens der aktuellen 1. Änderung des Flächennutzungsplans in den Jahren 2012/ 2013 (insb
sondere von der Unteren Naturschutzbehörde) 

erial und Erhebungen aus der Landschaftsplanung für die Verbandsgemeinde

Angaben aus der Fachliteratur: „Vogelschutz und Windenergie in Rheinland
Isselbächer und Isselbächer; Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 2001

und ermittelten Rotmilan- und Schwarzmilanbruthorsten
chen Erfassung von 2012) sind diese Schutzabstände vorgesehen: ein Schutzabstand von 1,5 km 
zu Rotmilanbruthorsten und von 1,0 km zu Schwarzmilanbruthorsten. Zum Schwarzstorchvorko
men wird ein Schutzbereich (auf der Plankarte ist ein „Aktionsraum“ dargestellt) freigehalten. Die
bezüglich wird auf das artenschutzfachliche Gutachten des Büros „Umwelt
Beschluss des Verbandsgemeinderates Ransbach-Baumbach vom 10. Juni 2013

Alle Flächenabstände werden in Anlehnung an die empfohlenen Mindestabstände der Ländera
beitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG-VSW 2008) und/ oder der gutachterlichen Empfe
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Stufe 2, die Informationskarte Avifauna/ Fauna des Standorteignungsgutachtens und 

und des Artenschutzes wurden die im Ver-
bandsgemeindegebiet vorkommenden seltenen und bedrohten Arten, soweit aufgrund des vorlie-

mbach von besonderer Bedeu-
Rotmilan, Schwarzmilan, Schwarzstorch, 

Die Datenmaterialien und Informationen wurden im Wesentlichen aus folgenden Quellen erhoben, 

Standorteignungsgutachten für Windenergieanlagen für die Verbandsgemeinde Ransbach-
Baumbach aus den Jahren 2008 und 2009, Karst Ingenieure GmbH, 56283 Nörtershausen 

Datenmaterial vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht: 
Daten zum Vorkommen des Rotmilan (Kartierungszeitraum von 2004 bis 2006) 
Daten zum Vorkommen von Fledermausarten (Kartierungszeitraum von 1987 bis 1992) 
Daten zum Vorkommen der Wildkatze (Kartierungszeitraum von 2006 bis 2008). 

Plan Redlin“, Büro für nachhaltige 
Raumentwicklung und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der 
Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde 

Baumbach“ (in der Fassung von Dezember 2012; Kartierung der windkraftrele-

- und Schwarzmilan 
ehungen etc.) 

Datenmaterial zum Vorkommen des Schwarzstorches (u. a. Sichtbeobachtungen, 

Datenmaterial zum Vorkommen der Wildkatze, weiteren Vogelarten etc. 

uaufstellung des Flächennutzungs-
plans im Zeitraum von 2004 bis 2011 und aus den Stellungnahmen des Beteiligungsverfah-
rens der aktuellen 1. Änderung des Flächennutzungsplans in den Jahren 2012/ 2013 (insbe-

erial und Erhebungen aus der Landschaftsplanung für die Verbandsgemeinde 

Angaben aus der Fachliteratur: „Vogelschutz und Windenergie in Rheinland-Pfalz“ von 
Isselbächer und Isselbächer; Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 2001 

bruthorsten (gemäß der gutachterli-
chen Erfassung von 2012) sind diese Schutzabstände vorgesehen: ein Schutzabstand von 1,5 km 
zu Rotmilanbruthorsten und von 1,0 km zu Schwarzmilanbruthorsten. Zum Schwarzstorchvorkom-
men wird ein Schutzbereich (auf der Plankarte ist ein „Aktionsraum“ dargestellt) freigehalten. Dies-
bezüglich wird auf das artenschutzfachliche Gutachten des Büros „Umwelt-Plan Redlin“ und den 

uni 2013 verwiesen. 

Alle Flächenabstände werden in Anlehnung an die empfohlenen Mindestabstände der Länderar-
VSW 2008) und/ oder der gutachterlichen Empfeh-
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lung des Büros für nachhaltige Raumentwicklung und Umwelt
genommen.  

Auf Grundlage der vorgenommenen Erhebungen und Bewertungen hat sich eine Plankonzeption e
geben, die starke Konfliktbereiche von vorneherein ausnimmt.

Im Flächennutzungsplan werden zu den verbleibenden Potenti
ausgewiesen werden, Empfehlungen und Hinweise gegeben, die zur Minimierung eines arte
schutzrechtlichen Konfliktpotentials beitragen. Es sind u. a. folgende Empfehlungen und Hinweise:

• die Empfehlung, dass innerhalb von 
Biotopkartierung und der Planung vernetzter Biotopsysteme erfasst sind, bei der konkreten 
Standortwahl/ Standortplatzierung nicht berücksichtigt werden.

• der Hinweis darauf, dass erforderliche Rodungsm
Brutzeit (Rodungszeitraum vom 1. Oktober bis Ende April) erfolgen.

• der Hinweis, dass bei konkreten Genehmigungsanträgen zu Einzelanlagen in der Regel arte
schutzrechtliche Fachgutachten erforderlich werden (Inhalte u
weitergehenden Abstimmungen).

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass sich die artenschutzrechtlichen Untersuchungen auf Ebene 
der Flächennutzungsplanung bezüglich des Detaillierungsgrades von denjenigen im Genehm
gungsverfahren gemäß BImSchG unterscheiden. Bei Genehmigungsanträgen sind ergänzende, ve
tiefende Untersuchungen erforderlich, um auch Anforderungen an die Eingriffs
auf Objektebene zu erfüllen.

Es ist nach derzeitigem Kenntnis
grund der vorgenommenen Plankonzeption einschließlich der ausgesprochenen „Auflagen“ 
die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintreten. Es ist nicht zu schlussfolgern, dass 
sich durch Störungen der Erhaltungszustand lokal
verschlechtert. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass durch den Fläch
nnutzungsplan keine artenschutzrechtlichen Belange verletzt werden.
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lung des Büros für nachhaltige Raumentwicklung und Umweltinformation „Umwelt

Auf Grundlage der vorgenommenen Erhebungen und Bewertungen hat sich eine Plankonzeption e
geben, die starke Konfliktbereiche von vorneherein ausnimmt. 

Im Flächennutzungsplan werden zu den verbleibenden Potentialflächen, die als Sonderbauflächen 
ausgewiesen werden, Empfehlungen und Hinweise gegeben, die zur Minimierung eines arte
schutzrechtlichen Konfliktpotentials beitragen. Es sind u. a. folgende Empfehlungen und Hinweise:

die Empfehlung, dass innerhalb von Waldbereichen höherwertige Biotopstrukturen, die in der 
Biotopkartierung und der Planung vernetzter Biotopsysteme erfasst sind, bei der konkreten 
Standortwahl/ Standortplatzierung nicht berücksichtigt werden. 
der Hinweis darauf, dass erforderliche Rodungsmaßnahmen außerhalb der Vegetations
Brutzeit (Rodungszeitraum vom 1. Oktober bis Ende April) erfolgen. 
der Hinweis, dass bei konkreten Genehmigungsanträgen zu Einzelanlagen in der Regel arte
schutzrechtliche Fachgutachten erforderlich werden (Inhalte und Detaillierungsgrad bedürfen 
weitergehenden Abstimmungen). 

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass sich die artenschutzrechtlichen Untersuchungen auf Ebene 
der Flächennutzungsplanung bezüglich des Detaillierungsgrades von denjenigen im Genehm

en gemäß BImSchG unterscheiden. Bei Genehmigungsanträgen sind ergänzende, ve
tiefende Untersuchungen erforderlich, um auch Anforderungen an die Eingriffs
auf Objektebene zu erfüllen. 

Es ist nach derzeitigem Kenntnis- und Bewertungsstand nicht davon auszugehen, dass au
grund der vorgenommenen Plankonzeption einschließlich der ausgesprochenen „Auflagen“ 
die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintreten. Es ist nicht zu schlussfolgern, dass 
sich durch Störungen der Erhaltungszustand lokaler Populationen streng geschützter Arten 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass durch den Fläch
nnutzungsplan keine artenschutzrechtlichen Belange verletzt werden.
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information „Umwelt-Plan Redlin“ vor-

Auf Grundlage der vorgenommenen Erhebungen und Bewertungen hat sich eine Plankonzeption er-

alflächen, die als Sonderbauflächen 
ausgewiesen werden, Empfehlungen und Hinweise gegeben, die zur Minimierung eines arten-
schutzrechtlichen Konfliktpotentials beitragen. Es sind u. a. folgende Empfehlungen und Hinweise: 

Waldbereichen höherwertige Biotopstrukturen, die in der 
Biotopkartierung und der Planung vernetzter Biotopsysteme erfasst sind, bei der konkreten 

aßnahmen außerhalb der Vegetations- und 

der Hinweis, dass bei konkreten Genehmigungsanträgen zu Einzelanlagen in der Regel arten-
nd Detaillierungsgrad bedürfen 

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass sich die artenschutzrechtlichen Untersuchungen auf Ebene 
der Flächennutzungsplanung bezüglich des Detaillierungsgrades von denjenigen im Genehmi-

en gemäß BImSchG unterscheiden. Bei Genehmigungsanträgen sind ergänzende, ver-
tiefende Untersuchungen erforderlich, um auch Anforderungen an die Eingriffs-/ Ausgleichsregelung 

d nicht davon auszugehen, dass auf-
grund der vorgenommenen Plankonzeption einschließlich der ausgesprochenen „Auflagen“ 
die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG eintreten. Es ist nicht zu schlussfolgern, dass 

er Populationen streng geschützter Arten 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass durch den Fläche-
nnutzungsplan keine artenschutzrechtlichen Belange verletzt werden. 
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I I  UM W E L T B E R I C H T  G E M ÄS S  

II.1 Einleitung 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuchs vom 20. Juli 2004 ist die Durchführung einer Umweltpr
fung sowie die Erstellung eines Umweltberichtes für alle Bauleitpläne (und deren Änderungen) ve
pflichtend geworden. Der Anforderungskatalog an die 
ergibt sich aus § 2 (4) BauGB unter Verweis auf § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB in Verbindung mit der 
BauGB-Anlage. 

Im Umweltbericht sollen die nachteiligen Folgen der Planung gebündelt dargestellt werden, um den 
anschließenden Abwägungsprozess transparent zu gestalten. Der Umweltbericht ist damit die „Ve
schriftlichung“ der Umweltverträglichkeitsprüfung. In der notwendigen Abwägung bei der Aufstellung 
des Bauleitplans dient der Umweltbericht dazu, klarzustellen, "was ma
kommt man dann zum „Inkaufnehmen“ der Folgen. Der Umweltbericht kann ebenso wenig wie die 
Umweltprüfung sicherstellen, dass nur umweltverträgliche Vorhaben und Pläne zugelassen werden, 
Ziel ist vielmehr eine transparente Darstellung

Im Umweltbericht werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der FNP
bewertet. Die Ermittlung und Bewertung dient insbesondere der Feststellung und Prognose mögl
cher erheblicher Umweltauswirkungen. 

Der Umweltbericht bezieht sich einzig auf die Auswirkungen, welche durch die Änderungsinhalte der 
vorliegenden FNP-Planung als Teilplan Windenergienutzung zum Gegenstand werden. Der Fläch
nnutzungsplan in der Gesamtfassung der Neuaufstellung ist nicht Untersuchungsge
dieser Bauleitplan bereits wirksam ist und nicht den Bestimmungen der Umweltverträglichkeitspr
fung unterliegt. 
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M W E L T B E R I C H T  G E M ÄS S  §  2 A B AU GB 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuchs vom 20. Juli 2004 ist die Durchführung einer Umweltpr
fung sowie die Erstellung eines Umweltberichtes für alle Bauleitpläne (und deren Änderungen) ve
pflichtend geworden. Der Anforderungskatalog an die Plan-Umweltprüfung bzw. den Umweltbericht 
ergibt sich aus § 2 (4) BauGB unter Verweis auf § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB in Verbindung mit der 

Im Umweltbericht sollen die nachteiligen Folgen der Planung gebündelt dargestellt werden, um den 
ießenden Abwägungsprozess transparent zu gestalten. Der Umweltbericht ist damit die „Ve

schriftlichung“ der Umweltverträglichkeitsprüfung. In der notwendigen Abwägung bei der Aufstellung 
des Bauleitplans dient der Umweltbericht dazu, klarzustellen, "was ma
kommt man dann zum „Inkaufnehmen“ der Folgen. Der Umweltbericht kann ebenso wenig wie die 
Umweltprüfung sicherstellen, dass nur umweltverträgliche Vorhaben und Pläne zugelassen werden, 
Ziel ist vielmehr eine transparente Darstellung der Umweltfolgen. 

Im Umweltbericht werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der FNP
bewertet. Die Ermittlung und Bewertung dient insbesondere der Feststellung und Prognose mögl

Umweltauswirkungen.  

ericht bezieht sich einzig auf die Auswirkungen, welche durch die Änderungsinhalte der 
Planung als Teilplan Windenergienutzung zum Gegenstand werden. Der Fläch

nnutzungsplan in der Gesamtfassung der Neuaufstellung ist nicht Untersuchungsge
dieser Bauleitplan bereits wirksam ist und nicht den Bestimmungen der Umweltverträglichkeitspr
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Mit der Novellierung des Baugesetzbuchs vom 20. Juli 2004 ist die Durchführung einer Umweltprü-
fung sowie die Erstellung eines Umweltberichtes für alle Bauleitpläne (und deren Änderungen) ver-

Umweltprüfung bzw. den Umweltbericht 
ergibt sich aus § 2 (4) BauGB unter Verweis auf § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB in Verbindung mit der 

Im Umweltbericht sollen die nachteiligen Folgen der Planung gebündelt dargestellt werden, um den 
ießenden Abwägungsprozess transparent zu gestalten. Der Umweltbericht ist damit die „Ver-

schriftlichung“ der Umweltverträglichkeitsprüfung. In der notwendigen Abwägung bei der Aufstellung 
des Bauleitplans dient der Umweltbericht dazu, klarzustellen, "was man tut", in der Abwägung 
kommt man dann zum „Inkaufnehmen“ der Folgen. Der Umweltbericht kann ebenso wenig wie die 
Umweltprüfung sicherstellen, dass nur umweltverträgliche Vorhaben und Pläne zugelassen werden, 

Im Umweltbericht werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen der FNP-Planung ermittelt und 
bewertet. Die Ermittlung und Bewertung dient insbesondere der Feststellung und Prognose mögli-

ericht bezieht sich einzig auf die Auswirkungen, welche durch die Änderungsinhalte der 
Planung als Teilplan Windenergienutzung zum Gegenstand werden. Der Fläche-

nnutzungsplan in der Gesamtfassung der Neuaufstellung ist nicht Untersuchungsgegenstand, weil 
dieser Bauleitplan bereits wirksam ist und nicht den Bestimmungen der Umweltverträglichkeitsprü-
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II.2 Kurzdarstellung der Planungsinhalte

Die Konzeption der Verbandsgemeinde Ransbach
chen vor, die als Angebotsflächen für Windenergieanlagen in den Flächennutzungsplan aufgeno
men werden sollen. 

Bei diesen Flächen handelt es sich um Standorte, die sich aufgrund der angewendeten städtebaul
chen Planungskriterien ergaben und somit das Er
der nachfolgenden Tabelle sind die nummerierten Konzentrationsflächen und die jeweiligen Fl
chenangaben in einer Übersicht aufgelistet:
 
 

Potentialfläche Nr.

Prozentuale Verteilung
bezogen auf die Gesamtgröße 

der Verbandsgemeinde

 

Tabelle: Flächenbilanz der geplanten Ausweisungen im Flächennutzungsplan
(Stand: Verfahren nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB; 07/ 2014

Die Flächengröße der auszuweisenden Sonderbauflächen für die Windenergienutzung beträgt in der 
Summe insgesamt ca. 118 ha.
bandsgemeindegebietes (Gesamtgröße von 4.986 ha).
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Kurzdarstellung der Planungsinhalte 

Die Konzeption der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach sieht im aktuellen Planentwurf 3 
chen vor, die als Angebotsflächen für Windenergieanlagen in den Flächennutzungsplan aufgeno

Bei diesen Flächen handelt es sich um Standorte, die sich aufgrund der angewendeten städtebaul
chen Planungskriterien ergaben und somit das Ergebnis der Standorteignungskonzeption waren. In 
der nachfolgenden Tabelle sind die nummerierten Konzentrationsflächen und die jeweiligen Fl
chenangaben in einer Übersicht aufgelistet: 

Potentialfläche Nr. Flächengröße in Hektar

1 48,9 

2 3,9 

3 65,2 

Gesamtgröße 118 

Prozentuale Verteilung 
bezogen auf die Gesamtgröße 

der Verbandsgemeinde 
 

ca. 2,4 % 

Tabelle: Flächenbilanz der geplanten Ausweisungen im Flächennutzungsplan
ren nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB; 07/ 2014; Flächenangaben in 

Die Flächengröße der auszuweisenden Sonderbauflächen für die Windenergienutzung beträgt in der 
ca. 118 ha. Dieser Wert entspricht einem Anteil von 

bandsgemeindegebietes (Gesamtgröße von 4.986 ha). 
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Baumbach sieht im aktuellen Planentwurf 3 Flä-
chen vor, die als Angebotsflächen für Windenergieanlagen in den Flächennutzungsplan aufgenom-

Bei diesen Flächen handelt es sich um Standorte, die sich aufgrund der angewendeten städtebauli-
gebnis der Standorteignungskonzeption waren. In 

der nachfolgenden Tabelle sind die nummerierten Konzentrationsflächen und die jeweiligen Flä-

Flächengröße in Hektar 

Tabelle: Flächenbilanz der geplanten Ausweisungen im Flächennutzungsplan 
; Flächenangaben in Hektar) 

Die Flächengröße der auszuweisenden Sonderbauflächen für die Windenergienutzung beträgt in der 
Dieser Wert entspricht einem Anteil von ca. 2,4 Prozent des Ver-
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II.3 Darstellung planungsrelevanter fachlicher Grundlagen

II.3.1 Vorgaben übergeordneter Planungen

Im wirksamen Landesentwicklungsprogramm IV
gien“, inklusive der Windkraft, thematisiert. In der Gesamtkarte des LEP IV
deutsame Bereiche für die Nutzung von Windenergie dargestellt. Diese Ausweisungen basieren auf 
Grundlage von Regionalen Raumordnungsplänen, aus denen sich konkrete Abgrenzungen und Ve
bindlichkeiten ergeben. Für die Region Mittelrhein
Ausweisungen.  

In der Leitbildkarte „Erneuerbare Energien“ (S. 159) werden landesweit bedeutsame Gebiete mit h
her Windhöffigkeit gekennzeichnet. Die Darstellung beruht einzig auf den durchschnittlichen Win
geschwindigkeiten 50 m über Grund (Jahresmittelwerte); eine Verschneidung mit anderen Anspr
chen an den Raum erfolgte nicht. Aufgrund der Maßstäblichkeit des LEP kann davon ausgegangen 
werden, dass eine vernünftige Steuerungsfunktion auf Grundlage des LEP 
insbesondere in den Bereichen, in denen keine Ausweisung auf Grundlage der Regionalen Ra
mordnungspläne erfolgte. 

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV 

Das Land Rheinland-Pfalz hat in den Jahr
zogen auf die Thematik „Erneuerbare Energien“ vorgenommen. Diese Teilfortschreibung ist im März 
2013 in Kraft getreten. Der Teilfortschreibung ist zu entnehmen, dass vor allem der Ausbau der 
Windkraftnutzung vorangetrieben werden soll. Um der Windenergienutzung substanziell Rechnung 
zu tragen, sollen dafür mindestens 2 % der Landesfläche von Rheinland
(siehe Grundsatz G 163a). Laut dem Grundsatz G 163c sollen dabei auch landesw
% der Waldflächen für die Windenergie bereitgestellt werden.

Nach G 163 soll durch die Regionalplanung und Bauleitplanung ein geordneter Ausbau der Win
energienutzung sichergestellt werden. Die Planungsgemeinschaft Mittelrhein
Träger der Flächennutzungsplanung werden damit verpflichtet Planungen aktiv zu betreiben.

Zudem sagt Ziel Z 163 b aus, dass in den Regionalplänen Vorranggebiete für die Windenergienu
zung auszuweisen sind. Dabei sind im jeweiligen Planungsraum die G
Windhöffigkeit vorrangig zu sichern.

Das Ziel Z 163d definiert Ausschlussgebiete und eingeschränkte Gebiete für Windenergieanlagen:

Ausschlussgebiete: 

1.      festgesetzte Naturschutzgebiete

2.      vorgesehene Naturschutzgebiete

3.      Kern- und Pflegezonen des Naturparks Pfälzerwald

4.      Nationalparke 
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Darstellung planungsrelevanter fachlicher Grundlagen 

Vorgaben übergeordneter Planungen 

Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) wird das Leitbild „Erneuerbare Ene
gien“, inklusive der Windkraft, thematisiert. In der Gesamtkarte des LEP IV
deutsame Bereiche für die Nutzung von Windenergie dargestellt. Diese Ausweisungen basieren auf 
Grundlage von Regionalen Raumordnungsplänen, aus denen sich konkrete Abgrenzungen und Ve
bindlichkeiten ergeben. Für die Region Mittelrhein-Westerwald bestehen keine entsprechenden 

In der Leitbildkarte „Erneuerbare Energien“ (S. 159) werden landesweit bedeutsame Gebiete mit h
her Windhöffigkeit gekennzeichnet. Die Darstellung beruht einzig auf den durchschnittlichen Win
geschwindigkeiten 50 m über Grund (Jahresmittelwerte); eine Verschneidung mit anderen Anspr
chen an den Raum erfolgte nicht. Aufgrund der Maßstäblichkeit des LEP kann davon ausgegangen 
werden, dass eine vernünftige Steuerungsfunktion auf Grundlage des LEP 
insbesondere in den Bereichen, in denen keine Ausweisung auf Grundlage der Regionalen Ra

Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV – „Erneuerbare Energien“ 

Pfalz hat in den Jahren 2012 und 2013 die Teilfortschreibung des LEP IV b
zogen auf die Thematik „Erneuerbare Energien“ vorgenommen. Diese Teilfortschreibung ist im März 
2013 in Kraft getreten. Der Teilfortschreibung ist zu entnehmen, dass vor allem der Ausbau der 

zung vorangetrieben werden soll. Um der Windenergienutzung substanziell Rechnung 
zu tragen, sollen dafür mindestens 2 % der Landesfläche von Rheinland-Pfalz bereitgestellt werden 
(siehe Grundsatz G 163a). Laut dem Grundsatz G 163c sollen dabei auch landesw
% der Waldflächen für die Windenergie bereitgestellt werden. 

Nach G 163 soll durch die Regionalplanung und Bauleitplanung ein geordneter Ausbau der Win
energienutzung sichergestellt werden. Die Planungsgemeinschaft Mittelrhein
Träger der Flächennutzungsplanung werden damit verpflichtet Planungen aktiv zu betreiben.

Zudem sagt Ziel Z 163 b aus, dass in den Regionalplänen Vorranggebiete für die Windenergienu
zung auszuweisen sind. Dabei sind im jeweiligen Planungsraum die G
Windhöffigkeit vorrangig zu sichern. 

Das Ziel Z 163d definiert Ausschlussgebiete und eingeschränkte Gebiete für Windenergieanlagen:

1.      festgesetzte Naturschutzgebiete 

2.      vorgesehene Naturschutzgebiete 

und Pflegezonen des Naturparks Pfälzerwald 

30 780 
Seite 69 

 

(LEP IV) wird das Leitbild „Erneuerbare Ener-
gien“, inklusive der Windkraft, thematisiert. In der Gesamtkarte des LEP IV werden landesweit be-
deutsame Bereiche für die Nutzung von Windenergie dargestellt. Diese Ausweisungen basieren auf 
Grundlage von Regionalen Raumordnungsplänen, aus denen sich konkrete Abgrenzungen und Ver-

Westerwald bestehen keine entsprechenden 

In der Leitbildkarte „Erneuerbare Energien“ (S. 159) werden landesweit bedeutsame Gebiete mit ho-
her Windhöffigkeit gekennzeichnet. Die Darstellung beruht einzig auf den durchschnittlichen Wind-
geschwindigkeiten 50 m über Grund (Jahresmittelwerte); eine Verschneidung mit anderen Ansprü-
chen an den Raum erfolgte nicht. Aufgrund der Maßstäblichkeit des LEP kann davon ausgegangen 
werden, dass eine vernünftige Steuerungsfunktion auf Grundlage des LEP IV nicht gegeben ist –
insbesondere in den Bereichen, in denen keine Ausweisung auf Grundlage der Regionalen Rau-

„Erneuerbare Energien“  

en 2012 und 2013 die Teilfortschreibung des LEP IV be-
zogen auf die Thematik „Erneuerbare Energien“ vorgenommen. Diese Teilfortschreibung ist im März 
2013 in Kraft getreten. Der Teilfortschreibung ist zu entnehmen, dass vor allem der Ausbau der 

zung vorangetrieben werden soll. Um der Windenergienutzung substanziell Rechnung 
Pfalz bereitgestellt werden 

(siehe Grundsatz G 163a). Laut dem Grundsatz G 163c sollen dabei auch landesweit mindestens 2 

Nach G 163 soll durch die Regionalplanung und Bauleitplanung ein geordneter Ausbau der Wind-
energienutzung sichergestellt werden. Die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald und die 
Träger der Flächennutzungsplanung werden damit verpflichtet Planungen aktiv zu betreiben. 

Zudem sagt Ziel Z 163 b aus, dass in den Regionalplänen Vorranggebiete für die Windenergienut-
zung auszuweisen sind. Dabei sind im jeweiligen Planungsraum die Gebiete mit hoher 

Das Ziel Z 163d definiert Ausschlussgebiete und eingeschränkte Gebiete für Windenergieanlagen: 
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5.      Kernzonen der UNESCO

6.      Teilbereiche der historischen Kulturlandschaften, die durch die Regionalen 
         Planungsgemeinschaften noch zu konkretisierten sind.

In Vorranggebieten für andere Nutzungen oder in sonstigen Schutzgebieten mit Zielcharakter ist die 
Errichtung von Windenergieanlagen zulässig, wenn die Windenergienutzung mit dem Schutzzweck 
vereinbar ist. 

Eingeschränkte Gebiete: 

1.      FFH- und Vogelschutzgebiete bei erheblicher Beeinträchtigung

2.      Kernzonen der Naturparke beim Zuwiderlaufen des Schutzzweckes

3.      Rahmenbereiche (Pufferzonen) der UNESCO
         „Limes“ bei nicht Vereinbarkeit mit dem Schutzstatus

Gemäß Grundsatz G 163 c 
werden. In der Erläuterung zum landesplanerischen Grundsatz ist ausgeführt: „Ausgenommen we
den sollen z. B. Gebiete mit größerem, zusammenhängendem Laubwaldbestand (ab 120 Jahren) 
sowie besonders strukturreiche totholz
der Basis der Forsteinrichtungswerke (einschl. kleiner Waldlichtungen und ökologisch gering
Waldbestände bis zu einer Größe von 1,0 ha, die inselartig in diese Komplexe eingelagert sind).“

Da es ein landesplanerischer Grundsatz ist, unterliegen die Flächenbereiche der bauleitplanerischen 
Abwägung. Es handelt sich nicht

Gemäß Grundsatz G 163 f soll durch die Ausweisung von Vorranggebieten und Konzentrationsfl
chen eine Bündelung der Netzinfrastruktur erreicht werden. Einzelne Windenergieanlagen sollen 
grundsätzlich nur an solchen Standorten errichtet 
räumlichen Verbund planungsrechtlich möglich ist.

Die oben aufgelisteten Ausschlussgebiete der Landesplanung tangieren die geplanten Sonderba
flächen in der Verbandsgemeinde Ransbach
nungsgebiete“ sind ebenfalls keine Sonderbauflächen auf Ebene der Verbandsgemeinde geplant.

Im wirksamen Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein Westerwald
auf die überplanten Flächen die nachfolgenden Inhalte z

In der Gesamtkarte des wirksamen RROP ist beinahe das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde 
Ransbach-Baumbach als „Regionaler Grünzug“ ausgewiesen. Die Siedlungslagen sind von dieser 
Ausweisung ausgenommen.

Die 3 geplanten Sonderbauflächen
ten Ausweisung lokalisiert. Für die überplanten Bereiche ist die Ausweisung als „Regionaler Grü
zug“ die einzige regionalplanerische Festlegung im wirksamen RROP.

Im Folgenden wird auf das bew
gegangen. Das Ziel 1 im Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“
im Wortlaut (siehe S. 44; Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein
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5.      Kernzonen der UNESCO-Welterbegebiete „Oberes Mittelrheintal“ und „Limes“

6.      Teilbereiche der historischen Kulturlandschaften, die durch die Regionalen 
inschaften noch zu konkretisierten sind. 

In Vorranggebieten für andere Nutzungen oder in sonstigen Schutzgebieten mit Zielcharakter ist die 
Errichtung von Windenergieanlagen zulässig, wenn die Windenergienutzung mit dem Schutzzweck 

und Vogelschutzgebiete bei erheblicher Beeinträchtigung 

2.      Kernzonen der Naturparke beim Zuwiderlaufen des Schutzzweckes 

3.      Rahmenbereiche (Pufferzonen) der UNESCO-Welterbegebiete „Oberes Mittelrheintal“ und 
„Limes“ bei nicht Vereinbarkeit mit dem Schutzstatus 

Gemäß Grundsatz G 163 c sollen alte Laubholzbestände von der Windenergienutzung freigehalten 
werden. In der Erläuterung zum landesplanerischen Grundsatz ist ausgeführt: „Ausgenommen we

ebiete mit größerem, zusammenhängendem Laubwaldbestand (ab 120 Jahren) 
sowie besonders strukturreiche totholz- und biotopbaumreiche Laubwaldkomplexe, abgegrenzt auf 
der Basis der Forsteinrichtungswerke (einschl. kleiner Waldlichtungen und ökologisch gering
Waldbestände bis zu einer Größe von 1,0 ha, die inselartig in diese Komplexe eingelagert sind).“

Da es ein landesplanerischer Grundsatz ist, unterliegen die Flächenbereiche der bauleitplanerischen 
nicht um ein tabuhaftes Ausschlusskriterium. 

Gemäß Grundsatz G 163 f soll durch die Ausweisung von Vorranggebieten und Konzentrationsfl
chen eine Bündelung der Netzinfrastruktur erreicht werden. Einzelne Windenergieanlagen sollen 
grundsätzlich nur an solchen Standorten errichtet werden, an denen der Bau weiterer Anlagen im 
räumlichen Verbund planungsrechtlich möglich ist. 

Die oben aufgelisteten Ausschlussgebiete der Landesplanung tangieren die geplanten Sonderba
flächen in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nicht. Innerhalb de
nungsgebiete“ sind ebenfalls keine Sonderbauflächen auf Ebene der Verbandsgemeinde geplant.

Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein Westerwald
auf die überplanten Flächen die nachfolgenden Inhalte zu berücksichtigen.

In der Gesamtkarte des wirksamen RROP ist beinahe das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde 
als „Regionaler Grünzug“ ausgewiesen. Die Siedlungslagen sind von dieser 

Ausweisung ausgenommen. 

Die 3 geplanten Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 sind im nördlichen Randbereich dieser flächenha
ten Ausweisung lokalisiert. Für die überplanten Bereiche ist die Ausweisung als „Regionaler Grü
zug“ die einzige regionalplanerische Festlegung im wirksamen RROP. 

Im Folgenden wird auf das bewertungsrelevante regionalplanerische Ziel „Regionaler Grünzug“
Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“

im Wortlaut (siehe S. 44; Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald von 2006):
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Welterbegebiete „Oberes Mittelrheintal“ und „Limes“ 

6.      Teilbereiche der historischen Kulturlandschaften, die durch die Regionalen  

In Vorranggebieten für andere Nutzungen oder in sonstigen Schutzgebieten mit Zielcharakter ist die 
Errichtung von Windenergieanlagen zulässig, wenn die Windenergienutzung mit dem Schutzzweck 

Welterbegebiete „Oberes Mittelrheintal“ und  

alte Laubholzbestände von der Windenergienutzung freigehalten 
werden. In der Erläuterung zum landesplanerischen Grundsatz ist ausgeführt: „Ausgenommen wer-

ebiete mit größerem, zusammenhängendem Laubwaldbestand (ab 120 Jahren) 
und biotopbaumreiche Laubwaldkomplexe, abgegrenzt auf 

der Basis der Forsteinrichtungswerke (einschl. kleiner Waldlichtungen und ökologisch geringwertiger 
Waldbestände bis zu einer Größe von 1,0 ha, die inselartig in diese Komplexe eingelagert sind).“ 

Da es ein landesplanerischer Grundsatz ist, unterliegen die Flächenbereiche der bauleitplanerischen 

Gemäß Grundsatz G 163 f soll durch die Ausweisung von Vorranggebieten und Konzentrationsflä-
chen eine Bündelung der Netzinfrastruktur erreicht werden. Einzelne Windenergieanlagen sollen 

werden, an denen der Bau weiterer Anlagen im 

Die oben aufgelisteten Ausschlussgebiete der Landesplanung tangieren die geplanten Sonderbau-
Baumbach nicht. Innerhalb der „eingeschränkten Eig-

nungsgebiete“ sind ebenfalls keine Sonderbauflächen auf Ebene der Verbandsgemeinde geplant. 

Regionalen Raumordnungsplan Mittelrhein Westerwald von 2006 sind in Bezug 
u berücksichtigen. 

In der Gesamtkarte des wirksamen RROP ist beinahe das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde 
als „Regionaler Grünzug“ ausgewiesen. Die Siedlungslagen sind von dieser 

Nr. 1, 2 und 3 sind im nördlichen Randbereich dieser flächenhaf-
ten Ausweisung lokalisiert. Für die überplanten Bereiche ist die Ausweisung als „Regionaler Grün-

regionalplanerische Ziel „Regionaler Grünzug“ ein-
Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“ ist 

Westerwald von 2006): 
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„Neue Siedlungsgebiete, flächenhafte Besiedlung und große Einzelbauvorhaben sind innerhalb der 
regionalen Grünzüge nicht zulässig; ausgenommen davon sind dem Tourismus dienende Einzelvo
haben.“ 

Die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises hat eine 
stellung des Flächennutzungsplans 
geben. 

Die Kreisverwaltung hat als wesentliche Aussage vorgetragen, dass ein Zielkonflikt mit dem Ziel Z 1 
(Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüg
Raumordnungsplan von 2006 vorliegt. Der Zielkonflikt besteht darin, dass die vorgesehene FNP
Darstellungen von Sonderbauflächen für Windenergieanlagen den Zulässigkeiten, die für einen R
gionalen Grünzug gelten, widersprechen. 

Die Kreisverwaltung hat in der landesplanerischen Stellungnahme 
eines Zielabweichungsverfahrens dargelegt und begründet.

In der Folge hat der Verbandsgemeinderat den Antrag auf Zielabweich
am 10. Juni 2013 beschlossen. Für die 3 Flächenbereiche, die sich in relativer Randlage des Regi
nalen Grünzugs befinden, soll eine Ausweisung im Flächennutzungsplan erfolgen.
bauleitplanerischen Abwägung hat der 
wählten Verfahrensweg erläutert.

Im Bereich der Planungsregion Mittelrhein
deutsame Anlagen durch den Regionalen Raumordnungsplan (RROP) übernommen we
Funktionalität ist jedoch aufgrund der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz und 
des Bundesverwaltungsgerichts hinfällig: dem Regionalen Raumordnungsplan werden in Einzelfä
len aufgrund verschiedener Abwägungsmängel fehlende Steuer
scheinigt. 

Auf Ebene der Regionalplanung wurde ein Aufstellungsverfahren für den Teilplan „Windkraft“ von 
der Planungsgemeinschaft Mittelrhein
lief. Das Verfahren wurde jedo
vorgelegte Entwurf vom zuständigen Innenministerium zurückgewiesen wurde. Im Wesentlichen sah 
der Entwurf keine hinreichenden Flächenausweisungen zugunsten der Windenergienutzung vor.

Die planerische Letztentscheidung bezüglich geeigneter Standorte und die Entfaltung einer entspr
chenden Rechtswirkung für die Standortbindung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt (noch) ausschlie
lich auf der Ebene des Flächennutzungsplans angesiedelt und erstreckt
sowie nicht raumbedeutsame Anlagen.

Im Hinblick auf die bundes- 
dass die Möglichkeiten zur Schaffung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen auf la
desplanerischer und regionalplanerischer Ebene in Rheinland

Die Fortschreibung des LEP IV enthält eine indirekte, zu interpretierende Aussage zum regionalen 
Grünzug: Die Erläuterung zum Ziel Z 163 d des LEP IV kann man so inte
onaler Grünzug“ ein Beispiel für eine Ausweisung mit Zielcharakter ist, dessen Belang ein Vorrang 
vor allen anderen raumbedeutsamen Funktionen und Nutzungen zukommen lässt.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Siedlungsgebiete, flächenhafte Besiedlung und große Einzelbauvorhaben sind innerhalb der 
regionalen Grünzüge nicht zulässig; ausgenommen davon sind dem Tourismus dienende Einzelvo

Die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises hat eine landesplanerische Stellungnahme
stellung des Flächennutzungsplans - Teilplan Windenergienutzung (datiert vom 22.11.2012) abg

Die Kreisverwaltung hat als wesentliche Aussage vorgetragen, dass ein Zielkonflikt mit dem Ziel Z 1 
(Kapitel 4.1 „Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“) des wirksamen Regionalen 
Raumordnungsplan von 2006 vorliegt. Der Zielkonflikt besteht darin, dass die vorgesehene FNP
Darstellungen von Sonderbauflächen für Windenergieanlagen den Zulässigkeiten, die für einen R

en Grünzug gelten, widersprechen.  

Die Kreisverwaltung hat in der landesplanerischen Stellungnahme das Erfordernis zur Durchführung 
eines Zielabweichungsverfahrens dargelegt und begründet. 

In der Folge hat der Verbandsgemeinderat den Antrag auf Zielabweichungsverfahren 
beschlossen. Für die 3 Flächenbereiche, die sich in relativer Randlage des Regi

nalen Grünzugs befinden, soll eine Ausweisung im Flächennutzungsplan erfolgen.
bauleitplanerischen Abwägung hat der Plangeber einige Gründe für diesen Beschluss und den g
wählten Verfahrensweg erläutert. 

Im Bereich der Planungsregion Mittelrhein-Westerwald sollte die Steuerungsfunktion für raumb
deutsame Anlagen durch den Regionalen Raumordnungsplan (RROP) übernommen we
Funktionalität ist jedoch aufgrund der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz und 
des Bundesverwaltungsgerichts hinfällig: dem Regionalen Raumordnungsplan werden in Einzelfä
len aufgrund verschiedener Abwägungsmängel fehlende Steuerungs- und Ausschlusswirkung b

Auf Ebene der Regionalplanung wurde ein Aufstellungsverfahren für den Teilplan „Windkraft“ von 
der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald begonnen, das im Zeitraum von 2003
lief. Das Verfahren wurde jedoch nicht rechtswirksam abgeschlossen, weil der für die Genehmigung 
vorgelegte Entwurf vom zuständigen Innenministerium zurückgewiesen wurde. Im Wesentlichen sah 
der Entwurf keine hinreichenden Flächenausweisungen zugunsten der Windenergienutzung vor.

lanerische Letztentscheidung bezüglich geeigneter Standorte und die Entfaltung einer entspr
chenden Rechtswirkung für die Standortbindung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt (noch) ausschlie
lich auf der Ebene des Flächennutzungsplans angesiedelt und erstreckt sich auf raumbedeutsame 
sowie nicht raumbedeutsame Anlagen. 

 und landespolitische Energiewende ist grundlegend davon auszugehen, 
dass die Möglichkeiten zur Schaffung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen auf la

nerischer und regionalplanerischer Ebene in Rheinland-Pfalz erheblich ausgeweitet werden.

Die Fortschreibung des LEP IV enthält eine indirekte, zu interpretierende Aussage zum regionalen 
Grünzug: Die Erläuterung zum Ziel Z 163 d des LEP IV kann man so interpretieren, dass ein „Reg
onaler Grünzug“ ein Beispiel für eine Ausweisung mit Zielcharakter ist, dessen Belang ein Vorrang 
vor allen anderen raumbedeutsamen Funktionen und Nutzungen zukommen lässt.
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Siedlungsgebiete, flächenhafte Besiedlung und große Einzelbauvorhaben sind innerhalb der 
regionalen Grünzüge nicht zulässig; ausgenommen davon sind dem Tourismus dienende Einzelvor-

Stellungnahme zur Neuauf-
Teilplan Windenergienutzung (datiert vom 22.11.2012) abge-

Die Kreisverwaltung hat als wesentliche Aussage vorgetragen, dass ein Zielkonflikt mit dem Ziel Z 1 
e und Grünzäsuren, Siedlungszäsuren“) des wirksamen Regionalen 

Raumordnungsplan von 2006 vorliegt. Der Zielkonflikt besteht darin, dass die vorgesehene FNP-
Darstellungen von Sonderbauflächen für Windenergieanlagen den Zulässigkeiten, die für einen Re-

das Erfordernis zur Durchführung 

ungsverfahren in der Sitzung 
beschlossen. Für die 3 Flächenbereiche, die sich in relativer Randlage des Regio-

nalen Grünzugs befinden, soll eine Ausweisung im Flächennutzungsplan erfolgen. Im Rahmen der 
Plangeber einige Gründe für diesen Beschluss und den ge-

Westerwald sollte die Steuerungsfunktion für raumbe-
deutsame Anlagen durch den Regionalen Raumordnungsplan (RROP) übernommen werden. Diese 
Funktionalität ist jedoch aufgrund der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz und 
des Bundesverwaltungsgerichts hinfällig: dem Regionalen Raumordnungsplan werden in Einzelfäl-

und Ausschlusswirkung be-

Auf Ebene der Regionalplanung wurde ein Aufstellungsverfahren für den Teilplan „Windkraft“ von 
Westerwald begonnen, das im Zeitraum von 2003-2006 ab-

ch nicht rechtswirksam abgeschlossen, weil der für die Genehmigung 
vorgelegte Entwurf vom zuständigen Innenministerium zurückgewiesen wurde. Im Wesentlichen sah 
der Entwurf keine hinreichenden Flächenausweisungen zugunsten der Windenergienutzung vor. 

lanerische Letztentscheidung bezüglich geeigneter Standorte und die Entfaltung einer entspre-
chenden Rechtswirkung für die Standortbindung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt (noch) ausschließ-

sich auf raumbedeutsame 

und landespolitische Energiewende ist grundlegend davon auszugehen, 
dass die Möglichkeiten zur Schaffung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen auf lan-

Pfalz erheblich ausgeweitet werden. 

Die Fortschreibung des LEP IV enthält eine indirekte, zu interpretierende Aussage zum regionalen 
rpretieren, dass ein „Regi-

onaler Grünzug“ ein Beispiel für eine Ausweisung mit Zielcharakter ist, dessen Belang ein Vorrang 
vor allen anderen raumbedeutsamen Funktionen und Nutzungen zukommen lässt. 
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In einem Schreiben der SGD Nord vom 08.01.2013 wird dahin
Neuplanungen für Windenergienutzungen die Bereiche „Regionale Grünzüge“ nicht als hartes „T
bu“-Ausschlusskriterium angewendet werden sollten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass zukünftig 
passung des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein
LEP IV „Erneuerbare Energien“ 
mehr grundsätzlich ausgeschlossen sein werden.

Im Hinblick auf den aktuellen Entwurf der Verbandsgemeinde Ransbach
stellung des Flächennutzungsplans 
nung insgesamt und weitestgehend mit den Zielvorstellungen des Landes Rheinland
stimmen. 

Das Zielabweichungsverfahren für die Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 (Abweichung vom regiona
planerischen Ziel des Regionalen Grünzuges) wurde Anfang des Jahres 2014 durch die SGD Nord 
durchgeführt (siehe detaillierte Erläuterungen im Kapite

Durch die Planaufstellung der Verbandsgemeinde Ransbach
Angebotsflächen für Windkraftanlagen geschaffen werden 
lich den landespolitischen Zielsetzungen.

Die auszuweisenden Konzentr
nem Anteil von ca. 2,4 % des gesamten Verbandsgemeindegebietes (Gesamtgröße von 4.986 ha). 
Auf diese Weise kann die Mindestmenge an Angebotsflächen (bezogen auf das Verbandsgemei
degebiet Ransbach-Baumbach) von 2 % erreicht und übertroffen werden.

II.3.2 Ausführungen zum Vogelzug

Der Vogelzug ist im Rahmen der Bewertung auf Ebene der Flächennutzungsplanung zu berücksic
tigen. Unter Vogelzug versteht man die jahreszeitlich bedingte Wanderung von 
dem Brutgebiet und dem Überwinterungsgebiet bzw. Winterquartier. Auf der nördlichen Haubkugel 
findet dieses Zuggeschehen 2 Mal jährlich statt. Im Herbst erfolgt der Wegzug der Vögel und im 
Frühjahr der Heimzug. 

Der Zeitraum des Zuggeschehen
Wochen begrenzen, da die Zugperioden sowie die Zugstrecken der verschiedenen Vogelarten u
terschiedlich sind. 

Im Zuggeschehen wird zwischen dem Breitfrontzug und dem Schmalfrontzug unterschieden.
Breitfrontzug versteht man das flächendeckende Überfliegen eines Raumes der Zugvögel. Unter 
dem Schmalfrontzug versteht man das Zugverhalten der Vögel in meist artspezifischen Zugkorrid
ren zwischen den Brutgebieten und den Winterquartieren. Beispie
von Kranich und Weißstorch.

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Breit
von Leitlinien oder Vogelfluglinien. Es gibt nachweislich Landschaftsformen, die eine Anziehung auf 
Zugvögel ausüben. Diese Gunstgebiete bieten günstige Voraussetzungen für den Vogelzug. So 
z. B. Thermik, Nahrungsangebot, Übernachtungsplätze, Gebirgspässe etc.

Wenn derartige Landschaftselemente den Breitfrontenzug so beeinflussen, dass kontinuierliche 
Auswirkungen zu beobachten sind, wie z. B. Einfluss auf die Richtungswahl oder eine Kanalisierung 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

In einem Schreiben der SGD Nord vom 08.01.2013 wird dahingegen empfohlen, dass bei FNP
Neuplanungen für Windenergienutzungen die Bereiche „Regionale Grünzüge“ nicht als hartes „T

Ausschlusskriterium angewendet werden sollten. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass zukünftig 
passung des Regionalen Raumordnungsplans Mittelrhein-Westerwald an die Teilfortschreibung des 
LEP IV „Erneuerbare Energien“ – Windenergieanlagen innerhalb der regionalen Grünzüge nicht 
mehr grundsätzlich ausgeschlossen sein werden. 

en aktuellen Entwurf der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach für die Neuau
stellung des Flächennutzungsplans – Teilplan Windenergienutzung ist festzustellen, dass die Pl
nung insgesamt und weitestgehend mit den Zielvorstellungen des Landes Rheinland

Das Zielabweichungsverfahren für die Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 (Abweichung vom regiona
planerischen Ziel des Regionalen Grünzuges) wurde Anfang des Jahres 2014 durch die SGD Nord 
durchgeführt (siehe detaillierte Erläuterungen im Kapitel 2). 

Durch die Planaufstellung der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach sollen und können mehr 
Angebotsflächen für Windkraftanlagen geschaffen werden – dieses Vorgehen entspricht grundsät
lich den landespolitischen Zielsetzungen. 

Die auszuweisenden Konzentrationsflächen entsprechen nach derzeitigem Stand der Planung e
nem Anteil von ca. 2,4 % des gesamten Verbandsgemeindegebietes (Gesamtgröße von 4.986 ha). 
Auf diese Weise kann die Mindestmenge an Angebotsflächen (bezogen auf das Verbandsgemei

Baumbach) von 2 % erreicht und übertroffen werden. 

Ausführungen zum Vogelzug 

ist im Rahmen der Bewertung auf Ebene der Flächennutzungsplanung zu berücksic
tigen. Unter Vogelzug versteht man die jahreszeitlich bedingte Wanderung von 
dem Brutgebiet und dem Überwinterungsgebiet bzw. Winterquartier. Auf der nördlichen Haubkugel 
findet dieses Zuggeschehen 2 Mal jährlich statt. Im Herbst erfolgt der Wegzug der Vögel und im 

Der Zeitraum des Zuggeschehens des gesamten Vogelzuges lässt sich jedoch nicht auf wenige 
Wochen begrenzen, da die Zugperioden sowie die Zugstrecken der verschiedenen Vogelarten u

Im Zuggeschehen wird zwischen dem Breitfrontzug und dem Schmalfrontzug unterschieden.
Breitfrontzug versteht man das flächendeckende Überfliegen eines Raumes der Zugvögel. Unter 
dem Schmalfrontzug versteht man das Zugverhalten der Vögel in meist artspezifischen Zugkorrid
ren zwischen den Brutgebieten und den Winterquartieren. Beispiele hierfür sind das Zugverhalten 
von Kranich und Weißstorch. 

Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Breit- und Schmalfrontzug ist somit das Vorkommen 
von Leitlinien oder Vogelfluglinien. Es gibt nachweislich Landschaftsformen, die eine Anziehung auf 

ögel ausüben. Diese Gunstgebiete bieten günstige Voraussetzungen für den Vogelzug. So 
B. Thermik, Nahrungsangebot, Übernachtungsplätze, Gebirgspässe etc.

Wenn derartige Landschaftselemente den Breitfrontenzug so beeinflussen, dass kontinuierliche 
kungen zu beobachten sind, wie z. B. Einfluss auf die Richtungswahl oder eine Kanalisierung 
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gegen empfohlen, dass bei FNP-
Neuplanungen für Windenergienutzungen die Bereiche „Regionale Grünzüge“ nicht als hartes „Ta-

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass zukünftig – nach der An-
Westerwald an die Teilfortschreibung des 

Windenergieanlagen innerhalb der regionalen Grünzüge nicht 

Baumbach für die Neuauf-
Teilplan Windenergienutzung ist festzustellen, dass die Pla-

nung insgesamt und weitestgehend mit den Zielvorstellungen des Landes Rheinland-Pfalz überein-

Das Zielabweichungsverfahren für die Sonderbauflächen Nr. 1, 2 und 3 (Abweichung vom regional-
planerischen Ziel des Regionalen Grünzuges) wurde Anfang des Jahres 2014 durch die SGD Nord 

Baumbach sollen und können mehr 
dieses Vorgehen entspricht grundsätz-

ationsflächen entsprechen nach derzeitigem Stand der Planung ei-
nem Anteil von ca. 2,4 % des gesamten Verbandsgemeindegebietes (Gesamtgröße von 4.986 ha). 
Auf diese Weise kann die Mindestmenge an Angebotsflächen (bezogen auf das Verbandsgemein-

 

ist im Rahmen der Bewertung auf Ebene der Flächennutzungsplanung zu berücksich-
tigen. Unter Vogelzug versteht man die jahreszeitlich bedingte Wanderung von Vögeln zwischen 
dem Brutgebiet und dem Überwinterungsgebiet bzw. Winterquartier. Auf der nördlichen Haubkugel 
findet dieses Zuggeschehen 2 Mal jährlich statt. Im Herbst erfolgt der Wegzug der Vögel und im 

s des gesamten Vogelzuges lässt sich jedoch nicht auf wenige 
Wochen begrenzen, da die Zugperioden sowie die Zugstrecken der verschiedenen Vogelarten un-

Im Zuggeschehen wird zwischen dem Breitfrontzug und dem Schmalfrontzug unterschieden. Unter 
Breitfrontzug versteht man das flächendeckende Überfliegen eines Raumes der Zugvögel. Unter 
dem Schmalfrontzug versteht man das Zugverhalten der Vögel in meist artspezifischen Zugkorrido-

le hierfür sind das Zugverhalten 

und Schmalfrontzug ist somit das Vorkommen 
von Leitlinien oder Vogelfluglinien. Es gibt nachweislich Landschaftsformen, die eine Anziehung auf 

ögel ausüben. Diese Gunstgebiete bieten günstige Voraussetzungen für den Vogelzug. So 
B. Thermik, Nahrungsangebot, Übernachtungsplätze, Gebirgspässe etc. 

Wenn derartige Landschaftselemente den Breitfrontenzug so beeinflussen, dass kontinuierliche 
kungen zu beobachten sind, wie z. B. Einfluss auf die Richtungswahl oder eine Kanalisierung 
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des Zuggeschehens spricht man von einer Leitlinie im Breitfrontzug (geleiteter Breitfrontenzug). Man 
spricht von einer Vogelfluglinie, wenn die Wirkung der Leitlini
führt. 

Die Wirkung der Leitlinien auf das Vogelzuggeschehen wird durch die Witterungsverhältnisse beei
flusst. Das Zuggeschehen im zeitigen Frühjahr erfolgt meist bei Hochdruckwetterlagen, so dass die 
Zugvögel in großen Höhen fliegen und dort die günstigen Windverhältnisse (Westwind), sprich den 
„Rückenwind“, ausnutzen können. Zu Zeiten des herbstlichen Wegzuggeschehens herrschen in Mi
teleuropa (Westwindzone) meist jedoch Winde aus westlichen bzw. südwestlichen Richtunge
so dass für den Herbstzug deutlich mehr Kraft und Energie durch die Vögel aufgebracht werden 
muss. Da die Windstärke mit zunehmender Höhe im Allgemeinen ansteigt, bevorzugen die Vögel im 
Herbstzug geringere Flughöhen als im Frühjahr, so dass eine Ve
hens in den bodennahen Bereich stattfindet.

Das Gebiet der Verbandsgemeinde Ransbach
front-Vogelzuges. Die hauptsächliche Flugrichtung ist im Frühjahr von Südwesten nach Nordosten,
im Herbst von Nordosten nach Südwesten. Es sind zeitweise einzelne Verdichtungsbereiche zu e
warten. 

Eine Detailuntersuchung erfolgte im Rahmen des beauftragen artenschutzrechtlichen Fac
gutachtens, das durch die Beratungsgesellschaft REDLIN 
wicklung und Umweltinformationen“ erstellt wurde. Für Einzelheiten wird hierauf verwiesen.

II.3.3 Faunistische und avifaunistische Schutzaspekte

Im Standorteignungsgutachten „Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windkraft“ (von Karst 
Ingenieure GmbH, 2012/ 2013) sind die bekannten faunistischen und avifaunistischen Aspekte z
sammengestellt. 

In der Informationskarte Avifauna / Fauna 

• Avifaunistische Aspekte:

o Vorkommen Schwarzmilan, Schutzabstand zum Bruthorst von 1 km

o Vorkommen Rotmilan, Schutzabstand zum Bruthorst von 1,5 km

o  Vorkommen Rotmilan, Revierbereich

• Sonstige Vogelarten: 

o Vorkommen des Schwarzstorch

o Vorkommen des Baumfalke

o Vorkommen des Graureiher

o Vorkommen des Silberreiher

o Vorkommen des Grauspecht
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des Zuggeschehens spricht man von einer Leitlinie im Breitfrontzug (geleiteter Breitfrontenzug). Man 
spricht von einer Vogelfluglinie, wenn die Wirkung der Leitlinie zu einem konzentrierten Massenzug 

Die Wirkung der Leitlinien auf das Vogelzuggeschehen wird durch die Witterungsverhältnisse beei
flusst. Das Zuggeschehen im zeitigen Frühjahr erfolgt meist bei Hochdruckwetterlagen, so dass die 

Höhen fliegen und dort die günstigen Windverhältnisse (Westwind), sprich den 
„Rückenwind“, ausnutzen können. Zu Zeiten des herbstlichen Wegzuggeschehens herrschen in Mi
teleuropa (Westwindzone) meist jedoch Winde aus westlichen bzw. südwestlichen Richtunge
so dass für den Herbstzug deutlich mehr Kraft und Energie durch die Vögel aufgebracht werden 
muss. Da die Windstärke mit zunehmender Höhe im Allgemeinen ansteigt, bevorzugen die Vögel im 
Herbstzug geringere Flughöhen als im Frühjahr, so dass eine Verlagerung des Vogelzuggesch
hens in den bodennahen Bereich stattfindet. 

Das Gebiet der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach liegt innerhalb des Korridors des Brei
Vogelzuges. Die hauptsächliche Flugrichtung ist im Frühjahr von Südwesten nach Nordosten,

im Herbst von Nordosten nach Südwesten. Es sind zeitweise einzelne Verdichtungsbereiche zu e

Eine Detailuntersuchung erfolgte im Rahmen des beauftragen artenschutzrechtlichen Fac
gutachtens, das durch die Beratungsgesellschaft REDLIN – „Büro für n
wicklung und Umweltinformationen“ erstellt wurde. Für Einzelheiten wird hierauf verwiesen.

Faunistische und avifaunistische Schutzaspekte 

Im Standorteignungsgutachten „Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windkraft“ (von Karst 
Ingenieure GmbH, 2012/ 2013) sind die bekannten faunistischen und avifaunistischen Aspekte z

In der Informationskarte Avifauna / Fauna (Plankarte 6) sind folgende Darstellungen verzeichnet:

Avifaunistische Aspekte: 

Vorkommen Schwarzmilan, Schutzabstand zum Bruthorst von 1 km

Vorkommen Rotmilan, Schutzabstand zum Bruthorst von 1,5 km

Vorkommen Rotmilan, Revierbereich 

des Schwarzstorch 

Vorkommen des Baumfalke 

Vorkommen des Graureiher 

Vorkommen des Silberreiher 

Vorkommen des Grauspecht 
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des Zuggeschehens spricht man von einer Leitlinie im Breitfrontzug (geleiteter Breitfrontenzug). Man 
e zu einem konzentrierten Massenzug 

Die Wirkung der Leitlinien auf das Vogelzuggeschehen wird durch die Witterungsverhältnisse beein-
flusst. Das Zuggeschehen im zeitigen Frühjahr erfolgt meist bei Hochdruckwetterlagen, so dass die 

Höhen fliegen und dort die günstigen Windverhältnisse (Westwind), sprich den 
„Rückenwind“, ausnutzen können. Zu Zeiten des herbstlichen Wegzuggeschehens herrschen in Mit-
teleuropa (Westwindzone) meist jedoch Winde aus westlichen bzw. südwestlichen Richtungen vor, 
so dass für den Herbstzug deutlich mehr Kraft und Energie durch die Vögel aufgebracht werden 
muss. Da die Windstärke mit zunehmender Höhe im Allgemeinen ansteigt, bevorzugen die Vögel im 

rlagerung des Vogelzuggesche-

Baumbach liegt innerhalb des Korridors des Breit-
Vogelzuges. Die hauptsächliche Flugrichtung ist im Frühjahr von Südwesten nach Nordosten, 

im Herbst von Nordosten nach Südwesten. Es sind zeitweise einzelne Verdichtungsbereiche zu er-

Eine Detailuntersuchung erfolgte im Rahmen des beauftragen artenschutzrechtlichen Fach-
„Büro für nachhaltige Raument-

wicklung und Umweltinformationen“ erstellt wurde. Für Einzelheiten wird hierauf verwiesen. 

Im Standorteignungsgutachten „Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windkraft“ (von Karst 
Ingenieure GmbH, 2012/ 2013) sind die bekannten faunistischen und avifaunistischen Aspekte zu-

sind folgende Darstellungen verzeichnet: 

Vorkommen Schwarzmilan, Schutzabstand zum Bruthorst von 1 km 

Vorkommen Rotmilan, Schutzabstand zum Bruthorst von 1,5 km 
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o Vorkommen des Grünspecht

o Vorkommen des Kleinspecht

o Vorkommen des Mittelspecht

o Vorkommen des Schwarzspecht

o Kolkrabe 

o Waldkauz 

o Wespenbussard 

o Hohltaube 

• Weitere Tierarten: 

o Vorkommen der Wildkatze

o Vorkommen der Zwergfledermaus

o Vorkommen der Großen Mausohrs

o Vorkommen der Wasserfledermaus

o Vorkommen der kleinen Bartfledermaus

Im Rahmen der sachgerechten Erhebung faunistischer Kriterien und Kriterien
wurden die im Verbandsgemeindegebiet vorkommenden seltenen und bedrohten Arten erfasst und 
lokalisiert – soweit eine räumliche Verortung auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials mö
lich war.  

Die folgenden Arten sind von besonderer 
zung in der Verbandsgemeinde 

Bei der Restriktionsanalyse
Artenschutz angewendet. Die bedeutendsten Kriterien aus der Informationskarte „Avi
(Plankarte 7) werden verwendet. Die angegebenen Schutzabstände zu Vogelarten, die gegenüber 
der Windenergienutzung besonders empfindlich sind, sind in der Rechtsprechung anerkannt und 
können als pauschale Schutzabstände angewendet werden.

Die nachgewiesenen Bruthorste des Rotmilan und Schw
tiert und es sind folgende Abstandsbereiche dargestellt:

� Vorkommen Schwarzmilan

� Vorkommen Rotmilan

� Vorkommen Schwarzstorch

Die Datenmaterialien und Informationen wurden im Wesentlichen aus folgenden Quellen erhoben, 
übernommen bzw. ausgewertet:

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Vorkommen des Grünspecht 

Vorkommen des Kleinspecht 

Vorkommen des Mittelspecht 

Vorkommen des Schwarzspecht 

 

Vorkommen der Wildkatze 

Vorkommen der Zwergfledermaus 

Vorkommen der Großen Mausohrs 

Vorkommen der Wasserfledermaus 

Vorkommen der kleinen Bartfledermaus 

Im Rahmen der sachgerechten Erhebung faunistischer Kriterien und Kriterien
wurden die im Verbandsgemeindegebiet vorkommenden seltenen und bedrohten Arten erfasst und 

soweit eine räumliche Verortung auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials mö

Die folgenden Arten sind von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit der Windenergienu
zung in der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen: Rotmilan, Schwarzmilan und Schwarzstorch.

Restriktionsanalyse – Stufe 3 werden primär Kann-Kriterien aus dem Bereich Naturschutz/ 
Die bedeutendsten Kriterien aus der Informationskarte „Avi

) werden verwendet. Die angegebenen Schutzabstände zu Vogelarten, die gegenüber 
der Windenergienutzung besonders empfindlich sind, sind in der Rechtsprechung anerkannt und 
können als pauschale Schutzabstände angewendet werden. 

Die nachgewiesenen Bruthorste des Rotmilan und Schwarzmilan sind in der Plankarte 4
tiert und es sind folgende Abstandsbereiche dargestellt: 

Schwarzmilan, Schutzabstand zum Bruthorst von 1 km

Rotmilan, Schutzabstand zum Bruthorst von 1,5 km 

Schwarzstorch, Revierbereich 

Die Datenmaterialien und Informationen wurden im Wesentlichen aus folgenden Quellen erhoben, 
übernommen bzw. ausgewertet: 
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Im Rahmen der sachgerechten Erhebung faunistischer Kriterien und Kriterien des Artenschutzes 
wurden die im Verbandsgemeindegebiet vorkommenden seltenen und bedrohten Arten erfasst und 

soweit eine räumliche Verortung auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials mög-

Bedeutung im Zusammenhang mit der Windenergienut-
Rotmilan, Schwarzmilan und Schwarzstorch. 

Kriterien aus dem Bereich Naturschutz/ 
Die bedeutendsten Kriterien aus der Informationskarte „Avifauna/ Fauna“ 

) werden verwendet. Die angegebenen Schutzabstände zu Vogelarten, die gegenüber 
der Windenergienutzung besonders empfindlich sind, sind in der Rechtsprechung anerkannt und 

arzmilan sind in der Plankarte 4 dokumen-

1 km 

Die Datenmaterialien und Informationen wurden im Wesentlichen aus folgenden Quellen erhoben, 
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• Datenmaterial vom Landesamt 
  -  Daten zum Vorkommen und Revierbereich des Rotmilan (02/ 2012)
  -  Daten zum Vorkommen des Schwarzmilan (02/ 2012)
  -  Daten zum Vorkommen von Fledermausarten (Kartierungszeitraum im Jahr 2010)
  -  Daten zum Vorkommen der Wildkatze (Kartierungszeitraum von 1983 bis 1999).

• Datenmaterial von der Struktur
  -  Daten zum Vorkommen des Rotmilan und Schwarzmilan
  -  Daten zum Vorkommen des Uhu
  -  Daten zum Vorkommen der Wildkatze
  -  Daten zum Vorkommen von Vogelarten

• Informationen aus den Beteiligungsverfahren bei den vorherigen Änderungen des Fläch
nnutzungsplans (insbesondere von der Unteren Naturschutzbehörde)

• Datenmaterial und Erhebunge

• Angaben aus der Fachliteratur: „Vogelschutz und Windenergie in Rheinland
Isselbächer und Isselbächer; Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 2001

Das Fachbüro REDLIN in Dreikirchen h
Frühjahr/Sommer 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in die bereits vorliegende Standortei
nungskonzeption eingeflossen.
resultierte kein Änderungsbedarf der Plankonzeption.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die dargelegten Informationen die aktuellsten verfügbaren D
ten (u. a. detaillierte Standortinformationen). Insgesamt sind in das Standorteignungsgutachten u
fangreiche Datenmaterialien aus diversen Quellen eingegangen (siehe u. a. Auflistung im Kapitel 
4.3.2). Für eine allgemeinere faunistische und artenschutzrechtliche Bewertung der Vorkommen in 
der Verbandsgemeinde sei u. a. auf die detaillierten Erläuterungen im Zusammenhang mit
formationskarte „Avifauna/ Fauna“ (Plankarte 6) verwiesen.

Ergänzende Erläuterungen:

Der Rotmilan hat den Status von besonderer Schutzwürdigkeit. Vom Gesamtbestand dieser Art l
ben ca. 60 % als Brutvögel in Deutschland. Der Rotmilan ist eine seltene
baler Ebene und folglich als streng geschützte Art im Sinne des § 10 (2) Nr. 11 Buchst. a BNatSchG 
kategorisiert. Der Rotmilan wird als eine europäische Vogelart im Sinne des Artikels 1 (1) und (2) der 
EU-Vogelschutzrichtlinie eingestuft und unter Nr. 45 des Anhangs I aufgeführt. In der Folge sind auf 
diese Art besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Übe
leben und ihre Vermehrung im Verbreitungsgebiet sicherzustellen. 

Windkraftanlagen stellen für den Rotmilan ein wesentliches Gefahrenpotential dar, weil nicht selten 
Kollisionen der Vögel mit den Rotorblättern während der Nahrungsflüge auftreten; diesbezüglich 
wird auf eine Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland
16.03.2006 verwiesen. 

Zu den lokalisierten Bruthorsten
(Schwarzmilan) sowie 1,5 km (Rotmilan) vorgesehen.

Die Wildkatze gilt als Art, die gegenüber der Windenergie (aufgrund von Habitatverlust 
empfindlich ist. Im Verbandsgemeindegebiet sind grundsätzlich ausgedehnte Bereiche zusamme

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Datenmaterial vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht:
Daten zum Vorkommen und Revierbereich des Rotmilan (02/ 2012)
Daten zum Vorkommen des Schwarzmilan (02/ 2012) 
Daten zum Vorkommen von Fledermausarten (Kartierungszeitraum im Jahr 2010)
Daten zum Vorkommen der Wildkatze (Kartierungszeitraum von 1983 bis 1999).

Datenmaterial von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (02/ 2012):
Daten zum Vorkommen des Rotmilan und Schwarzmilan 
Daten zum Vorkommen des Uhu 
Daten zum Vorkommen der Wildkatze 
Daten zum Vorkommen von Vogelarten 

Informationen aus den Beteiligungsverfahren bei den vorherigen Änderungen des Fläch
nnutzungsplans (insbesondere von der Unteren Naturschutzbehörde)

Datenmaterial und Erhebungen aus der Landschaftsplanung für die Verbandsgemeinde

Angaben aus der Fachliteratur: „Vogelschutz und Windenergie in Rheinland
Isselbächer und Isselbächer; Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 2001

Das Fachbüro REDLIN in Dreikirchen hat avifaunistische Kartierungen bezüglich des Rotmilan im 
Frühjahr/Sommer 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in die bereits vorliegende Standortei
nungskonzeption eingeflossen. Aus einer Nachkartierung im Sommer 2015 durch dieses Fachbüro 

ein Änderungsbedarf der Plankonzeption. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die dargelegten Informationen die aktuellsten verfügbaren D
ten (u. a. detaillierte Standortinformationen). Insgesamt sind in das Standorteignungsgutachten u

alien aus diversen Quellen eingegangen (siehe u. a. Auflistung im Kapitel 
4.3.2). Für eine allgemeinere faunistische und artenschutzrechtliche Bewertung der Vorkommen in 
der Verbandsgemeinde sei u. a. auf die detaillierten Erläuterungen im Zusammenhang mit
formationskarte „Avifauna/ Fauna“ (Plankarte 6) verwiesen. 

Ergänzende Erläuterungen: 

hat den Status von besonderer Schutzwürdigkeit. Vom Gesamtbestand dieser Art l
ben ca. 60 % als Brutvögel in Deutschland. Der Rotmilan ist eine seltene und gefährdete Art auf gl
baler Ebene und folglich als streng geschützte Art im Sinne des § 10 (2) Nr. 11 Buchst. a BNatSchG 
kategorisiert. Der Rotmilan wird als eine europäische Vogelart im Sinne des Artikels 1 (1) und (2) der 

ngestuft und unter Nr. 45 des Anhangs I aufgeführt. In der Folge sind auf 
diese Art besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Übe
leben und ihre Vermehrung im Verbreitungsgebiet sicherzustellen.  

ür den Rotmilan ein wesentliches Gefahrenpotential dar, weil nicht selten 
Kollisionen der Vögel mit den Rotorblättern während der Nahrungsflüge auftreten; diesbezüglich 
wird auf eine Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland

Bruthorsten des Rotmilan und Schwarzmilan wird ein Schutzabstand von 1 km 
(Schwarzmilan) sowie 1,5 km (Rotmilan) vorgesehen. 

gilt als Art, die gegenüber der Windenergie (aufgrund von Habitatverlust 
empfindlich ist. Im Verbandsgemeindegebiet sind grundsätzlich ausgedehnte Bereiche zusamme
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für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht: 
Daten zum Vorkommen und Revierbereich des Rotmilan (02/ 2012) 

Daten zum Vorkommen von Fledermausarten (Kartierungszeitraum im Jahr 2010) 
Daten zum Vorkommen der Wildkatze (Kartierungszeitraum von 1983 bis 1999). 

und Genehmigungsdirektion Nord (02/ 2012): 

Informationen aus den Beteiligungsverfahren bei den vorherigen Änderungen des Fläche-
nnutzungsplans (insbesondere von der Unteren Naturschutzbehörde) 

n aus der Landschaftsplanung für die Verbandsgemeinde 

Angaben aus der Fachliteratur: „Vogelschutz und Windenergie in Rheinland-Pfalz“ von 
Isselbächer und Isselbächer; Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, 2001 

at avifaunistische Kartierungen bezüglich des Rotmilan im 
Frühjahr/Sommer 2012 durchgeführt. Die Ergebnisse sind in die bereits vorliegende Standorteig-

Aus einer Nachkartierung im Sommer 2015 durch dieses Fachbüro 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die dargelegten Informationen die aktuellsten verfügbaren Da-
ten (u. a. detaillierte Standortinformationen). Insgesamt sind in das Standorteignungsgutachten um-

alien aus diversen Quellen eingegangen (siehe u. a. Auflistung im Kapitel 
4.3.2). Für eine allgemeinere faunistische und artenschutzrechtliche Bewertung der Vorkommen in 
der Verbandsgemeinde sei u. a. auf die detaillierten Erläuterungen im Zusammenhang mit der In-

hat den Status von besonderer Schutzwürdigkeit. Vom Gesamtbestand dieser Art le-
und gefährdete Art auf glo-

baler Ebene und folglich als streng geschützte Art im Sinne des § 10 (2) Nr. 11 Buchst. a BNatSchG 
kategorisiert. Der Rotmilan wird als eine europäische Vogelart im Sinne des Artikels 1 (1) und (2) der 

ngestuft und unter Nr. 45 des Anhangs I aufgeführt. In der Folge sind auf 
diese Art besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Über-

ür den Rotmilan ein wesentliches Gefahrenpotential dar, weil nicht selten 
Kollisionen der Vögel mit den Rotorblättern während der Nahrungsflüge auftreten; diesbezüglich 
wird auf eine Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz vom 

wird ein Schutzabstand von 1 km 

gilt als Art, die gegenüber der Windenergie (aufgrund von Habitatverlust und Störung) 
empfindlich ist. Im Verbandsgemeindegebiet sind grundsätzlich ausgedehnte Bereiche zusammen-
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hängender Waldflächen vorhanden. Die dokumentierten Vorkommen ergeben sich aus der Inform
tionskarte Nr. 6.  

Ergänzend ist planungsrechtlich Folgendes a
für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten vom 04. Juni 2012 werden Vorgaben 
zur Berücksichtung der Wildkatze beim Verfahren zur Genehmigung von Windkraftanlagen im Wald 
gegeben. Hiernach ist „bei Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen im Wald davon 
auszugehen, dass eine Betroffenheit der Wildkatze mit Ausnahme der anlagen
Auswirkungen nicht zu erwarten ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist keine betriebsbedingte 
troffenheit nachgewiesen. Daher sind in der naturschutzrechtlichen Prüfung die anlagen
bedingten Betroffenheiten zu prüfen und angemessen zu berücksichtigen. Biotopgestaltende ko
pensatorische Maßnahmen aufgrund nicht nachgewiesener betriebsbedin
Wildkatzenpopulation sind nicht zu fordern.“

Im Rahmen der gesamten faunistischen Bewertung wird eine Ersteinschätzung der zu erwartenden 
Konflikte zwischen Windkraft und den betroffenen Tierarten vorgenommen.

Eine abschließende Beurteilung aus faunistischer Sicht ist in den einzelnen Genehmigungsverfahren 
vorzunehmen, um bestehende Datenlücken durch weitergehende Untersuchungen und Beobac
tungen zu schließen. 

Im Rahmen von konkreten Genehmigungsverfahren und bei der Realisierung von 
energieanlagen sind gegebenenfalls aktuelle, gezielte und detaillierte fachgutachterliche Erhebu
gen vorzunehmen, um zu gewährleisten dass keine artenschutzrechtlichen Belange beeinträchtigt 
werden. 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

hängender Waldflächen vorhanden. Die dokumentierten Vorkommen ergeben sich aus der Inform

Ergänzend ist planungsrechtlich Folgendes auszuführen: Gemäß dem Schreiben des Ministeriums 
für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten vom 04. Juni 2012 werden Vorgaben 
zur Berücksichtung der Wildkatze beim Verfahren zur Genehmigung von Windkraftanlagen im Wald 

„bei Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen im Wald davon 
auszugehen, dass eine Betroffenheit der Wildkatze mit Ausnahme der anlagen
Auswirkungen nicht zu erwarten ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist keine betriebsbedingte 
troffenheit nachgewiesen. Daher sind in der naturschutzrechtlichen Prüfung die anlagen
bedingten Betroffenheiten zu prüfen und angemessen zu berücksichtigen. Biotopgestaltende ko
pensatorische Maßnahmen aufgrund nicht nachgewiesener betriebsbedin
Wildkatzenpopulation sind nicht zu fordern.“ 

Im Rahmen der gesamten faunistischen Bewertung wird eine Ersteinschätzung der zu erwartenden 
Konflikte zwischen Windkraft und den betroffenen Tierarten vorgenommen.

teilung aus faunistischer Sicht ist in den einzelnen Genehmigungsverfahren 
vorzunehmen, um bestehende Datenlücken durch weitergehende Untersuchungen und Beobac

Im Rahmen von konkreten Genehmigungsverfahren und bei der Realisierung von 
energieanlagen sind gegebenenfalls aktuelle, gezielte und detaillierte fachgutachterliche Erhebu
gen vorzunehmen, um zu gewährleisten dass keine artenschutzrechtlichen Belange beeinträchtigt 
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hängender Waldflächen vorhanden. Die dokumentierten Vorkommen ergeben sich aus der Informa-

uszuführen: Gemäß dem Schreiben des Ministeriums 
für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten vom 04. Juni 2012 werden Vorgaben 
zur Berücksichtung der Wildkatze beim Verfahren zur Genehmigung von Windkraftanlagen im Wald 

„bei Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen im Wald davon 
auszugehen, dass eine Betroffenheit der Wildkatze mit Ausnahme der anlagen- und baubedingten 
Auswirkungen nicht zu erwarten ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist keine betriebsbedingte Be-
troffenheit nachgewiesen. Daher sind in der naturschutzrechtlichen Prüfung die anlagen- und bau-
bedingten Betroffenheiten zu prüfen und angemessen zu berücksichtigen. Biotopgestaltende kom-
pensatorische Maßnahmen aufgrund nicht nachgewiesener betriebsbedingter Wirkungen auf die 

Im Rahmen der gesamten faunistischen Bewertung wird eine Ersteinschätzung der zu erwartenden 
Konflikte zwischen Windkraft und den betroffenen Tierarten vorgenommen. 

teilung aus faunistischer Sicht ist in den einzelnen Genehmigungsverfahren 
vorzunehmen, um bestehende Datenlücken durch weitergehende Untersuchungen und Beobach-

Im Rahmen von konkreten Genehmigungsverfahren und bei der Realisierung von einzelnen Wind-
energieanlagen sind gegebenenfalls aktuelle, gezielte und detaillierte fachgutachterliche Erhebun-
gen vorzunehmen, um zu gewährleisten dass keine artenschutzrechtlichen Belange beeinträchtigt 
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II.4  Beschreibung und Bewertung der Umwel
derbauflächen 

In diesem Kapitel werden die Umweltauswirkungen für die einzelnen Sonderbauflächen beschrieben 
und bewertet. 

Betrachtet man die 3 geplanten Sonderbauflächen unter funktionalen Gesichtspunkten, handelt es 
sich um ein Areal, das im Zusammenhang untersucht werden könnte. Die geplanten Sonderbaufl
chen werden im mittleren Bereich voneinander unterteilt, weil im Rahmen der gutachterlichen Fl
chenermittlung erforderliche, vorsorgende Schutzabstände zu Versorgungsle
um angewandt wurden (siehe Detailausführungen weiter unten).

II.4.1 Sonderbaufläche 01: (ca. 48,9 ha)

Die Sonderbaufläche 01 liegt im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde Ransbach
nördlich der Stadt Ransbach
ten Sonderbauflächen für Windenergieanlagen liegen größtenteils in den G
Ortsgemeinden Wittgert und Deesen. 

Die Bundesautobahn A 3 (Frankfurt
geringer Entfernung östlich vorbei. Die Flächen sind auf einer Höhe von durchschnittlich ca. 340 bis 
350 m über NN. gelegen. Die Kreisstraße K 127 verläuft in geringer Entfernung südlich der gepla
ten Sonderbaufläche.  

Bei dieser Fläche von ca. 48,9 ha ist die untergelagerte Nutzung ausschließlich Wald.
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Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen für die einzelnen So

In diesem Kapitel werden die Umweltauswirkungen für die einzelnen Sonderbauflächen beschrieben 

Betrachtet man die 3 geplanten Sonderbauflächen unter funktionalen Gesichtspunkten, handelt es 
h um ein Areal, das im Zusammenhang untersucht werden könnte. Die geplanten Sonderbaufl

chen werden im mittleren Bereich voneinander unterteilt, weil im Rahmen der gutachterlichen Fl
chenermittlung erforderliche, vorsorgende Schutzabstände zu Versorgungsle
um angewandt wurden (siehe Detailausführungen weiter unten). 

Sonderbaufläche 01: (ca. 48,9 ha) 

Die Sonderbaufläche 01 liegt im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde Ransbach
nördlich der Stadt Ransbach-Baumbach und südöstlich der Ortsgemeinde Wittgert. Die drei gepla
ten Sonderbauflächen für Windenergieanlagen liegen größtenteils in den G
Ortsgemeinden Wittgert und Deesen.  

Die Bundesautobahn A 3 (Frankfurt-Köln) und die ICE-Trasse (Frankfurt-Montabaur
geringer Entfernung östlich vorbei. Die Flächen sind auf einer Höhe von durchschnittlich ca. 340 bis 
350 m über NN. gelegen. Die Kreisstraße K 127 verläuft in geringer Entfernung südlich der gepla

Bei dieser Fläche von ca. 48,9 ha ist die untergelagerte Nutzung ausschließlich Wald.
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tauswirkungen für die einzelnen Son-

In diesem Kapitel werden die Umweltauswirkungen für die einzelnen Sonderbauflächen beschrieben 

Betrachtet man die 3 geplanten Sonderbauflächen unter funktionalen Gesichtspunkten, handelt es 
h um ein Areal, das im Zusammenhang untersucht werden könnte. Die geplanten Sonderbauflä-

chen werden im mittleren Bereich voneinander unterteilt, weil im Rahmen der gutachterlichen Flä-
chenermittlung erforderliche, vorsorgende Schutzabstände zu Versorgungsleitungen als ein Kriteri-

Die Sonderbaufläche 01 liegt im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach 
Baumbach und südöstlich der Ortsgemeinde Wittgert. Die drei geplan-

ten Sonderbauflächen für Windenergieanlagen liegen größtenteils in den Gemarkungsbereichen der 

Montabaur-Köln) führen in 
geringer Entfernung östlich vorbei. Die Flächen sind auf einer Höhe von durchschnittlich ca. 340 bis 
350 m über NN. gelegen. Die Kreisstraße K 127 verläuft in geringer Entfernung südlich der geplan-

Bei dieser Fläche von ca. 48,9 ha ist die untergelagerte Nutzung ausschließlich Wald. 
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Abb: Darstellung der Sonderbauflächen 01 

II.4.1.1 Bestandsermittlung und 

Schutzgut Bestand

Naturraum Die Fläche liegt in der Naturrau
einheit „Montabaurer Höhe“ (324.1).

Zwischen der Montabaurer Senke 
und der Kannenbäcker Hochfläche 
erhebt sich die Montabaurer
als markanter und fast ganz bewa
deter Höhenzug aus zwei massigen 
Quarzitkuppeln. Zwischen der e
gentlichen Montabaurer Höhe im 
Süden (546 m ü.NN) und dem 
Hölzberg (394 m ü.NN) im Norden 
liegt die teils von Tonen gefüllte 
Ransbacher Mulde (ca. 280 m 
ü.NN), über die die Kannenbäcker 
Hochfläche mit der Montabaurer 

Baumbach 
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Abb: Darstellung der Sonderbauflächen 01 – 03

II.4.1.1 Bestandsermittlung und -bewertung 

Bestand Bewertung

Die Fläche liegt in der Naturraum-
einheit „Montabaurer Höhe“ (324.1). 

Zwischen der Montabaurer Senke 
und der Kannenbäcker Hochfläche 
erhebt sich die Montabaurer Höhe 
als markanter und fast ganz bewal-
deter Höhenzug aus zwei massigen 
Quarzitkuppeln. Zwischen der ei-
gentlichen Montabaurer Höhe im 
Süden (546 m ü.NN) und dem 
Hölzberg (394 m ü.NN) im Norden 
liegt die teils von Tonen gefüllte 
Ransbacher Mulde (ca. 280 m 
ü.NN), über die die Kannenbäcker 
Hochfläche mit der Montabaurer 

Die Sonderbaufläche Nr. 01 ist ein 
großräumiges forstwirtschaftlich 
genutztes Waldareal. Der überwi
gende Teil besteht als Nadelwald. 
Nur untergeordnet bestehen Lau
waldbestandteile. Teilflächen sind 
Lichtungen oder Windwurfflächen.

Alte Laubbaumbestä
älter als 120 Jahre sind, liegen 
nicht vor. 
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Bewertung 

Die Sonderbaufläche Nr. 01 ist ein 
großräumiges forstwirtschaftlich 
genutztes Waldareal. Der überwie-
gende Teil besteht als Nadelwald. 
Nur untergeordnet bestehen Laub-
waldbestandteile. Teilflächen sind 
Lichtungen oder Windwurfflächen. 

Alte Laubbaumbestände, welche 
älter als 120 Jahre sind, liegen 
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Schutzgut Bestand
Senke in Verbindung steht.

Die ausgedehnten Wälder der 
Montabaurer Höhe sind überwi
gend durch Nadelforst geprägt. N
turnahe Wälder sind vereinzelt am 
Malbergskopf und im Süden des 
Landschafts
Offenlandbereichen um die Sie
lungen und Abbauflächen überwiegt 
Grünland.

Kulturhistorisch ist der römische 
Limes von Interesse, der im Sü
westen des Landschaftsraums nahe 
Hillscheid verläuft und auch Spuren 
eines Römerkastells aufwe

Boden Stark durchwurzelter Waldbereich.

Bodengroßlandschaft der Lösslan
schaften des Berglandes.

Ausgangsgestein ist Staub
Lösslehm über Grau
Weißlehm (Buntlehm). Bodentypen 
sind Pseudo
arten u.a. Schluff, Lehm und Ton. 

 

Wasser/Wasserhaushalt Oberflächengewässer sind durch 
die Planung nicht betroffen. 

Es handelt sich um die Grundwa
serlandschaft der devonischen 
Quarzite. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit mittlerer 
Grundwasserführung vor.

Baumbach 
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Bestand Bewertung
Senke in Verbindung steht. 

Die ausgedehnten Wälder der 
Montabaurer Höhe sind überwie-
gend durch Nadelforst geprägt. Na-
turnahe Wälder sind vereinzelt am 
Malbergskopf und im Süden des 
Landschaftsraums erlebbar. In den 
Offenlandbereichen um die Sied-
lungen und Abbauflächen überwiegt 
Grünland. 

Kulturhistorisch ist der römische 
Limes von Interesse, der im Süd-
westen des Landschaftsraums nahe 
Hillscheid verläuft und auch Spuren 
eines Römerkastells aufweist. 

Stark durchwurzelter Waldbereich. 

Bodengroßlandschaft der Lössland-
schaften des Berglandes. 

Ausgangsgestein ist Staub-, 
Lösslehm über Grau- und 
Weißlehm (Buntlehm). Bodentypen 
sind Pseudo-, Stagnogleye. Boden-
arten u.a. Schluff, Lehm und Ton.  

 

Es ist in etwa davon auszugehen, 
dass pro errichtetem Vollfundament 
einer Windenergieanlage ca. 360 
m² (beispielhaft ausgehend vom 
Anlagentyp „REpower 3,2 M114) 
versiegelt werden. Für die Kra
stellplätze kann von einem Fl
chenbedarf von rund 900 m² au
gegangen werden. Für den Bau e
ner WEA wird insgesamt mit  ca. 
5.000 m² pro WEA an Rodungsfl
che (exkl. Zuwegungen) gerechnet.

Die Fundamente der Anlagen we
den voraussichtlich wieder mit Erde 
bedeckt, so d
Boden teilweise kompensiert we
den kann. Im Zuge der Baugene
migung  können Auflagen erteilt 
werden, dass die Zufahrten und 
Kranstellflächen nicht vollversiegelt 
werden. Eine geschotterte Ausfü
rung der Wege und Stellplätze ist 
ausreichend.

Oberflächengewässer sind durch 
die Planung nicht betroffen.  

Es handelt sich um die Grundwas-
serlandschaft der devonischen 
Quarzite. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit mittlerer 
Grundwasserführung vor. 

Die Eingriffe in den Boden und s
mit auch in das Schutzgut Wasser/ 
Wasserhaushalt sind durch en
sprechende Kompensationsma
nahmen auszugleichen. 

Im Bereich der Fundamente ist mit 
einer verringerten Versickerungsr
te und einem erhöhtem Oberfl
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Es ist in etwa davon auszugehen, 
dass pro errichtetem Vollfundament 
einer Windenergieanlage ca. 360 
m² (beispielhaft ausgehend vom 
Anlagentyp „REpower 3,2 M114) 
versiegelt werden. Für die Kran-

e kann von einem Flä-
chenbedarf von rund 900 m² aus-
gegangen werden. Für den Bau ei-
ner WEA wird insgesamt mit  ca. 
5.000 m² pro WEA an Rodungsflä-
che (exkl. Zuwegungen) gerechnet. 

Die Fundamente der Anlagen wer-
den voraussichtlich wieder mit Erde 
bedeckt, so dass der Eingriff in den 
Boden teilweise kompensiert wer-
den kann. Im Zuge der Baugeneh-
migung  können Auflagen erteilt 
werden, dass die Zufahrten und 
Kranstellflächen nicht vollversiegelt 
werden. Eine geschotterte Ausfüh-
rung der Wege und Stellplätze ist 

eichend. 

Die Eingriffe in den Boden und so-
mit auch in das Schutzgut Wasser/ 
Wasserhaushalt sind durch ent-
sprechende Kompensationsmaß-
nahmen auszugleichen.  

Bereich der Fundamente ist mit 
einer verringerten Versickerungsra-
te und einem erhöhtem Oberflä-
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Schutzgut Bestand

Ein Teil der Plang
im Wasserschutzgebiet, Schutzz
ne III der „Gemeindlichen und 
Fürs
Kennnummer: 403 181 514, z
gunsten der Verbandsgemeinde 
Wirges.
Wasserschutzgebiet Malbergskopf, 
Schutzzone III der Brunnen 
„S
WSG
zugunsten der Verbandsgemeinde 
Ransbach

Klima Die Waldflächen dienen vorwiegend 
der Frischluftproduktion. 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Bestand Bewertung

Ein Teil der Plangebietsfläche liegt 
im Wasserschutzgebiet, Schutzzo-
ne III der „Gemeindlichen und 
Fürstlichen Quellen“, WSG-
Kennnummer: 403 181 514, zu-
gunsten der Verbandsgemeinde 
Wirges. Zudem liegt ein Teil im 
Wasserschutzgebiet Malbergskopf, 
Schutzzone III der Brunnen 
„Schluttern“ und „Meiershahn“, 
WSG-Kennnummer: 403 874 382, 
zugunsten der Verbandsgemeinde 
Ransbach-Baumbach. 

chenabfluss von Niederschlag
wasser aufgrund der zusätzlichen 
Flächenversiegelung  zu rechnen. 

Empfehlungen zum Ausgleich:

Versickerung anfallenden Niede
schlagswassers breitflächig in a
grenzenden Bereichen.

Minimierung der Versiegelung auf 
das kleinstmögliche Maß.

Vermeidung von zusätzlichen 
Schadstoffeinträgen in den Wa
serhaushalt, auch während der 
Bauarbeiten.

Wichtiger Hinweis:

Windenergieanlagen inne
stehender, sogenannter „erweiterter 
Wasserschutzgebietszonen“ (Zone 
III eines Wasserschutzgebietes) 
sind erst dann zulässig, wenn eine 
Vereinbarkeit mit der jeweiligen 
Rechtsverordnung im baurechtl
chen oder bundesimmission
schutzrechtlichen Genehm
verfahren nachgewiesen werden 
kann oder eine Befreiung von der 
Schutzgebietsverordnung erzielt 
werden kann. Es bedarf entspr
chend einer objektbezogenen Ei
zelfallprüfung auf der der Fläche
nutzungsplanung nachgelagerten 
Planungs-
ne. 

Die Waldflächen dienen vorwiegend 
der Frischluftproduktion.  

Die Kaltluftproduktionsfläche besitzt 
keine Siedlungsrelevanz, da die 
bestehende Kaltluft nicht in Ric
tung der nächstgelegenen Ortslage 
abfließen kann. Als Vorbelastungen 
ist die Nähe
die K 127 zu nennen. Auch verläuft 
parallel an der östlichen Abgre
zung der geplanten Sonderbaufl
che Nr. 1 in einem Abstand von 150 
Metern die ICE
reich des Rastplatzes 
„Welschehahn“ in einem Tunnel 
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Bewertung 
chenabfluss von Niederschlags-
wasser aufgrund der zusätzlichen 
Flächenversiegelung  zu rechnen.  

Empfehlungen zum Ausgleich: 

Versickerung anfallenden Nieder-
schlagswassers breitflächig in an-
grenzenden Bereichen. 

Minimierung der Versiegelung auf 
das kleinstmögliche Maß. 

Vermeidung von zusätzlichen 
Schadstoffeinträgen in den Was-
serhaushalt, auch während der 
Bauarbeiten. 

Wichtiger Hinweis: 

Windenergieanlagen innerhalb be-
stehender, sogenannter „erweiterter 
Wasserschutzgebietszonen“ (Zone 
III eines Wasserschutzgebietes) 
sind erst dann zulässig, wenn eine 
Vereinbarkeit mit der jeweiligen 
Rechtsverordnung im baurechtli-
chen oder bundesimmissions-
schutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren nachgewiesen werden 
kann oder eine Befreiung von der 
Schutzgebietsverordnung erzielt 
werden kann. Es bedarf entspre-
chend einer objektbezogenen Ein-
zelfallprüfung auf der der Flächen-
nutzungsplanung nachgelagerten 

- und Genehmigungsebe-

Die Kaltluftproduktionsfläche besitzt 
keine Siedlungsrelevanz, da die 
bestehende Kaltluft nicht in Rich-
tung der nächstgelegenen Ortslage 
abfließen kann. Als Vorbelastungen 
ist die Nähe zur Autobahn 3 sowie 
die K 127 zu nennen. Auch verläuft 
parallel an der östlichen Abgren-
zung der geplanten Sonderbauflä-
che Nr. 1 in einem Abstand von 150 
Metern die ICE-Trasse, die im Be-
reich des Rastplatzes 
„Welschehahn“ in einem Tunnel 
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Schutzgut Bestand

Arten- und Biotoppoten-
tial 

In der Biotopkartierung von Rhei
land
Sonderbauflächen keine Biotope 
kartiert. Die pauschal geschützten 
Biotopbereiche wurden bei der Fl
chenfindung schon ausgeklammert. 

Besondere avifaunistische Schut
aspekte, wie das Vorkommen von 
Rotmilan, und in größerer Entfe
nung von Schwarzmilan oder 
Schwarzstorch sind bekannt. 

Im Westen grenzt an die Sonde
baufläche der 1,5 km Radius eines 
Rotmilan Bruthorstes an. 

 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Bestand Bewertung
verläuft. 

Durch die Errichtung von Windr
dern in der Waldfläche wird die 
Funktion als Frischluftproduktion
fläche nur im geringen Umfang ei
geschränkt. Mit der Entwicklung e
heblicher Störquellen ist nicht zu 
rechnen.  

Es sind keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf das
erwarten. 

In der Biotopkartierung von Rhein-
land-Pfalz sind für die ermittelten 
Sonderbauflächen keine Biotope 
kartiert. Die pauschal geschützten 
Biotopbereiche wurden bei der Flä-
chenfindung schon ausgeklammert.  

Besondere avifaunistische Schutz-
aspekte, wie das Vorkommen von 
Rotmilan, und in größerer Entfer-
nung von Schwarzmilan oder 
Schwarzstorch sind bekannt.  

Im Westen grenzt an die Sonder-
baufläche der 1,5 km Radius eines 
Rotmilan Bruthorstes an.  

 

Die artenschut
Aspekte wurden im Artenschut
gutachten des Büros Redlin unte
sucht und bewertet. Zum 
Rotmilanbruthorst (westlich gel
gen) wurde der empfohlene Mi
destabstand von 1,5 km berüc
sichtigt. Von einer erheblichen B
einträchtigung ist daher,
grund des vorliegenden Wal
standortes nicht auszugehen.

Im Artenschutzgutachten wurde die 
beurteilte größere Fläche als 
„wahrscheinlich bedingt geeignet“ 
bewertet. Durch die erfolgte Ve
kleinerung der Fläche auf das 
nunmehr vorgesehene Maß wurden 
die artenschutzrechtlichen Konflik
potentiale minimiert.

Die Fläche liegt im Bereich der ko
fliktärmeren Bereich der Verband
gemeinde und wird für eine sinnvo
le Konzentration von WEA auch im 
Artenschutzgutachten empfohlen.

Es sind weitergehende Unters
chungen im Detail im Rahmen des 
BImSchG-
verfahrens erforderlich (insbeso
dere Fledermäuse).

Auf Ebene der Flächennutzung
planung ist jedoch nicht von einer 
erheblichen Beeinträchtigung au
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Bewertung 

ie Errichtung von Windrä-
dern in der Waldfläche wird die 
Funktion als Frischluftproduktions-
fläche nur im geringen Umfang ein-
geschränkt. Mit der Entwicklung er-
heblicher Störquellen ist nicht zu 

 

Es sind keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut zu 
erwarten.  

Die artenschutzrechtlich relevanten 
Aspekte wurden im Artenschutz-
gutachten des Büros Redlin unter-
sucht und bewertet. Zum 
Rotmilanbruthorst (westlich gele-
gen) wurde der empfohlene Min-
destabstand von 1,5 km berück-
sichtigt. Von einer erheblichen Be-
einträchtigung ist daher, auch auf-
grund des vorliegenden Wald-
standortes nicht auszugehen. 

Im Artenschutzgutachten wurde die 
beurteilte größere Fläche als 
„wahrscheinlich bedingt geeignet“ 
bewertet. Durch die erfolgte Ver-
kleinerung der Fläche auf das 
nunmehr vorgesehene Maß wurden 
die artenschutzrechtlichen Konflikt-
potentiale minimiert. 

Die Fläche liegt im Bereich der kon-
fliktärmeren Bereich der Verbands-
gemeinde und wird für eine sinnvol-
le Konzentration von WEA auch im 
Artenschutzgutachten empfohlen. 

Es sind weitergehende Untersu-
ngen im Detail im Rahmen des 

-Genehmigungs-
verfahrens erforderlich (insbeson-
dere Fledermäuse). 

Auf Ebene der Flächennutzungs-
planung ist jedoch nicht von einer 
erheblichen Beeinträchtigung aus-
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Schutzgut Bestand

Landschaftsbild und Er-
holungsfunktion 

Die Fläche
großen zusammenhängenden 
Waldgebietes 

Die Sondergebietsfläche ist au
grund ihrer Kuppenlage gut einse
bar. 

Die Fläche ist Teil des siedlungsn
hen Naherholungsbereichs nördlich 
von Ransbach
davon auszugehen, dass im
reich und Umfeld der Flächen die 
vorhandenen Waldwege von Erh
lungssuchenden wie Jogger, Ra
fahrer oder Wanderern aufgesucht 
werden.

Eine Vorbelastung des Lan
schaftsbildes durch Windkraftanl
gen ist nicht gegeben. 

Mensch/menschliche 
Gesundheit 

Die relevante Fläche weist keine 
Nutzung auf, die zu einem daue
haften Aufenthalt von Menschen 
führt. 

Die Emissionen der Kreisstraße 127 
sowie der A3 sind als Vorbelastung 
zu werten. Auch die im Osten en
lang führende ICE
Mehrbelastung dar. 

Darüber hinaus sind keine erhebl
chen Immissionen festzust
oder bekannt. 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Bestand Bewertung
zugehen. 

Die Fläche liegt innerhalb eines 
großen zusammenhängenden 
Waldgebietes  

Die Sondergebietsfläche ist auf-
grund ihrer Kuppenlage gut einseh-
bar.  

Die Fläche ist Teil des siedlungsna-
hen Naherholungsbereichs nördlich 
von Ransbach-Baumbach. Es ist 
davon auszugehen, dass im Be-
reich und Umfeld der Flächen die 
vorhandenen Waldwege von Erho-
lungssuchenden wie Jogger, Rad-
fahrer oder Wanderern aufgesucht 
werden. 

Eine Vorbelastung des Land-
schaftsbildes durch Windkraftanla-
gen ist nicht gegeben.  

Durch die Errichtung von Windr
dern ist grundsätzlich mit einer e
heblichen Veränderung des Lan
schaftsbildes zu rechnen. Dies ist 
insbesondere auf die Höhe der A
lagen zurückzuführen. Anlagen mit 
einer möglichen Gesamthöhe von 
200 m und mehr sind in der Lan
schaft nicht zu verstecken und en
sprechend sehr gut wahrnehmbar. 

Aufgrund der zu erwartenden Höhe 
der Windkraftanlagen werden diese 
jedoch von den umliegenden Or
schaften aus deutlich wahrnehmbar 
sein. 

Es ist mit erheblichen Auswirku
gen zu rechnen.

Als Vorbelastung des Landschaft
bildes ist die Autobahn 3 sowie die 
K 127 zu nennen. Auch die ICE
Trasse verläuft in unmittelbarer N
he zur östlichen Grenze der So
derbaufläche. 

Die relevante Fläche weist keine 
Nutzung auf, die zu einem dauer-
haften Aufenthalt von Menschen 
führt.  

Die Emissionen der Kreisstraße 127 
sowie der A3 sind als Vorbelastung 
zu werten. Auch die im Osten ent-
lang führende ICE-Trasse stellt eine 
Mehrbelastung dar.  

Darüber hinaus sind keine erhebli-
chen Immissionen festzustellen 
oder bekannt.  

Ein wesentlicher Grundgedanke der 
Plankonzeption ist der vorsorgende 
Immissionsschutz. Deshalb wurden 
pauschale Schutzabstände bei der 
Ermittlung der Potential
nungsflächen angelegt.

Mögliche schädliche Lärmemissi
nen von Windk
Fläche sind für die menschliche 
Gesundheit als nicht erheblich ei
zustufen, weil der Standort gen
gend große Abstände zu benac
barten Ortslagen aufweist

Durch das Erfordernis im Zuge der 
immissionsschutzrechtlichen G
nehmigungsnotwendig
WEA nachzuweisen, dass die ge
tenden Richtwerte für Schall und 
Schattenwurf eingehalten werden, 
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Durch die Errichtung von Windrä-
st grundsätzlich mit einer er-

heblichen Veränderung des Land-
schaftsbildes zu rechnen. Dies ist 
insbesondere auf die Höhe der An-
lagen zurückzuführen. Anlagen mit 
einer möglichen Gesamthöhe von 
200 m und mehr sind in der Land-
schaft nicht zu verstecken und ent-
sprechend sehr gut wahrnehmbar.  

Aufgrund der zu erwartenden Höhe 
der Windkraftanlagen werden diese 
jedoch von den umliegenden Ort-
schaften aus deutlich wahrnehmbar 

Es ist mit erheblichen Auswirkun-
gen zu rechnen. 

Als Vorbelastung des Landschafts-
ist die Autobahn 3 sowie die 

K 127 zu nennen. Auch die ICE-
Trasse verläuft in unmittelbarer Nä-
he zur östlichen Grenze der Son-
derbaufläche.  

Ein wesentlicher Grundgedanke der 
Plankonzeption ist der vorsorgende 
Immissionsschutz. Deshalb wurden 
pauschale Schutzabstände bei der 
Ermittlung der Potential- und Eig-
nungsflächen angelegt. 

Mögliche schädliche Lärmemissio-
nen von Windkraftanlagen auf der 
Fläche sind für die menschliche 
Gesundheit als nicht erheblich ein-
zustufen, weil der Standort genü-
gend große Abstände zu benach-
barten Ortslagen aufweist 

Durch das Erfordernis im Zuge der 
immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsnotwendigkeit von 
WEA nachzuweisen, dass die gel-
tenden Richtwerte für Schall und 
Schattenwurf eingehalten werden, 
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Schutzgut Bestand

Kultur- und Sachgüter Die Fläche wird forstwirtschaftlich 
genutzt. Selbst bei der Errichtung 
der Anlagen wird die Weiterführung 
der Grundnutzung möglich sein. F
den Verlust der Teilflächen 
Besitzer der
zu entschädigen.

Südöstlich der Fläche liegt in einem 
Abstand von rund 8,5 km das 
Schloss Montabaur. Dieses ist als 
„dominierende landschaftsprägende 
Gesamtanlage mit erheblicher 
Fernwirkung“ gemäß Ziel Z 1 in K
pitel 2.2.3 Denkmalpfl
2006 klassifiziert. Ebenso die Bur
ruine Hartenfels. Diese liegt in ca. 9 
km Entfernung zur Sonderbaufläche 
in nordöstlicher Richtung. 

Wechselwirkungen  

II.4.1.2 Zusammenfassende Bewertung

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen sind erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere
das Schutzgut Landschaftsbild, zu erwarten.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Bestand Bewertung
ist davon auszugehen, dass erhe
liche und rechtlich unzulässige I
missionen nicht entstehen.

Erheblich negative Auswirkungen 
für den Mensch oder seine 
sundheit sind deshalb nicht zu e
warten. 

Die Fläche wird forstwirtschaftlich 
genutzt. Selbst bei der Errichtung 
der Anlagen wird die Weiterführung 
der Grundnutzung möglich sein. Für 
den Verlust der Teilflächen sind die 
Besitzer der Flächen entsprechend 
zu entschädigen. 

Südöstlich der Fläche liegt in einem 
Abstand von rund 8,5 km das 
Schloss Montabaur. Dieses ist als 
„dominierende landschaftsprägende 
Gesamtanlage mit erheblicher 
Fernwirkung“ gemäß Ziel Z 1 in Ka-
pitel 2.2.3 Denkmalpflege, RROP 
2006 klassifiziert. Ebenso die Burg-
ruine Hartenfels. Diese liegt in ca. 9 
km Entfernung zur Sonderbaufläche 
in nordöstlicher Richtung.  

Eine Bewertung zum Schloss 
Montabaur sowie zur Burgruine 
Hartenfels wurde im Abschnitt 7 
„Belange des 
des städtebaulichen Teils der Pl
nung vorgenommen. 

Es wird auf die Ausführungen an 
dieser Stelle verwiesen.

Eine erhebliche nachhaltige Beei
trächtigung wird aufgrund der sehr 
großen Entfernung nicht anzune
men sein. 

 

 Alle beschriebenen Naturraump
tentiale bzw. Schutzgüter, inklusiv 
der Mensch, stehen in Wechselb
ziehungen untereinander und zue
nander. Bei der umfassenden B
trachtung der Schutzgüter kommt 
es dabei auf die Erheblichkeit und 
Nachhaltigkeit der Wechselwirku
gen zwischen den Schutzgütern an.

Erheblich negative Umweltwirku
gen sind auch durch Wechselwi
kungen nicht zu prognostizieren.

II.4.1.2 Zusammenfassende Bewertung 

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen sind erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere
das Schutzgut Landschaftsbild, zu erwarten. 
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Bewertung 
ist davon auszugehen, dass erheb-
liche und rechtlich unzulässige Im-
missionen nicht entstehen. 

Erheblich negative Auswirkungen 
für den Mensch oder seine Ge-
sundheit sind deshalb nicht zu er-

Eine Bewertung zum Schloss 
Montabaur sowie zur Burgruine 
Hartenfels wurde im Abschnitt 7 
„Belange des Denkmalschutzes“ 
des städtebaulichen Teils der Pla-
nung vorgenommen.  

Es wird auf die Ausführungen an 
dieser Stelle verwiesen. 

Eine erhebliche nachhaltige Beein-
trächtigung wird aufgrund der sehr 
großen Entfernung nicht anzuneh-

 

lle beschriebenen Naturraumpo-
tentiale bzw. Schutzgüter, inklusiv 
der Mensch, stehen in Wechselbe-
ziehungen untereinander und zuei-
nander. Bei der umfassenden Be-
trachtung der Schutzgüter kommt 
es dabei auf die Erheblichkeit und 
Nachhaltigkeit der Wechselwirkun-
gen zwischen den Schutzgütern an. 

Erheblich negative Umweltwirkun-
gen sind auch durch Wechselwir-
kungen nicht zu prognostizieren. 

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen sind erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere auf 
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Aufgrund der Höhe moderner Anlagen ist mit einer erheblichen Veränderung des Landschaftsbildes 
zu rechnen. Anlagen mit einer derartigen Gesamthöhe lassen sich auf keinen Fall durch technische 
Maßnahmen oder dergleichen kaschieren, so dass die Windräder weithin sichtbar sein werden. 

Bei der genauen Standortfindung sollte generell darauf geachtet werden, dass hochwertige Bioto
bereiche nicht in Anspruch genommen werden, dass die Windkraftanlagen in Bereich von
schaftsforsten oder Neuaufforstungen bzw. vorhandenen Windwurfflächen errichtet werden.

Des Weiteren sind voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu prognostizi
ren. 

Ausweislich der Stellungnahme der Deutschen Bahn AG, Immobilien,
vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB wird die Sonderbaufläche 
01 von Teilflächen der Ausgleichsflächen mit der Bezeichnung A 2.1.9 teilweise im Nordwesten 
überlagert.  

Diese Fläche mit LBP-Maßnah
gen in Anspruch genommen werden. Sollte sie dennoch im Zuge einer konkreten Standortwahl e
nes Investors/Projektierers für eine Windenergieanlage Verwendung finden, bedarf es zusätzlich e
ner (anteiligen) Verlegung der Kompensationsfläche und Abstimmungen mit dem Träger der Fac
planung. Diese Aspekte sind dann im Einzelfall im nachgelagerten Verfahren nach BImSchG zu kl
ren. 

Im Artenschutzgutachten wurde die beurteilte größere Fläche als „wah
bewertet. Durch die erfolgte Verkleinerung der Fläche auf das nunmehr vorgesehene Maß wurden 
die artenschutzrechtlichen Konfliktpotentiale minimiert.

Die Fläche liegt im Bereich der konfliktärmeren Bereich der Verbandsgemeinde
sinnvolle Konzentration von WEA auch im Artenschutzgutachten empfohlen.

II.4.1.3 Auswirkungen auf FFH

FFH- und Vogelschutzgebiete sind durch die geplante Sonderbaufläche 01 nicht betroffen. In unmi
telbarer Nähe der Sonderbaufläche befinden sich keine Natura 2000 Gebiete. 

Die Ausführungen zur Entwicklungsprognose, Alternativenprüfung, den Minimierungs
und Ersatzmaßnahmen und die Ausführung zur Überwachung der Auswirkung des Planvorhabens 
(Monitoring) werden im KAPITEL II.5 für alle Flächen zusammengefasst. Dieses erfolgt vor dem Hi
tergrund, dass unnötige Dopplungen vermieden werden sollen, weil die Auswirkungen diesbezüglich 
für alle Flächen identisch sind. 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Aufgrund der Höhe moderner Anlagen ist mit einer erheblichen Veränderung des Landschaftsbildes 
zu rechnen. Anlagen mit einer derartigen Gesamthöhe lassen sich auf keinen Fall durch technische 

dergleichen kaschieren, so dass die Windräder weithin sichtbar sein werden. 

Bei der genauen Standortfindung sollte generell darauf geachtet werden, dass hochwertige Bioto
bereiche nicht in Anspruch genommen werden, dass die Windkraftanlagen in Bereich von
schaftsforsten oder Neuaufforstungen bzw. vorhandenen Windwurfflächen errichtet werden.

Des Weiteren sind voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu prognostizi

Ausweislich der Stellungnahme der Deutschen Bahn AG, Immobilien, Region Mitte vom 03.02.2015, 
vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB wird die Sonderbaufläche 
01 von Teilflächen der Ausgleichsflächen mit der Bezeichnung A 2.1.9 teilweise im Nordwesten 

Maßnahme sollte nicht bei der konkreten Standortwahl für Windenergieanl
gen in Anspruch genommen werden. Sollte sie dennoch im Zuge einer konkreten Standortwahl e
nes Investors/Projektierers für eine Windenergieanlage Verwendung finden, bedarf es zusätzlich e

r (anteiligen) Verlegung der Kompensationsfläche und Abstimmungen mit dem Träger der Fac
planung. Diese Aspekte sind dann im Einzelfall im nachgelagerten Verfahren nach BImSchG zu kl

Im Artenschutzgutachten wurde die beurteilte größere Fläche als „wahrscheinlich bedingt geeignet“ 
bewertet. Durch die erfolgte Verkleinerung der Fläche auf das nunmehr vorgesehene Maß wurden 
die artenschutzrechtlichen Konfliktpotentiale minimiert. 

Die Fläche liegt im Bereich der konfliktärmeren Bereich der Verbandsgemeinde
sinnvolle Konzentration von WEA auch im Artenschutzgutachten empfohlen.

II.4.1.3 Auswirkungen auf FFH- und Vogelschutzgebiete 

und Vogelschutzgebiete sind durch die geplante Sonderbaufläche 01 nicht betroffen. In unmi
er Sonderbaufläche befinden sich keine Natura 2000 Gebiete. 

Die Ausführungen zur Entwicklungsprognose, Alternativenprüfung, den Minimierungs
und Ersatzmaßnahmen und die Ausführung zur Überwachung der Auswirkung des Planvorhabens 

werden im KAPITEL II.5 für alle Flächen zusammengefasst. Dieses erfolgt vor dem Hi
tergrund, dass unnötige Dopplungen vermieden werden sollen, weil die Auswirkungen diesbezüglich 
für alle Flächen identisch sind.  
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Aufgrund der Höhe moderner Anlagen ist mit einer erheblichen Veränderung des Landschaftsbildes 
zu rechnen. Anlagen mit einer derartigen Gesamthöhe lassen sich auf keinen Fall durch technische 

dergleichen kaschieren, so dass die Windräder weithin sichtbar sein werden.  

Bei der genauen Standortfindung sollte generell darauf geachtet werden, dass hochwertige Biotop-
bereiche nicht in Anspruch genommen werden, dass die Windkraftanlagen in Bereich von Wirt-
schaftsforsten oder Neuaufforstungen bzw. vorhandenen Windwurfflächen errichtet werden. 

Des Weiteren sind voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu prognostizie-

Region Mitte vom 03.02.2015, 
vorgetragen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (2) BauGB wird die Sonderbaufläche 
01 von Teilflächen der Ausgleichsflächen mit der Bezeichnung A 2.1.9 teilweise im Nordwesten 

me sollte nicht bei der konkreten Standortwahl für Windenergieanla-
gen in Anspruch genommen werden. Sollte sie dennoch im Zuge einer konkreten Standortwahl ei-
nes Investors/Projektierers für eine Windenergieanlage Verwendung finden, bedarf es zusätzlich ei-

r (anteiligen) Verlegung der Kompensationsfläche und Abstimmungen mit dem Träger der Fach-
planung. Diese Aspekte sind dann im Einzelfall im nachgelagerten Verfahren nach BImSchG zu klä-

rscheinlich bedingt geeignet“ 
bewertet. Durch die erfolgte Verkleinerung der Fläche auf das nunmehr vorgesehene Maß wurden 

Die Fläche liegt im Bereich der konfliktärmeren Bereich der Verbandsgemeinde und wird für eine 
sinnvolle Konzentration von WEA auch im Artenschutzgutachten empfohlen. 

und Vogelschutzgebiete sind durch die geplante Sonderbaufläche 01 nicht betroffen. In unmit-
er Sonderbaufläche befinden sich keine Natura 2000 Gebiete.  

Die Ausführungen zur Entwicklungsprognose, Alternativenprüfung, den Minimierungs-, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen und die Ausführung zur Überwachung der Auswirkung des Planvorhabens 

werden im KAPITEL II.5 für alle Flächen zusammengefasst. Dieses erfolgt vor dem Hin-
tergrund, dass unnötige Dopplungen vermieden werden sollen, weil die Auswirkungen diesbezüglich 
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II.4.2 Sonderbaufläche 02: (ca. 3,9 ha)

Die räumlich kleine Sonderbaufläche 02 liegt im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde 
Ransbach-Baumbach nördlich der Stadt Ransbach
Wittgert. Die drei geplanten Sonderbauflächen für Windenergieanlagen liegen größte
Gemarkungsbereichen der Ortsgemeinden Wittgert und Deesen.

Die Bundesautobahn A 3 (Frankfurt
geringer Entfernung östlich vorbei. Die Flächen sind auf einer Höhe von durchschnittlic
350 m über NN. gelegen. Die Kreisstraße K 127 verläuft in geringer Entfernung südlich der gepla
ten Sonderbaufläche.  

Bei dieser Fläche von ca. 3,9 ha ist die untergelagerte Nutzung ausschließlich Wald.
 

Abb: Darstellung der Sonderbaufläch

 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Sonderbaufläche 02: (ca. 3,9 ha) 

ie räumlich kleine Sonderbaufläche 02 liegt im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde 
Baumbach nördlich der Stadt Ransbach-Baumbach und südöstlich der Ortsgemeinde 

Wittgert. Die drei geplanten Sonderbauflächen für Windenergieanlagen liegen größte
Gemarkungsbereichen der Ortsgemeinden Wittgert und Deesen. 

Die Bundesautobahn A 3 (Frankfurt-Köln) und die ICE-Trasse (Frankfurt-Montabaur
geringer Entfernung östlich vorbei. Die Flächen sind auf einer Höhe von durchschnittlic
350 m über NN. gelegen. Die Kreisstraße K 127 verläuft in geringer Entfernung südlich der gepla

Bei dieser Fläche von ca. 3,9 ha ist die untergelagerte Nutzung ausschließlich Wald.

Abb: Darstellung der Sonderbaufläche 02 
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ie räumlich kleine Sonderbaufläche 02 liegt im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde 
Baumbach und südöstlich der Ortsgemeinde 

Wittgert. Die drei geplanten Sonderbauflächen für Windenergieanlagen liegen größtenteils in den 

Montabaur-Köln) führen in 
geringer Entfernung östlich vorbei. Die Flächen sind auf einer Höhe von durchschnittlich ca. 340 bis 
350 m über NN. gelegen. Die Kreisstraße K 127 verläuft in geringer Entfernung südlich der geplan-

Bei dieser Fläche von ca. 3,9 ha ist die untergelagerte Nutzung ausschließlich Wald. 
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II.4.2.1 Bestandsermittlung und 

Schutzgut Bestand

Naturraum Die Fläche liegt in der Naturrau
einheit „Montabaurer Höhe“ (324.1).

Zwischen der Montabaurer Senke 
und der Kannenbäcker Hochfläche 
erhebt sich die Montabaurer Höhe 
als markanter und fast ganz bewa
deter Höhenzug aus zwei massigen 
Quarzitkuppeln. Zwischen der e
gentlichen Montabaurer Höhe im 
Süden (546 m ü.NN) und dem 
Hölzberg (394 m ü.NN) im Norden 
liegt die teils von Tonen gefüllte 
Ransbacher Mulde (ca. 280 m 
ü.NN),
Hochfläche mit der Montabaurer 
Senke in Verbindung steht.

Die ausgedehnten Wälder der 
Montabaurer Höhe sind überwi
gend durch Nadelforst geprägt. N
turnahe Wälder sind vereinzelt am 
Malbergskopf und im Süden des 
Landschaftsraums 
Offenlandbereichen um die Sie
lungen und Abbauflächen überwiegt 
Grünland.

Kulturhistorisch ist der römische 
Limes von Interesse, der im Sü
westen des Landschaftsraums nahe 
Hillscheid verläuft und auch Spuren 
eines Römerkastells aufweist.

Boden Stark durchwurzelter Waldbereich.

Bodengroßlandschaft der Lösslan
schaften des Berglandes.

Ausgangsgestein ist Staub
Lösslehm über Grau
Weißlehm (Buntlehm). Bodentypen 
sind Pseudo
art

 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

ttlung und -bewertung 

Bestand Bewertung

Die Fläche liegt in der Naturraum-
einheit „Montabaurer Höhe“ (324.1). 

Zwischen der Montabaurer Senke 
und der Kannenbäcker Hochfläche 
erhebt sich die Montabaurer Höhe 
als markanter und fast ganz bewal-
deter Höhenzug aus zwei massigen 
Quarzitkuppeln. Zwischen der ei-
gentlichen Montabaurer Höhe im 
Süden (546 m ü.NN) und dem 
Hölzberg (394 m ü.NN) im Norden 
liegt die teils von Tonen gefüllte 
Ransbacher Mulde (ca. 280 m 
ü.NN), über die die Kannenbäcker 
Hochfläche mit der Montabaurer 
Senke in Verbindung steht. 

Die ausgedehnten Wälder der 
Montabaurer Höhe sind überwie-
gend durch Nadelforst geprägt. Na-
turnahe Wälder sind vereinzelt am 
Malbergskopf und im Süden des 
Landschaftsraums erlebbar. In den 
Offenlandbereichen um die Sied-
lungen und Abbauflächen überwiegt 
Grünland. 

Kulturhistorisch ist der römische 
Limes von Interesse, der im Süd-
westen des Landschaftsraums nahe 
Hillscheid verläuft und auch Spuren 
eines Römerkastells aufweist. 

Die Sonderbaufläche Nr. 02 ist ein 
forstwirtschaftlich genutztes Wal
areal. Der überwiegende Teil b
steht als Nadelwald. Nur unterg
ordnet bestehen Laubwaldbestan
teile. Teilflächen sind Lichtungen 
oder Windwurfflächen.

Alte Laubbaumbestände, welche 
älter als 120 Jahre sind, liegen 
nicht vor. 

 

Stark durchwurzelter Waldbereich. 

Bodengroßlandschaft der Lössland-
schaften des Berglandes. 

Ausgangsgestein ist Staub-, 
Lösslehm über Grau- und 
Weißlehm (Buntlehm). Bodentypen 
sind Pseudo-, Stagnogleye. Boden-
arten u.a. Schluff, Lehm und Ton.  

 

Es ist in etwa davon auszugehen, 
dass pro errichtetem Vollfundament 
einer Windenergieanlage ca. 360 
m² (beispielhaft ausgehend vom 
Anlagentyp „REpower 3,2 M114) 
versiegelt werden. Für die Kra
stellplätze kann von einem Fl
chenbedarf von rund 900 m² au
gegangen werden. Für den Bau e
ner WEA wird insgesamt mit  ca. 
5.000 m² pro WEA an Rodungsfl
che (exkl. Zuwegungen) gerechnet.

Die Fundamente der Anlagen we
den voraussichtlich wieder mit Erde 
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Bewertung 

Die Sonderbaufläche Nr. 02 ist ein 
forstwirtschaftlich genutztes Wald-
areal. Der überwiegende Teil be-
steht als Nadelwald. Nur unterge-
ordnet bestehen Laubwaldbestand-
teile. Teilflächen sind Lichtungen 
oder Windwurfflächen. 

Alte Laubbaumbestände, welche 
als 120 Jahre sind, liegen 

 

Es ist in etwa davon auszugehen, 
dass pro errichtetem Vollfundament 
einer Windenergieanlage ca. 360 
m² (beispielhaft ausgehend vom 
Anlagentyp „REpower 3,2 M114) 
versiegelt werden. Für die Kran-
stellplätze kann von einem Flä-
henbedarf von rund 900 m² aus-

gegangen werden. Für den Bau ei-
ner WEA wird insgesamt mit  ca. 
5.000 m² pro WEA an Rodungsflä-
che (exkl. Zuwegungen) gerechnet. 

Die Fundamente der Anlagen wer-
den voraussichtlich wieder mit Erde 
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Schutzgut Bestand

Wasser/Wasserhaushalt Oberflächengewässer sind durch 
die Planung nicht betroffen. 

Es handelt sich um die Grundwa
serlandschaft der devonischen 
Quarzite. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit mittlerer 
Grundwasserführung vor. 

Ein Teil der Plangebietsfläche liegt 
im Wasserschutzgebiet 
Malbergskopf, Schutzzone III der 
Brunnen „Schluttern“ und 
„Meiershahn“, WSG
403 874 382, zugunsten der Ve
bandsgemeinde Ransbach
Baumbach.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Bestand Bewertung
bedeckt, so dass der Eingriff in d
Boden teilweise kompensiert we
den kann. Im Zuge der Baugene
migung  können Auflagen erteilt 
werden, dass die Zufahrten und 
Kranstellflächen nicht vollversiegelt 
werden. Eine geschotterte Ausfü
rung der Wege und Stellplätze ist 
ausreichend.

Oberflächengewässer sind durch 
die Planung nicht betroffen.  

Es handelt sich um die Grundwas-
serlandschaft der devonischen 
Quarzite. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit mittlerer 
Grundwasserführung vor.  

Ein Teil der Plangebietsfläche liegt 
im Wasserschutzgebiet 
Malbergskopf, Schutzzone III der 
Brunnen „Schluttern“ und 
„Meiershahn“, WSG-Kennnummer: 
403 874 382, zugunsten der Ver-
bandsgemeinde Ransbach-
Baumbach. 

Die Eingriffe in den Boden und s
mit auch in d
Wasserhaushalt sind durch en
sprechende Kompensationsma
nahmen auszugleichen. 

Im Bereich der Fundamente ist mit 
einer verringerten Versickerungsr
te und einem erhöhtem Oberfl
chenabfluss von Niederschlag
wasser aufgrund der zusätzlich
Flächenversiegelung  zu rechnen. 

Empfehlungen zum Ausgleich:

Versickerung anfallenden Niede
schlagswassers breitflächig in a
grenzenden Bereichen.

Minimierung der Versiegelung auf 
das kleinstmögliche Maß.

Vermeidung von zusätzlichen 
Schadstoffeinträgen
serhaushalt, auch während der 
Bauarbeiten.

Wichtiger Hinweis:

Windenergieanlagen innerhalb b
stehender, sogenannter „erweiterter 
Wasserschutzgebietszonen“ (Zone 
III eines Wasserschutzgebietes) 
sind erst dann zulässig, wenn eine 
Vereinbarkeit mit
Rechtsverordnung im baurechtl
chen oder bundesimmission
schutzrechtlichen Genehmigung
verfahren nachgewiesen werden 
kann oder eine Befreiung von der 
Schutzgebietsverordnung erzielt 
werden kann. Es bedarf entspr
chend einer objektbezogenen E
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bedeckt, so dass der Eingriff in den 
Boden teilweise kompensiert wer-
den kann. Im Zuge der Baugeneh-
migung  können Auflagen erteilt 
werden, dass die Zufahrten und 
Kranstellflächen nicht vollversiegelt 
werden. Eine geschotterte Ausfüh-
rung der Wege und Stellplätze ist 
ausreichend. 

Die Eingriffe in den Boden und so-
mit auch in das Schutzgut Wasser/ 
Wasserhaushalt sind durch ent-
sprechende Kompensationsmaß-
nahmen auszugleichen.  

Im Bereich der Fundamente ist mit 
einer verringerten Versickerungsra-
te und einem erhöhtem Oberflä-
chenabfluss von Niederschlags-
wasser aufgrund der zusätzlichen 
Flächenversiegelung  zu rechnen.  

Empfehlungen zum Ausgleich: 

Versickerung anfallenden Nieder-
schlagswassers breitflächig in an-
grenzenden Bereichen. 

Minimierung der Versiegelung auf 
das kleinstmögliche Maß. 

Vermeidung von zusätzlichen 
Schadstoffeinträgen in den Was-
serhaushalt, auch während der 
Bauarbeiten. 

Wichtiger Hinweis: 

Windenergieanlagen innerhalb be-
stehender, sogenannter „erweiterter 
Wasserschutzgebietszonen“ (Zone 
III eines Wasserschutzgebietes) 
sind erst dann zulässig, wenn eine 
Vereinbarkeit mit der jeweiligen 
Rechtsverordnung im baurechtli-
chen oder bundesimmissions-
schutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren nachgewiesen werden 
kann oder eine Befreiung von der 
Schutzgebietsverordnung erzielt 
werden kann. Es bedarf entspre-
chend einer objektbezogenen Ein-
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Schutzgut Bestand

Klima Die Waldflächen dienen vorwiegend 
der Frischluftproduktion. 

Arten- und Biotoppoten-
tial 

In der Biotopkartierung von Rhei
land
Sonderbauflächen keine Biotope 
kartiert. Die pauschal geschützten 
Biotopbereiche wurden bei der Fl
chenfindung schon ausgeklammert. 

Besondere avifaunistische Schut
aspek
Rotmilan, und in größerer Entfe
nung von Schwarzmilan oder 
Schwarzstorch sind bekannt. 

Im Westen grenzt an die Sonde
baufläche der 1,5 km Radius eines 
Rotmilan Bruthorstes an. 
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zelfallprüfung auf der der Fläche
nutzungsplanung nachgelagerten 
Planungs-
ne. 

Die Waldflächen dienen vorwiegend 
der Frischluftproduktion.  

Die Kaltluftproduktionsfläche besitzt 
keine Siedlungsrelevanz, da die 
bestehende Kaltluf
tung der nächstgelegenen Ortslage 
abfließen kann. Als Vorbelastungen 
ist die Nähe zur Autobahn 3 sowie 
die K 127 zu nennen. Auch die ICE
Trasse liegt in der näheren Umg
bung zur Sonderbaufläche. 

Durch die Errichtung von Windr
dern in der 
Funktion als Frischluftproduktion
fläche nur im geringen Umfang ei
geschränkt. Mit der Entwicklung e
heblicher Störquellen ist nicht zu 
rechnen.  

Es sind keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut zu 
erwarten. 

In der Biotopkartierung von Rhein-
land-Pfalz sind für die ermittelten 
Sonderbauflächen keine Biotope 
kartiert. Die pauschal geschützten 
Biotopbereiche wurden bei der Flä-
chenfindung schon ausgeklammert.  

Besondere avifaunistische Schutz-
aspekte, wie das Vorkommen von 
Rotmilan, und in größerer Entfer-
nung von Schwarzmilan oder 
Schwarzstorch sind bekannt.  

Im Westen grenzt an die Sonder-
baufläche der 1,5 km Radius eines 
Rotmilan Bruthorstes an.  

 

Die artenschutzrechtlich relevanten 
Aspekte wurden 
gutachten des Büros Redlin unte
sucht und bewertet. Zum 
Rotmilanbruthorst (westlich gel
gen) wurde der empfohlene Mi
destabstand von 1,5 km berüc
sichtigt. Von einer erheblichen B
einträchtigung ist daher, auch au
grund des vorliegenden Wal
standortes nicht auszugehen.

Im Artenschutzgutachten wurde die 
beurteilte Fläche als „Fläche mit nur 
geringen Einschränkungen“ bewe
tet. Durch die erfolgte Verklein
rung der Fläche auf das nunmehr 
vorgesehene Maß wurden die a
tenschutzrechtlichen Konfliktpo
tiale zudem minimiert.

Die Fläche liegt im Bereich der ko
fliktärmeren Bereich der Verband
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zelfallprüfung auf der der Flächen-
nutzungsplanung nachgelagerten 

- und Genehmigungsebe-

Die Kaltluftproduktionsfläche besitzt 
keine Siedlungsrelevanz, da die 
bestehende Kaltluft nicht in Rich-
tung der nächstgelegenen Ortslage 
abfließen kann. Als Vorbelastungen 
ist die Nähe zur Autobahn 3 sowie 
die K 127 zu nennen. Auch die ICE-
Trasse liegt in der näheren Umge-
bung zur Sonderbaufläche.  

Durch die Errichtung von Windrä-
dern in der Waldfläche wird die 
Funktion als Frischluftproduktions-
fläche nur im geringen Umfang ein-
geschränkt. Mit der Entwicklung er-
heblicher Störquellen ist nicht zu 

 

Es sind keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut zu 
erwarten.  

Die artenschutzrechtlich relevanten 
Aspekte wurden im Artenschutz-
gutachten des Büros Redlin unter-
sucht und bewertet. Zum 
Rotmilanbruthorst (westlich gele-
gen) wurde der empfohlene Min-
destabstand von 1,5 km berück-
sichtigt. Von einer erheblichen Be-
einträchtigung ist daher, auch auf-
grund des vorliegenden Wald-
tandortes nicht auszugehen. 

Im Artenschutzgutachten wurde die 
beurteilte Fläche als „Fläche mit nur 
geringen Einschränkungen“ bewer-
tet. Durch die erfolgte Verkleine-
rung der Fläche auf das nunmehr 
vorgesehene Maß wurden die ar-
tenschutzrechtlichen Konfliktpoten-
tiale zudem minimiert. 

Die Fläche liegt im Bereich der kon-
fliktärmeren Bereich der Verbands-
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Schutzgut Bestand

Landschaftsbild und Er-
holungsfunktion 

Die Fläche liegt innerhalb eines 
großen z
Waldgebietes 

Die Sondergebietsfläche ist au
grund ihrer Kuppenlage gut einse
bar. 

Die Fläche ist Teil des siedlungsn
hen Naherholungsbereichs nördlich 
von Ransbach
davon auszugehen, dass im B
reich und Umfeld der Flächen
vorhandenen Waldwege von Erh
lungssuchenden wie Jogger, Ra
fahrer oder Wanderern aufgesucht 
werden.

Eine Vorbelastung des Lan
schaftsbildes durch Windkraftanl
gen ist nicht gegeben.

Mensch/menschliche 
Gesundheit 

Die relevante Fläche weist keine 
Nutzung auf, die zu einem daue
haften Aufenthalt von Menschen 
führt. 

Die Emissionen der Kreisstraße 127 
sowie der A3 sind als Vorbelastung 
zu werten. Auch die im Osten en
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gemeinde und wird für eine sinnvo
le Konzentration von WEA auch im 
Artenschutzgutachten empfohlen.

Es sind weitergehende Unters
chungen im Detail im Rahmen des 
BImSchG-
verfahrens erforderlich (insbeso
dere Fledermäuse).

Auf Ebene der Flächennutzung
planung ist jedoch nicht von einer 
erheblichen Beeinträchtigung au
zugehen. 

Die Fläche liegt innerhalb eines 
großen zusammenhängenden 
Waldgebietes  

Die Sondergebietsfläche ist auf-
grund ihrer Kuppenlage gut einseh-
bar.  

Die Fläche ist Teil des siedlungsna-
hen Naherholungsbereichs nördlich 
von Ransbach-Baumbach. Es ist 
davon auszugehen, dass im Be-
reich und Umfeld der Flächen die 
vorhandenen Waldwege von Erho-
lungssuchenden wie Jogger, Rad-
fahrer oder Wanderern aufgesucht 
werden. 

Eine Vorbelastung des Land-
schaftsbildes durch Windkraftanla-
gen ist nicht gegeben. 

Durch die Errichtung von Windr
dern ist grundsätzlich mit einer e
heblichen Veränderung des Lan
schaftsbildes zu rechnen. Dies ist 
insbesondere auf die Höhe der A
lagen zurückzuführen. Anlagen mit 
einer möglichen Gesamthöhe von 
200 m und mehr sind in der Lan
schaft nicht zu verstecken und en
sprechend sehr gut wahrnehmba

Aufgrund der zu erwartenden Höhe 
der Windkraftanlagen werden diese 
jedoch von den umliegenden Or
schaften aus deutlich wahrnehmbar 
sein. 

Es ist mit erheblichen Auswirku
gen zu rechnen.

Als zusätzliche Vorbelastung des 
Landschaftsbildes ist die Autobahn
3 sowie die K 127 zu nennen. Auch 
die ICE-Trasse verläuft in unmitte
barer Nähe zur östlichen Grenze 
der Sonderbaufläche.

Die relevante Fläche weist keine 
Nutzung auf, die zu einem dauer-
haften Aufenthalt von Menschen 
führt.  

Die Emissionen der Kreisstraße 127 
sowie der A3 sind als Vorbelastung 
zu werten. Auch die im Osten ent-

Ein wesentlicher 
Plankonzeption ist der vorsorgende 
Immissionsschutz. Deshalb wurden 
pauschale Schutzabstände bei der 
Ermittlung der Potential
nungsflächen angelegt.

Mögliche schädliche Lärmemissi
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gemeinde und wird für eine sinnvol-
le Konzentration von WEA auch im 
Artenschutzgutachten empfohlen. 

Es sind weitergehende Untersu-
chungen im Detail im Rahmen des 

-Genehmigungs-
verfahrens erforderlich (insbeson-
dere Fledermäuse). 

Auf Ebene der Flächennutzungs-
planung ist jedoch nicht von einer 
erheblichen Beeinträchtigung aus-

 

Durch die Errichtung von Windrä-
dern ist grundsätzlich mit einer er-
heblichen Veränderung des Land-
schaftsbildes zu rechnen. Dies ist 
insbesondere auf die Höhe der An-
lagen zurückzuführen. Anlagen mit 
einer möglichen Gesamthöhe von 
200 m und mehr sind in der Land-
schaft nicht zu verstecken und ent-
sprechend sehr gut wahrnehmbar.  

Aufgrund der zu erwartenden Höhe 
der Windkraftanlagen werden diese 
jedoch von den umliegenden Ort-
schaften aus deutlich wahrnehmbar 

Es ist mit erheblichen Auswirkun-
gen zu rechnen. 

Als zusätzliche Vorbelastung des 
Landschaftsbildes ist die Autobahn 
3 sowie die K 127 zu nennen. Auch 

Trasse verläuft in unmittel-
barer Nähe zur östlichen Grenze 
der Sonderbaufläche. 

Ein wesentlicher Grundgedanke der 
Plankonzeption ist der vorsorgende 
Immissionsschutz. Deshalb wurden 
pauschale Schutzabstände bei der 
Ermittlung der Potential- und Eig-
nungsflächen angelegt. 

Mögliche schädliche Lärmemissio-
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Schutzgut Bestand
lang führende ICE
Mehrbelastung dar. 

Darüber hinaus sind keine erhebl
chen Immissionen festzustellen 
oder bekannt. 

Kultur- und Sachgüter Die Fläche wird forstwirtschaftlich 
genutzt. Selbst bei der Errichtung 
der Anlagen wird die Weiterführung 
der Grundnutzung möglich sein. Für 
den Verlust der Teilflächen  sind die 
Besitzer der Flächen entsprechend 
zu 

Südöstlich der Fläche liegt in einem 
Abstand von rund 9 km das Schloss 
Montabaur. Dieses ist als 
rende landschaftsprägende G
samtanlage mit erheblicher Fer
wirkung“ gemäß Ziel Z 1 in Kapitel 
2.2.3 Denkmalpflege, RROP 2006 
klassifizier
Hartenfels. Diese liegt in ca. 9,5 km 
Entfernung zur Sonderbaufläche in 
nordöstlicher Richtung. 

Gemäß der Stellungnahme der G
neraldirektion Kulturelles Erbe, D
rektion Landesarchäologie, Auße
stelle Koblenz vom 28.01.2014, 
vorgetr
ligungsverfahrens gem. § 4 (2) 
BauGB, bestehen bezüglich der 

Baumbach 
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lang führende ICE-Trasse stellt eine 
Mehrbelastung dar.  

Darüber hinaus sind keine erhebli-
chen Immissionen festzustellen 
oder bekannt.  

nen von Windkraftanlagen auf der 
Fläche sind für di
Gesundheit als nicht erheblich ei
zustufen, weil der Standort gen
gend große Abstände zu benac
barten Ortslagen aufweist

Durch das Erfordernis im Zuge der 
immissionsschutzrechtlichen G
nehmigungsnotwendigkeit von 
WEA nachzuweisen, dass die ge
tenden Richtwerte für Schall und 
Schattenwurf eingehalten werden, 
ist davon auszugehen, dass erhe
liche und rechtlich unzulässige I
missionen nicht entstehen.

Erheblich negative Auswirkungen 
für den Mensch oder seine G
sundheit sind deshalb nicht zu e
warten. 

Die Fläche wird forstwirtschaftlich 
genutzt. Selbst bei der Errichtung 
der Anlagen wird die Weiterführung 
der Grundnutzung möglich sein. Für 
den Verlust der Teilflächen  sind die 
Besitzer der Flächen entsprechend 
zu entschädigen. 

Südöstlich der Fläche liegt in einem 
Abstand von rund 9 km das Schloss 
Montabaur. Dieses ist als „dominie-
rende landschaftsprägende Ge-
samtanlage mit erheblicher Fern-
wirkung“ gemäß Ziel Z 1 in Kapitel 
2.2.3 Denkmalpflege, RROP 2006 
klassifiziert. Ebenso die Burgruine 
Hartenfels. Diese liegt in ca. 9,5 km 
Entfernung zur Sonderbaufläche in 
nordöstlicher Richtung.  

Gemäß der Stellungnahme der Ge-
neraldirektion Kulturelles Erbe, Di-
rektion Landesarchäologie, Außen-
stelle Koblenz vom 28.01.2014, 
vorgetragen im Rahmen des Betei-
ligungsverfahrens gem. § 4 (2) 
BauGB, bestehen bezüglich der 

Eine Bewertung zum Schloss 
Montabaur sowie zur Burgruine 
Hartenfels wurde im Abschnitt 7 
„Belange des Denkmalschutzes“ 
des städtebaulichen Teils der Pl
nung vorgenommen. 

Es wird auf die Ausfüh
dieser Stelle verwiesen.

Eine erhebliche nachhaltige Beei
trächtigung wird aufgrund der sehr 
großen Entfernung nicht anzune
men sein. 
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nen von Windkraftanlagen auf der 
Fläche sind für die menschliche 
Gesundheit als nicht erheblich ein-
zustufen, weil der Standort genü-
gend große Abstände zu benach-
barten Ortslagen aufweist 

Durch das Erfordernis im Zuge der 
immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsnotwendigkeit von 
WEA nachzuweisen, dass die gel-
tenden Richtwerte für Schall und 
Schattenwurf eingehalten werden, 
ist davon auszugehen, dass erheb-
liche und rechtlich unzulässige Im-
missionen nicht entstehen. 

Erheblich negative Auswirkungen 
für den Mensch oder seine Ge-
sundheit sind deshalb nicht zu er-

Eine Bewertung zum Schloss 
Montabaur sowie zur Burgruine 
Hartenfels wurde im Abschnitt 7 
„Belange des Denkmalschutzes“ 
des städtebaulichen Teils der Pla-
nung vorgenommen.  

Es wird auf die Ausführungen an 
dieser Stelle verwiesen. 

Eine erhebliche nachhaltige Beein-
trächtigung wird aufgrund der sehr 
großen Entfernung nicht anzuneh-
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Schutzgut Bestand
vo
denken unter Vorbehalt. Auswei
lich dieser Stellungnahme sind der 
Direktion Landesarchäologie Ko
lenz in dem vorliegenden Planungs
bereich ar
bekannt. Je nach genauer Örtlic
keit, Art und Umfang von Erdarbe
ten könnten diese Befunde von e
ner Zerstörung bedroht oder beei
trächtigt sein. Eine endgültige Ste
lungnahme kann lediglich im Pl
nungsverfahren auf Objektebene 
bezie
präziser Planungen abgegeben 
werden. 

Wechselwirkungen  

II.4.2.2 Zusammenfassende Bewertung

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen sind erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere auf 
das Schutzgut Landschaftsbild, zu erwarten.

Aufgrund der Höhe moderner Anlagen ist mit einer erheblichen Veränderung des Landschaftsbildes 
zu rechnen. Anlagen mit einer derartigen Gesamthöhe lassen sich auf keinen Fall durch technische 
Maßnahmen oder dergleichen kaschieren, so dass die Windräder wei

Bei der genauen Standortfindung sollte generell darauf geachtet werden, dass hochwertige Bioto
bereiche nicht in Anspruch genommen werden, dass die Windkraftanlagen in Bereich von Wir
schaftsforsten oder Neuaufforstungen bzw. vo

Des weiteren sind voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu prognostizi
ren. 

Baumbach 
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vorliegenden Plankonzeption Be-
denken unter Vorbehalt. Ausweis-
lich dieser Stellungnahme sind der 
Direktion Landesarchäologie Kob-
lenz in dem vorliegenden Planungs-
bereich archäologische Denkmäler 
bekannt. Je nach genauer Örtlich-
keit, Art und Umfang von Erdarbei-
ten könnten diese Befunde von ei-
ner Zerstörung bedroht oder beein-
trächtigt sein. Eine endgültige Stel-
lungnahme kann lediglich im Pla-
nungsverfahren auf Objektebene 
beziehungsweise auf Grundlage 
präziser Planungen abgegeben 
werden.  

 Alle beschriebenen Naturraump
tentiale bzw. Schutzgüter, inklusiv 
der Mensch, stehen in Wech
ziehungen untereinander und zue
nander. Bei der umfassenden B
trachtung der Schutzgüter kommt 
es dabei auf die Erheblichkeit und 
Nachhaltigkeit der Wechselwirku
gen zwischen den Schutzgütern an.

Erheblich negative Umweltwirku
gen sind durch Wechselwir
nicht zu prognostizieren.

II.4.2.2 Zusammenfassende Bewertung 

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen sind erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere auf 
das Schutzgut Landschaftsbild, zu erwarten. 

Aufgrund der Höhe moderner Anlagen ist mit einer erheblichen Veränderung des Landschaftsbildes 
zu rechnen. Anlagen mit einer derartigen Gesamthöhe lassen sich auf keinen Fall durch technische 
Maßnahmen oder dergleichen kaschieren, so dass die Windräder weithin sichtbar sein werden. 

Bei der genauen Standortfindung sollte generell darauf geachtet werden, dass hochwertige Bioto
bereiche nicht in Anspruch genommen werden, dass die Windkraftanlagen in Bereich von Wir
schaftsforsten oder Neuaufforstungen bzw. vorhandenen Windwurfflächen errichtet werden.

Des weiteren sind voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu prognostizi
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Alle beschriebenen Naturraumpo-
tentiale bzw. Schutzgüter, inklusiv 
der Mensch, stehen in Wechselbe-
ziehungen untereinander und zuei-
nander. Bei der umfassenden Be-
trachtung der Schutzgüter kommt 
es dabei auf die Erheblichkeit und 
Nachhaltigkeit der Wechselwirkun-
gen zwischen den Schutzgütern an. 

Erheblich negative Umweltwirkun-
gen sind durch Wechselwirkungen 
nicht zu prognostizieren. 

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen sind erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere auf 

Aufgrund der Höhe moderner Anlagen ist mit einer erheblichen Veränderung des Landschaftsbildes 
zu rechnen. Anlagen mit einer derartigen Gesamthöhe lassen sich auf keinen Fall durch technische 

thin sichtbar sein werden.  

Bei der genauen Standortfindung sollte generell darauf geachtet werden, dass hochwertige Biotop-
bereiche nicht in Anspruch genommen werden, dass die Windkraftanlagen in Bereich von Wirt-

rhandenen Windwurfflächen errichtet werden. 

Des weiteren sind voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu prognostizie-
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Im Artenschutzgutachten wurde die beurteilte Fläche als „Fläche mit nur geringen Einschränkungen“ 
bewertet. Durch die erfolgte Verkleinerung der Fläche auf das nunmehr vorgesehene Maß wurden 
die artenschutzrechtlichen Konfliktpotentiale zudem minimiert.

Die Fläche liegt im Bereich der konfliktärmeren Bereich der Verbandsgemeinde und wird für eine 
sinnvolle Konzentration von WEA auch im Artenschutzgutachten empfohlen.

II.4.2.3 Auswirkungen auf FFH

FFH- und Vogelschutzgebiete sind durch die geplante Sonderbaufläche 02 nicht betroffen. In unmi
telbarer Nähe der Sonderbaufläche befinden sich keine 

Die Ausführungen zur Entwicklungsprognose, Alternativenprüfung, den Minimierungs
und Ersatzmaßnahmen und die Ausführung zur Überwachung der Auswirkung des Planvorhabens 
(Monitoring) werden im KAPITEL II.5 für alle Fläche
tergrund, dass unnötige Dopplungen vermieden werden sollen, weil die Auswirkungen diesbezüglich 
für alle Flächen identisch sind. 

Baumbach 
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Im Artenschutzgutachten wurde die beurteilte Fläche als „Fläche mit nur geringen Einschränkungen“ 
die erfolgte Verkleinerung der Fläche auf das nunmehr vorgesehene Maß wurden 

die artenschutzrechtlichen Konfliktpotentiale zudem minimiert. 

Die Fläche liegt im Bereich der konfliktärmeren Bereich der Verbandsgemeinde und wird für eine 
ion von WEA auch im Artenschutzgutachten empfohlen.

II.4.2.3 Auswirkungen auf FFH- und Vogelschutzgebiete 

und Vogelschutzgebiete sind durch die geplante Sonderbaufläche 02 nicht betroffen. In unmi
telbarer Nähe der Sonderbaufläche befinden sich keine Natura 2000 Gebiete. 

Die Ausführungen zur Entwicklungsprognose, Alternativenprüfung, den Minimierungs
und Ersatzmaßnahmen und die Ausführung zur Überwachung der Auswirkung des Planvorhabens 
(Monitoring) werden im KAPITEL II.5 für alle Flächen zusammengefasst. Dieses erfolgt vor dem Hi
tergrund, dass unnötige Dopplungen vermieden werden sollen, weil die Auswirkungen diesbezüglich 
für alle Flächen identisch sind.  
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Im Artenschutzgutachten wurde die beurteilte Fläche als „Fläche mit nur geringen Einschränkungen“ 
die erfolgte Verkleinerung der Fläche auf das nunmehr vorgesehene Maß wurden 

Die Fläche liegt im Bereich der konfliktärmeren Bereich der Verbandsgemeinde und wird für eine 
ion von WEA auch im Artenschutzgutachten empfohlen. 

und Vogelschutzgebiete sind durch die geplante Sonderbaufläche 02 nicht betroffen. In unmit-
Natura 2000 Gebiete.  

Die Ausführungen zur Entwicklungsprognose, Alternativenprüfung, den Minimierungs-, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen und die Ausführung zur Überwachung der Auswirkung des Planvorhabens 

n zusammengefasst. Dieses erfolgt vor dem Hin-
tergrund, dass unnötige Dopplungen vermieden werden sollen, weil die Auswirkungen diesbezüglich 
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II.4.3 Sonderbaufläche 03: (ca. 65,2 ha)

Die Sonderbaufläche 03 liegt aufgrund d
Teilflächen ebenfalls im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde Ransbach
von Ransbach-Baumbach und südöstlich der Ortsgemeinde Wittgert. Die Sonderbauflächen für 
Windenergieanlagen Nr. 03 liegt größtenteils im Gemarkungsbereich der Ortsgemeinden Wittgert. 

Die Bundesautobahn A 3 (Frankfurt
geringer Entfernung östlich vorbei. Die Flächen sind auf einer Höhe von durchschnittlich 
350 m über NN. gelegen. Die Kreisstraße K 127 verläuft in geringer Entfernung südlich der gepla
ten Sonderbaufläche. 

Bei dieser Fläche von ca. 65,2 ha ist die untergelagerte Nutzung, wie bei den anderen Flächen, au
schließlich Wald. 

Abb: Darstellung der Sonderbauflächen 01 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Sonderbaufläche 03: (ca. 65,2 ha) 

Die Sonderbaufläche 03 liegt aufgrund des räumlichen Zusammenhangs mit den anderen beiden 
Teilflächen ebenfalls im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde Ransbach

Baumbach und südöstlich der Ortsgemeinde Wittgert. Die Sonderbauflächen für 
3 liegt größtenteils im Gemarkungsbereich der Ortsgemeinden Wittgert. 

Die Bundesautobahn A 3 (Frankfurt-Köln) und die ICE-Trasse (Frankfurt-Montabaur
geringer Entfernung östlich vorbei. Die Flächen sind auf einer Höhe von durchschnittlich 
350 m über NN. gelegen. Die Kreisstraße K 127 verläuft in geringer Entfernung südlich der gepla

Bei dieser Fläche von ca. 65,2 ha ist die untergelagerte Nutzung, wie bei den anderen Flächen, au

Darstellung der Sonderbauflächen 01 – 03 
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es räumlichen Zusammenhangs mit den anderen beiden 
Teilflächen ebenfalls im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nördlich 

Baumbach und südöstlich der Ortsgemeinde Wittgert. Die Sonderbauflächen für 
3 liegt größtenteils im Gemarkungsbereich der Ortsgemeinden Wittgert.  

Montabaur-Köln) führen in 
geringer Entfernung östlich vorbei. Die Flächen sind auf einer Höhe von durchschnittlich ca. 340 bis 
350 m über NN. gelegen. Die Kreisstraße K 127 verläuft in geringer Entfernung südlich der geplan-

Bei dieser Fläche von ca. 65,2 ha ist die untergelagerte Nutzung, wie bei den anderen Flächen, aus-
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II.4.3.1 Bestandsermittlung und 

Schutzgut Bestand

Naturraum Die Fläche liegt in der Naturrau
einheit „Montabaurer Höhe“ (324.1).

Zwischen der Montabaurer Senke 
und der Kannenbäcker Hochfläche 
erhebt sich die Montabaurer Höhe 
als markanter und fast ganz bewa
deter Höhenzug aus zwei massigen 
Quarzitkuppeln. Zwischen der e
gentlichen Montabaurer Höhe im 
Süden (546 m ü.NN) und dem 
Hölzberg (394 m ü.NN) im Norden 
liegt die teils von Tonen gefüllte 
R
ü.NN), über die die Kannenbäcker 
Hochfläche mit der Montabaurer 
Senke in Verbindung steht.

Die ausgedehnten Wälder der 
Montabaurer Höhe sind überwi
gend durch Nadelforst geprägt. N
turnahe Wälder sind vereinzelt am 
Malbergskopf u
Landschaftsraums erlebbar. In den 
Offenlandbereichen um die Sie
lungen und Abbauflächen überwiegt 
Grünland.

Kulturhistorisch ist der römische 
Limes von Interesse, der im Sü
westen des Landschaftsraums nahe 
Hillscheid verläuft und auch Spure
eines Römerkastells aufweist.

Boden Stark durchwurzelter Waldbereich.

Bodengroßlandschaft der Lösslan
schaften 

Ausgangsgestein ist Staub
Lösslehm über Grau
Weißlehm (Buntlehm). Bodentypen 
sind Pseudo
arten u.a. Schluff, Lehm und Ton. 
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II.4.3.1 Bestandsermittlung und -bewertung 

Bestand Bewertung

Die Fläche liegt in der Naturraum-
einheit „Montabaurer Höhe“ (324.1). 

Zwischen der Montabaurer Senke 
und der Kannenbäcker Hochfläche 
erhebt sich die Montabaurer Höhe 
als markanter und fast ganz bewal-
deter Höhenzug aus zwei massigen 
Quarzitkuppeln. Zwischen der ei-
gentlichen Montabaurer Höhe im 
Süden (546 m ü.NN) und dem 
Hölzberg (394 m ü.NN) im Norden 
liegt die teils von Tonen gefüllte 
Ransbacher Mulde (ca. 280 m 
ü.NN), über die die Kannenbäcker 
Hochfläche mit der Montabaurer 
Senke in Verbindung steht. 

Die ausgedehnten Wälder der 
Montabaurer Höhe sind überwie-
gend durch Nadelforst geprägt. Na-
turnahe Wälder sind vereinzelt am 
Malbergskopf und im Süden des 
Landschaftsraums erlebbar. In den 
Offenlandbereichen um die Sied-
lungen und Abbauflächen überwiegt 
Grünland. 

Kulturhistorisch ist der römische 
Limes von Interesse, der im Süd-
westen des Landschaftsraums nahe 
Hillscheid verläuft und auch Spuren 
eines Römerkastells aufweist. 

Die Sonderbaufläche Nr. 03 ist ein 
großräumiges forstwirtschaftlich 
genutztes Waldareal. Der überwi
gende Teil besteht als Nadelwald. 
Nur untergeordnet bestehen Lau
waldbestandteile. Teilflächen sind 
Lichtungen oder Windwurf

Alte Laubbaumbestände, welche 
älter als 120 Jahre sind, liegen 
nicht vor. 

Im Südwesten der Sonderbaufläche 
03 befinden sich die Anlagen des 
ehem. NATO

 

Stark durchwurzelter Waldbereich. 

Bodengroßlandschaft der Lössland-
schaften des Berglandes. 

Ausgangsgestein ist Staub-, 
Lösslehm über Grau- und 
Weißlehm (Buntlehm). Bodentypen 
sind Pseudo-, Stagnogleye. Boden-
arten u.a. Schluff, Lehm und Ton.  

 

Es ist in etwa davon auszugehen, 
dass pro errichtetem Vollfundament 
einer Windenergieanl
m² (beispielhaft ausgehend vom 
Anlagentyp „REpower 3,2 M114) 
versiegelt werden. Für die Kra
stellplätze kann von einem Fl
chenbedarf von rund 900 m² au
gegangen werden. Für den Bau e
ner WEA wird insgesamt mit  ca. 
5.000 m² pro WEA an Rodungsfl
che (exkl. Zuwegungen) gerechnet.

Die Fundamente der Anlagen we
den voraussichtlich wieder mit Erde 
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Bewertung 

Die Sonderbaufläche Nr. 03 ist ein 
großräumiges forstwirtschaftlich 
genutztes Waldareal. Der überwie-
gende Teil besteht als Nadelwald. 
Nur untergeordnet bestehen Laub-
waldbestandteile. Teilflächen sind 
Lichtungen oder Windwurfflächen. 

Alte Laubbaumbestände, welche 
älter als 120 Jahre sind, liegen 

 

Im Südwesten der Sonderbaufläche 
03 befinden sich die Anlagen des 
ehem. NATO-Tanklagers. 

Es ist in etwa davon auszugehen, 
dass pro errichtetem Vollfundament 
einer Windenergieanlage ca. 360 
m² (beispielhaft ausgehend vom 
Anlagentyp „REpower 3,2 M114) 
versiegelt werden. Für die Kran-
stellplätze kann von einem Flä-
chenbedarf von rund 900 m² aus-
gegangen werden. Für den Bau ei-
ner WEA wird insgesamt mit  ca. 
5.000 m² pro WEA an Rodungsflä-
che (exkl. Zuwegungen) gerechnet. 

Die Fundamente der Anlagen wer-
den voraussichtlich wieder mit Erde 
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Schutzgut Bestand

Wasser/Wasserhaushalt Oberflächengewässer sind durch 
die Planung nicht betroffen. 

Es handelt sich um die Grundwa
serlandschaft der 
Quarzite. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit mittlerer 
Grundwasserführung vor.

Ein Teil der Plangebietsfläche liegt 
im Wasserschutzgebiet 
Malbergskopf, Schutzzone III der 
Brunnen „Schluttern“ und 
„Meiershahn“, WSG
403 874 382, 
bandsgemeinde Ransbach
Baumbach.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Bestand Bewertung
bedeckt, so dass der Eingriff in den 
Boden teilweise kompensiert we
den kann. Im Zuge der Baugene
migung  können Auflagen erteilt 
werden, dass die Zufahrte
Kranstellflächen nicht vollversiegelt 
werden. Eine geschotterte Ausfü
rung der Wege und Stellplätze ist 
ausreichend.

Oberflächengewässer sind durch 
die Planung nicht betroffen.  

Es handelt sich um die Grundwas-
serlandschaft der devonischen 
Quarzite. Es liegt ein 
Kluftgrundwasserleiter mit mittlerer 
Grundwasserführung vor. 

Ein Teil der Plangebietsfläche liegt 
im Wasserschutzgebiet 
Malbergskopf, Schutzzone III der 
Brunnen „Schluttern“ und 
„Meiershahn“, WSG-Kennnummer: 
403 874 382, zugunsten der Ver-
bandsgemeinde Ransbach-
Baumbach. 

Die Eingriffe in den Boden und s
mit auch in das Schutzgut Wasser/ 
Wasserhaushalt sind durch en
sprechende Kompensationsma
nahmen auszugleichen. 

Im Bereich der Fundamente ist mit 
einer verringerten Versick
te und einem erhöhtem Oberfl
chenabfluss von Niederschlag
wasser aufgrund der zusätzlichen 
Flächenversiegelung  zu rechnen. 

Empfehlungen zum Ausgleich:

Versickerung anfallenden Niede
schlagswassers breitflächig in a
grenzenden Bereichen.

Minimierung der Versiegelung auf 
das kleinstmögliche Maß.

Vermeidung von zusätzlichen 
Schadstoffeinträgen in den Wa
serhaushalt, auch während der 
Bauarbeiten.

Wichtiger Hinweis:

Windenergieanlagen innerhalb b
stehender, sogenannter „erweiterter 
Wasserschutzgebietszonen“ (Zone 
III eines Wasserschutzgebietes) 
sind erst dann zulässig, wenn eine 
Vereinbarkeit mit der jeweiligen 
Rechtsverordnung im baurechtl
chen oder bundesimmission
schutzrechtlichen Genehmigung
verfahren nachgewiesen werden 
kann oder eine Befreiung von der 
Schutzgebietsverordnung erzielt 
werden kann. Es bedarf entspr
chend einer objektbezogenen Ei
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Bewertung 
bedeckt, so dass der Eingriff in den 
Boden teilweise kompensiert wer-
den kann. Im Zuge der Baugeneh-
migung  können Auflagen erteilt 
werden, dass die Zufahrten und 
Kranstellflächen nicht vollversiegelt 
werden. Eine geschotterte Ausfüh-
rung der Wege und Stellplätze ist 
ausreichend. 

Die Eingriffe in den Boden und so-
mit auch in das Schutzgut Wasser/ 
Wasserhaushalt sind durch ent-
sprechende Kompensationsmaß-
nahmen auszugleichen.  

Im Bereich der Fundamente ist mit 
einer verringerten Versickerungsra-
te und einem erhöhtem Oberflä-
chenabfluss von Niederschlags-
wasser aufgrund der zusätzlichen 
Flächenversiegelung  zu rechnen.  

Empfehlungen zum Ausgleich: 

Versickerung anfallenden Nieder-
schlagswassers breitflächig in an-
grenzenden Bereichen. 

Minimierung der Versiegelung auf 
das kleinstmögliche Maß. 

Vermeidung von zusätzlichen 
Schadstoffeinträgen in den Was-
serhaushalt, auch während der 
Bauarbeiten. 

Wichtiger Hinweis: 

Windenergieanlagen innerhalb be-
stehender, sogenannter „erweiterter 
Wasserschutzgebietszonen“ (Zone 
III eines Wasserschutzgebietes) 
sind erst dann zulässig, wenn eine 
Vereinbarkeit mit der jeweiligen 
Rechtsverordnung im baurechtli-
chen oder bundesimmissions-
schutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren nachgewiesen werden 

r eine Befreiung von der 
Schutzgebietsverordnung erzielt 
werden kann. Es bedarf entspre-
chend einer objektbezogenen Ein-
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Schutzgut Bestand

Klima Die Waldflächen dienen vorwiegend
der Frischluftproduktion. 

Arten- und Biotoppoten-
tial 

In der Biotopkartierung von Rhei
land
Sonderbauflächen keine Biotope 
kartiert. Die pauschal geschützten 
Biotopbereiche wurden bei der Fl
chenfindung schon ausgeklammert. 

Besondere avifaunistische Schut
aspekte, wie 
Rotmilan, und in größerer Entfe
nung von Schwarzmilan oder 
Schwarzstorch sind bekannt. 

Im Westen grenzt an die Sonde
baufläche der 1,5 km Radius eines 
Rotmilan Bruthorstes an. 

 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Bestand Bewertung
zelfallprüfung auf der der Fläche
nutzungsplanung nachgelagerten 
Planungs-
ne. 

Die Waldflächen dienen vorwiegend 
der Frischluftproduktion.  

Die Kaltluftproduktionsfläche besitzt 
keine Siedlungsrelevanz, da die 
bestehende Kaltluft nicht in Ric
tung der nächstgelegenen Ortslage 
abfließen kann. Als Vorbelastungen 
ist die Nähe zur Autobahn 3 sowie 
die K 127 zu nennen. A
parallel an der östlichen Abgre
zung der geplanten Sonderbaufl
che Nr. 1 in einem Abstand von 150 
Metern die ICE
reich des Rastplatzes 
„Welschehahn“ in einem Tunnel 
verläuft. 

Durch die Errichtung von Windr
dern in der Waldfläc
Funktion als Frischluftproduktion
fläche nur im geringen Umfang ei
geschränkt. Mit der Entwicklung e
heblicher Störquellen ist nicht zu 
rechnen.  

Es sind keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut zu 
erwarten. 

In der Biotopkartierung von Rhein-
land-Pfalz sind für die ermittelten 
Sonderbauflächen keine Biotope 
kartiert. Die pauschal geschützten 
Biotopbereiche wurden bei der Flä-
chenfindung schon ausgeklammert.  

Besondere avifaunistische Schutz-
aspekte, wie das Vorkommen von 
Rotmilan, und in größerer Entfer-
nung von Schwarzmilan oder 
Schwarzstorch sind bekannt.  

Im Westen grenzt an die Sonder-
baufläche der 1,5 km Radius eines 
Rotmilan Bruthorstes an.  

 

Die artenschutzrechtlich relevanten 
Aspekte wurden im Arten
gutachten des Büros Redlin unte
sucht und bewertet. Zum 
Rotmilanbruthorst (westlich gel
gen) wurde der empfohlene Mi
destabstand von 1,5 km berüc
sichtigt. Von einer erheblichen B
einträchtigung ist daher, auch au
grund des vorliegenden Wal
standortes nicht auszugehen.

Im Artenschutzgutachten wurde die 
beurteilte Fläche als „Fläche mit nur 
geringen Einschränkungen“ bewe
tet. Durch die erfolgte Verklein
rung der Fläche auf das nunmehr 
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Bewertung 
zelfallprüfung auf der der Flächen-
nutzungsplanung nachgelagerten 

- und Genehmigungsebe-

Die Kaltluftproduktionsfläche besitzt 
keine Siedlungsrelevanz, da die 
bestehende Kaltluft nicht in Rich-
tung der nächstgelegenen Ortslage 
abfließen kann. Als Vorbelastungen 
ist die Nähe zur Autobahn 3 sowie 
die K 127 zu nennen. Auch verläuft 
parallel an der östlichen Abgren-
zung der geplanten Sonderbauflä-
che Nr. 1 in einem Abstand von 150 
Metern die ICE-Trasse, die im Be-
reich des Rastplatzes 
„Welschehahn“ in einem Tunnel 

Durch die Errichtung von Windrä-
dern in der Waldfläche wird die 
Funktion als Frischluftproduktions-
fläche nur im geringen Umfang ein-
geschränkt. Mit der Entwicklung er-
heblicher Störquellen ist nicht zu 

 

Es sind keine erheblich negativen 
Auswirkungen auf das Schutzgut zu 
erwarten.  

Die artenschutzrechtlich relevanten 
Aspekte wurden im Artenschutz-
gutachten des Büros Redlin unter-
sucht und bewertet. Zum 
Rotmilanbruthorst (westlich gele-
gen) wurde der empfohlene Min-
destabstand von 1,5 km berück-
sichtigt. Von einer erheblichen Be-
einträchtigung ist daher, auch auf-
grund des vorliegenden Wald-

s nicht auszugehen. 

Im Artenschutzgutachten wurde die 
beurteilte Fläche als „Fläche mit nur 
geringen Einschränkungen“ bewer-
tet. Durch die erfolgte Verkleine-
rung der Fläche auf das nunmehr 
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Schutzgut Bestand

Landschaftsbild und Er-
holungsfunktion 

Die Fläche liegt innerhalb eines 
großen zusammenh
Waldgebietes 

Die Sondergebietsfläche ist au
grund ihrer Kuppenlage gut einse
bar. 

Die Fläche ist Teil des siedlungsn
hen Naherholungsbereichs nördlich 
von Ransbach
davon auszugehen, dass im B
reich und Umfeld der Flächen die 
vor
lungssuchenden wie Jogger, Ra
fahrer oder Wanderern aufgesucht 
werden.

Eine Vorbelastung des Lan
schaftsbildes durch Windkraftanl
gen ist nicht gegeben.

Mensch/menschliche 
Gesundheit 

Die relevante Fläche weist keine 
Nutzung auf, die zu einem daue

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Bestand Bewertung
vorgesehene Maß wurden die a
tenschutzrechtlichen Konfliktpote
tiale zudem minimiert.

Die Fläche liegt im Bereich der ko
fliktärmeren Bereich der Verband
gemeinde und wird für eine sinnvo
le Konzentration von WEA auch im 
Artenschutzgutachten empfohlen.

Es sind weitergehende Unters
chungen im Detail im Rahmen des 
BImSchG-
verfahrens erforderlich (insbeso
dere Fledermäuse).

Auf Ebene der Flächennutzung
planung ist jedoch nicht von einer 
erheblichen Beeinträchtigung au
zugehen. 

Die Fläche liegt innerhalb eines 
großen zusammenhängenden 
Waldgebietes  

Die Sondergebietsfläche ist auf-
grund ihrer Kuppenlage gut einseh-
bar.  

Die Fläche ist Teil des siedlungsna-
hen Naherholungsbereichs nördlich 
von Ransbach-Baumbach. Es ist 
davon auszugehen, dass im Be-
reich und Umfeld der Flächen die 
vorhandenen Waldwege von Erho-
lungssuchenden wie Jogger, Rad-
fahrer oder Wanderern aufgesucht 
werden. 

Eine Vorbelastung des Land-
schaftsbildes durch Windkraftanla-
gen ist nicht gegeben. 

Durch die Errichtung von Windr
dern ist grundsätzlich mit einer e
heblichen V
schaftsbildes zu rechnen. Dies ist 
insbesondere auf die Höhe der A
lagen zurückzuführen. Anlagen mit 
einer möglichen Gesamthöhe von 
200 m und mehr sind in der Lan
schaft nicht zu verstecken und en
sprechend sehr gut wahrnehmbar. 

Aufgrund der zu erwartenden Höhe 
der Windkraftanlagen werden diese 
jedoch von den umliegenden Or
schaften aus deutlich wahrnehmbar 
sein. 

Es ist mit erheblichen Auswirku
gen zu rechnen.

Als Vorbelastung des Landschaft
bildes ist die Autobahn 3 sowie die 
K 127 zu n
Trasse verläuft in unmittelbarer N
he zur östlichen Grenze der So
derbaufläche. 

Die relevante Fläche weist keine 
Nutzung auf, die zu einem dauer-

Ein wesentlicher Grundgedanke der 
Plankonzeption ist der vorsorgende 
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Bewertung 
vorgesehene Maß wurden die ar-
tenschutzrechtlichen Konfliktpoten-

zudem minimiert. 

Die Fläche liegt im Bereich der kon-
fliktärmeren Bereich der Verbands-
gemeinde und wird für eine sinnvol-
le Konzentration von WEA auch im 
Artenschutzgutachten empfohlen. 

Es sind weitergehende Untersu-
chungen im Detail im Rahmen des 

-Genehmigungs-
verfahrens erforderlich (insbeson-
dere Fledermäuse). 

Auf Ebene der Flächennutzungs-
planung ist jedoch nicht von einer 
erheblichen Beeinträchtigung aus-

 

Durch die Errichtung von Windrä-
dern ist grundsätzlich mit einer er-
heblichen Veränderung des Land-
schaftsbildes zu rechnen. Dies ist 
insbesondere auf die Höhe der An-
lagen zurückzuführen. Anlagen mit 
einer möglichen Gesamthöhe von 
200 m und mehr sind in der Land-
schaft nicht zu verstecken und ent-
sprechend sehr gut wahrnehmbar.  

d der zu erwartenden Höhe 
der Windkraftanlagen werden diese 
jedoch von den umliegenden Ort-
schaften aus deutlich wahrnehmbar 

Es ist mit erheblichen Auswirkun-
gen zu rechnen. 

Als Vorbelastung des Landschafts-
bildes ist die Autobahn 3 sowie die 
K 127 zu nennen. Auch die ICE-
Trasse verläuft in unmittelbarer Nä-
he zur östlichen Grenze der Son-
derbaufläche.  

Ein wesentlicher Grundgedanke der 
Plankonzeption ist der vorsorgende 
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Schutzgut Bestand
haften Aufenthalt von Menschen 
führt. 

Die Emissionen der Kr
sowie der A3 sind als Vorbelastung 
zu werten. Auch die im Osten en
lang führende ICE
Vorbelastung dar. 

Darüber hinaus sind keine erhebl
chen Immissionen festzustellen 
oder bekannt. 

Im Südwesten der Sonderbaufläche 
03 
ehem. NATO

 

Kultur- und Sachgüter Die Fläche wird forstwirtschaftlich 
genutzt. Selbst bei der Errichtung 
der Anlagen wird die Weiterführung 
der Grundnutzung möglich sein. Für 
den Verlust der 
Besitzer der Flächen entsprechend 
zu entschädigen.

Südöstlich der Fläche liegt in einem 
Abstand von rund 8,5 km das 
Schloss Montabaur. Dieses ist als 
„dominierende landschaftsprägende 
Gesamtanlage mit erheblicher 
Fernwirkung“ gemäß Zi
pitel 2.2.3 Denkmalpflege, RROP 
2006 klassifiziert. Ebenso die Bur
ruine Hartenfels. Diese liegt in ca. 
9,5 km Entfernung zur Sonderba
fläche in nordöstlicher Richtung. 

Gemäß der Stellungnahme der G
neraldirektion Kulturelles Erbe, D

Baumbach 
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Bestand Bewertung
haften Aufenthalt von Menschen 
führt.  

Die Emissionen der Kreisstraße 127 
sowie der A3 sind als Vorbelastung 
zu werten. Auch die im Osten ent-
lang führende ICE-Trasse stellt eine 
Vorbelastung dar.  

Darüber hinaus sind keine erhebli-
chen Immissionen festzustellen 
oder bekannt.  

Im Südwesten der Sonderbaufläche 
03 befinden sich die Anlagen des 
ehem. NATO-Tanklagers. 

 

Immissionsschutz. Deshalb wurden 
pauschale Schutzabstände bei der 
Ermittlung der Potential
nungsflächen angelegt.

Mögliche sc
nen von Windkraftanlagen auf der 
Fläche sind für die menschliche 
Gesundheit als nicht erheblich ei
zustufen, weil der Standort gen
gend große Abstände zu benac
barten Ortslagen aufweist

Durch das Erfordernis im Zuge der 
immissionsschutz
nehmigungsnotwendigkeit von 
WEA nachzuweisen, dass die ge
tenden Richtwerte für Schall und 
Schattenwurf eingehalten werden, 
ist davon auszugehen, dass erhe
liche und rechtlich unzulässige I
missionen nicht entstehen.

Erheblich negative Auswir
für den Mensch oder seine G
sundheit sind deshalb nicht zu e
warten. 

Die Fläche wird forstwirtschaftlich 
genutzt. Selbst bei der Errichtung 
der Anlagen wird die Weiterführung 
der Grundnutzung möglich sein. Für 
den Verlust der Teilflächen  sind die 
Besitzer der Flächen entsprechend 
zu entschädigen. 

Südöstlich der Fläche liegt in einem 
Abstand von rund 8,5 km das 
Schloss Montabaur. Dieses ist als 
„dominierende landschaftsprägende 
Gesamtanlage mit erheblicher 
Fernwirkung“ gemäß Ziel Z 1 in Ka-
pitel 2.2.3 Denkmalpflege, RROP 
2006 klassifiziert. Ebenso die Burg-
ruine Hartenfels. Diese liegt in ca. 
9,5 km Entfernung zur Sonderbau-
fläche in nordöstlicher Richtung.  

Gemäß der Stellungnahme der Ge-
neraldirektion Kulturelles Erbe, Di-

Eine Bewertung zum Schloss 
Montabaur sowie zur Burgruine 
Hartenfels wurde im Abschnitt 7 
„Belange des Denkmalschutzes“ 
des städtebau
nung vorgenommen. 

Es wird auf die Ausführungen an 
dieser Stelle verwiesen.

Eine erhebliche nachhaltige Beei
trächtigung wird aufgrund der sehr 
großen Entfernung nicht anzune
men sein. 
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Bewertung 
Immissionsschutz. Deshalb wurden 
pauschale Schutzabstände bei der 
Ermittlung der Potential- und Eig-
nungsflächen angelegt. 

Mögliche schädliche Lärmemissio-
nen von Windkraftanlagen auf der 
Fläche sind für die menschliche 
Gesundheit als nicht erheblich ein-
zustufen, weil der Standort genü-
gend große Abstände zu benach-
barten Ortslagen aufweist 

Durch das Erfordernis im Zuge der 
immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsnotwendigkeit von 
WEA nachzuweisen, dass die gel-
tenden Richtwerte für Schall und 
Schattenwurf eingehalten werden, 
ist davon auszugehen, dass erheb-
liche und rechtlich unzulässige Im-
missionen nicht entstehen. 

Erheblich negative Auswirkungen 
für den Mensch oder seine Ge-
sundheit sind deshalb nicht zu er-

Eine Bewertung zum Schloss 
Montabaur sowie zur Burgruine 
Hartenfels wurde im Abschnitt 7 
„Belange des Denkmalschutzes“ 
des städtebaulichen Teils der Pla-
nung vorgenommen.  

Es wird auf die Ausführungen an 
dieser Stelle verwiesen. 

Eine erhebliche nachhaltige Beein-
trächtigung wird aufgrund der sehr 
großen Entfernung nicht anzuneh-
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Schutzgut Bestand
rektion L
stelle Koblenz vom 28.01.2014, 
vorgetragen im Rahmen des Bete
ligungsverfahrens gem. § 4 (2) 
BauGB, bestehen bezüglich der 
vo
denken unter Vorbehalt. Auswei
lich dieser Stellungnahme sind der 
Direktion Land
lenz in dem vorliegenden Planungs
bereich archäologische Denkmäler 
bekannt. Je nach genauer Örtlic
keit, Art und Umfang von Erdarbe
ten könnten diese Befunde von e
ner Zerstörung bedroht oder beei
trächtigt sein. Eine endgültige Ste
lungna
nungsverfahren auf Objektebene 
beziehungsweise auf Grundlage 
präziser Planungen abgegeben 
werden. 

Wechselwirkungen  

II.4.3.2 Zusammenfassende Bewertung

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen sind erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere auf 
das Schutzgut Landschaftsbild, zu erwarten.

Aufgrund der Höhe moderner Anlagen ist mit einer erheblichen Veränderung des Landschaftsbildes 
zu rechnen. Anlagen mit einer derartigen Gesamthöhe lassen sich auf keinen Fall durch technische 
Maßnahmen oder dergleichen kaschieren, so da

Bei der genauen Standortfindung sollte generell darauf geachtet werden, dass hochwertige Bioto
bereiche nicht in Anspruch genommen werden, dass die Windkraftanlagen in Bereich von Wir
schaftsforsten oder Neuaufforstungen bzw. vorhandenen Windwurfflächen errichtet werden.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Bestand Bewertung
rektion Landesarchäologie, Außen-
stelle Koblenz vom 28.01.2014, 
vorgetragen im Rahmen des Betei-
ligungsverfahrens gem. § 4 (2) 
BauGB, bestehen bezüglich der 
vorliegenden Plankonzeption Be-
denken unter Vorbehalt. Ausweis-
lich dieser Stellungnahme sind der 
Direktion Landesarchäologie Kob-
lenz in dem vorliegenden Planungs-
bereich archäologische Denkmäler 
bekannt. Je nach genauer Örtlich-
keit, Art und Umfang von Erdarbei-
ten könnten diese Befunde von ei-
ner Zerstörung bedroht oder beein-
trächtigt sein. Eine endgültige Stel-
lungnahme kann lediglich im Pla-
nungsverfahren auf Objektebene 
beziehungsweise auf Grundlage 
präziser Planungen abgegeben 
werden.  

 Alle beschriebenen Naturraump
tentiale bzw. Schutzgüter, inklusiv 
der Mensch, stehen in Wechselb
ziehungen untereinander und zue
nander. Bei der umfassenden B
trachtung der Schutzgüter kommt 
es dabei auf die Erheblichkeit und 
Nachhaltigkeit der Wechselwirku
gen zwischen den Schutzgüter

Erheblich negative Umweltwirku
gen sind auch durch Wechselwi
kungen nicht zu prognostizieren.

II.4.3.2 Zusammenfassende Bewertung 

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen sind erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere auf 
sbild, zu erwarten. 

Aufgrund der Höhe moderner Anlagen ist mit einer erheblichen Veränderung des Landschaftsbildes 
zu rechnen. Anlagen mit einer derartigen Gesamthöhe lassen sich auf keinen Fall durch technische 
Maßnahmen oder dergleichen kaschieren, so dass die Windräder weithin sichtbar sein werden. 

Bei der genauen Standortfindung sollte generell darauf geachtet werden, dass hochwertige Bioto
bereiche nicht in Anspruch genommen werden, dass die Windkraftanlagen in Bereich von Wir

ufforstungen bzw. vorhandenen Windwurfflächen errichtet werden.

30 780 
Seite 99 

 

Bewertung 

Alle beschriebenen Naturraumpo-
tentiale bzw. Schutzgüter, inklusiv 
der Mensch, stehen in Wechselbe-
ziehungen untereinander und zuei-
nander. Bei der umfassenden Be-
trachtung der Schutzgüter kommt 
es dabei auf die Erheblichkeit und 
Nachhaltigkeit der Wechselwirkun-
gen zwischen den Schutzgütern an. 

Erheblich negative Umweltwirkun-
gen sind auch durch Wechselwir-
kungen nicht zu prognostizieren. 

Durch die Errichtung von Windkraftanlagen sind erhebliche Umweltauswirkungen, insbesondere auf 

Aufgrund der Höhe moderner Anlagen ist mit einer erheblichen Veränderung des Landschaftsbildes 
zu rechnen. Anlagen mit einer derartigen Gesamthöhe lassen sich auf keinen Fall durch technische 

ss die Windräder weithin sichtbar sein werden.  

Bei der genauen Standortfindung sollte generell darauf geachtet werden, dass hochwertige Biotop-
bereiche nicht in Anspruch genommen werden, dass die Windkraftanlagen in Bereich von Wirt-

ufforstungen bzw. vorhandenen Windwurfflächen errichtet werden. 
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Des weiteren sind voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu prognostizi
ren. 

Im Artenschutzgutachten wurde die beurteilte Fläche als „Fläche mit nur geringen Einschränkun
bewertet. Durch die erfolgte Verkleinerung der Fläche auf das nunmehr vorgesehene Maß wurden 
die artenschutzrechtlichen Konfliktpotentiale zudem minimiert.

Die Fläche liegt im Bereich der konfliktärmeren Bereich der Verbandsgemeinde und wird für eine 
sinnvolle Konzentration von WEA auch im Artenschutzgutachten empfohlen.

II.4.3.3 Auswirkungen auf FFH

FFH- und Vogelschutzgebiete sind durch die geplante Sonderbaufläche 01 nicht betroffen. In unmi
telbarer Nähe der Sonderbaufläche befinden sich keine Natura 2000 Gebiete. 

Die Ausführungen zur Entwicklungsprognose, Alternativenprüfung, den Minimierungs
und Ersatzmaßnahmen und die Ausführung zur Überwachung der Auswirkung des Planvorhabe
(Monitoring) werden im Kapitel 
tergrund, dass unnötige Dopplungen vermieden werden sollen, weil die Auswirkungen diesbezüglich 
für alle Flächen identisch sind. 

II.5 Zusammenfassende Bewer
Alternativenprüfung, Vermeidungs
sowie das Monitoring

II.5.1 Entwicklungsprognose

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des Planungsvorhabens

Kleinräumige Betrachtungsweise bezüglich der konkret überplanten Sonderbauflächen:

Bei einer Nichtdurchführung der Planung ändert sich der Umweltzustand der überplanten Flächen 
nicht. Die bisherigen Nutzungen (primär forstwirtschaftlicher Art) werden beibehalten.

Großräumige Betrachtungsweise bezüglich des gesamten Verbandsgemeindegebietes:

Im Hinblick auf die Gesamtentwicklung des Verbandsgemeindegebietes können im Fall der Nich
durchführung der Planung etwaige Anlagenstandorte theoretisch aufgrund der Beurteilungssituation 
nach § 35 BauGB im gesamten Verbandsgemeindegebiet entstehen. Es wäre eine unkoordinierte 
Entstehung von WEA an naturschutzfachlich kritischen Standorten möglich, die zudem zu einer 
Verspargelung der Landschaft führen würde. Die umweltbezogenen Auswirkungen wä
höher und negativer als bei Durchführung der Planung.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung des Planungsvorhabens

Aufgrund der Ausweisung von zusätzlichen Sonderbauflächen für Windkraft können Windkraftanl
gen errichtet werden. Es findet eine Konzentration von Windenergieanlagen im nordöstlichen B
reich der Verbandsgemeinde statt.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Des weiteren sind voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu prognostizi

Im Artenschutzgutachten wurde die beurteilte Fläche als „Fläche mit nur geringen Einschränkun
bewertet. Durch die erfolgte Verkleinerung der Fläche auf das nunmehr vorgesehene Maß wurden 
die artenschutzrechtlichen Konfliktpotentiale zudem minimiert. 

Die Fläche liegt im Bereich der konfliktärmeren Bereich der Verbandsgemeinde und wird für eine 
sinnvolle Konzentration von WEA auch im Artenschutzgutachten empfohlen.

II.4.3.3 Auswirkungen auf FFH- und Vogelschutzgebiete 

und Vogelschutzgebiete sind durch die geplante Sonderbaufläche 01 nicht betroffen. In unmi
telbarer Nähe der Sonderbaufläche befinden sich keine Natura 2000 Gebiete. 

Die Ausführungen zur Entwicklungsprognose, Alternativenprüfung, den Minimierungs
und Ersatzmaßnahmen und die Ausführung zur Überwachung der Auswirkung des Planvorhabe

apitel II.5 für alle Flächen zusammengefasst. Dieses erfolgt vor dem Hi
tergrund, dass unnötige Dopplungen vermieden werden sollen, weil die Auswirkungen diesbezüglich 
für alle Flächen identisch sind.  

Zusammenfassende Bewertung für die Entwicklungsprognose, 
Alternativenprüfung, Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
sowie das Monitoring 

Entwicklungsprognose 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des Planungsvorhabens

gsweise bezüglich der konkret überplanten Sonderbauflächen:

Bei einer Nichtdurchführung der Planung ändert sich der Umweltzustand der überplanten Flächen 
nicht. Die bisherigen Nutzungen (primär forstwirtschaftlicher Art) werden beibehalten.

rachtungsweise bezüglich des gesamten Verbandsgemeindegebietes:

Im Hinblick auf die Gesamtentwicklung des Verbandsgemeindegebietes können im Fall der Nich
durchführung der Planung etwaige Anlagenstandorte theoretisch aufgrund der Beurteilungssituation 

§ 35 BauGB im gesamten Verbandsgemeindegebiet entstehen. Es wäre eine unkoordinierte 
Entstehung von WEA an naturschutzfachlich kritischen Standorten möglich, die zudem zu einer 
Verspargelung der Landschaft führen würde. Die umweltbezogenen Auswirkungen wä
höher und negativer als bei Durchführung der Planung. 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung des Planungsvorhabens

Aufgrund der Ausweisung von zusätzlichen Sonderbauflächen für Windkraft können Windkraftanl
indet eine Konzentration von Windenergieanlagen im nordöstlichen B

reich der Verbandsgemeinde statt. 
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Des weiteren sind voraussichtlich keine erheblich negativen Umweltauswirkungen zu prognostizie-

Im Artenschutzgutachten wurde die beurteilte Fläche als „Fläche mit nur geringen Einschränkungen“ 
bewertet. Durch die erfolgte Verkleinerung der Fläche auf das nunmehr vorgesehene Maß wurden 

Die Fläche liegt im Bereich der konfliktärmeren Bereich der Verbandsgemeinde und wird für eine 
sinnvolle Konzentration von WEA auch im Artenschutzgutachten empfohlen. 

und Vogelschutzgebiete sind durch die geplante Sonderbaufläche 01 nicht betroffen. In unmit-
telbarer Nähe der Sonderbaufläche befinden sich keine Natura 2000 Gebiete.  

Die Ausführungen zur Entwicklungsprognose, Alternativenprüfung, den Minimierungs-, Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen und die Ausführung zur Überwachung der Auswirkung des Planvorhabens 

II.5 für alle Flächen zusammengefasst. Dieses erfolgt vor dem Hin-
tergrund, dass unnötige Dopplungen vermieden werden sollen, weil die Auswirkungen diesbezüglich 

tung für die Entwicklungsprognose, 
und Ausgleichsmaßnahmen 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des Planungsvorhabens 

gsweise bezüglich der konkret überplanten Sonderbauflächen: 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung ändert sich der Umweltzustand der überplanten Flächen 
nicht. Die bisherigen Nutzungen (primär forstwirtschaftlicher Art) werden beibehalten. 

rachtungsweise bezüglich des gesamten Verbandsgemeindegebietes: 

Im Hinblick auf die Gesamtentwicklung des Verbandsgemeindegebietes können im Fall der Nicht-
durchführung der Planung etwaige Anlagenstandorte theoretisch aufgrund der Beurteilungssituation 

§ 35 BauGB im gesamten Verbandsgemeindegebiet entstehen. Es wäre eine unkoordinierte 
Entstehung von WEA an naturschutzfachlich kritischen Standorten möglich, die zudem zu einer 
Verspargelung der Landschaft führen würde. Die umweltbezogenen Auswirkungen wären deutlich 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung des Planungsvorhabens 

Aufgrund der Ausweisung von zusätzlichen Sonderbauflächen für Windkraft können Windkraftanla-
indet eine Konzentration von Windenergieanlagen im nordöstlichen Be-
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Da mit der Flächenausweisung gleichzeitig der Planvorbehalt ausgeübt wird, entstehen keine größ
ren Auswirkungen als ohne Durchführung der Planung.

Ansonsten ist mit Umweltwirkungen zu rechnen, wie sie insbesondere in der Erheblichkeitsprognose 
des Umweltberichts beschrieben werden.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans wird der verbleibende Raum der Verbandsgemeinde 
außerhalb der geplanten Sonderbaufläc
jedoch die Nutzungsmöglichkeiten für eine Windenergienutzung unzulässig einzuschränken.

In der Gesamtschau kann die Nutzung der regenerativen Energieform im Verbandsgemeindegebiet 
ausgebaut werden.  

Generell ist zu sagen, dass bei Umsetzung des Vorhabens positive Auswirkungen der WEA als r
generative Form der Energieerzeugung auf die Umwelt mit sich bringt. Hierbei steht vor allem im 
Vordergrund der Klimaschutz, die Vermeidun
sourcenschonung. 

II.5.2 Alternativenprüfung

Eine grundsätzliche Alternativenprüfung ist durch das Gutachten zur „Ermittlung geeigneter Sonde
bauflächen für Windkraft“ sehr umfassend durchgeführt worden.

Aufgrund der Gutachtenergebnisse 
letztendlichen Sonderbauflächen werden die verträglichsten Standorte gewählt.

Die „Null-Variante“ (Verzicht auf die Planung) würde zu größeren negativen Umweltwirkungen fü
ren. Es entsteht der „Fall der Nichtdurchführung der Planung“ mit den Auswirkungen, dass etwaige 
Anlagenstandorte theoretisch aufgrund der Beurteilungssituation nach § 35 BauGB im gesamten 
Verbandsgemeindegebiet entstehen. Es wäre eine unkoordinierte Entstehung von WEA an natu
schutzfachlich kritischen Standorten möglich, die zudem zu einer Verspargelung der Landschaft fü
ren würde. Die umweltbezogenen Auswirkungen wären deutlich höher und negativer als bei Durc
führung der Planung. 

Der Verbandsgemeinderat hat sich daher für die A
entschieden, um eine rechtssichere Steuerung der Windenergieanlagen zu gewährleisten.

II.5.3 Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Au
gleich der erheblichen Umweltauswirkungen

Zur Minimierung eines erheblichen Eingriffs in das Landschaftsbild wurde insbesondere auf der er
ten planerischen Ebene eine gutachterliche Untersuchung durchgeführt, wo die verträglichsten Fl
chen für eine Windenergienutzung im VG

Eine gänzliche Vermeidung eines erheblichen Eingriffs in das Landschaftsbild ist nicht vermeidbar; 
dies ist auf die Gesamthöhe der zu erwartenden Anlagen zurückzuführen. 

Weitergehende Minimierungs
Bauantrages bzw. BImSchG
ist die Beschränkung der Größen der Fundamente zu empfehlen. Die Fundamente der Anlagen sol
ten auch wieder mit mehreren Dezimetern Erde überdeckt werden, um so den Eingriff i

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Da mit der Flächenausweisung gleichzeitig der Planvorbehalt ausgeübt wird, entstehen keine größ
ren Auswirkungen als ohne Durchführung der Planung. 

en ist mit Umweltwirkungen zu rechnen, wie sie insbesondere in der Erheblichkeitsprognose 
des Umweltberichts beschrieben werden. 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans wird der verbleibende Raum der Verbandsgemeinde 
außerhalb der geplanten Sonderbauflächen von Windenergieanlagen freigehalten werden 
jedoch die Nutzungsmöglichkeiten für eine Windenergienutzung unzulässig einzuschränken.

In der Gesamtschau kann die Nutzung der regenerativen Energieform im Verbandsgemeindegebiet 

erell ist zu sagen, dass bei Umsetzung des Vorhabens positive Auswirkungen der WEA als r
generative Form der Energieerzeugung auf die Umwelt mit sich bringt. Hierbei steht vor allem im 
Vordergrund der Klimaschutz, die Vermeidung von Schadstoffimmissionen (

Alternativenprüfung 

Eine grundsätzliche Alternativenprüfung ist durch das Gutachten zur „Ermittlung geeigneter Sonde
bauflächen für Windkraft“ sehr umfassend durchgeführt worden. 

Aufgrund der Gutachtenergebnisse und der Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates über die 
letztendlichen Sonderbauflächen werden die verträglichsten Standorte gewählt.

Variante“ (Verzicht auf die Planung) würde zu größeren negativen Umweltwirkungen fü
ll der Nichtdurchführung der Planung“ mit den Auswirkungen, dass etwaige 

Anlagenstandorte theoretisch aufgrund der Beurteilungssituation nach § 35 BauGB im gesamten 
Verbandsgemeindegebiet entstehen. Es wäre eine unkoordinierte Entstehung von WEA an natu

hutzfachlich kritischen Standorten möglich, die zudem zu einer Verspargelung der Landschaft fü
ren würde. Die umweltbezogenen Auswirkungen wären deutlich höher und negativer als bei Durc

Der Verbandsgemeinderat hat sich daher für die Aufstellung des FNP-Teilplan Windenergienutzung 
entschieden, um eine rechtssichere Steuerung der Windenergieanlagen zu gewährleisten.

Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Au
gleich der erheblichen Umweltauswirkungen 

imierung eines erheblichen Eingriffs in das Landschaftsbild wurde insbesondere auf der er
ten planerischen Ebene eine gutachterliche Untersuchung durchgeführt, wo die verträglichsten Fl
chen für eine Windenergienutzung im VG-Gebiet bestehen. 

Vermeidung eines erheblichen Eingriffs in das Landschaftsbild ist nicht vermeidbar; 
dies ist auf die Gesamthöhe der zu erwartenden Anlagen zurückzuführen. 

Weitergehende Minimierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind im Fall eines konkreten 
es bzw. BImSchG-Genehmigungsverfahren zu ermitteln und umzusetzen. Grundsätzlich 

ist die Beschränkung der Größen der Fundamente zu empfehlen. Die Fundamente der Anlagen sol
ten auch wieder mit mehreren Dezimetern Erde überdeckt werden, um so den Eingriff i

30 780 
Seite 101 

 

Da mit der Flächenausweisung gleichzeitig der Planvorbehalt ausgeübt wird, entstehen keine größe-

en ist mit Umweltwirkungen zu rechnen, wie sie insbesondere in der Erheblichkeitsprognose 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans wird der verbleibende Raum der Verbandsgemeinde 
hen von Windenergieanlagen freigehalten werden – ohne 

jedoch die Nutzungsmöglichkeiten für eine Windenergienutzung unzulässig einzuschränken. 

In der Gesamtschau kann die Nutzung der regenerativen Energieform im Verbandsgemeindegebiet 

erell ist zu sagen, dass bei Umsetzung des Vorhabens positive Auswirkungen der WEA als re-
generative Form der Energieerzeugung auf die Umwelt mit sich bringt. Hierbei steht vor allem im 

g von Schadstoffimmissionen (CO²) sowie die Res-

Eine grundsätzliche Alternativenprüfung ist durch das Gutachten zur „Ermittlung geeigneter Sonder-

und der Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates über die 
letztendlichen Sonderbauflächen werden die verträglichsten Standorte gewählt. 

Variante“ (Verzicht auf die Planung) würde zu größeren negativen Umweltwirkungen füh-
ll der Nichtdurchführung der Planung“ mit den Auswirkungen, dass etwaige 

Anlagenstandorte theoretisch aufgrund der Beurteilungssituation nach § 35 BauGB im gesamten 
Verbandsgemeindegebiet entstehen. Es wäre eine unkoordinierte Entstehung von WEA an natur-

hutzfachlich kritischen Standorten möglich, die zudem zu einer Verspargelung der Landschaft füh-
ren würde. Die umweltbezogenen Auswirkungen wären deutlich höher und negativer als bei Durch-

Teilplan Windenergienutzung 
entschieden, um eine rechtssichere Steuerung der Windenergieanlagen zu gewährleisten. 

Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

imierung eines erheblichen Eingriffs in das Landschaftsbild wurde insbesondere auf der ers-
ten planerischen Ebene eine gutachterliche Untersuchung durchgeführt, wo die verträglichsten Flä-

Vermeidung eines erheblichen Eingriffs in das Landschaftsbild ist nicht vermeidbar; 
dies ist auf die Gesamthöhe der zu erwartenden Anlagen zurückzuführen.  

und Ersatzmaßnahmen sind im Fall eines konkreten 
Genehmigungsverfahren zu ermitteln und umzusetzen. Grundsätzlich 

ist die Beschränkung der Größen der Fundamente zu empfehlen. Die Fundamente der Anlagen soll-
ten auch wieder mit mehreren Dezimetern Erde überdeckt werden, um so den Eingriff in den Boden 
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und Wasserhaushalt zu kompensieren. Eine Eingrünung mit einheimischen Sträuchern und Gehö
zen der Flächen um das Fundament herum ist auch empfehlenswert.

Weiterhin sollten alle notwendigen Zuwegungen und Stellflächen für Kräne nur mit Schotter 
werden. 

Als Ausgleichsmaßnahmen sind vorrangig Landschaftsbild aufwertende Maßnahmen zu wählen.

Zur farblichen Gestaltung der Anlagen sollten nicht reflektierende, nur matt schattierte Farben in A
lehnung an den Farbton Lichtgrau gewählt werden. 
10 Meter Mastlänge ist möglich und zum Schutz des Landschaftsbildes wünschenswert.

Darüber hinaus sind die Empfehlungen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von neg
tiven Umweltwirkungen entsprechend de
Redlin“, Büro für nachhaltige Raumentwick
teilung im Rahmen der Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Ve
bandsgemeinde Ransbach-Baumbach“ (in der Fassung vom Dezember 2012) zu berücksichtigen.

II.5.4 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umwel
auswirkungen (Monitoring)

Gemäß § 4c BauGB ist für Bauleitpläne, deren Verfahren nach dem 20. Juli 2004 eingelei
ist, die Durchführung eines sog. „Monitoring“ verpflichtend. 
chung möglicher erheblicher Umweltauswirkungen
vorhergesehene nachteilige Auswirkungen zu erkennen und planeris
men ergreifen zu können. 

Monitoring-Maßnahmen sollten sich auf die Überwachung der Auswirkungen auf das Landschaft
bild und die noch zu bestimmenden Auflagen aus dem Baugenehmigungsverfahren bzw. bunde
immissionsschutzrechtlichen Gen

II.6 Anmerkungen zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung

Als Methodik der vorliegenden Umweltprüfung ist die Auswertung von fachlichen Angaben und I
formationen zu nennen. Die Umweltprüfung konnte aufgrund der v
gelagerten Gutachtens zur „Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für die Windkraft“ durchgeführt 
werden. 

Des Weiteren wurden örtliche Bestandsaufnahmen durchgeführt. Es wurden auch digitale Kartenu
terlagen der Landesverwaltun
geschützte Biotope, Grundwasserlandschaften, Gewässergüte, Gewässerstrukturgüte, Bodentypen
Gesellschaften und Klima ausgewertet. Daneben war auch die Auswertung der topografischen Karte 
und von Luftbildern eine wichtige Stütze bei der Interpretation der bei Geländebegehungen gewo
nenen Informationen. 

Ausgewertet wurden z.B.: 

• Landesentwicklungsprogramm IV sowie Fortschreibung „Erneuerbare Energien“

• Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein

• Flächennutzungsplan  

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

und Wasserhaushalt zu kompensieren. Eine Eingrünung mit einheimischen Sträuchern und Gehö
zen der Flächen um das Fundament herum ist auch empfehlenswert. 

Weiterhin sollten alle notwendigen Zuwegungen und Stellflächen für Kräne nur mit Schotter 

Als Ausgleichsmaßnahmen sind vorrangig Landschaftsbild aufwertende Maßnahmen zu wählen.

Zur farblichen Gestaltung der Anlagen sollten nicht reflektierende, nur matt schattierte Farben in A
lehnung an den Farbton Lichtgrau gewählt werden. Eine Grünschattierung im Bereich der ersten 

Meter Mastlänge ist möglich und zum Schutz des Landschaftsbildes wünschenswert.

Darüber hinaus sind die Empfehlungen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von neg
tiven Umweltwirkungen entsprechend des artenschutzfachlichen Gutachten von „Umwelt

üro für nachhaltige Raumentwicklung und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beu
teilung im Rahmen der Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Ve

Baumbach“ (in der Fassung vom Dezember 2012) zu berücksichtigen.

Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umwel
auswirkungen (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB ist für Bauleitpläne, deren Verfahren nach dem 20. Juli 2004 eingelei
ist, die Durchführung eines sog. „Monitoring“ verpflichtend. Ziel dieses Monitoring ist die Überw
chung möglicher erheblicher Umweltauswirkungen des Planvorhabens um insbesondere 

nachteilige Auswirkungen zu erkennen und planerisch entsprechende Maßna

Maßnahmen sollten sich auf die Überwachung der Auswirkungen auf das Landschaft
bild und die noch zu bestimmenden Auflagen aus dem Baugenehmigungsverfahren bzw. bunde
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren konzentrieren. 

Anmerkungen zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung

Als Methodik der vorliegenden Umweltprüfung ist die Auswertung von fachlichen Angaben und I
formationen zu nennen. Die Umweltprüfung konnte aufgrund der vorhandenen Unterlagen des vo
gelagerten Gutachtens zur „Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für die Windkraft“ durchgeführt 

Des Weiteren wurden örtliche Bestandsaufnahmen durchgeführt. Es wurden auch digitale Kartenu
terlagen der Landesverwaltungen zu den Themen Hydrogeologie, Schutzgebiete, kartierte Biotope, 
geschützte Biotope, Grundwasserlandschaften, Gewässergüte, Gewässerstrukturgüte, Bodentypen
Gesellschaften und Klima ausgewertet. Daneben war auch die Auswertung der topografischen Karte 

d von Luftbildern eine wichtige Stütze bei der Interpretation der bei Geländebegehungen gewo

Landesentwicklungsprogramm IV sowie Fortschreibung „Erneuerbare Energien“

Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein-Westerwald (2006 und Entwurf 2011)
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und Wasserhaushalt zu kompensieren. Eine Eingrünung mit einheimischen Sträuchern und Gehöl-

Weiterhin sollten alle notwendigen Zuwegungen und Stellflächen für Kräne nur mit Schotter befestigt 

Als Ausgleichsmaßnahmen sind vorrangig Landschaftsbild aufwertende Maßnahmen zu wählen. 

Zur farblichen Gestaltung der Anlagen sollten nicht reflektierende, nur matt schattierte Farben in An-
Eine Grünschattierung im Bereich der ersten 

Meter Mastlänge ist möglich und zum Schutz des Landschaftsbildes wünschenswert. 

Darüber hinaus sind die Empfehlungen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich von nega-
s artenschutzfachlichen Gutachten von „Umwelt-Plan 
lung und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beur-

teilung im Rahmen der Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Ver-
Baumbach“ (in der Fassung vom Dezember 2012) zu berücksichtigen. 

Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umwelt-

Gemäß § 4c BauGB ist für Bauleitpläne, deren Verfahren nach dem 20. Juli 2004 eingeleitet worden 
Ziel dieses Monitoring ist die Überwa-

des Planvorhabens um insbesondere un-
ch entsprechende Maßnah-

Maßnahmen sollten sich auf die Überwachung der Auswirkungen auf das Landschafts-
bild und die noch zu bestimmenden Auflagen aus dem Baugenehmigungsverfahren bzw. bundes-

Anmerkungen zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Als Methodik der vorliegenden Umweltprüfung ist die Auswertung von fachlichen Angaben und In-
orhandenen Unterlagen des vor-

gelagerten Gutachtens zur „Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für die Windkraft“ durchgeführt 

Des Weiteren wurden örtliche Bestandsaufnahmen durchgeführt. Es wurden auch digitale Kartenun-
gen zu den Themen Hydrogeologie, Schutzgebiete, kartierte Biotope, 

geschützte Biotope, Grundwasserlandschaften, Gewässergüte, Gewässerstrukturgüte, Bodentypen-
Gesellschaften und Klima ausgewertet. Daneben war auch die Auswertung der topografischen Karte 

d von Luftbildern eine wichtige Stütze bei der Interpretation der bei Geländebegehungen gewon-

Landesentwicklungsprogramm IV sowie Fortschreibung „Erneuerbare Energien“ 

terwald (2006 und Entwurf 2011) 
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• Planung vernetzter Biotopsysteme 

• Landesbiotopkartierung Rheinland

• Schutzgebiete nach Landschaftsinformationssystem Rheinland

• Auskunftssystem der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland
(http://www.datascout.rlp.de/content.htm

• Artenschutzfachliches Gutachten von „Umwelt
lung und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der Ermittlung geei
neter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach“ (in der Fassung vom Dezember 2012)

• Ergebnisprotokoll Kartierung vom 31.07.2015 
Rotmilan, Schwarzmilan (Juli 2015); Büro für Raum
Renz) 

Diese Kartierungen, Unterlagen und Gutachten wurden in der Umweltprüfung zur Beurteilung und 
Bewertung von erheblichen Umweltauswirkung
zogen. Besondere Schwierigkeiten sind bei der Bearbeitung des Umweltberichtes nicht aufgetreten.

II.7 Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Die Verbandsgemeinde Ransbach
Teilplan „Windenergienutzung“ eingeleitet, um Sonderbauflächen für Windkraftanlagen auszuweisen 
(Beschlussfassung vom 25. August 2011)
Sonderbauflächen für Windkraftanlagen 
anlagen zulässig sind. 

Die Konzeption der Verbandsgemeinde Ransbach
chen vor. 

Bei diesen Flächen handelt es sich um Standorte, die sich aufgrund der angewendeten städt
chen Planungskriterien ergaben und somit das Ergebnis der Standorteignungskonzeption waren. In 
der nachfolgenden Tabelle sind die nummerierten Konzentrationsflächen und die jeweiligen Fl
chenangaben in einer Übersicht aufgelistet:
 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Planung vernetzter Biotopsysteme  

Landesbiotopkartierung Rheinland-Pfalz nach Landschaftsinformationssystem Rheinland

Schutzgebiete nach Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz 

m der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz 
http://www.datascout.rlp.de/content.htm) 

Artenschutzfachliches Gutachten von „Umwelt-Plan Redlin“, Büro für nachhaltige Raumentwic
mation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der Ermittlung geei

neter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Ransbach
Baumbach“ (in der Fassung vom Dezember 2012) 

Ergebnisprotokoll Kartierung vom 31.07.2015 - Faunistischen Kartierung / Horststandorte 
Rotmilan, Schwarzmilan (Juli 2015); Büro für Raum- und Umweltplanung RU

Diese Kartierungen, Unterlagen und Gutachten wurden in der Umweltprüfung zur Beurteilung und 
Bewertung von erheblichen Umweltauswirkungen auf Ebene der Flächennutzungsplanung herang

Besondere Schwierigkeiten sind bei der Bearbeitung des Umweltberichtes nicht aufgetreten.

Zusammenfassung des Umweltberichtes  

Die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach hat die Neuaufstellung des Fläc
Teilplan „Windenergienutzung“ eingeleitet, um Sonderbauflächen für Windkraftanlagen auszuweisen 
Beschlussfassung vom 25. August 2011). Im wirksamen Flächennutzungsplan sind bislang keine 

Windkraftanlagen (Konzentrationsflächen) ausgewiesen, in denen 

Die Konzeption der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach sieht im aktuellen Planentwurf 3 Fl

Bei diesen Flächen handelt es sich um Standorte, die sich aufgrund der angewendeten städt
chen Planungskriterien ergaben und somit das Ergebnis der Standorteignungskonzeption waren. In 
der nachfolgenden Tabelle sind die nummerierten Konzentrationsflächen und die jeweiligen Fl
chenangaben in einer Übersicht aufgelistet: 
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Pfalz nach Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz 

Plan Redlin“, Büro für nachhaltige Raumentwick-
mation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der Ermittlung geeig-

neter Sonderbauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Ransbach-

Kartierung / Horststandorte 
und Umweltplanung RU-Plan (Redlin + 

Diese Kartierungen, Unterlagen und Gutachten wurden in der Umweltprüfung zur Beurteilung und 
en auf Ebene der Flächennutzungsplanung herange-

Besondere Schwierigkeiten sind bei der Bearbeitung des Umweltberichtes nicht aufgetreten. 

Baumbach hat die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans - 
Teilplan „Windenergienutzung“ eingeleitet, um Sonderbauflächen für Windkraftanlagen auszuweisen 

Im wirksamen Flächennutzungsplan sind bislang keine 
ionsflächen) ausgewiesen, in denen Windkraft-

Baumbach sieht im aktuellen Planentwurf 3 Flä-

Bei diesen Flächen handelt es sich um Standorte, die sich aufgrund der angewendeten städtebauli-
chen Planungskriterien ergaben und somit das Ergebnis der Standorteignungskonzeption waren. In 
der nachfolgenden Tabelle sind die nummerierten Konzentrationsflächen und die jeweiligen Flä-
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Potentialfläche

Prozentuale Verteilung
bezogen auf die Gesamtgröße 

der Verbandsgemeinde

 

Tabelle: Flächenbilanz der geplanten Ausweisungen im Flächennutzungsplan
(Stand: Verfahren nach §§ 3 

Die Flächengröße der auszuweisenden Sonderbauflächen für die Windenergienutzung beträgt in der 
Summe insgesamt ca. 118 ha.
bandsgemeindegebietes (Gesamtgröße von 4.986 ha).

Als zusammenfassendes Ergebnis
liche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild zu prognostizieren sind. Diese Au
sage erfolgt vor dem Hintergrund de
gen Konzentration der Sonderbauflächen. Einige Sonderbauflächen überplanen teilweise ausgewi
sene Waldbereiche mit einem höheren Biotopwert.

Die minimalen Schutzabstände zu den wichtigsten zu schützen
der Bauleitplanung grundlegend berücksichtigt (insbesondere die Schutzabstände zu Bruthorsten 
von Rot- und Schwarzmilan, Uhu etc.). In der Planung (vgl. Planurkunde) werden Auflagen für e
gänzende Detailuntersuchungen aus

Innerhalb einiger Sonderbauflächen sind kleinere Fließgewässer vorhanden. Gemäß § 76 LWG ist 
zum Schutz der Gewässer und deren Uferbereiche ein Abstand von 10 m einzuhalten. Auf diese 
Weise können erheblich negative Auswirkung auf das Schutzgut Wasser und den Wasserhaushalt 
ausgeschlossen werden.  

Die anderen Schutzgüter sind durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich betroffen.

Positive Auswirkungen der 
die Umwelt sind u. a. Klimaschutz, Vermeidung von Schadstoffimmissionen, Ressourcenschonung 
etc. Die Windenergie birgt keine elementaren Gefahren für den Menschen und die Umwelt. Bei di
ser Energieerzeugung wird kein klimaschä
die Gesamtemissionen an CO
Klimawandels zu reduzieren.

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Potentialfläche Nr. Flächengröße in Hektar

1 48,9 

2 3,9 

3 65,2 

Gesamtgröße 118 

Prozentuale Verteilung 
bezogen auf die Gesamtgröße 

der Verbandsgemeinde 
 

ca. 2,4 % 

Tabelle: Flächenbilanz der geplanten Ausweisungen im Flächennutzungsplan
ren nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB; 07/ 2014; Flächenangaben in Hektar)

Die Flächengröße der auszuweisenden Sonderbauflächen für die Windenergienutzung beträgt in der 
ca. 118 ha. Dieser Wert entspricht einem Anteil von 

egebietes (Gesamtgröße von 4.986 ha). 

zusammenfassendes Ergebnis der Plan-Umweltprüfung kann festgestellt werden, dass erhe
liche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild zu prognostizieren sind. Diese Au
sage erfolgt vor dem Hintergrund der Höhe von modernen Windkraftanlagen und der flächenmäß
gen Konzentration der Sonderbauflächen. Einige Sonderbauflächen überplanen teilweise ausgewi
sene Waldbereiche mit einem höheren Biotopwert. 

Die minimalen Schutzabstände zu den wichtigsten zu schützenden Tier- 
der Bauleitplanung grundlegend berücksichtigt (insbesondere die Schutzabstände zu Bruthorsten 

und Schwarzmilan, Uhu etc.). In der Planung (vgl. Planurkunde) werden Auflagen für e
gänzende Detailuntersuchungen ausgesprochen, insbesondere im artenschutzrechtlichen Bereich.

Innerhalb einiger Sonderbauflächen sind kleinere Fließgewässer vorhanden. Gemäß § 76 LWG ist 
zum Schutz der Gewässer und deren Uferbereiche ein Abstand von 10 m einzuhalten. Auf diese 

erheblich negative Auswirkung auf das Schutzgut Wasser und den Wasserhaushalt 

Die anderen Schutzgüter sind durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich betroffen.

Positive Auswirkungen der Windenergieanlagen: Als regenerative Form der Energieerzeugung auf 
die Umwelt sind u. a. Klimaschutz, Vermeidung von Schadstoffimmissionen, Ressourcenschonung 
etc. Die Windenergie birgt keine elementaren Gefahren für den Menschen und die Umwelt. Bei di
ser Energieerzeugung wird kein klimaschädliches Kohlendioxid produziert. Dies wirkt sich positiv auf 

an CO² aus und kann dazu beitragen, die schädlichen Auswirkungen des 
Klimawandels zu reduzieren. 
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Flächengröße in Hektar 

Tabelle: Flächenbilanz der geplanten Ausweisungen im Flächennutzungsplan 
; Flächenangaben in Hektar) 

Die Flächengröße der auszuweisenden Sonderbauflächen für die Windenergienutzung beträgt in der 
Dieser Wert entspricht einem Anteil von ca. 2,4 Prozent des Ver-

Umweltprüfung kann festgestellt werden, dass erheb-
liche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild zu prognostizieren sind. Diese Aus-

r Höhe von modernen Windkraftanlagen und der flächenmäßi-
gen Konzentration der Sonderbauflächen. Einige Sonderbauflächen überplanen teilweise ausgewie-

 und Vogelarten wurden in 
der Bauleitplanung grundlegend berücksichtigt (insbesondere die Schutzabstände zu Bruthorsten 

und Schwarzmilan, Uhu etc.). In der Planung (vgl. Planurkunde) werden Auflagen für er-
gesprochen, insbesondere im artenschutzrechtlichen Bereich. 

Innerhalb einiger Sonderbauflächen sind kleinere Fließgewässer vorhanden. Gemäß § 76 LWG ist 
zum Schutz der Gewässer und deren Uferbereiche ein Abstand von 10 m einzuhalten. Auf diese 

erheblich negative Auswirkung auf das Schutzgut Wasser und den Wasserhaushalt 

Die anderen Schutzgüter sind durch die Planung voraussichtlich nicht erheblich betroffen. 

Form der Energieerzeugung auf 
die Umwelt sind u. a. Klimaschutz, Vermeidung von Schadstoffimmissionen, Ressourcenschonung 
etc. Die Windenergie birgt keine elementaren Gefahren für den Menschen und die Umwelt. Bei die-

dliches Kohlendioxid produziert. Dies wirkt sich positiv auf 
aus und kann dazu beitragen, die schädlichen Auswirkungen des 
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Das Ergebnis des Umweltberichtes ist im Rahmen der kommunalen Abwägung gemäß 
BauGB zu berücksichtigen.  

16. März 2016 heu-om-rb
Projektnummer: 30 780 
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  Dipl.-Geogr. 
  Dipl.-Geogr. Christina Treber (M.A.)
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Bestätigungsvermerk: 
 
Es wird bescheinigt, dass die Planunterlagen mit der Begründung inkl. Umweltbericht G
genstand des Planaufstellungsverfahrens waren, die Darstellungen dem Willen des Ve
bandsgemeinderates entsprechen und die vorgeschriebenen Verfahrensvorschriften eing
halten wurden. 

 

Ransbach-Baumbach, denMMMMMMMMMMMM.

 

 

Merz (Bürgermeister) 
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Das Ergebnis des Umweltberichtes ist im Rahmen der kommunalen Abwägung gemäß 
 

rb-ct 

Ing. Andy Heuser 
Geogr. Olaf Malinowski 
Geogr. Christina Treber (M.A.) 

GmbH ) 

bescheinigt, dass die Planunterlagen mit der Begründung inkl. Umweltbericht G
genstand des Planaufstellungsverfahrens waren, die Darstellungen dem Willen des Ve
bandsgemeinderates entsprechen und die vorgeschriebenen Verfahrensvorschriften eing

Baumbach, denMMMMMMMMMMMM. 
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Das Ergebnis des Umweltberichtes ist im Rahmen der kommunalen Abwägung gemäß § 1 (7) 

bescheinigt, dass die Planunterlagen mit der Begründung inkl. Umweltbericht Ge-
genstand des Planaufstellungsverfahrens waren, die Darstellungen dem Willen des Ver-
bandsgemeinderates entsprechen und die vorgeschriebenen Verfahrensvorschriften einge-
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Anhang: 

• Ergebnisprotokoll Kartierun
Schwarzmilan (Juli 2015); Büro für Raum

Separate Anlagen 

• Erläuterungsbericht und Plankarten zur Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windkraft (Stan
orteignungskonzeption); Karst Ingenieure GmbH, Nörtershausen (2012

• Artenschutzfachliches Gutachten von „Umwelt
und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der Ermittlung geeigneter Sonde
bauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Ransbach
vom Dezember 2012) 

• Schreiben der SGD Nord, Koblenz vom 24.04.2014 (Ergebnis zum positiven Zielabweichungsverfa
ren) 
 

Baumbach 
Begründung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans -  

Kartierung vom 31.07.2015 - Faunistischen Kartierung / Horststandorte Rotmilan, 
Büro für Raum- und Umweltplanung RU-Plan (Redlin + Renz)

Erläuterungsbericht und Plankarten zur Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windkraft (Stan
orteignungskonzeption); Karst Ingenieure GmbH, Nörtershausen (2012 -2014)

Artenschutzfachliches Gutachten von „Umwelt-Plan Redlin“, Büro für nachhaltige Raumentwicklung 
und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der Ermittlung geeigneter Sonde
bauflächen für Windenergieanlagen in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach“ (in der Fassung 

Nord, Koblenz vom 24.04.2014 (Ergebnis zum positiven Zielabweichungsverfa
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/ Horststandorte Rotmilan, 
Plan (Redlin + Renz) 

Erläuterungsbericht und Plankarten zur Ermittlung geeigneter Sonderbauflächen für Windkraft (Stand-
) 

nachhaltige Raumentwicklung 
und Umweltinformation: „Artenschutzfachliche Beurteilung im Rahmen der Ermittlung geeigneter Sonder-

Baumbach“ (in der Fassung 

Nord, Koblenz vom 24.04.2014 (Ergebnis zum positiven Zielabweichungsverfah-
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Ergebnisprotokoll Kartierun
Horststandorte Rotmilan, Schwarzmilan (Juli 2015); Büro für Raum
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